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v. Behufs Verleihung des Zolls zu Luggarus wird derselbe von deu Gesandten, uachdem die gewöhnlichen

Riife erfolgt sind, auf öffentliche Gant geschlagen. Während derselbe früher stets iiber 1000 Kronen gegolten

so haben sich nun, wie es die Gesandten bedünken will, einige Luggarneser vereinbart, nicht über 350

^onen darauf zu biete». Es ist derselbe auch einigen Lauiscrn, die anderer Geschäfte wegen zu Luggarus

waren, angeboten, aber die Annahme von ihnen verweigert worden. Auf dieses ist der benannte Zoll dem

Landschreiber zu Luggarus Walter Noll von Uri, aus zwei Jahre, für je 1060 Sonneukronen, des Schlags

^ Frankreich, zngestellt worden, welche Summe er jc'weileu auf der Jahrrechnung den Boten zu entrichten

h". Den Zoll mag er nach alten. Gebrauche beziehen, aber keine Neuerungen einführen. Würde an dem Zoll

wMn Krieg, Thenrung oder Pest etwas abgehen, so haben die auf die Jahrrechnung kounnenden Boten

Gewalt, nach den. Bericht von Ehrenleuten an der Pachtsumme einen ange.ne,jenen NaäM zu ges atten.

Auch wenn die Obern der Orte oder ihre Laudvögte zeitweilig gewisse zollbare Maaren zu fuhren abschlugen,

soll der Zoller die Vacktsumme nur nach Marchzahl zu entrichten schuldig sein.o.e ^allMUNMe IM. r Com- d-s L-lMbn-f -S -°m 1°. IM
v! °°n 0sw°.d W.d.°r »°n Z-Mch. Sch«.b-r ,u M-ndr.s.

Di- Nm>>-„ dm m.s d°... Uwlchlx- d-s B.-lm Mchi-d- °bm di- -.»i,m z.h--.ch..,...g^

Zm Schwpzm Abschi-d f-hlt ck; ist «->-»> ,» d-ii Abschi-d-i. «»„ lSSl^

51.

Mern. 1549, 11. Juli.

Twa.«.rchi- R°.h-b»ch N°.S. 77 und 1°°.

- V°c dm. N„.h ... B.rn Bnim °°» »>»-.. um N°>h. fi- °>.s
l-dw. »-.Ich.-, d-d S.ns... ...im«-.-« I»»i Ii- «1-ch-". >' l.» m» R.«.m ...

Dnw b-rich.-. -- «-"T« - «M
«d di- d-x Ui,l.rlh»ii.i,^ Z.« fti di-S-ch- »>.I -i.i-ii „»ml.ch W 1^ AichB -mg.ft.ill
^°°>d»i^ Dm N»ih m»w°rl,t de» Bnim. -- I-i in Il-im- Z-Hl ».l1»n,..>.li I°dnl> »dn Sch.,lch-.ß Mg,l.

^rkoinme, wolle man sie berufen oder den Bescheid schriftlich uutthe.len. II. Bor demselben Nathe erscheint
« «°'° s-.id.iig ....d pM..i,ii, d... Sw». «v Schnlih.il> Ii» Rnmn. D.i Rath dchniig.

tu l.nd er schwört den Eid zum Amt.

3u 1 on crm- Nach zu Bern beschließt, denen von Saanen und Ösch zu antworten:

Di. B°.m d-.m -m. B-m h»b-° iwisch-nd,,..-.. ...» ihm... H,m» mm. Spn.ch g-ih»... si° ...Sg,.i dm
n« -°,.°h...... °d°- „ich. ->w-S S--M«»-- .-.-i«b--i wmdm °h... dm Spmch m,g-..°......m
»-'dm I-im d>. B-m d°ch -.linnd d» H-m- u.» .hm» S-»-h dm b-,d-.. B.»g--ch„ Hüls, ,md
»->I'-nd >„ , iih". S- wichwn »-II-» st- st» '»«"!» n
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Am 31. Juli erscheinen abermals vor dem Rathe zu Bern Abgeordnete von Saanen und Ösch und
eröffnen, nach gewöhnlichem Erbieten, man wisse, wie in ihrem Anstand gegenüberdein Grasen zuletzt zu
Grcyerz von denen von Bern ein Spruch gegeben worden sei. Sie wollen denselben annehme», um ^
Sache ein Ende zu machen und erstatten ihren Dank. „Bürgschaft und die krönen von jeder ßcrdsta
abgschlagen." Nachdem dann der Schultheiß den Spruch erläutert hat, erkennt der Rath, er wolle ryr
Antwort dem Grafen von Greyerz zuschreiben. R-ahsbuch N°. z°->. ?.

52.

1549, II. Juli.

Conferenz zwischen Basel und Solothurn.

Wir sind auf folgende Missive beschränkt:

1549, 15. Juli sMargarithä). Solothurn an Basel. Die Boten, welche man am letzten Donft^
(11. Juli) in Betreff der Späne zwischen denen von Basel und Solothurn zu Bärenwyl und auf dem Hol
Loch bei den Boten zu Basel gehabt habe, haben berichtet, wie sie ganz und gar ungeschaffct abgeschieden
seien und sich nicht haben vereinbaren können. Man verwundere sich hierüber; wenn auch die Steine
gesetzt seien, so seien doch alle „flochen (Lachen?) und blätz" derselben Wohl bekannt. Um die Sache ?n
vollenden, sei die Meinung derer von Solothurn, die von Basel mögen ihre Zugesetzten wieder auf deo
spänigen Platz schicken, die von Solothurn wollen dieses auch thun, damit sie ihren gegebenen
erläutern, und beide Theile wissen, wo und an welchen Enden sie bleiben sollen. In Betreff des Spa^
zu Loch wolle man bei dem Rechtsbot, das die Gesandten von Solothurn denen von Basel gethan ha^'
verbleiben und gewärtigen, was die von Basel vornehmen wollen. K.A. Sowthmn- Mpsivenbuch N°.s°, s.sn.

53.

Stanz. 1549, 20. Juli.
Staatsarchiv Bern: Frankreichbuchv S. 53.

Vor den auf Verlangen und Kosten des Königs von Frankreich zu Uanz versammelten Nathsboten ^

drei Bünde erscheint abermals Jacob von Castion, des Königs Anwalt und Bote, und dringt gemäß ^

frühern Meinung wieder auf eine endliche Antwort in Betreff der Errichtung und des Abschlusses der Freundsch^

und der Vereinung mit dem König, wobei er weitläufig auseinandersetzt, was Nutzen, Frommen und WoM",

für beide Theile und deren Lande und Leute, ja für die ganze Christenheit erfolgen werde, wenn die

Bünde im Verein mit den Eidgenossen die betreffende Vereinung einhellig annehmen würden. Die

berathen sich dann hierüber und entschließen sich in Gemäßheit des Auftrages, den jeder von seiner Gemeinde

zu folgender Antwort, die bei gesessenem und offenem Bundesrath des Königs Anwalt eröffnet wird: 1-^

König sage man den fleißigsten Dank für sein freundliches Erbieten, Gunst und Willen, die er gegen ^

drei Bünde früher und jetzt erzeigt habe; ebenso verdanke man seinem Boten die große Mühe und Är^'
und seine freundliche Eröffnung, mit dem Erbieten, solches bei Gelegenheit willig zu vergelten. 2-

Vereinung betreffend haben die Boten sich einhellig entschlossen, dieselbe in aller Weis mit ihren



Juli 1549, 125

und Artikeln, wie sie von den Eidgenossen der acht Orte und Abt und Stadt St. Gallen auf de», letzte..

Tag zn Solothurn angenommen worden ist, ebenfalls anzunehmen und einander bei dieser Freundschaft und

Verbindung zu erhalten und zu handhaben so weit Leib und Gut reichen mag, in. Namen Gottes des

Allmächtigen, der beide Thcile und (alle) christgläubigen Menschen durch seine Barmherzigkeit gnädig erhalten

wolle. Besiegelt mit dem Siegel des grauen Bundes den 20. Juli 1549.

Copie. Der Titel trägt das Datum vom 17. Juli 1549.

54.

Areiömg. 1549, 24., 25. und 29. Juli.
Ka»to„»arch>» Z-r-ibm-,- RathsbuchN°. 57.

T (24. Juli.) Vor dem Rathe zu Freibnrg erscheinen die Anwalte des Königs von Frankreich und

eröffnen: i. Nachdem Gott der Allmächtige dein König und den Eidgenossen d.e Gnade gegeben habe, d.e

«---im,,,« ju MUS fl. d .U. «MUS w,ch,°t hüb.u. Hub, di.s.r si. b,-us.mg. i.ch hi.h.r zu

und Mi, d-u,u »Mi Fr-iburg hi-rüb-r ... si- !->.» schuu. h,.r ... I.. ... d.s d,.

B°>.» in» B.si.g,I.u,g nach zr.u.I.-Ich s-h-u, Si. s.i.u b-richt-t. di. III Bund, Hub... di.

«-r-i»u»s ,»>. di. ji. Zr-iburg h-rr-..»> »..g...»»....-». di. G-su..d,-u ...» g,iuid

-u»r S°Is....ug, duh di.D d.i d,u... in Mi auch -rs-IiM ».-dm Si- wurm stich,r uuh.r»,im.u»..,.

«».. si, „>ch, d„ Tu, s.» S°l«.huru, hiu..rh.,t-» -»I .».ich..» ihn.., d., um, S°l°.h..r„

»°is».t huh,„. di. »m, z-.i-u.rg wdll.» »ich. b-st-S-l», d-s ,.i ihn.» sr.,»d »»rg.-»»..»-». ... «-iruch.,

d-l- di, in d.r V.r.iu»»S di, Erst.» uud „».„»gstr- iy g.w.s.u s-,.u.

k d.„, ,„,„ch,i,b,u h»h.u, w,hh»Ib d.»u °»ch di- »°» Sr°ibu°s i-II-r »l- I-d.- O-. d-r

«d-.»°l!°nlch.ft g,huli.u i».d ihum riu. Zus-s. S-tiM w°-d-u I-i. di.°rsuil°,.w.rdm S,. h.tt.u d-h.r,

dl- B.si,„li„„ „h„. „s,j„„,hm.„. D.r Ruth dm G-S-Uitmid .... d.i. G.w.ll D.i.

«"l°»d.„, s«II di. Ursuch. d°r B-rlchi-huu., uu-q-i,' --»d ihr sut.r».-. »..dm« m.-d..u II <SS Julu,

«°- Rüth und Burs.r iuird du- B.g.h..» d.r !»»,«... Auwult. .»i-d°-h°lu D.i..b.u wird -„I.rl., -mu

-St°t." s.r.d.t. mchsi« di. V.r«.dii-t°i, -tu.» Wm. B-Ich.>d br>i,».i, « di- SM Fru.,!.., »Mi. »

-S'°t.» d.r srüh,... V.,„u°ch »mst-iid-s i-t »«-»"' A»i d..M wird b-Ichi-h..., ......

«'5>°'t.-N....... °i. ...„, V.-,iuuu, d-s..s.l„. mit d.r B-diuzuug. dust ,....«. R»tlstgl..d.r

°-'d di. »i« d„ „d-sichtignug d-s st-itd !°l>.» st--, b« d>- H-N-» ,ug.l°ff.u". II«

I V°r d.„, Ruth. ... F-,Iburg trug... di- s,«..,»sisch,.. Auw.»., «.-»»ig. und L....°°urt. nur i st.

»°b-n Sck.m uu. d,u »bg.»-du.,... d.s Ruth. d... „«..dt" d..„I....d.rl.-....» P-rs-u... °°... Jahr lSSi..... d.i..

"°d.l d,r Pm,i„m„ d.s iuustud... J.H..S »--s»ch.» 'ti'd d-w-'d--'' d°b .»> d.chuhr.g.u „Studt- >,.,

i°'«t.« ... d,.u „»... Juhr. ISSI uur n»ch S?t Fr»..'.» r.st>r.». w,lch. si- ...... »u«,u.h,il,u .«,„°rd...i

d°b... ...,d w„d. di, AuAh.il»..g ...» i°I°>- iu- -ud.rS g°st.u.t g.w.s.u. »lz

di-1-.u vr, d,n Studt» Mi. i», J»hr. lSSi »hu. Mbruch »rr»ds°l»..i ... luss,». S>. .»«li.» ub-r hi-b-i

)-» «°»ig ig,.» hubm, ........ «»ig. P.«simtM m.».u Abst.rb..,- uurir... w»rd.u. duh ,r „...üchiigi

>'i- -»st d,..«ch ,,i„m. Gu,dl...k-., !>. h-»d.l>> >»» 5- «>. -S ih... gut sch,>.,,^
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Mau solle sich aber versehen, daß der König nicht geringere Liberalität als sein seliger Vater der Stadt

Freiburg, die sich in seinem Dienst wohl gehalten habe, erweisen werde. Die Anwälte erbieten sich beineüens

denen von Freibnrg in allen ihnen zustehenden Sachen, namentlich, wenn sie zum König kommen, gntwillig alle

Dienste zu erweisen; jetzt aber seien sie genöthigt, eingetroffener Geschälte wegen nach Solothnrn zu gehen, werden

aber in Kurzem wieder hier eintreffen, und bevor sie sich nach Frankreich verfugen, seien sie gesinnt, den

Abschied der neuen Vereinung hier zu verzeichnen und dann gehörigen Urlaub zu nehmen. Der Rath antwortet,

er danke für das freundliche Erbieten und wolle im Namen des Allmächtigen das Bessere glauben und sich aller

grrten Freundschaft und Liberalität des Kölligs lind seiner Anwälte versehen; man vertraue vollständig, sie

werdeil ihrem gütigen Erbieten gemäß den „Stadt" der einzelnen Personen nnverkümmert bleiben und ih»

eher mehren als abgehen lassen. Man bitte, die Stadt Freiburg stets für empfohlen zu halten.

55.

Mri. 1549, vor 29. Juli (Montag nach St. Jacobi).

Verhandlung zwischen Boten aus Orten, welche die Vereinung mit Frankreich angenommen haben,

und Uri.

Der alt-Stadtschreiber von Solothnrn (Georg Hertwig) berichtet unter dem angegebenen Datum vor

dem Rathe zu Solothnrn über „die Hendel, so sich von wegen der Vereinigung mit dem künig zu Uri verluffen,

und daß das mere worden, in die vereinigunge ze gande mit andern Eidgnossen".K. A. Solvthurn: Rathsbuch No. 4?, S. S9S.

Nach einer Missive des französischen Gesandten Du Plessis au Bern vom 31. Juli 1549 waren der

Schultheiß und der Stadtschreiber („los uüvozwr st Ksorstaiis") von Solothurn als Gesandte in Uri.St. A. Bern: Frankreichbuch Ii, S. 57.

5«.

Brunnen. 1549, 29. Juli.
t!a»deSarchiv Tchwyzi Abschiede.

Tag der Orte Uri, Schwyz, Nidwalden.

Dieser Tag ist hauptsächlich angesetzt worden, weil früher ans einem Tag zu Staus Bernard

Paganin, auf sein Vorgeben, er habe sich in Betreff des an Sebastian Tütsch begangenen Todtschlages >»»

der Mehrheit seiner Gegenpartei vertragen, mit Bezug auf gewisse Jahre (betreffend Verbannung) begnadig

worden ist, wogegen nun aber des Entleibten Freunde und Brüder behaupten, daß benanntes Vorgeben snO

gewesen sei. Die Betreffenden fügen bei, da sie genöthigt worden seien, gegenüber dem Thäter einen Friede»

zu beschwöreil, so seien sie hinausgekommen, zu verlangen, daß jener wieder verwiesen werde, wogege»

Bernard Paganin fordert, daß das Recht ergehe, indem er beglaube, sein Vorgeben als richtig erweisen p'

können, und daß mail daher bei ver Liberaz verbleibe. Nach Vernehmeil beider Theile und der Kundschaft sprecht
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d>- Baien. -« bleib. ... B-.ress des Sandels we»en des Tod.schlag-S durchaus bei der Sinns -rlhell.en

Ader»,. Ob,«hl der Tha.er aus -wem T-s !» Brunnen -IwnS Suade erlang- Hai, I» das. Ihm nnch eil.

S°h- »»«...lasse., wurde, i-i das dach nachher «n den Odern wieder g-nichi-i Warden, ia dah der Tha.er

'..nah der Lib-ra. die -w-i Z»hre noch auSl-ist-n I°ll. <»>» Rande steh., „diewssl und dann die -an

«.bürg des sürgebenS dns, rnli in,- der.neriell ss'ft>-d->, S°»! nit S'chiig, habend nur »nch sab» ni,

sn'den känne», wann das. wir NN. srid und »wen willen anch er-.nni haben, -s .. Wenn der Thäter beglaubi,

i'ch ml, dem M-hrlheil der «ii-hste» Freund- besriede. ,» haben, die Freunde de» En.leib.en aber d.es-S

d-k-il-n, s° ha. ...an hierüber nich.s-°.»e>« senden ,-innen und dies. Reden ausschaben, s° dah s.e l-.ne»,

Th->l an der Ehr. schaden sailen. Di. «°st°» !-«-» d>- P»»»-» »n sich I-ibsi Imsen, dann, sie «..einander

und desto eher ,nr Rnh. s.l-n«°in »- In Be.reff der nielen W-rnuns-n, des Aussnah.»- und

der »arsarse Sellens d-S Canums!-,S ha. »wn diese», sein.» N-ist »erdanl. und .hm stuners »stich,

-ennlahl-n. Bei den Schlahkn.chi.n sali er «--!«">'». d-i> sie ans -Mise T »s> NU. Ssees- N.,sehen werden,

dann, st, steh in. N°,hf„IIe ..hai.en lonnien. bis sie Hills- -rhieii-.» «.NN Kn -chi- e.ach.» habe.

!°« -r ..ich. aste »US der G-nassa.n- ,n J.nis nehmen, sondern anch -nde-Swaher, M.i d-ee V°«i.n ,u

R'nie- nnd Bei,..., s-st „ „dr.d-n, dah s.e im Fast, der Ra.h »>i. den Ihr».. ui.....s der S.ad. und den

««lSssern zuziehem Dasseibe so» er SV» «!-- »'» W-in-n .im» und st.IS aste» ..ls--..g b-..ch,..u «.

D" S-sand,- „an Il-i -ieh. an, ab man »» °ns B--lh«l°m- »».st, m.i den G-sand,-.. .......

I°ch-nndls.„ Aiann nach B-«-n, schicken -o»'. um im Schein,... !„ besichii»..., was .chl..h... -de- ,u

da«-., ua.hig ware^ Da die übrigen Ott- di-Ss.ilS ah»- st»d, 1° w-rd d.e Sache ... den »schied
genommen.

57.

Mcern. 1549, 9. August (Fnstag Vigilia Laurentii).

S.a..-archto Allein, Abschuß ° Mschiad.

Tag der V Orte

Dieser Tag ist beschrieben worden, weil bei den Bundesgenossen in. Wallis einige Unruhen walten

Wen. Da früher als die VII Orte und die vier Städte unter einander Botschaften gewechselt haben, d.e

"" Wallis glaubtm es seien unter den Eidgenossen Unruhen vorhanden, und sich durch eine freundliche

Missive erboten, vermitteln zu helfen, wenn es uö.hig sei. s° finden die Boten für angemessen, jetzt auch eine

Botschaft ins Wallis ... schicken ihr freundliches Schreiben und getreues Aufsehen zu verdanken und ihnen

^zeigen, wenn wirklich Unruhen vorhanden wären, sei sie behufs deren Beilegung abgeord.wt^ I.. Die

A"w°lte des Königs von Frankreich wünschen, die VII Orte möchte., sich durch .hre Botschaft auf Kosten des

Königs bei denen von Wallis dafür verwenden, daß sie sich von den neun Orten, welche n..t den. Kön.g... der

Meinung si„d nicht söndern Die Boten sind diesfalls zu verhandeln bevollmächtigt m.t Ausnahme jenes
Schwyz, der nur für Anhören und Heimbringen beauftragt ist. Die übrigen beschließen nun, ihre

Botschaft abgehen zu lassen da die Sache keinen länge... Verzug erleidet; der von Schwyz soll das treulich

s"ne Herren bringen, damit sich diese nicht sondern, sondern ihren Boten auch senden. Die Gesandten

solle., an. Dienstag (13. August) Abends in Luceru eintreffen, um Mittwochs früh zu verreite». Denen von
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Glarus, Freiburg, Solothurn und Appenzell wird geschrieben,waruiu mau diese Botschaft sende; namentlich an
Freiburg und Solothuru, die auch Boten zu schicken bewilligt haben, damit dieselben sich hiernach richten, v. Der
Anzug, ob man eine Botschaft nach Basel und Schasfhausen senden wolle, sie ebenfalls einzuladen, mit den
neun Orten der Vereinung mit dem König von Frankreich beizutreten, wird, da die Boten hierüber ohne
Instruction sind, in den Abschied genommen. Die Gesandten, welche am Dienstag »ach Lucern kommen,
sollen hierüber zu antworten bevollmächtigtwerden. «I. In Betreff der Beschwörung der Bünde wollen tili
und Zug schwören, wenn gemeine Eidgenossen schwören wie von Alters her. Die Boten der übrigen Ol"'
eröffnen, ihre Herren wollen mit denjenigen Orten schwören, welche mit ihnen wie von Alters her gemäß
dem Buchstabenschwören. Da man nicht einig ist, so hat man diese Meinungen in de» Abschied genommen-
«. Nachdem man das Schreiben derer von Zürich und dasjenige des Landvogts im Thurgau verhört hat,
hat man dem Landvogt geschrieben,wie ihm die von Zürich geschriebenhaben, t Jedem Boten werden
Abschriften der Briefe derer von Bremgarten und Mellingen gegeben. Die Hauptbriefe liegen zu Lucern ">
der Kanzlei.

K-. Verhandlungen der Boten von Uri, Schwyz und Nidwalden in Betreff des freien Kaufs zu Bellenz!
siehe Note.

Zu k. Das bezüglicheSchreiben an Freiburg (und Wohl auch an die übrigen betreffenden Orte),
unterzeichnet von den V Orten und besiegelt von Lucern, wird am gleichen Tage gefertigt. Es wird eU"
gänglich gemeldet, dieser Tag sei auf Anrufen und Begehren der Anwälte des Königs von Frankreich bewilligt

K.A. Freibmg: Missiven über eidgenössische Angelegenheiten.

Zu v. 1. 1549, 3. August. Niklaus Cloos, Landvogt im Thurgau, an Zürich. Es gehe eine
Rede, der römische König wolle die Reichenau einnehmen, weil gemäß einem von Kaiser Maximilian zwischen
dem Bischof und dem Gotteshaus Reichenau errichteten Vertrag nicht der Bischof, sondern der Abt d»
sein und regieren soll. Zu diesem Zweck wolle der König Kriegsvolknach Constanz verlegen. Da der
Freiherr von Bollwyler, Oberster zu Constanz, bestätigt habe, es sei das Angegebenedie Meinung des Königs
weil der Bischof die von Constanz mit Gebieten und Verbietenund sonst für Aechter halte nnd sich wllll
weisen lasse, hievon abzugehen, der Vogt aber nicht gründlich wisse, ob Kriegsvolk nach Constanz oder jensti^
des Rheins oder Sees verlegt werde, so bitte er um Rath, ob er vermittelst Wachen oder sonst Vorsicht
maßregeln treffen, und wie er sich halten solle, wenn sich zu Constanz einige Unruhe zutrüge. Es solle"
ferner einige Gerichte und Gemeinden im Thurgau, namentlich am See, laut den Offnungenschuldig st'"'
dem Gotteshaus Reichenau, als ihrem Gerichtsherr», in dessen KriegsnöthenHülfe und Zuzug zu leistet
so daß sie beim Sonnenschein ausziehen und wieder heimkehre». Von daher nehmen einige Leute Veranlasst"^
aus dem Lande zu gehen und sich in den Krieg zu begeben, als ob sie hiemit nicht unrecht thätcn. Vielleicht
daß der König auch unter der Vorgabe einer Unternehmung gegen die Reichenau den Thurgau anfech^"
wolle, oder, wenn die Thurganer der Reichenau beistehen würden, sich zu Ersterm für berechtigt hielte. ^
die Botschaften der VII Orte jetzt nicht bei einander seien, so wende sich der Vogt an die von Zürich ""
Lucern, welchen letztern er Gleiches geschriebenhabe. St. si. Zürich: A. Consamz.

2. 1549, 4. August. Zürich an den Landvogt (im Thurgau). In Betreff seines Schreibens wege"
der Reichenau,die der römische König einzunehmen Willens sein soll, finde man dermale» für unnöllM
Wachen zu bestellen. Dagegen soll er bei vertrauten Leuten am See heimlich veranlassen, daß sie
besonderes Aufsehen haben und was sie vernehmen berichten.Bei den Thurgauern am See, die dem Got^ '
Haus Reichenau als ihrem Gerichtsherrn laut der Öffnung in Kriegsnöthen einige Hülfe schuldig zu sein begla"^'
soll er dahin wirken, daß sie sich der Reichenau, auch wenn ein Ueberfall geschehen sollte, nichts annehmen, so"b^
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auf die Eidgenossen als ihre Herren necken- wessen "gethan habe, und diese die Sache

geschrieben, das; er „d.se uua)nung auch d um Schwyz und Glarus berichtet

wahrscheinlich auch andern Orten m.tthr.lu >1 «neern überschickt St. A. Luc-rn- Allg.Absch. o e.rss.
und die den. Landvogt gegebene Antwort auch oencn von Lucern nberschMt.

ZU Bellen;, an Uri, Schwyz und Nidwalden.

Zu A-. 1549, 14. August. ^o ' ^ ^ ftcrrogthum Mailand, falls es gestattet würde, aus-

Jhr Schreiben, den freien ^kt zu der die betreffende Erlaubuiß

Ulfen zu lasten, habe er erhalten und soso sew-mann nach Bellcnz auf den Markt kommen möge,

erhalten habe, wodann der Ruf ergangen P, s> > . ^ ^ , ^ bewilligt worden sei, da vorher

Ob » d.».l U-ld-. wlsl° -> nicht, w. - 1° ?P ih.» -in B-l-s n°m Anw..» p.

ohne Erlaubuiß niemand nach Bellcnz aAen n>rs - ^ Mendris im Geleit gewesen, den Vogt,

Lau.s zugekommen, daß Tags zuvor d.e ' ' ^^^hur (dclla Torrc). erstochen haben. Auf dieses

Schreiber und Weibel und cum. Gori.l und andere Zuverlässige nach Meudris geschickt,

habe der Landvogt den Vogt^Troger, den besorgen, die Mailaudischen oder der Kaiser

sich zu erkundigen, wie die Sache zugegang s - mgst..»ac.. bei Como. Bitte um Bescheid ans das
Huben nichts Gutes .... Sinne. Bericht über angebliche Rüstungen

frühere Schreiben in Betreff des Zusatzes ^ . Mg, Ms-h. o. k. »ss. St. A. Zürich. Ts-hudiM Docum -m-ni °mm.. x.

5».

Masec. 1549, 14. August.

Ka»to »sar -I>i° B sei - Abschied- Band SS.

Vor den. Nathe zu Basel erscheint Wilhelm Fröhlich, Hauptmann des Königs von Frankreich, und

öffnet, er sei ans Befehl des letzter., durch dessen Anwälte in der Eidgenossenschaft a,.hergesendet worden,

vorerst des Königs gnädigen Willen und den Gruß und die Versicherung aller Gutwilligkeit seiner

Anwälte zu vermelden' Sodann sei er beauftragt, den. Rothe zu Basel ein schreiben der genannten Anwälte

5" uberreiche., und im Sinne desselben Folgendes vorzutragen. Seit zwei Jahren sei der König bestrebt,

Vereinunq, welche zwischen König Franz und den Eidgenossen bestanden habe und beiden Theilen von

Scheck gewesen sei, wieder zu erneuern. Nach langer Unterhandlung sei hierüber ans dem letzten Tage zu

Solothurn eine endliche Antwort crtheilt worden und sei dannznmal und ... der Folge die Sache dnh.n

^when, daß nenn Orte nämlich Lncern, Uri, Schwyz, Nn.erwalden, Zug, Glarus, Freibnrg, Solothnrn

Appenzell, nebst den III grauen Bünden, dem Abt und der Stadt St. Gallen und Mühlhansen die

Meinung angenommen haben und nun Willens seien, ans den l. September ihre Botschaft zum Kömg

"äsenden, „m den Tractat endschaftlich zu beschließen. Man habe auch gute Hoffnung, daß Wall.s, wohin

^ neu» Orte ihre Botschaft abgesandt haben, beitreten werde. Der Rath der Stadt Baftl werde nun

litten, sich ebenfalls in diesen Verein zu begeben, ans den benannten Tag auch seine Botschaft an den

K°nig abzuordnen und sich hierin von den Andern nicht zu söndern. Das werde ...cht nur beiden Theilen,

s°"dm. der ganzen Christenheit zum Guten gereichen und von de... König in seiner Gnade nimmermehr

"°rgchen werde». Neu und alte Näthe der Stadt Basel verdanken dein König und dessen Anwälten ihr

stündliches Erbieten und erklären sich ebenfalls bereit, diesen und de». Hauptmann stets dienstliches und
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freundliches Gefallen zu erweisen. Was die Vereinung anbelange, so sei in Betreff derselben auch schon,
zuerst mit den fünf, später mit den sieben Orten verhandelt worden. Immer habe man sich mit den Sechsen,
als dem mehreren Gewalt berathen und namentlich zuletzt entschlossen, und von den sieben Orten in Betreff
einiger Artikel Antwort begehrt, „mit anhang und erbieten darin begriffen". Da die betreffende Autwort
dem Rathe noch nicht geworden sei, so stehe es diesem nicht zu, ohne Varmissen des mehreren Gemalts von
der früher gegebeneu Antwort abzuweichen, sondern man lasse es bei derselben verbleiben. Da nun aber
auch der König sich um die Sache bewerbe, so wolle man dessen Gesuch beförderlich mit den Sechsen berathen
und verhelfen, dasjenige zu beschließen, was Gott zum Lobe und genieiner Eidgenossenschaft zum Nutzen und
Vortheil dienen möge.

Der Brief von Mesnaige und Duplessis aus Solothurn vom 12. August bewegt sich ganz im Gedanken
von Fröhlichs Vortrag; zu bemerken ist, daß er erwähnt, es sei die Vereinung von den betreffenden neun
Orten in Solothurn besiegelt („svöllö") worden. K-A. Basti: Abschiede Band 22 französisch und deutsch?.

Im gleichen Sinne schreiben die französischen Gesandten wieder unterm 21. August an Basel. Ibiclei»'

39.

Sol'otljUrü. 1349, 16. August (Freitag nach Maria Himmelfahrt).

KantonSarckiv Basel: Abschiede Band 22.

„Von stetten und landen der nachgeschribnen orten Luzeru, Uri, Schwyz, Uuterwaldeu ob und nid de>N
Keruwald, Zug, Fryburg und Solothurn ratsanwält in nameu unser aller Herren und obern zu SolotlM'"
versammlet" schreiben unter genanntem Datum an klein und großen Rath, genannt die Sechs, der St»^
Basel? Durch die Mittheilung der Gesandten von Basel und den persönlichen Vortrag von Boten ans dck
Orten seien die von Basel berichtet morden, wie der König von Frankreich durch seine Anwälte sich u»i
Erneuerung der Vereinung bewerbe. Seither haben sich auch Uri, die III gra>len Bünde und die
Mühlhausen der Vereinung angeschlossen. Es haben daher die Obern die Gesandten abgeordnet, zu dc»^
im Wallis zu reiten, sie, wie zu Basel geschehen, zu begrüßen und zu bitten, sich in dieser Vereinung
zu sondern, da dieselbe nur zur Erhaltung von beider Theile Land und Leuten, wenn diesen unbillige Gew"
angethan werden sollte, diene. Die Gesandten erwarten diesfalls gute Antwort. Daneben seien sie "»
beauftragt, die von Basel nochmals schriftlich anzugehen. Sie bitten daher freundlich, zu bedenken, daß ^

Vereinung allen Verbündeten und der ganzen Christenheit zu gutem Frieden und zur Handhabung ^
hergebrachreu Freiheileu gereiche und sich, gleich ihren Altvordern, hierin nicht zu sönderu. Man »erb
sich keines Abschlags. Ihre Antwort mögen sie an die von Solothurn überschicke». Besiegelt mit ^
Stadtsiegel von Solothurn.

Gemäß einer, zwar nicht gleichzeitigenNotiz auf dem bezüglichen Conccpt des an Basel ergang^
Schreibens, wäre eine gleiche Missive unter gleichem Datum von den acht (?) den Tag besuchenden Orte» ^
an Schaffhausen gerichtet worden. K. A. S°l°,hurn: MiiswcnbuchNo. so, s.
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Man bemerke noch folgendenAct:

1549 26 August Auf das Anbringen der Boten des Königs von Frankreich und namentlich auf
d»s »»suche« derjenige» O-„, welch, ml, ihm dl- Verein»»« -l»»-g»»g-.. Hube», daß dl- «... Busel d-es-lbe»
-I.ch bell,..,» milch!,«, b-schllch, dem dluch »,l> de» Sech» duselbst. - Da d>° VII <k»,h-l.sch-..> O« dem
Ruch !>, B-s-I I-i« B-a-Il-e« »dch l-».- »»w°» s-s-de» h..ben, 1° I»» »,»» st- »-chmuls ..... I-lch-
--st.che», ...l, de», B-ls»»e», ,»,»» st- dieselbe s -b°». s° w.lle «.UN .»de», Nu».-.. G°„.s ml,
lh»e» dl- V-r-.......g »..»rl,.»-.., l-, Sdll.e» ,i- de-».»,-.. ml, dn An,.--«, »u dm ...... übe- uns de...
l-lllm T»g z„ B.de« »erl-ils,., m.rde» I-i, »ich« I»», >° l--»- »-» >"ch>-d-st° .«-«.»er, dem Ämug
»»d d.« »,„» O„e« ju G-st.ll-», l... R..»e» G°»-- dl-V,--.»»»» -.ug-lM und s.ch »>ch> I°»d„.. D-ie.
-de- «sehe »Ml. sich, -s ...e-de» die VII Olle dem B-s-h». der,. ««.. L-stl ...., »lw-r!°g-«--
d-S°S»-u, ll, D» B-s-I -ll-, «em-l«-» Elda-»°sl°»sch»stV°-l,»l »lld B-Ume-l .s, » b-l,»l,° ...... s.ch g-g-„
dm «...lg ».., -- „ ,de d°..°» »»» !» Mll-m -« « ch-» st- >->d" -» I°°l>-» h»b°», ...cht

dl- Ihrige» ll,.,. juluust» >» ll.sse», ^ D- i« B-I-l ».e»»>»d Pechw» ...l,...-., durse. I- ......
der «...lg du« G-.»-i..,.u die S.ud., d-mi. die B»,»„sch°f>d-r B---.««..g doch .uch »-«.est- --«ich
«ch-- b-d-u,,.., wie dem. solche- d.l.ch B.,e» -de. Sch-lsle» d-S Ruh--» ...»---.», und «--h.ud-l, «e,de.

De. »„sbmch m.rd b-wllllgl, SS -»>.«-»

Schon ml, B-i-s ..... IS, A-«-I. Ii-»-» dl- Im»!°sllch°» G°s..»dle.. ».. B°s-I g°.n.ld.., sie stiel.
b-°us„«„, bei Bösel und ....de... O-le» »»d z«»-«m.dl-.., «»m°»>'« de. d-„,-...gm, ... ... de. V->.
«»....« s-leu, sich um ,l.„» «de..» bis »»I I2M» K»-ch>° !» b-«--b°w

BeirefseudMühlhnuseu ist s-lgende M.jsive zu beuchleu.
ll.il., 7, A.mus, <Ml.lw.ch -o.e.» Sololh...» MI Rühlhouse», De.» Sch.-.be» derer «°»

MbH«,....... .... dl- «... Sololh«.». und ... de« Gesund,.» des Kim,»« ..... z .U.. -erch Hub, ...... -»».mm-..,
dos- Nu l> c»I l" V r 1 >.-» Nt>»n Orten die Bereinung anzunehmen,ivorüber man groste Freude

e^sü» «r.st h^ E^«^».--» d... B°-sl---st. »»d d.- S-..d... .... B...« bemchmst, » vuve. ^tl oi,it.>l,s ü Rntsckmft von Ort zu Ort und zu einigen Zugewandten
um ihnen Folgendes : Die -on «-°l°th«rn h^-n ch'eV-tschast ^ ^ ^ Bünden haben ihre

, es?»l und die Belest der ^e.cuull.g » -, ^ . ..schick, m.d die Briefe du besiegeln lnsscn. Es
«Ulschusl... ..... ihre., -»>»«1.-«°-- ch »be. d-s Geile, des -Smlsche»K.l.ig-

i«l>»u Msst^d dch-?«^ e-'i'-he. wen» dl- .... Nu,»st» ihr Sl-g-l durch -lue ,I,.s..„°
«-.schus, uch Solo mr» stnd.» w-rdr«. ....... »lu..b- de- SS...»- G-s...d.e» wurde., s.ch weg... d.e. u-.ger
»d e ih»e» Uber g-l-g-»-- s°.. °« s.-g-l »uch B.stl ... sch.cke», s.
w°„... dl- «... S B°.Ich°s. »ebsl d-u «---l»..°g-b..-st» ....s de» T.g, der .l>...» -.«-.«,
wd.de, »Uch «st. « .» ...-«- l-rub-r b-sS.d-rllch b-rlch.rm z--»-r .»-de »mu ch»-.., d.s. d.- B°.e.

j-d,.u d» V-r-i »... b-ig-.-,.-«-.. O,.° u..d z..g.wu«d„» uns de» l, S-«,,..,b-- i>. s--.b»,g .... üch.luud
-»I-......-..I.....»-«, ..... «°» d« ....ch S-u»k-°ich >» «---ell-m " «». «I....... --

«o.

Arciiii»'!,, 'S«, >?. A»gust,
Ka...°..«arci.i»Zsr°i"..rg- MgMnbuch N°. k, 178.

-D-r stb... »r,.u .......Nch °°» SM». U-i. Schmgi. Ul„-,w-ld,u. Zu», F-gdurg, S»l°ll,.,.n
<-!->, jeg In, ,i.,„ud-r.l j„ Fr>M'S b,I..»»..et'. Ich-eib'» ...»er d-m -,.»-g.b°..e.. Du,,.... -u Bisch-s,

^»d-h«„p„„„u„ zg.lche. ,us B-s-hl der Ob-M stiel, sie ... d-r Slgdl Frnlmrg «-rsumm-ll
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und von hier mit „etwas ansehnlichen befelch", der ihnen von den Obern aufgetragen worden sei, in die

Landschaft Wallis zu reiten abgefertigt worden. Sie haben daher durch einen Läufersboten anzeigen wolle»,

daß sie nächsten Montag eilfertig nach Sitten verreisen. Sie bitten, den General- und ganzen vollkommene»

Landrath in der Stadt Sitten zu versammeln, um demselben das Betreffende vorzutragen und mit stattlicher

Antwort abgefertigt zu werden. Bestegelt mit dem Siegel derer von Freiburg. Nachschrift: Bitte vorzusorge»,

daß die Gesandten bei der Ankunft in Betreff der Beherbergung und Ivo sie einkehren sollen, richtigen Bescheid

erhalten.

kl.

Bern. 1549, 19. August.

Tkaa.sa.wi» V.r.. - Jns.rmtwnsbuch v f. 7. >.«»,.n.'°ib..rg - Muriner Abschiede .V f. SU«.

Jahrrechnung der beiden Städte Bern und Frei bürg betreffend die Herrschaften Echallens und Murtew

Gesandte: Frei bürg. Hans List; Peter Früyo, alt- und neu-Seckelmeister und des Raths.

Baudard (Bandard) von Echallens und sein Mithaster wollen die beiden Zehnten, welche sie empfangt

haben, wegen Mißwachs ausgeben, oder aber verlangen sie, daß man ihnen einen Nachlaß gestatte Es wird

beschlossen, die beiden sollen die betreffenden Zehnten dreschen; dann soll der Vogt von Echallens mit ZuM

unparteiischer Leute untersuchen, welcher Verlust sich ergebe., habe, und hierüber berichten. I..' D-

Gubernator von Orbach begehrt im Namen der Stadt, daß man derselben eine Matte leihe damit da?

anstoßende Wasser, welches den Neben der Obern und des Spitals erheblichen Schaden verursache dM'-h

e.nen ... der betreffenden Matte auszuwerfenden Graben abgeleitet werden könne, und die Stadt »ich«

genothigt sc., e.ne andere lange Brücke zu bauen, sondern die alte behalten könne; er bittet auch der St--

am Zins genannter Matte etwas nachzulassen. Die Boten beider Städte, welche zunächst hingeschickt werde»-

sollen d.e Sache besichtigen und bevollmächtigt sein, die Matte zu leihen. «. Die von Bottens Malapal-

und Andere bitten in Betracht des Hagels ..... eine Nachlassung an. Zins, auch daß ...an' ihnen M»

vorsch.e e damit ste wieder säen können. Es wird beschlossen, denjenigen, welche in. letzten und in dies-

Jahre behagelt worden sind, soll die Hälfte des Kornzinses, denjenigen aber, welche nur in diese...

vom Hagel beschädigt worden sind, der vierte Theil nachgelassen werde». De». Vogt wird befohlen ihn-

auf gute Bürgschaft Korn vorzuschießen, das sie in Jahresfrist mit einen, ziemlichen Pfenning bezahl¬

ollen «I. Claude Coley w.rd zwar in Betreff der von ihn. für sein Haus geforderten Steuer abge.vies-

doch jo l .hm der Vogt UN. Gotteswillen etwas Korn gebe., weil er arm ist, viele Kinder hat und B

ehrlich haltet. «. Dem Schreiber Panchaud fall der Vogt in Zie.nlichkeit Korn zu kaufen geben, wen"

dessen bedarf, f. Bastian Loys von Lausanne eröffnet, der Vogt von Echallens habe ihn. 24 Köpf W^'

fahrlrchen Bodenzinses in Verbot gelegt, weil er denselben nicht erkennen wolle. Der Vogt bemerkt er

zwar ... den Erkanntnissen nicht, daß dieser Zins erkennt worden sei; weil aber Andere von Lausanne, ^

Zms .» der Herrschaft Echallens haben, dieselben erkennen, so glaube er, Baschian Loys solle dieses auch -h»"'

Dieser er.v.edert, er habe ,n Betreff des fraglichen Zehntens gute Briefe und Siegel, die einen freien ledige"

Kau we.se..; e.ne Vorder» und er haben diesen Zins bisher ohne Widerrede besessen und eingeno.»"-'

litte, ,hm denselben ferner verabfolgen zu lassen; andernfalls müßte er die beiden Städte als W-'h-"
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belange». Die Boten von Freiburg sind diesfalls ohne Instruction und nehmen die Sache in den Abschied;

bie Meinung derer von Bern dagegen geht dahin: da keine Erkanntniß vorhanden sei und Bastian Loys

gute Briefe und Siegel habe und der Zins seit langer Zeit ohne Widerrede benutzet und besessen worden

s", s° soll der Vogt das Verbot aufheben und dem Loys den Zins verabfolgen lassen; wenn dann beide

Städte in Betreff der Erkanntniß etwas an ihm zu fordern beglauben, so sollen sie ihn hierum rechtlich

belangen. K. Der Vogt erinnert, wie er letztes Jahr die Erneuerung der Erkanntnisse angezogen habe,

dann aber die Sache um ein Jahr verschoben worden sei; er wolle in guter Meinung wieder hierauf

aufmerksam machen, da diese Erneuerung höchst nothwendig sei. Nach viele.» Reden wird beschlossen, in

Anbetracht des bedeutenden Schadens, den das Wetter in der Herrschast Schaltens verursacht hat, sollen .ich

beide Städte in Betreff eines Commissars vereinbaren und einen solchen erwählen; der soll m d.esem Jahre

die „Extrakt" machen und sich rüsten, aber erst über's Jahr mit den Erkanntnissen beginnen und die

Zinsleute zum Erkennen anhalten. I». Der Schultheiß und der Stadtschreiber von Murteu verlangen, es

Wen die von Gürbrü ( Curbrny") angewiesen werden, den Frevel gutzumachen, den sie dadurch begangen

haben, daß sie Vieh auf"der Herrschaft Murteu gepfändet und auf das Gebiet derer von Bern getrieben

haben; auch soll die Herrschaft reparirt werden. Dagegen erwiedern die Boten derer von Wyleroltingen

'"'d Gürbrü, sie und die von Kerzers haben eine Einung mit einander, der gemäß jeder Theil den andern

W seinen („iren") Gütern gleichviel in welcher Herrschaft dieselben gelegen seien, pfänden möge; das se.

auch geübt worden; man möge sie hierbei bleiben lassen. Die von Mutten bemerken hingegen, da die von

Gärbrü die Pfänder nach Kerzers gethan haben und dann zum Rechten nach Mutten geladen worden

s"°», den. sie aber nicht stattgethan haben, so sollen sie verhalten werden, de.» erfolgten Nrtheil Genüge

S" leisten. Hiezu glauben die von Wyleroltingen und Gürbrü nicht verbunden zu sein und erbieten sich,

ihren, ordentlichen Richter zu Recht zu stehen. Es wird beschlossen, sich über den Gebrauch und die

^U'.ung zu erkundigen; dann soll beiden Seckelmeistern, die zunächst für Oeffnung des Stocks nach Mutten

lW°", aufgetragen werden, den Span freundlich zu vergleichen, zumal die Parteien auch früher durch Boten

l"Wr Städte in Betreff des Weidgangs gütlich vereinbart worden sind. i. Auf die Bitte des Claude Manby

Vverdon und Jamely von Mutten wird erkennt, ».an lasse sie mit demjenigen Korn, das sie vor den.

verbot gekauft habm und dann in Verbot gelegt worden ist, diesmal hinfahren. Auf der Jahrrechnung

S" Freiburg soll dann eine Ordnung gemacht werden, wie u.a.. es in den gemeinen Herrschaften mit dem

K°rnka..f halten wolle k. Dein Simon Florett, Wcibel zu Marten, Glando Perrodett, Statthalter, und

d°>n Weibel zu Lugnorre ...erden je 5 Ellen Tuch geschenkt. Dann soll ».an daran denken, nächstes Jahr,

'°wn ein „euer Amtmann nach Marten gesetzt wird, ihnen die Röcke nicht zu geben. I. Schultheiß Hans

Jacob von Watteuwyl hat von I Peter»,an.. Mayor, gewesenem Schultheiß zu Marten, ein Haus und

Garten für frei ledig und eigen gekauft und besitzt hiefür Brief und Siegel; anderseits fordern die

°°u Marten 3 Gros Zms darauf der aber ablösig ist. Es wird nun erkennt, es soll der jetzige Schultheiß

denen von Mutten das Hauptgut dieses Zinses ausrichten und somit denselben ablösen und ,n der nächsten Jahr-

rechnung beiden Städten verrechnen Die von Mutten verlangen Bestäligung der von ihnen erlassenen

^besserten Ordnung für die Bannwarte. Es wird ihnen entsprochen und dafür Brief und Siegel gegeben.

" Es waltet ein Anstand zwischen de». Vogt von Scholiens und Johann von Ankönne („Daulbona")

'vegen einiger Zinsen weßnahen der von Anbonne seine Erkanntnisse und Gewahrsamen darlegen wollte und

^elen hat, ihn bei denselben bleiben zu lassen. Es wird nun erkennt, Seckelmeister Peter Früyo, der
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Commissar Laudo und der Vogt von Echallens sollen sowohl die genannten Briese des von Aubonne, als

auch die Erkanntnisse der beiden Städte untersuchen. Nachdem dieses geschehen mar, eröffnen sie, der von

Aubonne habe die altern Erkanntnisse. Auf dieses geben die von Bern ihre Meinung dahin: Weil in den

Erkanntnissen des von Aubonne drei Jucharte und in denjenigen derer von Echallens nur eine Juchart

gefunden werde, soll der Vogl von Echallens dem von Aubonne drei Theile des Lobs, welches der Herr

Tübi selig eingezogen hat, wieder gebe» und die drei Jucharte ihm, die vierte aber beiden Städten verbleibe»/

nnd soll dieses in den Erkanntnissen von Echallens geändert werden. Die Gesandten von Freiburg wolle»

hierauf nicht eintreten, sondern nehmen die Sache in den Abschied. «. Zwischen dem Vogl von Nomninmotier

und Niklaus Mangan von Orbe waltet ein Anstand, weil der Vogt sein Amt mit Bezug auf eine Juchart

Acker geübt hat, von der er beglaubt, daß sie zur Herrschaft Romaiumotier gehöre, Mango» aber vermeint,

daß sie nach Orbe diene. Die von Bern schreiben nun ihrem Amtmann zu Orbe, er solle gegen Mango»

und dessen Bürgen stillestehen, jedermanns Rechten unbeschadet. Da es die Landmarch beider Herrschaften

betrifft, so sollen Boten beider Städte dahingeschickt werden, den Span und die Gewahrsamen zu besichtige»,

den Untergang zu thuu und zu erläutern, in welche Herrschaft der fragliche Acker gehöre. Es wird hiefür

der 9. Herbstmonat nächstküuftig augesetzt. >». In Betreff des Spans zwischen dein Vogt von Echallens

und dem Conimissar de Neschell werden Seckelmeister Früpo, Conuuissar Lando und der Vogt von Echallens

mit dem Untersuch der Gewahrsamen beider Theile beauftragt. Nachdem sie berichtet, sie können keinen

lautern Bescheid geben, wird erkennt, es sollen beide Vögte von Lausaune und Echallens und zwei Commissarie»

sich auf das streitige Stück begeben und gemäß den Erkanntnissen limitiren und ihren Befund an die Ober»

bringen, «z. Die Boten van Freiburg beklagen sich, wie die Admodiatoren und Einzieher von Lausanne

einige Unterthancn von Echallens, die Güter und Neben in der Herrschast Lausanne zu Pully (Cully?), Luit?

(„Lustruch"j u. s. w. haben, um Bodenzins, der hinter Echallens liege, pfänden und ihre Güter ihne»

verbieten, und bitten, dieses abzustellen. Es wird ihnen geantwortet, denen von Bern sei das Verhältnis

nicht bekannt-, sie wollen aber ihren, Amtmann zu Lausanne schreiben und dann weitern Bescheid ertheile»-

i'. Gameli von Belleriva bittet, der Frau, welche denjenigen, der ihren Mann getödtet hat, blutruns mach^

und daher in 10 Florin Buße verfällt worden ist, die letztere zu erlassen. Es wird ihr die Hälfte vo>»

Antheil beider Städte geschenkt; den Amtmann für seinen Theil soll sie befriedigen. Hans Schmies

seligen Wittive verlangt Bezahlung dessen, was der gewesene Schultheiß von Mutten ihr wegen der beide»

Kinder schuldig geworden ist. Man hat nun in seinen Rechnungen gefunden, daß er die betreffende Su»»^

für Ausgaben verrechnet habe; ebenso daß des Schultheißen Frau, Vogt und Freunde mit ihr gerechnet, ihr

einen Zeddel gegeben und sich erboten haben, sie zu bezahlen. Sie wird daher an Petermann Mayors Fr»"

gewiesen, die Schuld an dieser zu fordern, wobei die Boten von Freiburg gebeten werden, der guten Fr»"

behülflich zu sein, daß sie bezahlt werde. Dem Seckelmeister Augsburger werden auf seine Bitte im Ga^

sechs Eichen erlaubt, die der Schultheiß von Marten ihm geben soll. ». Rechnung von Georg Praderw^'

als Vogt und Sebastian vom Stein als Freund von Petermaun Mapors Frau, betreffe,,d die Beamt»»^

Mapors zu Marten, abgelegt an, 21. August, v. Rechnung von Hans Künzis, Landvogt zu Echallens

Orbe, abgelegt den 22. August.

Die Namen der Freiburger Gesandten aus ihrer Instruction, K. A. Freiburg: Jnstructionenbuch N»-

k. 105, und den. Schreiben an sie von, 20. August 1549, iknlom Missivenbuch No. 14, k. 9.
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Zu IN. Die von beiden Städten bestätigte Ordnung von Murten findet sich UN St. A. Bonn Deutsches
Spruchbuch S. 426. Der klciulocale Charactcr der Sache und da nicht d.e Errichtung nur d-e
BestätigungSache des Tages ist, überhebt uns der Wiedergabe.

Die Eigenname»in den zu Bern verpflogenen Berner-FreiburgerJahrrcchnungenwurden hauptsächlich
nach den, Freiburgcr Exemplar redigirt, weil dasselbe etwas sauberer ge,chrieben gt.

«2.

Wärenwyl. 1549, 20. August (Dienstag vor Bartholom»).
jia...o»s->rc,.i« Toloihur» - Rathsbuch R°. «7. S. -.4°.

In .,».. zwischen dm beide» Städten »»d --!»««> »n! d-u,
PI^, BItr.uw.tl »IS Adgeardu.te n°n Baselt J°-°d Ritde. Rill»»- Iran, «er Stad.schr.tber

sHeinrich Nishiaer) und der Von! zu Waldmin»!! (Sebastian Dappettsicials non w>»lathara, Äutir Halbealetb,
S«°b Hu«.. Hu» Pflug,», V°„ zu Bechbur» und «»da S„»i. »°i>- i» S°l--»Wn. Na-hd-m die z,a,ea
>»I d-n Sh.„ warm. erassuen dl. »b».°.dn.,.n °°» Salach.,-«. d.e Ober,. be.der Th.tl. ha
°--n,ilt.lsI Schreiben dm Aastand aas ai-r auparl-ilsch- Männer q-I-hi, »»» i-d-in zweit I» »laude»
«n. es lall.» diese aeaaaa, werden. und wallen erwarten. ah d.e aaa Basel dl- ihrige» aus d-u, streitige,,
P'-d- »»dm „ud wie sie shaea d>. Sache °»°.i't-°n.n wallet,. Di- Abgeardueteu »°» Basel autwart-u.
i»« Ode». »„glich d„ Ansicht »-w.se». s°- diesen Sh°n Baten »ad Mchispr.nl,er aaa Bern
-u b..'»se„t „der „„z F„audsch°s, and »leb. seien sie nach °nl die. Rllmie. g-Iammeu wallen dt-I-t,
d« Sache gs,sch,, wie dieses -an Sei., de-,- aan Salach«,, de, »all Für d-u
»-» »der. das, die Beireffeaden in ihre», Sh.„«. Msi.--». >°°il.» sie »er» d.e Re.aang de,er »au Salach,,.,,
«ilichnea. wahee „tan dam. den Obmann aehm.n wall, und wie d.rse b. ».Wahl, werde» s°»e, Zudem

»i.u ,wu ».id.,. Seiten »an d-a Spräche-,, ihr. Eid. .»>»»»-.>' lN- 'hrer E.°° eutlnudeu, ,.„d .haea
°'n.n »Ndeea Eid „eh,,,. es sich Mihi., das. sie in der Sache ha» ein saile» ,»,. i.° es °°r Sa.
«-üben »-,»„„»„„„, zu lauuem Di-W».°°dn°.en »an Saiaihaen enmeder,,. was dt, Wahl d-S Ob„,a„,.S
°i'b-!°n».. sa t-all. ,»»„ im «sarderlich.,, Fall aas die Ob..» beiderlei.,».. B° °,amen, das, dt.se ,h„
i°M-n lall.,,; sie hassen »ber. derselbe werde „ich. nö.hig sei», be,-essend d-a E,° der Sprucher geh.,, s.e
»iii den Baiea »»„Basel et,,.»; erster- sahen dann beide Theile. ihre Bn.se und St.».l »erharem „ad
'»dsch-Itlich saii di! betresseade «arch mit Steiae» bezeichnen. Dw Abgeardue .,, -au Basel s.ud auch
W-ilber eiu»,und tt-lnnet. thren Sprachern, „Suäich Hans Schals,,..' Ba». zu S.ss.ch aus den,
s.«bur».r »tut. „ud Haus «„„d.rliu °°n «-ld-ilbnr», ihre «de aus uad »eben ihueu de,. ...de.» wt.
°d'N ».meldet ist. Dasselbe thnu die Batet, »an Salach».,. bezüglich threr «h.acher. namltch Haus Ftsch.
"i°'il> °°it Olteu „ud Clewi Lilditt »an »all»« bei ölten, «es. Shruchet, nachd-tn sie dt. Par.tUea
°"-q°rt, ih„ z,eiese „eru-mmen, den Span b°sich.i«°th«'-» »»» >>>»-» d» E»-.«-.» d-Sselb.n Übergebe,,
7-d-n war, bestitumeu Zltarchliuie «sie tbi-d b-schriebens. Diesen Spruch »eben die Vier eiuhehi»,
Hi'-ans beaustrazen die B°,e» beider Städte die BS»., »an «aldenburg NN» Bechbur», „„»erzägltch die
^i-iit. bereit,,, zu laffeu „ud dieselben an den bestimmten Platzen it, Beisein »an Haus Muuderliu sur Basel
"ud Haus Fischthücii, sur Solothuru einzusetzen und ausjurichlea.
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«3.

Stans. 20. August (Dienstag vor St. Bartholome).
Staatsarchiv Lucern: Allgcm. Abschiede c> k. III.

Tag der V Orte.

». Diesen Tag haben die von Obwalden nach Stans angesetzt und es wird da vorab eröffnet, der Erzpricster

zu Meudris habe den Vogt Mertz, seinen Schreiber und einen Edelmann in sein Haus geladen, in welchem

der Bogt von Banditen erstochen, „deshalb schier ärmürt" worden sei; ebenso der Edelmann; auch der

Schreiber sei schwer gestochen morden; hernach sei auf der Wache ein Weibel stark verwundet worden; um»

wisse nach nicht, ob der Schreiber und Weibel todt oder lebend seien. Da zn vermuthen steht, der Erzpriester

trage Schuld an dem Vorfall, zumal er auch, wie aus dem Schreiben zu entnehmen ist, nicht geschiede»

hat, so wird in den Abschied genommen, daß man auf nächstein Tag Antwort gebe, wie man mit ihm handeln wolle.

?». Arnold Kirsiter, des Raths von Obwalden, bittet die V Orte um Wappen und Fenster in sein neues

Haus. v. (Der Vogt von Luggarus berichtet:) Der Schulmeister zu Luggarus, der die neue Secte gepredigt

hat und deshalb vom Landvogt verwiesen wnrde, habe sich nach Baden begeben und eine Liberatio»

erwirkt, indem ihm die VII Orte verziehen haben, mit der Bedingung, daß der Vogt ein gutes Aufsehe»

auf ihn haben und wenn er sich das Gleiche wieder zu Schulden kommen lassen würde, ihn an Leib

und Gut strafen solle. Nun wolle er aber hievon nicht ablassen, habe den Papst beschälten, die christliche

Kirche geschmäht und geredet, es gebe kein Fegfeuer, und Anderes, das dem wahren christlichen Glaube»

zuwider ist, so daß der Vogt ihn ins Gefänglich gelegt habe. Da der Schulmeister einen großen Anhang

habe, seien Leute desselben in dem Wirthshause zu dem Vogt gekommen und haben ihm den Gesänge»?"

abdrohen wollen, indem sie dergleichen gethan haben, als wollten sie ihn mit Gewalt befreien; dabei sei ei»?t

aus dem Haufen auf den Vogt zornig zugelaufen, wobei ihm ein Messer aus dem Aermel gefallen sei; der

Vogt glaube, er habe ihn erstechen wollen; dabei haben sich Einige so unruhig benommen, daß der Vog'

den Gefangeilen ans Tröstung freigegeben habe. Der Vogt glaube nun, man sollte den Schulmeister »»^

seinem Verdienen bestrafen lassen, wie ihm das die VII Orte von Baden aus zugeschrieben haben, oder dal»'

solle man dem Vogt nichts befehlen. Dabei hat man vernommen, daß der Schulmeister geredet hat, er ivoll?

dein Vogt und dessen Amtleuten das Maul wohl „beschöuben". Hierauf hat mau im Namen der ^

Orte an Rath und Burger der Landschaft Lnggarus geschrieben, sie sollen sich erklären, ob sie gemäß ihre»'

geschwornen Eide dem Landvogt wollen gehorsam sein, wessen er sich zu ihnen zu versehen habe, ob sie ih»'

Schutz und Schirm geben wollen, damit er das Unrecht bestrafen und das Gute und Gerechte fördern kö»»?>

hierüber sollen sie dem Landvogt nnd uns mit Ja oder Nein sofort antworten und die Antwort zu Hauden der ^

Orte an Lueern senden. Mail hat hierüber auch an Freiburg und Solothnrn geschrieben. Auf dein nächst?"

Tag zu Baden soll man mit weiterer Vollmacht erscheinen; dabei soll kein Ort mit seiner Antwort den and«»"

vorauseilen. ,1. Es erscheint auch der (alte) Landschreiber zu Luggarus, Gerig von Uri, und mit ih»'

Bartholomä Dcinis lind Petro (alias Demißpetro) von Vairano von Gambarogno für sich nnd ihre Mithast?"'

welche die Güter des Todtschlagers Andriota von Piazzogna von Gambarogno vom Landvogt Wirz um ^

Kronen gekauft haben, und verlangen, daß der Vogt den Kails aufrichte und die V Orte denselben bestätig?"'

sollte der Vogt den Kalif nicht halten können, dessen man sich aber nicht versehe, so soll man ihn
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verhalten, daß er ihnen den Kauf abtrage. Hierauf eröffnet Landvogt Wirz nach Verlesung des betreffenden

Kaufbriefes, er wollte ihnen denselben gern aufrichten und meine auch, er sei im Namen der Kammer der XII

Orte zu dessen Abschluß befugt gewesen. Nun aber hätten die Boten der XII Orte auf der Jahrrechnung das

betreffende Gnt des Todtschlägers Kindern „und iren geschwisterten, dann der vater mit dry sünen noch ein

t°tschlag than". um 200 Kronen gegeben, also über 300 Kronen wohlfeiler als er es verkauft habe. Der

Vogt glaube, daß etwa Einer diesfalls einen Trinkpfenning erhalten habe; deßwegen aber sollte doch nicht

ber Verkauf der Boten sonder., der seiniqe bestätigt werden. Hierauf eröffnet auch der Schreiber Roll, er

b°be mit Vollmacht der Boten der XII Orte die Guter verkauft und sei beauftragt zu verlangen, daß es

bei diesen. Kauf verbleibe Lucern und Uri wollen den Kauf der XII Orte aufrecht erhalten; die Mehrheit

°ber beschließt Heimbringen und auf de», nächsten Tag zu Baden vor den Boten der XII Orte mit Vollmacht

Antwort zu geben. «. Vor den Boten der drei Orte Lucern, Schwpz und Unterwalden (Ob. und Nidwalden)

°ls Kastenvögten von Engelberg eröffnet der Abt von daselbst, er beschwere sich sehr in Betreff der drei

Klosterfrauen, die aus dem Kloster entronnen seien, veranlaßt durch einen Abschied der VII Orte zu Baden,

durch den ihnen der Eintritt in das Kloster Münsterlingen bewilligt worden se.; ohne sernen Eid zu verletzen

kb""e er das nicht hingehen lassen; auch widerstreite es den. Gelöbniß der Frauen. Wenn er sich auch

^enüber denen von Uri um etwas eingelassen habe, so habe er doch seither in Briefen gefunden, daß er

VW' keine Gewalt gehabt habe weil sie sich für das Kloster zu Engelberg gewidmet haben und in demselben

Leben beschließen müssen; 'zudem sei zu Münsterlingen und zu Engelberg nicht die gleiche Regel; er

bMM also, daß ...an jene Frauen wieder in ihr Kloster weise. Den. Abt erwiedert Vogt Martin Jn.hof

7" Uri in. Namen der Freundschaft der drei Frauen, diese seien aus mehrfachen Gründen nach Munsterl.ngen

Wieden worden, die Sache sei wiederholt zu Tagen verhandelt worden, hauptsächlich habe man getrachtet,

Gottesdienst in Münsterlingen wieder aufzuhelfen; er bitte, die Frauen daselbst verbleiben zu lassen,

^"dlich bemerkt Herr Statthalter Kuhn in langer Rede in. Namen seiner Herren, d.ese b.tten daß man d.e

^nuen da verbleiben lasse wohin sie von den VII Orten verordnet worden seien; da können sie Gott eben,o

g'Wig dienen als in Engelberg („hie"); in gleicher Weise könne ...an de... Abt (unter Unfftänden) dienen;

Gelübde der Frauen .verde dieses nichts schaden. Nach Eröffnung der Instructionen stellt stch als d.e

^i"u..g der Boten heraus es sollen die drei Frauen wieder in das Kloster Engelberg kommen. Denen

Uri hat ...an geschrieben und in den Abschied gegeben, sie mögen dieses gewähren lassen; in. gleichen

S"me hat man den Frauen geschrieben und bemerkt, ...an habe auch mit de... Abt geredet und verhoffe, er

^de sie deswegen nicht strafen oder hassen. Übrigens soll jeder Bote allen Handel an seine Herren bringen,

nllfällig weitere Antwort geben zu können.

, Z" «. 1. Von den erkannten Schreiben an andere Orte besitzen wir das an Freiburg vom Tage

d-5 Abschiedes. Es ist etwas wirr und enthält vielleicht auch Abweichungen von dem Text des Ab,ch>edes

N°ch demselben erschein, der Landvogt Wirz selbst vor den Boten. Nachden. er erzahlt hat. w.e der Schul-

"w.ster begnadigt worden und »ach Luggarus zurückgekehrt sei. fahrt er fort. Auf vcrschwnei.cn ^ohannrs

haben dann dir auf der Jabrrechnung befindlichen Boten der Vit Orte e.nen ehrwürdigen Prcd.ger beschickt,

daselbst de» wahren alten christlichen Glanben zu predigen. Dessen Predigten ha e er Schu meister wider-

W°ch°". sei dann in eine Disputaz berufen und daselbst, nebst mugen semer M.thaftm. als nnßglaub.g

"kennt worden. Und also wir sin inhalt der länge »ach verstanden und verHort, ouch s.n furhalt und

Dickel, so er uns in qeschrift fürqehalten; uf stmlichs Hand wir uns ... bester Meinung, ouch angesechen.

daß der tag also in .st angesechen und usgangen. daß wir üch. als ...Hern getruwen beben E.dgnossen. ...t
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also schnell Hand noch hätten mögen zuschriben, gwalts angenommen und geornet, daß unfern boten, so uf
nechstkünftigentag, so zu Baden im Ergouw am dritten September angesechen,gwalt geben ward, darin uf
obgemelten tag ze handlen." Man bitte die von Freiburg, des Landvogts Vorhalt und Artikel, die er
ihnen schriftlich zuschicke, zu verhören, und ihren Boten auf benannten Tag zu beauftragen, mit denen der
V Orte zu handeln. Es siegelt Nidwalden. K- A. Fieiburg: Missiven über cidgeuöss. Angelegenheiten.

2. Die im Briefe an Freiburg unklar gehaltene Stelle bringt das Schreiben an Solothurn besser so:
Nachdem die Boten den „Fürhalt" der Länge nach und ebenso einige, ihnen in Schrift vorgelegte Artikel
angehört haben, so haben sie sich im Namen derer von Solothurn (und Freiburg) „GewaltS angenommen"!
der Tag sei nämlich so schnell berufen worden, daß er denen von Solothurn (und Freiburg) nicht habe
angezeigt werden können. Solcher Art habe man nun im Namen der VII Orte ab diesem Tag dem Rath
und der ganzen Communität Luggarus zugeschrieben,sie sollen dein Vogt gemäß ihrer Eidespflicht gehorsam
sein, „was under uns das mer gäbp, als ier dann wol bricht werden, wie sp im glauben widerspennig"-
Die von Solothurn (und Freiburg) mögen sich in ihrer Antwort von den V Orten („uns") nicht sondern,
und nicht zürnen, daß man auch in ihrem Namen hingeschriebenhabe, es sei das in treuer eidgenössischer
Meinung geschehen. Mau sende ihnen des Landvogts Vortrag; sie mögen ihren Gesandten für den nächste»
Tag zu Baden diesfalls mit Vollmacht abfertigen und ihm auftragen, sich von den V Orten nicht zu sonder»!
es sei nämlich beschlossen worden, daß die Boten derselben auf dem nächsten Tag in dieser Sache Jnstructio»
und Vollmacht haben sollen. Es siegelt Nidwalden auf 20. August (Dienstag vor Bartholomä).

K. A. Solothurn: Lucerner Schreiben, Band L, 1530—1560.

Die Unterschrift lautet zwar auf die zu Staus versammelten Rathsboten der V Orte, aber bei Benennung
der letztern fehlt Zug.

Zu »1. Im K. A. Solothurn: Abschiede Band 28, liegen nicht weniger als fünf Vorträge oder En»
gaben über diesen Gegenstand; eine Empfehlung für Wirz von Landammann und Rath von Ob- und Nidwalde»
vom 10. August, eine Verwendung im gleichen Sinne vom Potestat, gemeinen Consuln und Anwälten »»»
Gambarogno vom 7. August, eine Vertheidigung von Wirz selbst vom 20. August; alle diese laut dem Ti^
an die XII Orte gerichtet; eine Eingabe von Konrad Gerig, Landschreiberzu Uri, für Bartholomä Demißpell»'
gerichtet an die einzelnen Orte zur Vorbereitung für den nächsten Tag zu Baden, vom 24. August, ^
Vortrag von demselben, „Fürsprech in diser Sach", für den Gleiche», um von Ort zu Ort zu gebrauche»'
Für uns geht diese Angelegenheit aus Abschied und Tractanden verloren.

(»4.

Sotolhurn. 1549, 21. und 22. August (Mittwoch und Donstag vor Bartholomä).

KailtoiiSarcdiu Solothnr» ! Rathsbuch No. «7, S. «üb.

I. (21. August). Vor dem Nathe zu Solothurn verrichten die französischen Gesandten, von MesnlN^
und von Liancourt: 1. den Dank für allen geneigten Willen; sie werden hievon dem König mündlich
schriftlich Anzeige machen und seien zu Lieb und Dienst bereit. 2. Sie verlangen, man solle den Vernum»/
brief nach Freiburg senden, und auf den letzten Tag dieses Monats sollen dort Baten erscheinen, um /
folgenden Tage nach Frankreich zu verreisen. 3. Sie berichten, wie der König von England den König
Frankreich in dessen Landen feindlich überzogen habe; obwohl der letztere eine Bolschaft zu den England^
geschickt habe, habe er doch so schlechten Bescheid erhalten, daß er nicht umhin könne, sich in Kriegsstand ^
versetzen; er verlange daher 12,000 Knechte oder weniger, doch nicht minder als 6000 gemäß der Verein»»^
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Man möge diesfalls auf Kosten des Königs einen besondern Boten auf den genannten Tag nach Freiburg
schicken, mit^ Vollmacht mit andern Eidgenossen diesen Aufbruch zu bewilligen. II. (22. August). Vor Rath
""d Burger zu Solothurn wird 1 angezogen, mau gehe damit um, den Vereinungsbrief denen von Lucern zu
übergeben, damit diese ihn mitnehmen und sobald der König ihn besiegelt habe, nach Lucern bringen. Es wird
""" beschlossen, der Stadtschreiber nebst Vogt Graf sollen die Briefe hineinnehmen und dann wieder in die
Stadt zurückbringen auch wenn man dieselben Andern übergeben wollte. 2. Das Verlangen der Anwälte

Königs, mit' andern Eidgenossen ihm eine,. Aufbruch zu bewilligen, lassen Rüth und Burger sich gefallen.

«5.

Mrnnllett. 1549, 23. August.
SU.WM- Abschiede.c-.ttde^.-iti» Nidw-»dc.. - Abschiede.

^ag der Orte Nri, Schwyz, Nidwalden. „ . - < - s.- - - c,- «

». Dies.- Tag ist hanMchlich wa-d-n. w°il di. G-sandt... d.s «°.„g °°n F-.nI--.ch
.ldgenassisch. Knecht. n.-lang-n. ad..' w-..ig°-, d°ch nicht ...ind-t -l-- -Wo wch halb d.° Bat... d-r

NI v«. sich nb.. -in- An.wa-t d-.gl.lch-» Mchd°», di- s-sandt... , r. Jn»--n-..°n.n ...s n.t nnd
» «°-,NN.,... nnd Hli.,d-l in B-t-ach. S-M-" h-b-n. e-mnig... ?- i'ch -es d.° «..NN... d.. S-s.nd.-n

»° c>»- sall.n stch nach F-.ibn-g b.».b... und dd-ts-lds. d-n .S-.-.N" a.,j..g.n, ZW«». °.°n
»h°I'.n IM. „nch wi. lSs.--lich d-r Landdag. »« »»>»-»>---' »«d-n s-'l °chh°lb Hab. .na» ...
«"-"i d-. j.n,ch.- t-in-n ...dschli-hlich... N-,„schlag g-s-St. Im.d.... d.° G- nnd..» I-'-n abg-a-dn..
»«d.n. ...jnha.,„. »mhin d--Ki.„., di-«...cht- t°°°-' °d" " W Kd...g s-ldsi b. -ah s°. »,.l.
««». -- «--lang.. ».... d,° Ob--., hi-.nb.- »-ich- °ch°»-". w"d.n N- «n- g-bahm.«-. d-n

An.„... -..d-il-„ Di,s,z -d,- »1 n..r »u! S.»-lM>W"S -- Ob--., h... .d.,.--d-, w°rd.n. w.lch-n,
-- dich. .-DI., da»' soll dl.s-s d... °nd°... ...schr-ib-n. » D-- s -sandt. mm Schwei .-°s,...t -in

„Ich-s s-i..,.. Ob--.. ..... d..,.n °°» Zii->« ist nnd ... welche... d.-s- n.-ld°n. f..
d-n in «...d-is «°-dh.nd.l. wlss.n °b°- d-mi-lb... ....... Rath.,n-.n-.d ......

di. Ansich, d-- nb-lg-n Kdg.nass... ...Hb--..' Dmch d-n G-sandt..., d,- ans d-- l.ht... mS-,-chnn..g
I-i... ,i. d.-icht-, „ -d-n. d.s. «... «--! und d-- Ml-ti«.-. i» d.s .» Hand I-Na-d.t w°-M

«»-- Smnz ,„i,-i,n„,d.- h»b.n. Da d-- E-id-i-s!.- d.nVagt j.. >°.n.n.n 1° H.ndl.ch

-°.°.hlg, ,M. s„ ,.i j.. N.-......H-.., d.b ... «°-d NN. d.ff°n «i°.n nnd »nl-w...» g-sch- ... I-.' S,° sn-
»«n Th.il .ch.nsch.!.n Mi. .« .»sch.-n di. °°« Schwei ihmn S"..°..°»- — »«» "

SM... di.s-n S-jn-n-ft-- ,-g-.ls-n. ihn in, S.h.i».'n ..«« L-m- '°h--" »«„ d» °--l°-g.n l-ff-n w ans
°°»-n> B,sch.id d-1 Bat,.. d.i XII O-.- °b d-m nächst.,, Tag' D.r Bd.. .... Schwei b-m-ilt >».d..,

Vb--„ ha„.„ hs,„i„ -,n„.-,.„„d.n s.d. -SN...... °b.° -hn. »-.Wils-., d-- b-idm nb-ig.n O-.- »ichld
.»°II.n. D... B...» d-- l-dl--« I-nnt- d-- ...» S-i°°-n. !»>»»> ....... d-... «-S- i» «»>..» «nch ich.»

««.„ ha., das, -- l... G.h.d..m «..»dsch°st ->«!»' «->> si- -b°- ah». ZnA'..-,i.n Md. wi.d di.
Sach. in den Abschied aenon........ Welch.... O-. die d-nannl. Maß-.g.l nicht g-M. da-.- soll s..ne M........g

d..s den nächst... Montag (Ski. Augns.) i" f-uhc- Nathdz.it nach Schwei d-tichleN' Kamin. ...ch.s, sa sali
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die Sache ihren Fürgang nehmen und sollen es die von Schwyz dem Vogt zu Lauis zuschreiben, v. Der
Commissar berichtet, wie der Müsser mit Dreihunderten zu „Lagg" liege und zu Väris (Varese) und in>
Eschenthal Knechte annehme, um das Veltlin und Bellenz zu überfallen. Gemäß der Sachlage finden
die Boten, es sei nichts Anderes zu thun, als dem Commissar und seinen Rathgebern zu schreiben, sie sollen
gute Sorge und Kundschafterhaben, aber so, daß keiner dieser letztern von dem andern etwas misse; der
Commissar soll ihnen beim Eid auferlegen, niemand als ihm Mittheilungen zu machen. Ä. Der Bote von Uri
zeigt an, wie an der Allmend abgetauscht worden sei; Mauern seien zerbrochen und Graben verrissen worden,
und die Ochsen gehen hinüber; Hans Zopf Naben (?) habe geredet, er wolle gar (gern?) sehen, „wie man
für sin ochsen pschlan well, und der rossstock ist geetzt dis summers (?). Und Hand viij tag ein wal(t?) ghan">

Im Nidwaldner Exemplar fehlt <1.

k«.

Wern. 1549, 24. August.
Staatsarchiv Bern: NathSbuch No. 309, S. 228.

Vor dem Rathe zu Bern erscheinen Gesandte von Frankreich, danken für das bisher Geschehene (?); gegenüber
dem König habe man sich nur alles Guten zu versehen. Er habe an Mesnaige geschrieben, er solle zu ihm
kommen und wolle den von Liancourt hier lassen; wenn er denen von Bern beim König etwas dienen könne,
sei er hiefür ganz bereit; man möge ihn für empfohlen halten. Der Rath dankt den Gesandten freundlich
und bittet sie, in gutem Willen zu beharren.

«7.

St. Kalken. 1549, 25. August bis 9. September.
Staatsarchiv Lucern: Acten Abtei St. Gallen. Staatsarchiv Zürich : Gedruckte St. Galler Dokumente. Band 59. f. S7.

StistSarchiv St. Gallen: Vereinzelte Abschiede, Acten- und Biicherarchiv.

Gesandte (Richter): Zürich. Hans Rudolf Lavater, alt-Burgermeister.Bern. Hans Franz Nagels
Schultheiß; Johann Pastor, Venuer und des Raths. Lucern. Ulrich Dulliker, Baumeister und des Raths'
Schwyz. Jacob an der Rüti, alt-Landammann.Zug. Hans Letter, Amman». Glarus. Hans Brunner,
des Raths.

Zwischen dem Abt und der Stadt St. Gallen sind Anstände erwachsen, welche die Parteien unter
gütlich nicht beizulegen vermochten, sondern diesfalls einander das Recht dargeschlagenund daher auf der
letzten Jahrrechnung zu Baden die Eidgenossenangerufen haben. Diese, zumal die mit den Parteien
Burg- und Landrecht stehenden Orte, waren begierig, die waltenden Zwistigkeiten beizulegen, und es ivw'dr
daher der gegenwärtigeTag nach St. Gallen bestimmt und die Gesandten von ihren Obern zum gütliche
oder rechtlichen Entscheideabgeordnet. Es wird nun Folgendes verhandelt:I. Die Anwälte der
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st r bei seinem Tode in den Landen ..

eröffnen: Im Jahre 1548 fei ^ sich °u^"kte», ^ 'mch derer

von St. Gallen, die Parieren veum te Schwestersohn, Mlch ^ i p ^ Landschaft des
übrigen Erben auskaufte, ^ Wissen und ^^^^ieses mißbilligten, habe ihnen
Forderungen stellte, habe die S ) 5..,, Als die von St. firmer fei nicht schuldig, um
»W Milchtet m,d I-i d»Mt d-»»M > ' , . „ m-m° ««». ^ g«-hu>,
d-- M. dt- ,V Schw°°n° »» ... «77'
dt- i-azlich-n Elliich»tl«ch»tk-» '" „ii da- G-t-ladl-l, -u»u>l >»>» ' ^ „,z d,r ErbwII-r n»ch ihr Burg--
--- d.S Erd- !->- Dr° S'°7 'w »rg.r b->>» ^ ^ j>„ch,„ d-z Adt-S war.
worden fei, die betreffende Ansprach ) die aufgelaufen, ^ siung des Erbs durch die
und Nathsfreund war. Wäre e-o um a „Jnsetzen . ,, we aemeinen Rechten vor des
würden sie sich hiemit nicht beladen, wie fondern dasselbe mu , das aiigeführtc

Erbin vermittelst Aussteuern^nicht ehelligen wollten, s^ ^ ^ letzter Nhrre^ ^ Abt
Abts Zwang und Gewalt gewiesen haben. ^ einversta'iden ^^e> f ^ lassen. Der Abt
Rechtsbot vor den sechs Orten, wonn a ^ eingesessenen lnm Amtleute und Andere

werde,iun veranlaßt, sie bei ihrer ei ^ ^si^ng iinter den Er wn .^digiiiig der letztern habe

entgegnet, bei seinem Zngestandniß eunr worden. Von "'^/ieder das Seiniqe zu finden wisse,

seien weitere Ansprachen an dre Erlstcha gefordert, dann ^ ^„chtigt werden sollen,

er nichts gewußt, sonst hätte er Bürgschaft und andere Ansprach ^ Mörschel

Er hoffe daher, daß gemäß altem Brauch erbreM ^ ^ Falle °r ^ ^

wo der Erblasser haushäblich gewesen u> ^ des Abts. Der i. setne Obrigkeit gezogenund, wenn appellirt werde, vor die Erbsübernehmerm er m s^ ^ ^
guter Vernunft und mündlich und schriftlich ^ verlange feww ^ ' uichr zii beklagen als die
und zu Mörschel nach altem Brauch d^gte Lei.te hätte ^7 ^rt angenommenwerden
'"cht entziehen könne, lieber das Hin- und H w^geachtet erfolgender ^ ^ uns Briefen,
Stadt, da seine Leute nach der Stadt zuhen ^ Übergabe der Aach aß ^ worden wäre, wurde
und Schirm finden. Die Stadt beglaubt, die wenn ste nuch i ^ Gewohnheit

die aus des Abts Pfalz errichtet «°rdm «e». ^ w°^en die Stadt ^ ^ ^
fech nur auf erbrechtliche Ansprüche Leute nehme d^ " " ^„yören, um vergangene Sachen
und Herkommen verbleiben zu lassen; rc ) .. Ausgeben des Burgrc 1 - rechtsflüchtigsei. Die
des freien Zuges bedienen, und diese müssen ^ bestreitet, daß die ^ des Erblassers
5" Recht zu stehen, wo sie gesessen härenst ^ Geblüts oder Erbgere) ^ wo der Erblasser
Rlchter geben solgendeii gütlichen Sprn )- ^ Stab dk" ^bts, w Forderungenstellen
^"t Anspruch zu haben beglaubt, soll ^on St. Gallen an w - ^ ^ Sladt St. Gallen, nach
gestorben ist, rechtfertigen.Wenn aber 5 g Bürgermeister und ^ isländische Personen,
wegen Schulden des Erblassers, da ^ re C ^ Go'teshauM ^ ^lden des

eren Brauch und Gewohnheit, zu Re) Denzen S^'^n i ' wo der Erblasser gestorben
dee nicht Burger von St. Gallen und ^ Abts zu Mms ) W
Erblassers belangen, so sollen sie erstere vor
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ist, besuchen. Wegen des Abtretens der Schirmer von St. Gallen soll dieselbe nicht bestraft werden-
Wenn in der Folge jemand in des Abts Landen stirbt, und die rechte» Erben in der Stadt St. Gallen
sitzen, so soll der Erbfall und sonstige Späne, sie betreffen Schulden oder Anderes, an dein Ort, wo der
Todfall erfolgt ist, berechtiget werden. Stirbt jemand in der Stadt St. Gallen und sind die rechten Erben
iit den Landen des Abts, so sollen bezügliche Anstände vor Burgermeister und Rath zu St. Gallen erörtert
werden. Dann soll künftig kein Theil Rechtsflüchtigedes Andern in Schirm nehmen, es haben denn die
Betreffendenzuvor ihr Burg- oder Landrecht nach altein Brauch aufgegeben. Beide Theile bleiben bei ihren
alten Freiheiten, Brief, Siegel und Verträgen. II. Der Abt und Gesandte der Stadt Wyl und des obern
und untern Amts verlangen, wie das schon vorher geschehen sei, daß die Stadt sie mit Bezug auf Zoll,
Feld- und Walchegeld halten solle wie früher und laut Briefen und Vertrügen und die Neuerungen abgestellt
werden sollen; der Viehzoll und dergleichen Zölle sollen hiemit nicht gemeint sein. Die Stadt behauptet, sie
beziehe nicht mehr, als was seit sechszig oder siebenzig Jahren bezogen worden sei und sie gegen den Abt
mit einigen tausend Gulden erkauft habe; das Gleiche müssen auch ihre Bürger geben. Der Abt und seine
Mithaften wollen nichts einwenden gegen den alten Zoll, nämlich von einem Leinwandtuch, das in SchaN
tlitd Vleike der Stadt gebracht wird, 18 Pfenning Zoll, 3 Pfenning Mahlgeld und 1 Pfenning Bankgeld.
Aber wenn ein Gotteshausmann auf der Landschaft des Abts ein Leinwandtuch kaufe und dasselbe an die
Schau nach St. Gallen bringe, so müsse er die 22 Pfenning geben, und wenn er das Tuch verkaufe, fordere
die Stadt vom Käufer und Verkäufer 3 Schilling Pfenning; das widerspreche dem Vertrag „des ersten Herbst-
monats" (d. h. 9. September) 1480. Wenn von Tüchern, die in der Landschaft verkauft werden, Zoll bezöge»
werden wolle, so gehöre dieser dem Abt. Die nun folgende Entgegnung der Stadt ist nicht ganz klar.
Unter Anderm wird in Betreff der Zollsentrichtung auf eine Verschiedenheit, je nachdem an Bürger oder
Gäste verkauft wird, aufmerksam gemacht; auch wird angeführt, da die von St. Gallen die Käufe mit ihrei»
Zeichen beschließen und bestätigen, so können solche Käufe (auch wenn sie außerhalb der Stadt geschehen) doch
nur so angesehen werden, als wären sie innerhalb der Stadt erfolgt. Käufe aber, die auf der Landschaft
des Abts vor sich gehen und nicht auf Schau, Mahl und Maß derer von St. Gallen erfolgen und nicht i»
die Stadt gebracht werden, von denen fordere sie nichts. Die Richter erkennen: Da die Stadt den Beweis daM
anerbiete, daß die Gotteshausleute den betreffenden Zoll stets entrichtet haben, und die letztern auf das Befrage»
der Richter dieses anerkennen, doch aber behaupten, daß sie sich hiergegen stets beschwert haben, so sollen si^
diesen Zoll ferner entrichten, nämlich so: Wenn ein Gotteshausmann ein Leinwandtuch, das er selbst gemacht
und nicht gekauft hat, an Schau, Mahl und Reif derer von St. Gallen bringt, so soll er die 18 Pfeniü»ü
Zoll, 3 Pfenning Mahlgeld und 1 Pfenning Bankgeld geben; dann »tag er dieses Tuch, wenn es bereitet
ist, aus der Stadt führen oder darin verkaufen ohne weitere Beschwerde. Wenn ein Gast ihm diese Leinwaift
abkauft, so soll der Käufer die 18 Pfenning Zoll geben. Wenn aber ein Gotteshausmann ein Leinwandtuch
iit der Landschaft des Abts auf dem „Bank" oder sonst auf derer von St. Gallen Schau, Mahl und Zeicht
kauft, so soll derjenige, dessen das Tuch gewesen ist, die genannten 22 Pfenning, und damit („um daß") det
Kauf mit dein Schau- und Mahlzeichen derer von St. Gallen bestätigt werde, sollen Käufer und Verkäufe
jeder, die 18 Pfenning Zoll entrichten, und mag dann der Käufer ohne weitere Beschwerde die Leiniva»^
aus der Stadt führen oder daselbst verkaufen; im letztern Falle („so") soll der Käufer die 18 Pfennig
geben, und das so oft, als solche Leinwand in der Stadt gekauft oder verkauft wird. Wenn aber Gottes
hausleule in der Landschaft des Abts Leinwandtücher frei kaufen und derer von St. Gallen Schau
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Kall 'U geben schuldig sein. (Das

Ret, «anbin«..,..... st-h"«>77 ^ ^ w77s^"'7'

G,.„. n.» Detai.s m.ch>. wst die - '7z.h„ sti das «M-»» ° /^"7d I--W.und die Gotteshausleute klagen, ungesa u jedes Tuch. emgest Bleichen und

imd das stich.- W-°S,M Da die StadtHerstellung des alten Verhältnis, Beaugeuscheimguug de ^ .„^cken befugt sei, auch
Wasserrünsen. Die Richter, nach vorgenoim ^ Ordnungen und Satzungen z, hinleiteu

St. Gallen eine eigene Obrigkeit bilde und ^^nst Wasser mtt g^ ^

Wiesenplätze („Wpßplätz") ^ ^ ^„terhalten müsse 1° Feldgeld, wie die Bürger,
und die Walchen mit steter Gesahr un ^ Walchegeldund dre k K ^ ihren Walcheu
Walchen und Bleichen brauchen, ^ ' 7 ^ . steigern. Wurde he a scchs Orte laden,
entrichten-,doch soll die Stadt ^se Gebühren mcht^ ^ ^ die Gotteshans ent v w 'ect^
u. s. w. bedeutenden Schaden lerden, so mog und Feldgeld bestmun w ^,ie das auch

wodann nach Rath und Gefallen derselbe, - Bedtttsuih verbessern Pnncipalen, in
verlangt, die Stadt solle die Straßen Sttm^ ^ das dem Abt, "ls ^
früher der Fall gewesen ser. Dre s-ta Dichter sprechen nnt oss^r, M geschehen; doch
dessen Gebiet die Straße sich befnne, 0 . gemacht habe, so A ^ ^ dasselbe aber nur da
Da die Stadt bisher die gedeckte KrezerM cke allen^ die S^adt M da^
soll der Abt gemäß seinem Erbieten Ho z s ^cinbrücke an der ober, ° ^n zur Krezern bei
nehmen, wo es ihr gezeigt wird. D» ^ewo ^ Straubenzell erhalten. ^ fallen holz nemmen";
w gemeinen Kosten und ohne Entgeldmß / , >md die mült in aines Herrn v Die Landstraße
Joachim Müllers Mühle soll der Müller nur ie ,, ^ cs bisher geü' > Gallen sollen die

die Stadt St. Gallen aber soll den Lohn d " ^ ^ ^ ^ derer v n ^ ^ ^
von der steinernen Brücke am „Sturze Anw lsen und zwar w, ^ Gemeinde
Stadt und die Gemeinde Straubenzelleumnw ^ Gewte d - Abts n^
Straubenzell einen Drittheil tragt; H° ^ Waldungen des Erster» ^ Gemeinden erforderlich
Straubenzell beziehen; doch soll das Holz oder das Anrufen . ^ ^ ^„d die
oder „Gruudflüssrnen" schnell erue ^os'^ " ,^st der Stadt behnlsln^ ^ ^^-abreichen,
wachen, so wird der Abt, laut seinem Erb ' ^ den Werklenten ^ern, Bürgermeister und

W.d. ans ihr... S.w. ans Gnade ^^^Ihm.n, w» w.°« d°>.
so soll man das mit Dank gegen berde r.) - Güter, welche nrnc , ^ Abts vor

»°th ... St, «... last« «>-- 7'7m>ch'ms«°- d-m
.« Kr,»,-n liegen, aber Lehe» »-"> , Kstber und S>" „ M„r nnd halte
ihrem Stab Gemachte nnd BerschastnnS' L,he»q»ter nicht ander. . ' das beanstandete
»«de. sti, Die Stab. -M-Mb '''7 . >^° ast n «rast b-st-h-»

'ich dnrch ..NM .an den R-thsbaien der ,,5.„d Sn-iich- d.r 7'° 7,.» -, dach
».-sehen ,-mach,tat, Di. Richter er".". '' D' Bnrz..m-ist-- N«7''°7's7. "vt Der
wd da...- die Stadt besttgi stw-
soll das dem Abt und Gotteshaus an ) , gder den Bau des 11 , . darüber Rechnung
^t eröffnet, Bürgermeister und Rath haben ln he ^ ^inen Amtleuten darüber Rech
h°- d-» »an in Dach »nd Gemach b-st-S-" '°»>i >
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geben mußte. Seit der Aenderung in der Religion sei der Baumeister aber säumig und das Münster sei in

Schulden gekommen; wenn man ihm den Bau übergeben wolle, so wolle er die Schulden bezahlen und den

Bau in Ehren erhalten. Die Stadt entgegnet, das Münster gehöre ihr und dem Abt; die von St. Gallen

haben für dessen Erbauung reichliches Almosen gegeben. Ein im Jahre 1462 von Zürich, Bern, Lncern

lind Schwyz errichteter Vertrag bestimme, daß die Stadt den Baumeister setze, der die Nutzungen und

Gottesgaben beziehe und mit Wissen und Willen des Abts an den Bau verwende und darüber Rechnung

gebe. Wenn der Abt ohne Beihülfe dieser Nutzungen etwas bauen wolle, so möge er dieses thun. Den

Baumeister wolle man verhalten, soweit das Einkommen hinreiche, den Bau zu besorgen. Die Richter

sprechen mit wissenhafter Thädigung in der Güte: Die Stadt soll dem Abt überlassen, den Baumeister zu

setzeil lind dem Abt des Münsters Güter, Renten, Zinsen und auch alle Schulden, sammt Rödeln und Briefen

zustellen, worüber ihr ein Inventar gegeben werden soll. Der Abt und sein Baumeister dürfen das Hauptgut

nicht angreifen, sondern nur die Zinsen und fallenden Gottesgaben; aus seinem eigeneil Gut ist dem Abt

zu bauen gestattet. Will der Baumeister über die „Stök" (Opferstvcke) des Münsters gehen oder Rechnung

ablegen, so soll man das der Stadt anzeigen, damit sie, wenn sie will, jemand dazu schicken kann. Diese

Übergabe des Baumeisteramtes soll der Stadt an ihren Briefen, Kirchgang, Straßen, Wehrcnen, Herrlichkeiten

und Freiheiten unschädlich sein. Wenn künftig durch ein allgemeines Concil oder sonst durch die Gnade

Gottes die Eidgenossen im Glauben einig werden, so soll der Abt der Stadt den Bau des Münsters, Briefe

und Siegel, Renten und Gülten, auch die Schulden wieder übergeben und sie fürder den Baumeister wieder

zu besetzen haben. VII. Der Abt eröffnet, er und die Stadt haben das Heilthum miteinander beschlösse»

und die Schlüssel gleich gehabt. Als er in das Gotteshaus gekommen sei, sei daselbst kein Heilthum mehr

vorhanden gewesen. Er glaube nun, wenn er selbst etwas Heilthum dahin bringe oder von Fremden etwas

gegebeit ivcrde, so soll er allein den Schlüssel dazu haben. Die Stadt beruft sich für die Beibehaltung des

alten Verhältnisses auf den gleichen Vertrag ivie beim Baumeisteramt, und daß sie auch Almosen an das

Heilthum gegeben habe. Gütlicher Spruch: Abt und Stadt sollen die Schlüssel zu dem Gehalt im Münster,

in welcheiu das alte Heilthum gewesen ist, gemäß dem angerufenen Verlrag, gemeinsam behalten. Wen»

man im Glauben einig wird, und dann die Stadt etwas Heilthum beschafft, so soll dasselbe in diesem Gehalt

verwahrt werden. Würde aber der Abt aus seinem Guthaben oder andere fremde Ehreuleute, die nicht

Bürger von St. Gallen sind, einiges Heilthum dahin ordnen, so mag der Abt allein solches behalten u»d

beschließet!. VIII. Der Abt bringt an, die Stadt habe den „Umgang" (Laube) um ihre Ringmauer, soweit

das Gotteshaus gehe, von unten bis oben beschlossen und in die Laden nur einige Löcher augebracht, vo»

denen aus dem Gotteshause Muthwilleu durch Steinwerfen und Dergleichen geschehe; nirgends sonst sei der

Umgang um die Stadtmauer so eingeschlossen. Er verlange, daß der Umgang beim Kloster wieder geöffnet

werde, damit man jene, welche Muthwillen treiben, sehen könne, und daß die obere und untere Thüre g»t

geschlossen und niemand als die Wächter und wer da zu thun habe, eingelassen werden. Die Stadt entgegnet,

gemäß Verträgen stehe an ihnen, die Ringmauer um Stadt und Gotteshaus zu beschirmen; sie habe auch

malefizische Sachen, die im letztern vorgehen, zu bestrafen. Als ein Burger in der Stadt einen TodtsckM

begangen habe, sei er durch den Umgang beim Gotteshaus aus der Stadt entkommen; und als die Holzbeige»

des Klosters fast bis an den Umgang reichten, seien muthwillige Conventualen da hinaufgestiegen und i»

die Stadt gekommen; daher habe man den Umgang so beschlossen. Entscheid: Da nach gemeinem Gebrauch

in den Städten die Umgänge der Ringmauern von oben her auf halbe Mannshöhe offen sind, so soll es
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hier ebenso gehalten, und nach dein Verlangen des Abts oben und unten geschlossen werden. IX. Der Abt

b"ngt an, während früher ^iber das nächtliche Ein- und Auslassen seiner Räche bei den Stadtthorcn Streit

gewaltet habe, habe nnn seither diesfalls ein freundschaftliches Verhältniß stattgefunden. Aber damit in der

F°lge nicht Irrung entstehe, wünsche er eine Erläuterung. Die Stadt erwiedert, die Gewalt über die

Stadtthore stehe bei ihr; auf Gesuch werde man dem Abt immer freundlich begegnen; für Kriegszeiteu und

wegen Zollangelegenheiteu müsse man sich Verfügungen vorbehalten. Der Abt meint, gerade bei Kriegszeiteu

^ ihm die Verbindung mit seinen Unterthanen am nöthigsten. Spruch: Die Stadt bleibt bei Brief und

Siegel, gemäß denen die Gewalt über die Thore ihr zusteht; laut ihrem Erbieten wird sie sich aber gegenüber

be>" Abt freundlich und nachbarlich erzeigen, was man ihr wohl zutrauen darf. X. Der Abt klagt, ungeachtet

Betreff der Straßen und Wegscheidel. Sprüche und Vertrüge bestehen, habe dennoch die Stadt einen neben

ZoMofers Berg begangenen Frevel bestraft, während die auf der Landstraße zwischen beiden Hägen vorfallenden

F'evel dem Abt zur Bestrafung zustehen, da er auch jeweilen die Gefangenen auf der Straße nach Wpl,

Sb-rnburg und Norschach habe führen lasse» und somit die Straße chm gehöre. Die Stadt erw.edert, ein

Spruch der acht Orte von 1462 verfüge, was „inwendig" der Straße gegen die e-tadt liege, gehöre in die

Kreuze. Da nun benannter Frevel an der Höhe des Berges neben der Straße auf der Seite gegen

Stadt zu begangen worden sei, so stehe dieser ihr zu bestrafen, was bei allen Freveln, die neben der

Straße ans den Platzen, die stellenweise ein, zwei oder drei Schritte weit seien („sey"), stadnvärts vorgehen,

der Fall sei. Der Abt betrachtet als Landstraße Alles zwischen beiden Hägen Befindliche. Mit wissenhafter

^ädigung wird gesprochen : Frevel, die außerhalb der Straße auf den Weiten oder Plätzen stadtwärts

fallen, habe die Stadt, jene aber, welche auf der Straße oder auf deren anderer Sei.e gegen die
L°"dschaft begangen werden, der Abt zu bestrafen Dieser .nag auch seine Gefangenen durch die Straße,

^ '.... ist, führen. Würde Einer aus List auf den Platz gegen die Stadt- „geder eingeholt werden. Übrigens hat niemand.">'iiw? ein solcher der

vmiallen, habe die ^laoi, betrafen Dieser ^ aus den Ptav ,

Landschaft begangen werden, der Ab ° . Würde Cum ^en. ÜWgens ^

wie die wischen den Hägen gelegen^ ^ wieder em ^ . ^ ,^e em fiM
WWM. 1° ...m. » d°ch °« »«w «. s" 2? «dm
»»w d-m Wt d»i R-cht, .>I°id» » PiM»« w - > -

S.»d, d... « I>- '°»> M«.». d» S«I
Kwche befitze zu Pfand e.nen Hos, ö ^ fordert, vag ^r zu, daß der g

«»-!>»>. »> H-ndm d.» Z«llh»»i-S >»>'" f wird
».M-ich. «II.«.. Di-S-»"»»« «. M. °i« °m«

als freies Lehen jener Pfarrk.rche gewtz ^nannten ^ jetzt nicht vorl.egen, r

Kirche zu St' Laurenzen bleibe bei Mich 0^ ^ ^
defiegeltenSchein geben, daß wenn er o ^ fie frch dm" ^ das Gras auf tzuu ^
welche die behauptete Pfandfchaft fiel) ow ,oie die an. i ^ ^ ^^ert ^MtM

diesfalls zu Recht stehen wolle. XU De ^ ^uthwülen ä) ^ Bürger u»d^mv°h
vor der Stadt mit Spaziren, Ret u. ^in geme.net ch Verträge ergeben. ' e ^
Mißbrauches. Die Stadt behauptet, ' mögen, wre - . ledig und engen,

d-r Stadt, alte und junge, ihre Kurzwe ^ ^ den Brnel s ^ ^

Tagmen, die gewisse Gottcshauslente l Brüel zum Lo s ) lü
andere Güter zu verlegen. Sollten ..ins'
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je 1 Pfund mit 20 Pfunden ad. Dagegen giebt die Stadt dein Gotteshaus das Gut zu St. Fiden, wie

das der Spital der Stadt innehat. Weil dieses das Mehrere ist, so zahlt der Abt der Stadt 1000 Gulden

heraus. Die auf diesem Gut stehenden Zinsen werden von der genannten Snnune abgezogen. Die Stadt

behaltet sich vor, den dasigen Wasserrnns stets für ihre Bleichen zu benützen. Alle auf die benannten Güter

bezüglichen Gewahrsame» werden ebenfalls ausgewechselt. Nollzug des Tausches folgt zu Marlini (11. November).
XIII. Die Stadt bringt vor, ihr Spital, Gotteshäuser und Burger leihen auf ledige und ehrschätzige Güter

Geld. Wenn dann hierüber auf der Pfalz Briefe gefertigt werden, so werden des Gotteshauses vorgehende

Zinsen nicht gemeldet, sondern einfach gesagt, alle Zinsen des Gotteshauses seien vorbehalten. Hieraus

möchte man meinen, daß auch neuere Zinsen des Gotteshauses andern altern vorgehen würden, was wider

gemeines Stadt- und Landrecht sei; sie glauben, es solle je der ältere Zins dem jünger» vorgehen. Der Abt

antwortet, es sei das alter Brauch, den er dem Schreiber beizubehalten befohlen habe. Es sei auch von de»

Rüthen der Eidgenossen in dem Vertrag zu Napperswyl zwischen dein Abt nnd den Gotteshausleuten bestimmt

worden, wie es in Bezug auf die vor- und nachgehenden Schulden gehalten werden solle. Thädigungsweise

wird gesprochen: Es bleibt bei dem zu Napperswyl von den vier Orten errichteten Vertrag. Der Abt geht

bei allen chrschätzigen und zinsbaren Gütern mit Bezug auf seine Grund- und Bodenzinsen allen ander»

Zinsen vor. Bei „widerköufig" und ablösigen Zinsverschreibungen soll je der ältere Brief vorgehen, wobei

die voit St. Gallen, der Abt und die Gotteshausleute gleich gehalten werden sollen; die ausstehenden u»b

verfallenen Zinse aber sollen bezogen werden nach Hof- und Pfalzrecht. XIV. Da in Betreff der Beschwerde

derer von St. Gallen wegen Erhöhung der Lehenzinse bei ererbten, erlauschten oder erkauften Lehen die

Parteien einig sind, bei Verträgen, Briefen und Siegeln zu bleiben, so sollen diese pünktlich beobachtet werde»-
XV. Die Stadt klagt, der Abt weigere sich, ihren eingesessenen und geschwornen Burgern, welche Pfaffe»

und geistliche Personen gewesen seien, ihre erkauften ewigen Zinsen und gelegenen Güter in nnd vor der

Stadt ohne einen Trager zu leihen, was wider Brief und Siegel sei. Der Abt erwiedert, da er für die

Herrschaft Schwarzenbach, die ein Lehen vom Bischof von Constanz sei, einen Lehentrager stelle, und Z»

Gleichem Andreas Egli, der eine geistliche Person gewesen sei, durch die Boten der Eidgenossen dein Abt

gegenüber verhalten worden sei, so glaube er, es solle mit denen von St. Galle,i bis zu einer gemeine»

Reformation in der Eidgenossenschaft ebenso gehalten werden. Die Richter erkennen: Burger von St. Galle»-

ivelche geistliche Personen gewesen sind, sollen für ihre erkauften ewigen Zinsen oder liegenden Güter Lehentrag^

geben; betreffend die andern Bürger bleibt es bei Brief und Siegel. XVI. Die Stadt beschwert sich, Abt

und Convent behaupten, einige Burger und Einwohner der Stadt und innert den vier Kreuzen bei ihreM

Tode zu erben, nämlich die Schwestern der beiden Schwesternhäuser St. Leonhard und St. Jacob, die bisher

von der Stadt bevogtet und verwaltet worden seien; auch habe die Stadt die benannten Häuser arm^

guten Gesellen verliehen. Der Abt entgegnet, es sei bekannt, daß geistliche von einein Lehenherrn beleh»^

Personen vom Lehenherrn beerbt werden, wie auch seine Vorfahren das mindere Schwesternhaus zu St. Gallr"

beerbt haben. Die Stadt beruft sich auf einen durch Boten von Bern errichteten Vertrag, wonach

solche Erbschaften dem Abt 1000 Goldgulden und das Nachgras auf dem Brüel zugehalten worden sei, »>^

bestreitet das Erbrecht des Lehenherrn in dem vom Abt behaupteten Umfang. Mit wissenhafter Thüdig,»^

wird gütlich gesprochen: Die Stadt soll dein Abt ein Inventar über das Vermögen der beiden Schweflet'

hänser zustellen; Räthe und Burger setzen für die letztern einen Vogt, der der Stadt jährlich Rechnung

aber vom Hauptgut nichts veräußern soll. Wenn künftig ein allgemeines christliches Concil über das
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, „ «»» »> ,f"' ^7?.-
geistlichen Personen fallende Erbe ^was ^rst'gl' ^ Theile bei ihren Leihen uud duun

und anderer Lehen und Erbschaften leM" l^ ^ ^ Abte LaubMt ^ ziehen.

Stadt eröffnet, wenn ihre Bürger au zuerkannt werden, so w ^^.^.ggs bei jeder Veränderung
diese Güter wegen Zinsen uns der 'au beglaubt, zufolge ^ st^eni Gulden 3 Vemsch
als ob die Güter verkaust worden wäre O- ^ P^nng u.d v° 40 Gulden

ehrschätziger Güter von jedem P'^ P"^,.er Milde aubesohle'- ^ Reiben bei Vertrag,

beziehen zu können-, doch habe er für vergaß ^ ^ und Golleshau^ ^ ^ ^ und es

nur ö oder K Gulden bezogen werdun ^ ^ ci>^ ehrschatzüü- ^ stehenden Zinsen dein nuheru
Bries und Siegel. Wenn ein Burger ^„..g ^ uMY ^

dann in Folge Uebereiukommens oder Mg ' fahren '»erde». Verkautt der
Besitzer wieder überläßt, so soll dieser m r Nuerbieten betzhei beschwert^ uch.

so ist er zrun Ehrschatz verpflichtet, doch so ^ zu entrichten. ^ und Leute aus me

Zinsforderer das Gut, so hat der llau, ^ ^ ^ ^ wenn er Gotteshausle.lle ru
der Abt lasse i,r ihrem Gebiete bei 2, , 4 l ^ auch die Stadt niit Bezug

Psalz berufen. Der Abt entgegnet, cs^ ^ das Psalzgencht ^ geschehe" lasse. a
der Stadt betrete, sie srellndlich warue Landschaft thiie Warnuuge" anbrurgem ar

aus ihren Spital uud ihre Gotteshauser u^ßu^ ^ andern r ndbäll^^^^ Melles
die Parteien einig sind, daß jeder The'l ^ ^ ^^ber "MiM ^ ^
Personen vor jede Obrigkeit bengen ^ "wge^^^ ^vlegen, smcker ^ Die Stadt eroffne,
Amtleute in des aiidcrn Obrigkeit hohe 0" Stadtknecht verrrc) r Gut gekauft habe, er

der betreffenden Obrigkeit durch deren Well ^ LandscM^ (Vorspmch,
bisher sei es Brauch gewesen, daß sieben Tagen uud Nack aus sechs Wochen uu
Nachbar oder Gotteshausmauii aus d.eseS gegenu r - ^ Stadt forde. ,

Borkaus) ausüben konnte. Diesen ^»uu ^ ^ ^ ^ ^ ungleich, in den
drei Tage ausgedeh.it, während bei d-n G ^ ^ ^ °nw°deU, ^ ^ Orten

daß diese auch gegen die Burger beow^r beanstandete B^ull angerufen haben, sie be. i)re>

sieben „Gegniuen" werde das von r" ^ Gotteshausleute i) . ^ stx von ihrem alten

gehe der Termin auf Jahr und Tag- ^ Schirm schuldig flu, berufen und schauen, ob

alten Bräuchen bleiben zu lassen und er ^ ^ Gotteshausleute » „ach seinem Erbieten
Recht nicht trennen können. Er wo e „ürd M»i su. ^ie Bi.rger »i't ^gin

sle der Stadt gütlich entsprechen w°ll"'- ^ galten lassen. XX. Die Stadt
vorzugehen. Würde., die sieben GegM'M Gegeurech wal ^ SM die Vogter

aus Liegenschaften in der Stadt gegen ru ^ vorhandenen von Petermaun von „Rarren ^

und die Anwälte ihres Spitals fuhren . , Schleipser, gekaus ^ einen am „Chapse

Nöchlen mit allen Rechten von lhrem Bürger, ^ ^ ZelMen r« .^st-, ebenso die Gerichte und

(Raron) frei zu Lehen empfangen -. c ^0 uen'von Hans vo>r Andwyl, Vogt zu
v°u Hans Dugeli laut einem von llb Aghlestatt zu Ma . . Spitals geliehen habe.
^°gtei zu Matten uud einen Zins Ulrich Keller zu 4 benützt-, gegen das

Bffchofzell, erworben, welche Vogtei Abt Ulrch ^ zollen, so.ller

Nun haben einige Aebte diese Stücke dem Sp
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seit dreiundvierzig Jahren protestirt worden sei; man fordere nun Rückerstattung und Leihung mit Ersatz

der vorenthaltenen Nutzung. Der Abt entgegnet, im St. Gallcrkrieg (Norschacher-Klostcrbruch), seit dem jetzt

sechszig Jahre verflossen seien, habe die Stadt die Herrschaft Oberberg, die der Spital gehabt habe, den vier

Orten übergeben müssen, und diese haben sie dem Gotteshause verkauft. Von später her haben die von

St. Gallen um genannte Stücke keine Lehenbriefe erhalten, und habe das Gotteshaus nun lange die Sache

genossen. Die Stadt erwiedert, ein ruhiger Besitz sei nicht vorhanden; die genannten Vogteien und Zehnten

zu Nöchlen und Matt seien nicht mit der Herrschaft Oberberg, sondern von besondern Personen mittelst eines

eigenen Kaufbriefes gekauft worden; der Spital habe jetzt noch in dieser Herrschaft Höfe, Zinse und Gülten,

die er vor dem Kriege gehabt habe und die ihm jetzt noch überlassen werden. Der Abt fordert, die Stadt

solle die bezüglichen, früher nicht abgegebenen Briese jetzt noch übergeben; er verbleibe beim Kauf, Zinsurbar

und Besitz; was aber zu Oberberg und Anwyl dem Spital gehöre, wolle er ihm gütlich leihen. Spruch:

Da Abt und Gotteshaus die benannten Vogteien, Zehnten und Anderes zu Nöchlen und Matt so lange

innegehabt haben, so sollen sie dieselben ewig besitzen und die Stadt die hierauf bezüglichen Briefe übergeben.

XXI. Die Stadt behauptet, sie habe die Freiheit, wenn der Spital auf der Landschaft des Abtes ehrschützige

Güter kaufe, daß dieselben, so lange sie der Spital besitze und auch nachher nicht mehr ehrschützige Güter

sein sollen, wie denn auch die unter Abt Ulrich ausgestellten bezüglichen Briefe, gemäß einem Vertrage

zwischen Abt und Spital, stets dahin lauten, daß die betreffenden Güter von nun an freie Lehen seien. Dem

werde jetzt entgegengehandelt. Auch beklagen sich einige Bürger, wenn sie freie Lehen kaufen („haben"), werde

doch das Wort Ehrschatz beigefügt. Der Abt erwiedert, er habe den Kanzler angewiesen, die Lehenbriefe

zu stellen, wie das unter Abt Ulrich oder andern Aebten geschehen sei, wenn ein, zwei, drei solcher Briefe

gezeigt werden können. In die Lehenbriefe der Burger werde das Wort Ehrschatz eingefügt, damit, wenn

etwa ein Bauer ein ehrschätziges Gut für ein freies Lehen verkaufe, dem Abt der Ehrschatz nicht verloren

gehe. Spruch: Wenn der Spital Lehen kauft, so sollen die Briefe gestellt werden, wie es laut obiger

Anführung unter Abt Ulrich der Fall war; wenn Burger freie Lehen kaufen, so soll bei der Fertigung das

Wort Ehrschatz weggelassen werden. XXII. Die Stadt beklagt sich, der Abt verweigere, dem Spital einige

Höfe und Güter nach Erblehens-Zins, Recht und Gewohnheit zu leihen, sondern wolle dieselben für ewigen

Zins oder als ehrschützige Güter leihen. Daneben beziehe das Gotteshaus gewisse Zinsen, die dem Spital

gehören. Der Abt entgegnet, wenn durch Lehenbriefe gezeigt werden könne, daß die Aebte Ulrich und Gotthard

die fraglichen Höfe als Erblehen geliehen haben, so wolle er ebenso leihen; wenn aber solche Lehenbriefe

nicht gezeigt werden können, so nehme er an, die betreffenden Stücke seien als verschwiegene Lehen verwirkt

und ihm hcimgefallen. Beinebcns anerbietet er sich auch zu einem Untersuch. An Zinsen beziehe er nur

was dem Gotteshause gehöre; das möge die Stadt auch so halten; „so die nit geng und geb", wolle er

gutes Gericht und Recht ergehen lassen. Anbetreffend diesen letztern Punkt bemerkt die Stadt, über die Zinse»

sei kein Streit, denn die seien gemäß der Briefe „geng und geb". Was die Höfe betreffe, so mögen die

Meier und Inhaber derselben hinterrücks der Stadt dem Abt vorgegeben haben, jene seien freie Lehen, rn»

damit ihren Nutzen zu befördern, und mögen solcher Art bezügliche Leheubriefe erlangt haben. Wenn str

zeigen können, daß sie diese Güter vom Spital durch Kauf oder sonstige Überlassung erworben haben, oder

daß Erblehen vergantet worden seien, so wolle man nicht bestreiten, daß sie „ewig" seien. Spruch: Da die

fraglichen Höfe stets im Streit gewesen sind, so können sie nicht als verschwiegene Lehen, als verwirkt oder

verfallen betrachtet werden. Laut seinem Erbieten soll der Abt den Hauptmann, Hofmeister und Kanzler
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Güter zu berufen; diese und Verordnete

anweis.., ii« Lichtmeß die Weier w sich. ^ ioachiew «NA WM

der Stadt sollen alle bezüglichen Briefe u» n : Besitzer nach Laudesbrauch rr ) ^

»ich, 1° mag die Stadt w ...«'»77777 d« ....»"de» «- -> '"7"' f m ll n geb. »

--.Ich- II- M? R-ch. „.rl»..g..." 7 7777.,, °°»w StadtBelang.... 77« .77

lehen leihen. Bei solchen Strettigkerten so^ r hinterrücks der Stadt arst 'Vla)l ^ h^gcn, daß

Es sollen auch jüngere Lehenbries, w. I- , , .-schätzt werden. Bio s» » .norden seien

'Hr.... Vartheil erlangt Ich"-», w dch w Git.n m.dsie Erblehcn von dem Spital erkaust oder Iva Der Abt verlang, -i> - Ans seiner

da sollen si- d°d-I (als b-I s.-w> °'772.ch.z Eon-« e>»° v-d»"»- 77n/M. K»

d-r Million" -v.ll-n bis ...I «> °°-"U''"77^7«.dn, nach -»« »««77 "7777Z

üandschas, und au« andern Gegenden seien - - NU" !»r Stadt lonnne-, »m s Priesler

und Fahnen zu seinem Gotteshause zu gcM, wollen auch nicht gc a c , Punkten

»r-n. »Nterschiall.., oder ...ßerhalb »n 7 °'77i^r.h° ... «77.7 ,o 7-er auch

das Sacrament aus dem Gotteshans u genannten Geluäuchen s ) . - 0. aus
sMe AbHülse erfolgen. Da die von St. Gaw an den ge^ ^ 5'

den Bürgern und Metzgern der Stadt ver w r ^ gegen die Gotteshaus eu ^tadt

oder durch seine Landschaft zrr sichren, zunu ^ ^ Kirchen- und 5tteuzgang ^ Gotteshaus

tratzlicher Schmähworte bedienen, was mehr^ 1 Gegen das Mrtkreuzge) ^ « ^e Fahnen

d-»s. sich ans den Vertrag de «- »« da».«"', S-m.i»-«-..» "'»

und das Vollbringen des Gottesdrenstes das ld gehalten werden, damrt ö ^

untergeschlagen oder verdeckt worden seien, ^ ^ ^ Kirchen Stta^ B« T ^

erregt werde. Das Sacrament könne den G°tte Msleuw ^ DuM s ^

Wittenbach aus ertheilt werden, ^da^^^ Wtzl; danut mcht^r^ll

Fastenzeiten. Die Nichter sprechen: Es blnb gis auf ein allgememe Begehren der

werde, soll es mit den Kreuzgängen un d°m Sacramen ^ ^ das s e üche Beg^)^^^^

Vereinung der Eidgenossen gehalten >me Durchtriebs von Vieh ^ ven w, Gallen ihren

Vichter. der Abt möge von dem Verbot ev. ' ^ abstehen, und hinwieder so / - Prädicanten

bezüglich des außer seiner Landschaft ^kauften -xratzworte zu müsstgeu- Pue ^.^^h^^^de

Vurgern und Metzgern gebieten, sich der ^ ^ des andern Thecks scpua > . ^ Gallen

sollen nicht wider den Landfrieden über w u Bertrage von Wyl )aun .^gg.'«.» bellras. ....de.» XX,V. 77777^

von den Capellen St. Leonhard und St. I baulich ... Ehre» halte. - Gvtteshause

w°«. .»an die Capellen ihm übe-lasle». '° 7» „7h „ - -dann -- '»« '7'"7 g 7

P-lle- an« den dies... MM» «"'"7« 7ö7- « »».' >'« -» GergeM.

Wohnnnll g-s-ie» habe; die b-tr-ss-nd-n »...siern die gestis»»» PI.».»»"» Ü7>,h-n »m geringe«

s. Stadt angewiesen werdet, de» benann' ^ Nötkersegg sei ihr Hans ...» '. ' Stadt

Den ,„N,I seinem Schutze si-h-ttde» . Gut den Schwester» wieder i>d-r»-b-n tve ^

Md »er,„„s. 7-de». er verlang, d°S "»7. '7s ... de» °"77"77»...e. .» , Sie bestreit, seit dem »«7 ^ „al.»»- der Stadt lieg... »»d b.vher»»de». Da beide Capellen ». de» G«'»-«
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unterhalten worden seien, so gehen diese den Abt nichts an und werde die Stadt sie ferner unterhalte».
Zu 2. Wie die Priester, welche in das Münster zn unser Frauen Amt gedient haben, gehalten werden solle»/
sei durch Sprüche und Verträge bestimmt. Da die Stadt wider ihren Willen niemand daselbst wohnen
lassen müsse, und wer sich da sehen wolle, zu schwören habe, den Geboten der Stadt zu gehorchen, was die
Priester wegen ihrer Religion nicht thun können, so beglaube die Stadt, bei ihrer Freiheit zu bleiben. Wen»
man künftig der Religion wegen einig werde, so wisse man, wie es in Betreff solcher Priester zu halten sei.
Zu 3. Haus und Garten der betreffenden Schwestern seien vor vielen Jahren verändert worden, und man
glaube, hierüber dun Abt befriedigenden Ausschluss erlheilen zu können. Spruch: 1. Wegen St. Leonhard
und St. Jacob bleibt es bei dem Anerbieten der Stadt. 2. In Betreff der fraglichen Priester verbleibt die
Stadt aus den von ihr angegebenenGründen bei ihren Freiheiten. Bei Herstellung der Einigkeit in der
Religion soll es nach dem Erbieten der Stadt gehalten werden. 3. Über Haus und Garten der Schwester»
zu Nötkersegg soll die Stadt laut Erbieten dein Abt Bescheid geben, an den er kommen mag. XXV. Alle
Anstünde unter den Parteien, über welche hier gütlich oder rechtlich gesprochen worden ist, sollen nun gänzlich
abgethan und erledigt sein. Es siegeln die sieben Nichter der sechs Orte den 9. September 1549.

Die Lucerner Quelle geht nur bis i» den Artikel XVI, der unvollendet abbricht und füllt 100 beschriebe»-
Seüen Klemfolio, die Zürcher Quelle, welche Alles umfaßt. 58>/e gedruckte Folioseiten. Art. XXIII befindet

Exemplar m besonderer Ausfertigung, 9 Seiten stark, und ebenso im St. A. Zürich-
A. St. Gallen Stadt. Er trägt das Datuni vom 9. September1549. Um der Sache in unserer Sammlung
nicht überschwenglichenRaum zu widmen, mußten die in Vortrag und Antwort, Replik, Duplik nnd Trip^
o,t sehr gedehnten Anbringen auf das unmittelbar Sachliche und die Entscheide und Vergleicheauf die
Hauptpunkte beschrankt werden. Das Anfangsdatum entnehmen wir aus dem Abschied vom 1. Juli ».
Die Sache ist in Urkundenform gehalten.

, ^ ^ ?-eser Artikel auch in besonderer Ausfertigung im St. A. Zürich: Tschudische Documentasammlung Band X.

Zu XXII Dieser Anstand wurde den 26. März (Mittwoch nach Judica) 1550 zwischen dem Abt
und der Stadt durch einen Vergleich geregelt. St. A. Zürich- Gedruckte St. Galler Docun.ente Band 59.
t. 131 vorso Wegen der gar specistsch localen Beziehungen des Verhandlungsgegenstandesglauben wir.
hievon in unserer Sammlung n.cht weitere Notiz »chme» zu sollen. Denselben Grundsatz beobachten wir '"b
Bezug auf Ausführungen einzelner anderer in der obigen Verhandlung enthaltene» Bestimmungen.

6».

Ireiöurg. 1549, 26. August.

St<ial»archiv Bern: Frciburger Abschiede ^ k. IS7. KnntonSarchiv Hretburg: JnstrmtionSbuch No. b, r. 108.

Jahrrechnung der Städte Bern nnd Freiburg betreffend die HerrschafteilGrandscm und Graslnn'9'
Gesandte: Bern. Snlpitius Haller, Seckelmeister;Peter Thormann.
tt. (Grandscm). Bastian Michel von Grandscm stellt vor, er erleide wegen des Verbots, das in ^

Landvogtei Averdon mit Bezug auf den Zoll von Montenach, den er seit einiger Zeit bezogen habe, ergang^
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^ .» V°.rd°n

bi-i,s V-lb°ts dm dwam«» 2 ^ d.- Umsw>d.s, das,

sei, t.d-.„-»dm Abdruch. D° -- i» Z°l°- ^ ^ z»„ » ^ ^ „ch „j>

darf, so erläßt man ihm 20 Florrn, r ^^enach nicht gestatten , ^ Ebschied genommen, der

der Landvogt zu Yverdon denr Zoller vor entsteht, so wer ' ihnen Brief und Sr'ge p

!u Yverdon nachfragen, an diesem Z « mit dem ^^ ^hann Mllanchet

von Bern um Nachlassung dieses Ber' ^hrer Jurisdiction rnc) ^ Nachlaß desse"' '

geben, daß der Bezug dieses Zolles ^ Belohnung sind. Die ZchMuw

de, Ne-ichtschr-iber ... " " ,.d„°di..m >» «.
er und fein Gefell an den von rhnen r daß der uorr i i NMancket überlassen soue,

wird geschenkt und daneben eine Ordnnng g denr demnn en Charnblo.r bitten, r Mn

, m »-.seh.» -d.r di- s-»72 'mm i. " 77 -i. I-h--- °^7 "7»d «

dm», dch !.««! «i- °°ch-- °h« « 7 .. S»°d.n- di- ,7h,m. «- «.d d..-°.»°°»

». B-tr-ch, des dmch dl- «...nm« '>>^> .»<»«»» »,.d dm » '

d-IM ihres weiter» Fvrtkommmd -'»- erlasse«! die '«« ^ une S-S-« . »

deanstra«. ihm» die HM- d-s «°'7" '5,, «>»« °«i 7 . " .»-hw«» d°-«°> "7 7

.».richte», Da».d.» wird d°-« 7?s., ,»d.-s.»7°«7ll ,!-». .-. D««

>« JahreSsrift di, Sache wi-d-r !» «>° - ^»hich-s ^7 7! Städte« -.>-»«> "" », »».ch

des empfangenen Schadens eines lederr Verlangen berder Unterthanen nrcht

«ird «««.„, er sa° di- >'1°«--. '"^ «-««-«»» '"''7' b.r 7»- »i-ii de- S-de-M dm

gutem Recht den Edelleuten gehoren, arr Bonvillars wu vordere fd, '

,»I°.d--»„«.„ be..».»hi». w«d°n. k. D-» ° »m de». I. -« ... s„ at ch >

Ii. «„ ei„m. «ata ich»Idi« Ii». 7,„7 „°rlchi.!'wi '7 ^2« r im'- '7^? ! ..Hr.

I°» d.r «°«. ihm» Sab.- >« 7 " "s-idi., «-» 7 7" ihr- >»» St-°« ^

di- A„d„„ b„ahl-„, «. Di- ««777 .1°^ L-nd»-». I°° d-m N 7°

»«« Zra», «m»»»t Est»»'»». d'U'II'N' ^ zrr>h»,«ch> "7 ^be»ol>»>!>chii«i ist. -»»»» ^""«Gr-mds»''
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^ >si mich -rmachli»,, mit dme», 1° V,>>»«-« »j, ^ » »„d H-d-r «">-»"2»!.

d'-S«.»..-», ,r„e.»«nd.w nnd»d°n d. 7' ^ - K ^.» «°-dm!"». n»

k. Der,-ib. «»»dm«, wird b.«''«' 7°5d.» ° !. H-im Wi-i>!°m. «--.

"«> Th-i, ihr-s H«d-rji»s-» »»->«»>»2 ' »»„ «»»»»»«»' ,»„«.» .»-»>»>-> . , . .7dr>»»»

tnr Verhältniß ihres Schadens. I» De auserlegt habe, n seither diesfalls errrch ee

bs..-». Ihm» di- v»v. die d-r -°nd»°-t »,.,.iS. 7777' «.-d.-»>ii.n w>''°7«

iW»Mhlm z-HIit-, h°bm. w°°°'» b"-'7-.» L"Nd«°»t wird d-'»>E »'«
"»»»'>, w« ih» ,»m V-rhi>»«m ->»- «,>»»« i» d-WII'N. » i»°--». >»

d-r E-nichusi Gr»»dsmr, sie d-s di-s-r Ordnmi» !» sr . , « «m"»ii Mich «rb-h»»e» '

de, Serrsch«!. Gr-mds«. °W ^ .Hr.. S-ii-«rmrd de- dritte The.i

d"I.»i ..»d d«..„ »» di- Ob-m «->«'" 7.!°»»' n»d

Denen von Yvonand urrd Mordague, dre ar r
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des Korn- und Haberzinses nachgelassen; den Geldzins sollen sie bezahlen. ». Dem Pierre Bollet, den der
Landvogt um 1V Flori» gestraft hat, weil er eine Fahrt »ach St. Claude vollzogen hat, schenken die Boten
von Bern in Betracht seines armen blinden übelmögenden Vaters den halben Theil, die von Freiburg („min
g. Herren") aber ihren ganzen. «». Claude von Arnex von Orbach, mit Beistand von Commissar de Mollendino,
beschwert sich, der Landvogt von Grandson fordere von den verganteten, „edictierten" Gütern des Herrn von
Arnex selig, welche genannter Claude um eine Summe „nfgehebt und verpfendt hat", das Lob. Der Landvogt
aber behauptet, obwohl diese Güter „edictciert" worden seien, was nur ans Gnade geschehen sei, sei doch
solche „Ediciernng" der Gerechtigkeit der Obern unnachtheilig und sollen sie wie andere Guter löbig sein!
wenn Claude von seiner Forderung nicht abstehen wolle, so solle die Erläuterung vor dein Gericht zu Grandson
erfolgen. Die Boten erkennen, die Angelegenheit soll an einen rechtlichen Entscheid kommen, z». Peter
Vodurer (oder Bodmer?), dem Maurer, wird zur Ergötzung seiner Arbeit ein Rock erkennt. «>. Dem Claude
Vionnet, dem Ziegler, werden als Steuer für Erbauung der Ziegelscheuer zwei Sack Korn gegeben, ^ Claude
Monet begehrt auch eine Beisteuer wegen Hagelschaden.Der Landvogt soll sich diesfalls erkundigen und ih»
halten wie man in Betreff anderer Geschädigter verfügt hat. Monet Vedrpo hat einen Holzschlag getha»
und das Holz außer die Herrschaft geführt, weßhalb der Landvogt beglaubt, dieselbe sei beschädigt worden-
Er wird laut der Ordnung als bußfällig erkennt und soll beiden Städten 20 Florin geben und mit dem
Vogt für dessen Theil abkommen, t. In Betreff derer von Provence, die auch vom Wetter beschädigt
worden sind, wird der Landvogt ermächtigt, den Schaden eines jeden zu untersuchen und jedem in Ziemlichkeit
Korn und Haber, wie Andern, vorzustrecken, doch nicht jedem nach Nothdurft und Forderung. In Betreff
der nachgesuchten Erlassung der Buße, in die sie wegen Holzschlagen verfällt worden sind, werden sie abgewiesen
und soll Strafe und Ordnung in Kräften bleiben. Den Beschädigteil zu Mntruz („Mustrnx") soll der
Vogt wie Andern mit Korn und Haber zu Hülse kommen, v. Johann Megnie ivird mit seinem Begehre»
abgewiesen und soll seine Kornschuldbezahlen, Pierre Rugemont läßt eröffneil, der Landvogt wolle ih'»
die fahrende Habe seines Vaters, die dieser, der nicht Vicar, sondern nur ein Diener der Kirche zu Proveno
war, ihm, dein Pierre, gemäß einein Testament vergäbet habe, wegnehmeil. Der Landvogt weist dagegr»
auf die Rechlsame beider Städte hin, nach welcher die fahrende Habe der abgestorbenen Priester dem Am»naM>
gehöre. Die Boten von Bern nehmen dieses in den Abschied, an ihre Obern zu bringen; die von Freibukß
aber bitten den Landvogt, sich gegen dein genannten „Nndigo" und dessen Kindern zieinlich finden zu lasse»/
zur Erhaltung der Gerechtigkeit aber ihm etwas abzunehmen,x. Dem Landvogt von Grandson ist Vollmacht
ertheilt, den armen Malatzigen, je nach ihrer Armuth, ein Almosen zu geben. Auch dem blinde»
Nüdigo soll er ei» Almosen ertheilen. Die von Onnens, denen der Haber auch verhagelt worden ist/
soll er halten wie die Andern, sofern sie die Geld- und Kornzinsen bezahlen. »»». Dem Vogt wird a»ch
aufgetragen, den Ohl- und Weinzins, den Claude Pictet von la Lance her dem Schloß von Grandson »»^
Ablösung schuldig ist, zu Geld zu schlagen und zwar so, wie er es für billig erachten wird. ?»I». Er s^
sich dem Estment (?) Simon, der auch behagelt morden ist, ebenfalls behülflich erzeigen, «v. Der Vogt
deil Brandschaden des Claude Bugnets besichtigen, und je nach Verhältnis; ihm Ziegel zu halbem Da^
geben. «R«t. Die Fischer von Grandson, welche die Fischenzen empfangen haben, werden mit ihrem Begeht»
abgewiesen, «v. Den drei Weitzeln zu Grandson giebt man wegen ihrer langwährigen Arbeit am Schlosse jed?'»
ein Paar Hosen, tl Der Vogt soll die Erkanntnisscvon Grandson besichtigen und untersuchen lassen, war»'»
Pierre Grand ein Mäß Korn ab einem Stück, das dem Vogt von Font zinsbar ist, schuldig sei, und >st»
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Geld und Korn zu geben wie letztes Jahr. w. Nach Behandlung der beiden Rechnungen tragen die Boten

von Bern vor: 1. Sie seien ermächtigt, mit denen von Freiburg zu verhandeln, wie der Kornkauf in de»

gemeinen Vogteieu vorzugehen habe. 2. Auf Tagen fei von den Eidgenossen ein Anzug in Betreff der

Herrschaften beider Städte gethan worden. Darauf haben die von Bern denen von Freiburg geschrieben

und sie um Vorweisung des Spruchs und der Gewahrsame, vermittelst welcher diese Herrschaften erlangt

worden seien, gebeten, worauf geantwortet worden sei, der betreffende Brief werde zu Freiburg („Haider

Milien g. Herren") aufbehalten, worüber man eine besondere Freude empfangen habe. Da nun auf Jahr-

rechnungeu beschlossen worden sei, es sollen alle die gemeinen Herrschaften betreffenden Gewahrsamen in das

Gewölbe zu Murten verlegt werden, so seien sie auch beauftragt, die von Freiburg zu bitten, den benannte»

Brief copiren und vidimiren zu lassen, damit das rechte Original zu den andern gelegt werden könne. D>r

von Freiburg antworten: 1. Sie seien einverstanden, diesen Brief in das Gewölbe zu den andern gemeine»

Briefen legen zu lassen, und wollen denselben ihrem Seckelmeister, wenn er sich zu nächst mit dem von B<n»

dahin begebe, aufgeben. Ein Vidimus halten sie für unnöthig; aber wenn keine Copien vorhanden se>»

sollten, so sollen jeder Stadt solche gegeben werden. Wenn sie die Quittanzen, die sie hierum auch habe»/

ebenfalls dahin thun, sollen denen von Freiburg glaubwürdige Abschriften derselben, wohl gezeichnet, überscnd^

werden. 2. Da die Boten von Bern eröffnen, wie ihre Herren in Betreff des Fürkaufs im Korn ein Ei»'

sehen gethan haben und Willens seien, alle Grenzen ihres Landes, an denen das Korn ausgeführt werde»

möchte, zu verwahren, so lasse man es hierbei verbleiben. Man beschließt dann, es solle jede Stadt de»

Vögten der gemeinen Herrschaften, die ihnen mit Zug und Rath zudieuen, dieses zuschreiben. WBV. De»

Boten von Bern wird von denen von Freiburg vorgestellt: 1. Es werden die Sachen, welche vor dem Chol'

gericht zu Grandson verhandelt werden, in Appellationsweise vor die von Bern oder ihre Eherichter gezogen,

obwohl Zug und Rath denen zu Freiburg heimdienen. Das gereiche zu Abbruch der Gerechtigkeit der letzter»«

man bitte daher, diesem vor zu sein und solche Sachen dem Zug und Rath nach gehen zu lassen, gleich nR,

als in verflossenen Jahren sich Aehnliches zu Murten unter dem Schultheiß von Mülinen zugetragen h»^

die Appellation der Ehesachen durch die von Bern an die von Freiburg gewiesen worden seien. 2. Die vo»

Bern mögen die Kirche von Sant Spr zu Bösingen, in Betracht, daß die Nutzung derselben ihnen heimdie»b

bedecken und in Ehren stellen. 3. Die Boten mögen sich vor dem großen und kleinen Rath, wo es

wendig wäre, um ein sicheres Geleit für Sulpitius Wpßhan nach Bern und zurück bewerben. Das Alles nehi»^

die Boten von Bern in den Abschied, in der Meinung, denen von Freiburg hierüber Antwort zu verschafft

Den Abschied unterzeichnet der Stadtschreiber zu Freiburg. xx. Die von Freiburg beschließen, der Landvolk

von Grandson soll dem Priester von Provence einen Mütt Korn ausrichten und denselben einzig ihnen verrech»^'

Das Freiburgcr Exemplar datirt den Tag auf den 25. August.

Die Namen der Berner Gesandten aus dortiger Instruction vom 24. August, St. A. Bern: Instruction

buch bl 1.17. Diese Instruction giebt das Datum des Tages auf den 2. September an.

xx. Aus dem Freiburger Exemplar.

Zu Kit». Im Freiburger Exemplar glaubt man den fraglichen Eigennamen wie: Estyvom zu lest

Zu I»I». Das Freiburgcr Exemplar beklammert diesen Artikel und bemerkt am Rande: „gehört z»

in abscheid von Bern und nit in den von Grandson." Dann folgt ein Verweisungszeichcn mit der Bemerk»»^

„gehört, wo ein söliches zeichen." Das entsprechende Zeichen steht dann im Freiburgcr Exemplar vor

dieses Abschiedes vom 2ö. August 1549.
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dann die Anzahl der verlangten Knechte nnd wohin man sie führen und brauchen wolle, angegeben werde, so hoff?

der Gesandte, man werde die Knechte nach Inhalt der Vereinung bewilligen. Zu Schweiz hat das Schreiben der

königlichen Anwalte in Betreff der verlangten Knechte nur dem täglichen Nathe vorgelegen, während ein endliche

Beschluß von der Landsgemeinde auszugehen hat. Zudem walten auch hier Bedenken mit Bezug auf den Mord i»

Mendris. Der Gesandte hat übrigens Auftrag zu erklären, wenn der König anzeige, wie viel Knechte cr

verlange und wohin er sie gebrauchen wolle, und sich solches der Vereinung gemäß erzeige und inzwischen

der Eidgenossenschaft nichts Weiteres begegne, so sei anzunehmen, Schwyz werde seine Knechte mit den übrigen

Eidgenossen ziehen lassen. Obwaldcn will dein König die Knechte gemäß der Vereinung bewilligen. Der

Bote von Nidwalden hat gleiche Instruction wie derjenige von Schweiz. Zug will dem König in seine»

Nöthen die Knechte im Sinne der Vereinung zuziehen lassen. Glarus ebenso, insofern keine andern Landes-

angelegenheiten, als die in Glarus bekannten, verhanden sind. Basel will, da dermalen mit der Gnade

Gottes es und die Eidgenossenschast sorgenfrei dastehen, dein König die Knechte ebenfalls überlassen. FreibuG

ebenso. Solothurn will ebenfalls mit der Mehrzahl der Orte dem König die Knechte bewilligen. ^

findet aber für gut und der Eidgenossenschaft nützlich und ehrenhaft, wenn der König eine größere Zahl als

nur K000 bestelle, damit man für eine geivaltige That gewachsen sei und die weite Reise desto sicherer u»d

stärker bestehen könne. Schaff Hausen findet, es seien zur Zeit allerlei gefährliche Practiken und sonderbar

Umstände vorhanden; da es an der Grenze liege und ihm in Abwesenheit seines Volkes, zum Leidwesen

ganzen Eidgenossenschaft, leicht etwas Ungemach begegnen möchte, zumal in nicht großer Entfernung die Flecke»

mit Landsknechten und Spaniern besetzt seien, so bitte es, ihm diesmal die Verabfolgung von Knechten Z»

erlassen. Wenn aber das nicht sein möchte und es „überein" für Stellung seiner Knechte aufgefordert würdd

hoffen die Gesandten, ihre Herren werden erstatten was Brief und Siegel vermögen, doch können sie

dermalen nicht weiter einlassen. Der Bote von Appenzell eröffnet, seinen Herren sei das Schreiben ^

königlichen Anwälte spät zugekommen, so daß sie die Landsgemeinde nicht berufen konnten; er sei daher »»'

abgefertigt morden, um anzuhören; er hoffe und vertraue aber, seine Obern werden, wenn sie die MeinU»ll

der übrigen Orte vernehmen, sich von derselben nicht söndern. — Da solcher Art die Instructionen verschieb»

lauten, zwar die Mehrheit die Knechte bewilligen will, so hat man sich vereinbart, den Anwälten des Königs

als Antwort die Instruction eines jeden Ortes vorzulegen. 2. In Betreff der Ansprechet.' will man

Gesandten antworten, falls sie dieselben nicht gütlich befriedigen, so verbleibe es bei dem Abschied

Solothurn, dein gemäß die nach Frankreich gehenden Boten mit dem König in Sachen zu verhandeln beauftrag

sind. Gemäß der unter den Boten stattgehabten Eröffnung haben die Ansprechet' ihre Forderungen ihre»

Obrigkeiten vorgelegt und gut erkennen lassen, so daß der König sie diesfalls nicht zurückweisen kann. 3. D»

Danksagung und das Erbieten der französischen Anwälte hat man ihnen ebenfalls verdanken und ihnen anzeigt

lassen, es sei ihnen nicht jene Ehre und Freundschaft erwiesen worden, die sie verdient hätten; ihrer ^

Willigkeit sei es zuzuschreiben, wenn sie nichtsdestoweniger zufrieden gewesen seien; die Obern und jeder»!»»''

habe ihnen gern das Mögliche gethan und sie dürfen sich dessen auch für die Folge vertrösten. —

Empfang dieser Antwort sind die Anwälte des Königs wieder erschienen und haben den Boten jener

die dem König die begehrte Hülfe bewilligt haben, dieses verdankt; den andern gegenüber bemerken sie, ^

hätten dieses Verhalten nicht erwartet; sie müssen daran erinnern, daß nach der alten und neuen Verein»»^

der König, wenn er auf der Tagsatzung die Knechte einmal gefordert habe, in zehn Tagen nachher »h'»

alles Mittel aufbrechen niöge, es wäre denn, daß die Eidgenossenschaft einen eigenen Krieg zu bestehen h»'^
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s-pw». ^ ^ w-ch- sich d-r «A

»d.r sich in mirllich.r G-I°h- 'l^ sii '" ?7l

LL! ^7
t-sich., s-i 7 dm. Kon.» -->- >"» ^?«,w-ch..-. « d° ' °^'d-».s«». d°b °i. W'°» >«

der Erdgenossen ihm in seiner Noch de ^ ^.^en- Sie begehre . ^ ,vie es die übrigen Ort

mit einer Antwort gegenüber dem -Kamg ^wachsten Z^t üch ^ (EapoY, GesanMer

d-ir-IImdm Ort. v.rsch»". wdl'^ B« HM«»' .'7,,k.wnnm. s-i. NM m» d.n°i°»«ss°»

grthan haben. Das soll ..umring. ) . ^.sg.l gc.nasi Missim derer vom Odc.n an

van dm IIIBm.de... e.G.-., "°»7" " A zn «sim- s-i "'77"-.2. es «>..- b-s» "7"

.... Best-»-.....« de- B«i ».n.» m 'ch N« « das Si .g -l ^ G° si s .7. di.s-s ..ich'

...«..»., des Inhalts. fi- ° °'°7 Z»«"" "7 dm »Tinnng ««' »

ausgerichteten Briesen vor dem ^)reg ' ^ Auskaiwrmg ^ hat man dann denen rm

so dn.st. di .s .r 11 ...si...d einen 7B-rm-idn»- °« » °'^.7ie d-»-h-'° »""'«"s

di-Eidgm-Ism, di-ssalls -... Emsth'N >" I ' ^ des.-»'» s""' , ,, »hne Srgl.st S-sch-h"' im

Granen Bm.d g.sch-i.d«. d° ^ ""7." nnd «°» -- B-l-s i» ih»" War.nnmmnd-si

».che Z.rnn» nich. .o-gmo.«»." 7-"'''«7, Sache hin«»» .ing-d.nl.» » 7"

»mahn, nnd di ..e ...an si- 7 »wi ....d.Ich°h°>' 7° «7» Si"»° °« n

>u b-Iallen, ehre» G-r-chtigk-lt-n nnd « i z ,rb>tt-n. „ >hr,u »>>-»»-> si

»bschi.d „.hn'-n. Ran will di- »««7 " „7 ,. sei ihn-» '7 7

»mossn. j.l schr-ih-n, Die Boten » ^ in d.e nene -- a« seither h" "" is- "77,-n

Mündlich und schristlich ersucht '""«h' - ye.vesen. »- ^ Gesallen de. . >

dieses in Folg- -inizer erhedliche. Ur.o > ,„„lich >" 7 in die V-r-innn» h'ireie'' .

k-«»dlich.n Wertungen der nl>r.g« Ort- I > .M.» -»°h " . .... Bote °°" h

und ..... Fried, und «-M s" '»«1'^ ' P innng a"'"'»'"" M.en «

ihn.» dieses nich. »-rar».». 1°»". "' die «-rein« «7^,. aber der ihn.» m"d°»

i-igt -nstragsgeniiis! a», als I-i»° ^'""77,s-rn »«-»"> h h, g,„ sie ..»» die »°« ^'M »

bedünkt und seien sie daher damals ^ , diesen zu l achten nicht eimmütgen wurh,

zugekomnrenen srenndlichen Bitte der ^ ^ ^ Verlangen v°n ^ ) re^

angenouunen. Sie bitten aber drmgeiu, r manches andere -r Boten der Mehrzn)

weil sie an der Grenze nnd daher gchrhrUch als^ ^ ^ « Als^ ^ tm

'ucht verargen; ohne wichtige Ursache Ausbruch zu ww des Abts und er ^ e

^te eröffneten, sie seien instruirt, ein eilüg geivorec , vorznbernsen und M ntn ^

unter einander gemeinschastlich geredet "ur - ^ von Niuhl d des Abts un, eer

St. Gallen, der III Bünde, der LanMch^ Es eröffnen mm w ^ ^

Meinung über das Begehren des K°mgs z ^ ,,,orden. m ^ chre Herren wollen ffch

Stadt St. Gallen, sie seien von ehren O ^ der Mhrhd als sie verritten, ser ehren

Eidgenossen zu vernehmen und zu dem zu s ^ III Bn ^en .veßhalb sie keieee Jnstructeon

nicht von den Eidgenossen söndern. Dee ^ ^ch nicht bekannt g Angelegenheeten

Herren das Begehren des Königs um einen Ausbru ^^^h,der,

besitzen. Überhin habe der König bee ehncn
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zu verhandeln Gewalt habe, der aber, wie den Gesandten bekannt sei, auch noch keinen Befehl erhalten habe.

Wenn aber seit ihrem Verreisen diesem oder ihren Herren etwas zugeschrieben worden märe, so glauben die

Gesandten, daß letztere, wenn sie vernehmen, daß die Mehrheit der Orte den Aufbruch bewilligt habe, sich

die Meinung derselben auch werden gefallen lassen. Tie Boten der Landschaft Wallis und Mühlhausens

zeigen an, ihre Obern seien keines andern Vorhabens, als dem König den Aufbruch der Knechte mit dein

Mehrtheil der Orte zu bewilligen, f. Der Gesandte von Basel zieht an, seine Herren hätten ungefähr vor

einem Jahre an die VII Orte ein Schreiben gerichtet, auf welches ihnen ungeachtet mehrmaligen Verlangens

keine Antwort geworden sei; einzig auf der letzten Jahrrechnung zu Baden habe Schultheiß Bircher im Namen

der Boten der VII Orte auf abermalige Forderung einer Antwort freundlichen Bescheid ertheilt, der aber

nicht so vollständig war, daß nicht dennoch das Begehren derer von Basel wieder in den Abschied genonnnen

wurde. Er fordere daher instructionsgemäß wieder die verlaugte Antwort und bemerke namentlich, daß seine

Herren meistentheils mit Rücksicht auf die VII Orte die neue Vereinnng angenommen haben; Basel seinerseits

habe zur Zeit auf das Ansuchen der VII Orte sich klar ausgesprochen, so daß es nun endlichen Bescheid

erwarten dürfe. Da die Boten der VII Orte auf diesen Tag nur iir Betreff des vom König voir Frankreich

verlangten Aufbrnchs abgefertigt worden sind, beinebens auch verlautet, es hätten einige Orte für den bevor¬

stehenden Tag zu Baden sachbezügliche Instruction ertheilt, so hat man den Anzug des Boten von Basel

in den Abschied genommen und es soll jeder Bote bei seinen Herren mit allem Ernst darauf dringen, daß

auf nächste Tagleistung, wo immer die gehalten werde, denen von Basel mit stattlicher und redlicher Antwort

begegnet werde. K. Auf Verlangen des Grasen voir Greyerz bittet man die Botschafter von Frankreich/

dem erster» ein freies sicheres Geleit nach Frankreich und zurück zu verschaffen „oder aber solliches derselben

(königl.) Mst. zuzeschriben", damit die Ansprache des Grasen in der Freundlichkeit bereinigt werden möge-

Man hat sich auch vereinigt, daß, wen» das Geleit gewährt wird, die nach Frankreich gehenden Bote»

genannten (sio) Herrn von Nolle anstatt des genannten Grafen in seiner Ansprache unterstützen sollen. Das

Alles ist auch in den Abschied genommen worden.

I». Verwendung bei Freiburg für Andreas Lombard und Uli Schaller; s. Note.

Das K. A. Freiburg: Justrnctiousbnch No. 6, 1.1. hat zwei flüchtige Concepte dieses Abschiedes, die

indessen nur die Eröffnungen der französischen Gesandten, das eine auch diese nur theilweise, wiedergeben-

Die Namen der Basler Gesandten ans dem für die Note zu v benützten Material und a, tsrgo des

Basler Exemplars. Summerer scheint von Freiburg wieder zurückgekehrt zu sein. Die der Solothnrner

aus dortigem Rathsbuch No. 47, S. 462 vom 22. August. Solothurn scheint besondere Gesandten st^

die Verhandlung in Freiburg, unmittelbar vor der Abreise nach Frankreich, und wieder für letztere bestii»»ü

zu haben. Man sehe die Abschiede vom 21. und 22. August und 12. October 1549.

Zu i». Schon am 28. Auglist hatten dieser Sache wegen die französischen Gesandten einen Vorstand

vor dem Rath zu Freiburg gehabt. Das Rathsbuch (No. 67) enthält diesfalls unter besagtem Datw"

folgenden Eintrag: Vor dem Rathe zu Freiburg eröffnen die französischen Anwälte, ivic der König ew»

England, ungeachtet des mit dem König von Frankreich errichteten Friedens, des letztern Iluterthanen au dee

Grenze des Meeres mit Raub und Brand schädige. Deßwcgcn und weil der König von England kein Rea)

gehalten, sondern 12,000 deutsche Knechte angenommen habe lind sich unterfange, dieselben nach England ZN

führen, so sei der König veranlaßt, 12,000 eidgenössische Knechte zu verlangen, lind begehre, daß dieselbe

gerüstet sein sollen, wenn er sie verlange. Die Gesandten haben diesfalls auch andern Eidgenossen geschrieben
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und einen Tag ans den nächsten Sonntag (1. September) anberaumt. Die Anwälte zeigen wciters an, wie

der Herr von Mesnaige zufolge Befehl des Königs auf Montag (2. September) mit den Eidgenossen, die

»ach Frankreich reisen werden, sich wegfertig mache. Der Herr von Lianconrt werde hier bleiben. Er danke

für alles Gute und die Ehre, die ihm hier erwiesen worden sei. mit Erbietung, Alles zu vergelten.

Zu v. Zwischen den französischen Anwälten und den Gesandten von Basel fand eine Vorverhandlung

statt, wie sich aus der folgenden Missive ergiebt:

1549, 31. August. Die Gesandten von Basel an Basel. Heute nach Jmbis haben die französischen

Anwälte sie zu Freiburg verhört und sei Folgendes verhandelt worden. 1. lieber den Vorbehalt, das),

wenn sich Volk bei Basel lagere, das mau zwar nicht als Feinde erkenne, aber deswegen doch besorgt sei.

die von Basel dann nicht verbunden seien, ihre Leute dem König zu überlassen, werde Bat Summerer bei

seiner Heimkunft berichten, welche Antwort man erhalten habe; die Gesandten glauben, man werde mit

derselben zufrieden sein. 2. Anbelangend die Besserung des genieinen Scckels wolle der König jährlich, so

lange die Vereinung daure, nebst den' 2000 Franken Friedgeld und dm 1000 Franken Vereinungsgeld noch

5000 Franken, also im Ganzen 6000 Franken gebe». Das erste dicsfälligc Ziel soll anfangen auf künftige

Lichtmeß (2. Februar 1550). Weiter habe man es nicht bringen können, und bitte daher um Entschuldigung.

Summerer werde den bezüglichen Abschied übergeben. 3. Die Boten der VII Orte seien noch nicht ange¬

kommen! sobald die zehn Orte mit Basel, als den. eilften Orte, beisammen seien, wollen die Gesandten

gegenüber den VII Orten ihrem Befehle nachkommen. Da einerseits Bat Summcrer des genannten Umstandes

wegen nicht sofort vcrreitcn konnte, anderseits die Gesandten zufolge ihrer Vollmacht auf das Zusagen der

königlichen Anwälte die Vereinung ebenfalls zugesagt haben, so seien sie von jenen gebeten worden, d.eses

Alles ihren Obern zu melden, mit der Bitte, daß diese nun besiegeln wollen, damit man um so schneller

W» König verreisen könne. Sobald die von Basel besiegelt haben, werde der Stadtschre.ber von Solo-

thurn von Basel nach Schaffhausen reiten, um auch da besiegeln zu lasse»! die Boten von Schaffhausen

Wen vor denen von Basel zu Freiburg gewesen. Die Herren haben auch gebeten, daß „nur hell.g (?) in

b-ßernng den. gemeinen gut die dr.stusend franken halten wellen». Ebenso haben s-e gebeten, den Obern

Gesandten zu berichten, daß die Walliser die Vereinung auch angenommen haben.^^ ^ ^

Zu z.-. Anläßlich dieses Artikels mag auch noch folgende Eintragung .... Freiburger Rathsbuch

(Nr. g?) werden! Vor dem Rath zu Frciburg eröffnet am 2. September der Graf zu Greycrz:

k- Seinen Dank für den Bericht dessen, was seiner wegen auf der Jahrrechnung zu Baden verhandelt

Worden sei. 2. Er bitte, ihm zu rathen. wie er sich in dem Handel halten solle. 3. Zun. höchsten beklage

sich- daß d.e von Freiburg, die ihn. zugesagt haben, die neue Vereinung ...cht zu beschließen er werde

dun. darin begriffen, dieselbe ohne ihn angeiiommcn und .hu dabei ausgelassen haben. er protestne. daß,

wenn er etwas anfange» sollte, das denen von Freiburg nicht gefallig Ware, dessen er »ber zctzt ...cht Hillens

s°/' ^ hieran nicht schuld sein Wolle. Der Rath beschließt Folgendes zu antworte»! 1. Man betrachte ihn

°is -inen lieben Bürger, dessen Angelegenheiten zu fördern man immer .... Herzen gene.gt se. weßhalb man

h'" gerne über den betreffenden Abschied Bericht gegeben habe. 2. Anbelangend den begehrten Rath o

"die Sache nicht weniger als ihn. denen von Freiburg angelegen! d.ese können aber ungeachtet alles Nath-

Wugms zu keiner andern Ansicht gelangen, ihn. zu nützen, als w.e es zu Baden beschlossen worden se..

S°ine Protestation aber, glaube'...an, habe er im Zorn getha»! d.e von Fre.burg haben .hm h.ezu ke.ne

Bloche gegeben! denn es habe gar nicht an denen von Freiburg gefehlt, daß er n.ckst ... der neuen Vere.nnng

begriffen worden sei, sondern es habe das bei de» Anwälten des Kön.gs und zu.» The.l auch be. den übr.gen

"dgenössische. Orten nicht durchgesetzt .verde» könne». Uebrigens sei er w.e das chon bezttgl.ch se.nes NRers

Z der frühern Vereinung der Fall gewesen sei, in der neuen mit der -Gmeral.tat vorbehalten und begr.ffen.

erwarte von de». Grafen nichts Anderes, als daß er sich gemäß den. Burgrecht verhalte und nur

ästiges vornehme.
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Zu I». Vor dem Ruthe zu Freiburg bitten am 4. September Beat Feer (von Lucern?) und Schultheiß
Sury von Solothurn im Namen der zehn Orte freundlich, dem Andreas Lombard und Uli Schaller Stadt
und Land wieder zu erlauben. Die Sache wird vor den weitern Gewalt gewiesen.

Kantonsarchiv Frcibnrg: Nathsbuch No. 67.

70.

Maden. 1549, 4. September.
Staatsarchiv Lncern: Allgem. Absch. 0 f. 117. Staatsarchiv Zürich: Abschiede Band 17, t. 412.

Staatsarchiv Bern: Allgemeine eidgenössische Abschiede S. 119. 5.'a»desarchiv Schwyz: Abschiede. KantonSarchiv Glarnö: Abschiede.
Kantonsarchiv Basel: Abschiede Bd.22. zi'antvnSarchiv Freibnrg: Badische Abschiede Bd. 15. KantonSarchiv Solothurn: Abschiede Bd. 26.

KantonSarchiv Schaffhausen: Abschiede. 5.'andeSarchiv Appenzell: Abschiede.

Gesandte: Zürich. Johann Haab, Burgermeister; Johann Escher, Stadtschreiber. Bern. Sulpitius
Haller, Seckelmeister; Glado Mai, des Raths. Lucern. Wendel Sonnenberg, des Raths. Uri. Jacob
Arnold, Landammann. Schwyz. Gorius Fürös, Seckelmeister und des Raths. Untermalden. Heinrich
zum Weissenbach, Landammann in Obwalden. Zug. Stephan Zürcher, des Raths, von Mentzingen. Glarus-
Dionpsius Bussi, alt-Landammann. Basel. Onosrion Holzach, des Raths. Freiburg. Martin Sesinger,
Bürgermeister und des Raths. Solothurn. Urs Schivaller, des Raths. Schaffhausen. Hans Schalte»-
brand, des Raths. Appenzell. Sebastian Törig, des Raths. E. A. A. 1.98.6. Idickom: Kathoi-
Abschiede 1541—1590.

l». Es erscheint Thoman Tryt, Bürger zu Chur, jetzt wohnhaft zu Como im Herzogthum Mailand, und
eröffnet: Er und sein Vetter, Anton Tryt, und ihre Genossen haben seit Jahren große Summen wälschu'
oder lombardischer Tücher, Sammet genannt, in die Eidgenossenschaft geführt und verkauft, wie dieses auch
gegenüber Frankreich, Österreich und andern Landen der Fall sei. In diesen Landen werde ihnen »»"
freies verschriebenes Geleit gegeben und zugestellt. Damit sie nun für ihre Waaren, die sie jeweilen in der
Eidgenossenschast liegen haben oder dahin führen, desto sicherer seien, bitten sie, es wollen ihnen auch
Eidgenossen ein freies sicheres verschriebenes Geleit geben und zustellen. Sie versprechen, keine Wafst'b
Büchsen, Harnische oder Anderes, das der Eidgenossenschaft schädlich sein möchte, zu führen, sondern
geleitlich zu halten und Geleit, Zoll und Anderes, das die Kauflentc von ihren Waaren zu entrichten habe»,
zu bezahlen. Der Landvogt zu Baden, Gilg Tschudi von Glarus, berichtet, daß die Tryt nur willst
Tücher und mitunter Sammet und Seide führen, daß ferner des genannten Thoman Tryt Vater, Engelh»^
Tryt, stets ein guter Freund der Eidgenossen gewesen, bald nach der Marignaner oder Mailänder Schlad
nach Bünden gezogen und daselbst Burger geworden sei, und das Geschlecht Tryt sich gegen die Eidgenosl«»'
stets wohl gehalten habe und gute Waare führe; auch hat man in letzten Jahren den Welsern und Herwart:»'
in Augsburg für ihre Kaufmannswanren in gleicher Weise verschriebenes Geleit gegeben und zugestellt. ^
aber die Boten jetzt keine Instruction haben, so hat man das in den Abschied genommen. Antwort »"
dem nächsten Tag. I». Auf dein Tag zu Baden auf Mathiä (24. resp. 25. Februar) hat Ammann Vog^
aus dein Nheinthal, der jetzt in Zürich wohnt, mit seine!: Freunden und Kindern vorgestellt, er habe
einigei? Jahren wegen gewisser Verhältnisse das Nheinthal verschwören müssen. Er bitte aber mit Nückll ^
auf seine Kinder, denen das an der Ehre schädlich sein möchte, ihn? zu gestatten, das Rheinthal als Gast zn bes»^
und zu durchwandeln; er wolle sich gegen jedermann freundlich und ehrlich halten. Seil? Ansuche» '
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in Sacke bevollmächtigten

ad ihn' dann ans der Jahrrechnung von^ diesem

damalen in den Abschied genonnuen m groben wonen. ^ ^ Nebstein und von

Boten bewilligt und ihm hresnr Lr s ^ Altstätten. Bernang. ^ ^ ^ ihnen und dem
Tag Abgeordnete aus dem Rhernthal, Urtheilsbrief verlesen. einem Artikel,

einigen Privatpersonen uud lassen im Jahre tdSd enolgt ier lüten usgschriben,

Ammann Vogler von den B°tm der Crdge ^as Urthnl ^^^^^^ich vorgeläsner

Hans Vogler habe bekennt, aus Verlang ^ eonseienz nit errrrneret, ^edurch große unruw

st) glert und underwysen, darus nreng»r ^a tratzlich und lustm rc t oberen der mertheil ort

urtheil gesolgt, onch sunst in ander we^ ck ^ gegen unstrn ^ ^ Gott und den heiligen,
und Uneinigkeit entsprungen und dre rn h . ^ns Vogler schwere, und

usrürrg und unghorsam gmacht. ^°ll ge^ ^ ^ ^ ^

daß er hinsür nienrer mer (nach) Alts e . unruhiger Mann stck erlangten Urtheile verbleiben

«,»ch .um.,.- .. D. u.m H.U.- st. M..'.- Ii- w d» Nh.',..»°»

zurückkäme, daselbst wieder Unruhe ans l , Abt von St. Gackn ^ jeder Bote

zu lassen. In gleichem Sinne verwemiN ^ ändern nrcht u'M Boten der (""

Da die Boten ohne Vorwissen D ' handeln Gewalt Hadem - Windau, und

die Sache heimbringen und auf nächs t ^ ^ Keller von Eons» s- ^^1 Orte, 190 Gnlren

Thurgau regierenden) Orte erscheint vaup " ^ ^aube zufolge ^» e ^ jchiualkaldischcn Bunde

eröffnet, wie ihm der Landvogt im T Mg ^ Thurgau als Hauptarm ^.^ukreich gedient, und

Strasgeld abgefordert habe, weil er. Keller, Jahren ^ eine Satzung gemacht

bezogen sei. Hienut geschehe ihm unre ) . des Kriegs (Zrer- ar ^^ige Zeit im Thurgau

als dieser Treust zu Ende war und dre von i^n dürsen, M ^legen war, daseW

hatten, habe er der letztern wegen srch '"cht ^ls es rhm spa ^ ^ Kindern dahin zurrrck-

'uedergelassen und die Pflichten eines Hückers ß hatte, sei er nut ^ begonnen, daselbst

M wohnen, und er sich mit denen von Em s ^ und den ^ ^ ^ ^ch Sachsen

gekehrt und bei zwei Jahren bevor W w i 5 angetragen wo - Sachsen geritten, von

gesessen. Als dieser Krieg aber stch "h°l' ^ ^ er selbander M'" ^ ^ Da er also geraume

begebe, würde er daselbst Dienst nnden, - Sachsen ein Fähnlein errr ) gehabt, auch kerne

bem er eine Hanptnrannschast erlangt und m S ,^lbst kern Pst^ " ^ ^ Es liegt

»->. d.U. K.st«. ,mh. ^ ^ S..W

»Wh°.i»m d.. Eidgm-II« »->°°-W> »°J Ruch ich»»«»«»» B»»d

auch ein Kundschastbries von Burgerurerstr and von da oer Eidgenossen angeworben

Jahren mit Weib und Kind rn ihrem > ^ ^ haß Keller kernen > xn "ran aber ohne

Da zudem der Landvogt inr Thurgau anbillig von ihm heimbringen und aus

w.. .« d>. w d'° I- I°» ° d» «°»r- w«.

Varmissen der Ober>r dieselbe zu erlassen Johann Angelus ' . „ im Namen serner

d.« T-». , s. 7'

«>>b-r,M«rS d-S S->i°»chU"'K?°! "d,m SM«'»«' "" - „,j. d-m ««>» »-» gi.mlr.,ch

genannten Herren sich bemüht, zwrsche' ^ die Mehrhert drr Theil widerspreche,

^Pitel zu erneuern und auszurichten. Da um ^ ^^n Eaprteln zu ) ^

bie Vereinung wieder angenommen habe und utz
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so wolle er hinsichtlich derselben nichts Weiteres vornehmen. Daneben erbiete der Gubernator alle gute
Freundschaftund Nachbarschaft, doch ohne alle Verpflichtung.2. Er wünsche Antwort auf das Verlangcu
des Kaisers betreffend Verweisung des Sebastian Schürtlin. 3. Dem Gubernator sei in Treuen leid, daß
unlängst einige Banditen den Landvogt zu Mendris und einige Andere ermordet haben. Diese Banditen
seien zufolge ihres Verschuldens aus dem Herzogthum Mailand verrufen und entgegen den alten Capitcln
auf dem eidgenössischenGebiete geduldet worden. Übrigens wolle der Gubernator allen Fleiß anwenden,
die Thäter in seine Gewalt zu bekommen und iverde sie dann dermaßen bestrafen, daß »ran sehe, wie er das
Vorgefallene verabscheue, und daß Andere hieran ein Exempcl nehmen. 4. Letzter Tage sei durch die Herren
Präsidenten mit Bezrrg auf deir Gebrauch der Straße voir Mailand über den Gotthard eine Verordnung
gemacht und der erstere verboten worden. Das sei in keiner argen Meinung geschehen, sondern wegen der
Pest, die gegenwärtig in einigen Orten der Eidgenossenschaft regiere. Sobald diese aufgehört habe, werde
diese Verordnung beseitigt und die benannte Straße wieder wie vor Altem zu gebrauchen gestattet. D>e
Voten ermiedern: 1. Man verdanke dem Gubernator sein freundlichesErbieten; er solle sich nicht minder
guter Nachbarschaft und aller Freundschaft zu den Eidgenossen versehen. 2. Betreffend Sebastian Schärtlin
habe man ungleiche Instructionen;man wolle das nochmals heimbringenund auf dem nächsten Tage Antwort
geben. Dabei äußern die Boten einiger Orte, sie fänden für gut, wenn man dein Schärtlin ein freies
sicheres Geleit gäbe, damit er sich nicht beklagen könne, man habe ihn unverhört vermiesen. Nach seiuei»
Verhör könnte dann immerhin verhandelt werden, was man einig würde. Die Boten der VII Orte alnt
eröffnen, ihre Herren wollen es einfach bei der frühern Antwort verbleiben lassen; da die Eidgenossen ger"
künftigen Nachtheil und Schaden verhüten, sei die Meinung ihrer Obern, den Schürtlin aus der Eidgenossenschaft
zu verweisen. 3. Man höre gern, daß der Gubernator den in Mendris vorgefallenenMord bedaure, u»d
nehme an, er werde seinem Erbieten nachkommen.Daneben habe man Bericht, daß bei dreihundert Banditen
am Langensee versammelt seien, unter denen die, welche den Mord zu Mendris vollführt haben, sich cu>ch
befinden sollen. Man bitte den Gubernator, ihnen fleißig nachzustellen und sie nach Verdienen zu bestrafe»«
4. Man könnte zwar annehmen,das Verbot des Gebrauches der Gotthardstraße sei gemäß italienisch^
Gebrauch und „Furcht" angelegt worden. Man vernehme aber, daß der Gubernator jüngst ein M«»^
habe ausrufen lassen, daß niemand aus dem Herzogthum Mailand sich zu uns und umgekehrt begeben dürst,
Übertretermögen von jedem getödtet werden; von dein Gut des Getödteteu fallen zwei Driltheile bc»
Kammer zu Mailand und ein Drittheil demjenigen zu, der den Betreffenden umgebracht hat. Da bei de»
Unsrigen ennet dem Gebirg keine Pest vorhanden ist, so müsse man sich über ein solches Mandat bilüi!
beschweren und freundlich begehren, daß es gemildert und abgeschafft werde. Daneben verlange man a»^
daß den Augehörigen der Eidgenossen von ennet dem Gebirg her feiler Kauf gewährt werde, wie das uingekeh^
auch hier der Fall sei, damit sich kein Theil über den andern zu beklagen habe. v. Dieser Tag ist angestifl
morden wegen des zu Mendris von Banditen aus Mailand an dein Landvogt und an Christoph Delaü>^
(della Torre) begangenenMordes, wobei auch der Landschreiber und Landweibel so verwundet wurden,
ihr Schicksal noch ungewiß ist. Man hat erwartet, es werde von den Landvögten ennet dem Gebirg d
Andern berichtet, ob dieser Mord zufolge Anstiftung und Practik einer Obrigkeit oder anderer Perso>^
geschehen sei, und daher den Gegenstand bis fast ans Ende des Tages verschoben. Es hat sich aber
Anderes gefunden, als daß diese That von den Banditen aus Haß und eigenem Muthwillen vollbracht wc»'^
sei. Es werden nun folgende Maßregeln getroffen-. 1. Den Landvögten ennet dein Gebirg wird geschrieben



163

September 1549- ^„xhen sollen
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sie sollen sür sich und die N)Nge» S Decken lasse, daß die frag ' ^ erfahren, sollen ste

sie fleißig knndschasten, ob sich h^ die Morder entflohen i. ^ ^ines Orts, ans dem

oder anderer Leute geschehen sei, o ^ ^ waren, jeder anlv ^ höre, der E>zp u

Eidgenossen oder, wenn diese "W ^besondere ge^ ^ per Pn s e

ist, zuschreiben. 2. Dem ^dvogt ^ h.. gute Geselle ^ ^ ^ Trunk
Balerna und der Bandit, der e c> yMen und zu ungelegen ' , . ^ beim Landschreiber '

den Landoogt Merz sel. wider seinen W°e ^ ^,h,ugt zu Mend ts ^nuswi d

zu konnnen Der Landoogt soll daher ^ ,h Mgen nach Lauis sichren mch wt
vertrauten Personen ganz un Geheum ^ . so soll er t)> ßtzigen Landvogt M

Erzpriesters ge chehen sei. Findet er 'h ^h^ man besohke'b ^ ^ ^ ^ud von Kund'cha .n

Obern Bericht geben, ll. Denselben Landet ^ ^ -,en ^ h ^r

und andern Amtleuten die begangem ^d ' Mendriser z ^ ^ ven Beweis fl^. / ^

und allen übrigen Beweismitteln nach e Thater entdeckt ^^priester unschuldig üi.^ s ^

iu behalten, damit wenn über kurz o. ^ herausstellt, ^andvögten ennet dem ^e .

der betreffenden Obrigkeit vorlegen könne. ^ ^zogen. es wäre flucht '

ebenfalls als Kundschaft verhört werden O Eimge Otte^gw ^ ^

Gewalt zu entziehen, Banditen zn flue> nrit dem Gu 'M ^,inen, kein ^ange,

würbe gute Nachbarschaft erwecken, we ausnehmen sollt - . ^ nachkomme und Mch ^

Widerwärtige des andern ohne dessen Zu ^ wenn sein Wu er Brauch gewesen, i

Banditen anders als mit der Bedingung au ^ gemacht, 'N Berräther, Ketzer oder '

wr dieses erwarten soll, wird auch ^ ^ anlange,
Bandit zu einem Landvogt gekommen, so Ü wenn fern Geg nicht Gewalt )a ,

keine Sicherheit zugesagt und »°rbeha Landvogtei Tag zu antworten.

flll er ihm zu Recht stehen oder rn m Vollmacht aus Glaubens viele Unruh

... H-Wichm. «d du- HNM.M.» « ,. Such... «

Schulmeister zu Luggarus Hut m u Huden sie >h.. i. ^ mxe Odern gehuudclt )a '

»uchdeui das einigen One» ,ua» -r S-»" g stiuem Verrnenen ^

-- -«.neu „uh hu. dsi v« u

W verzeihen; er wolle hievon ganzlrc, a ^ daß rhu un ^ Geleit von den ^

Es wrrrde ihni dannzunral verziehen, nut ' Predigermonch in etliche artrkel g s '

^ Verdienen zn bestrafen habe. Nach " ^ ^ em voll w n

acht One nach Luggarus gekommen, „dasei „ Bestie Saaten ' ' besolgt und danew s )

wobei der Landvogt zu Luggarus bei erner ^ Volk gepred

habe, in die Kirche zn dieser Predigt ll? ^ Urt k , dre ^ ^ ^ ^

»äußert, wenn man es ihm gestatten wurde,^eh er ° n s Disputation M «der

habe, vernichten. Als der Landvogt hwvon . den Schul'ms ^ sollte, hat er das nicht

gekehrte Leute zn sich kommen und hat en ^ gesetzte Arn e gethanes Versprechen, st )
gestellt. Als nun der Schulmeister dem ^ Rücklicht aus ihn für seinen Fehler z

gekonnt; woraus der Landvogt den Schuln s hat, ui

solcher Dinge nicht weiter aiizunehmen, gfl
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bestrafen. Da haben sich ungefähr Dreißig in Lnggarus versammelt, sind vor das Schloß gekommen und
haben dem Schulmeister zugerufen, wenn er es verlange, so wollen sie ihn mit Gewalt befreien. Ihnen
erwiederte der Vater des Schulmeisters, es fei das nicht nöthig, es werde ihm wider Recht nichts Unbilliges
angethan werden. Als dann der Landvogt auf dem Platz oder Markt bei andern Ehrenlenten gestanden,
sind über Zwanzig auf ihn gedrungen, so daß man nicht wußte, ob sie eine Gewaltthat beabsichtigen, weßhalb
einige gute Herren den Lanvogt gebeten haben, mit ihnen in ein Wirtshaus zu gehen, um da miteinander
zu Jmbis zu essen. Als das geschah sind Viele dein Vogt nachgedrungenund als dieser sich umsah, ob
man ihn vergewaltigen wolle, siel einem der Nachdringenden ein Messer aus dem Ermel. Hierauf bat der
Rath von Lnggarus den Landvogt, er möge den Schulmeister auf Tröstung entlassen, andernfalls müßd'
man weitere Unruhe besorgen. Letztere zu meiden entließ der Vogt den Gefangenen auf Tröstung und mit
der Bedingung, daß er zu erwarten habe, wie er mit Recht für seine Missethat bestraft werde. Dieses
der Schulmeister angelobt, aber auch übertreten, indem er das Land gemieden hat. Diese Vorgänge
veranlaßteu den Vogt auf einer Tagleistung der VII (V) Orte zu Unterwalden zu erscheinen und den Handel
zu entdecken. Die damals versammeltenBoten schrieben dann denen von Lnggarus, es scheine Unwillen und
Ungehorsam in ihnen zu steckeu und daß sie selbst lieber Herr und Meister wären; man verlange Antwort'
ob sie dem Landvogt zu Händen der XII Orte gehorsam sein wollen oder nicht. Auf das haben die von
Luggarus durch ihren Gesandten geschrieben und sich verantwortet,wie diesfalls jeder Bote eine Abschuß
hat. Ungeachtet nun einige Orte von dieser Angelegenheit früher keine Kenntnis; hatten und daher deren
Boten in Sache zu handeln sich keine Gewalt beilegen wollten, so hat man doch denen von Luggar^
geschrieben, den Obern könne nicht gefallen, wenn Einige sich unterstehen wollten, Leute, die der Landvogt
um sie zu bestrafen gefangen lege, mit Gemalt zu befreien. Man nehme aber an, es liege das nicht v"
Willen der Obrigkeit (des Rothes zu Luggarus) und sie werden sich ihrem Eide gemäß als gehorsam
Unterthanen erzeigen und dem Landvogt bei der Bestrafung von Übelthäternbeholfen und berathen f^'
Daneben hat man dem Vogt zu Luggarus geschrieben, er solle Hab und Gut des Schulmeisters in Haft »'^
Verbot liegen lassen und seine Tröster und Bürgen nicht entlassen, sondern des Bescheids von: nächsten Tvö
erwarten. Endlich wird der Handel in den Abschied genommen, um auf dem nächsten Tage Gewalt zu haben S"
verfügen, wie man mit dem abgetretenenSchulmeister, mit dessen Gut oder den Bürgen, mit denen, die ih"
gewaltsam befreien wollten, und mit dem, welchem das Messer aus dem Ermel gefallen, verfahren, wie
sie strafen, und ob man diesfalls etwas Weiteres mit denen von Luggarus reden und handeln wolle. ^
Die Gesandtschaft des Papstes, HieronymusFrank, eröffnet: 1. Das Verlangen einer Antwort auf
wiederholtes Anbringen in Betreff des Concils. 2. Er sei im Begriffe, wieder nach Rom zu reisen.
er daselbst den Eidgenossen dienen könne, werde er es an gutem Willen nicht fehlen lassen. Was das 6o>^
anbelangt, haben die Boten keine Instruction und nehmen daher diese Angelegenheit in den Abschied. Das dienstu
und freundliche Erbieten des Gesandten wird ihm verdankt und Seitens der Eidgenossen Gleiches verstoß
l. In dem Streit zwischen Schultheiß, Rath und Burgern der Stadt Kaiserstuhl eines und dem alt-Sch»^'
Erhard Erzli andern Theils betreffend einen Brunnen, erscheinen beide Theile und fordern Antwort
ihre auf letzter Jahrrechnung vorgetragenen Anbringen. Da aber nicht alle Boten instruirt sind, auch
gütlich nicht von seinen Briefen abgehen will, so soll man die Sache wieder in den Abschied nehme»/
letztjährigen („verndrigen", ob nicht den vom 19. Juni 1542?) Abschied prüfen und für den nächste» ^
den Boten Vollmacht geben. 1k.. Die Gesandten von Zürich und Bern eröffnen, nachdem ihre
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, -o iei ihre Meinung, daß

m obermal .»>' »M ,"G»! M..»-.. w!.rd"., werde..

°<rt.°>,»»,.., wie der «°>»s «°» ??"'wmi>>h-°i ««>««' dwsialls jeder.»»»» »-.»»"" ''"^d de»

..iem.t.d die Ihn«." m.werd. '»» b'7°° " „.,„.«1 fl- , H„„d iw°°Kn..,

«ch M.wlw der l.e>,.->lich.» Sim.« °« '2„ M -- d» m. M"d.-'M» »

»o.tS Ne-msie.» °°.. «.«» h" ? .... -«-> .S° K....W »»« w°-d'^ ^ .

gedroche». Der Landvogl HM M» ''' der Eidgenolsi'. ^ Krone» betragt, »» '

Straje nachgejucht HM, isi diejelde »»' , ^ i„r ihre» »si - Hand.» genoi.»»-» "" „

>1. . ...i. M» B t.» «'7 ' Stmsi d-. '«--«»°» I

...h...... wolle», Dich HM -r dm.» °»> '^»m. IM« °W". '''^

oh.» weitem Bejchetd sich -»si'Mt, » «„„„,„b-rg »»" »,,z Verach.»»»- "leae ..»d

»erdleib,.., D-gegm bittet Pm.,...h-r- S°> ^ „cht »>.S ^ b,I°-d--l>ch °'f'°
bei dm 2S .... ... blech.» w!'-"' d..hw ° »i... Abgang d-- IM ««

diejelb.» weggejog... HM... die «.' irr ihr... M'h'ü "^mrgm. »' D'° B°w. ^

...ch de» »a.chvogt ...» die A».tl.»>- »» T.g V°»...»ch' »der F°w.>d'd »e .».» ^

»d er,.»..., es ,o° sid-r B°" '» 'Lwh..-» °», «'» S« ° dm.ebm dm «»-» " ^

Orte Ml» de»-.. »... Bern, Frech...» .. Eichel. Perl«'.. I» josie» «.«.» de. 2»" ° „

D- M MI- Kloster i.» «>»>»»» .»«> ». » h, lioit... .»»», d'-I-lb-

J.h..°cht..,„g,t, ..ermitteist ,^lK-r,., , Dm.ed-» I«'" ««.l

d.-L.t.djch--.b.r it..TH».»°» °°»d75'°^>..»..» «rest de» Lmt-lM- ««

m.d hie«., d... VW. Msich »»' »»dm- -» 'Ider w^» ZT

««-he» »»> diesi ...» »»der- Kloster L-»li»i-st-r i» ^ V<>.>si 'h'"'""'„'f, dm

sind-», iolcheS dm Ober» »»!»»-»' d».'« >>°^' »»».»» °°" ^ e, r>„, stich
w°rd.» ist, des.»., m. «rde, N-si- .ch b B.r dm B..M d'.^

1° zu verantworte.., daß '».» drsi«» Antwort i» / , Leutpricsters erlch.m.»

»ichted o.»-....»-.., ...» °»I dm. >h-°d »«« 2". >.. »-w» D° »» ° ^

adermals Gelmchte derer von Bre».«.. ^ ,i»e s»»d.»' „I„ro»»ch-.. Pch»-" .... ^

-»....., ihr sih... .si d.» « ^ 'den.» °°» si d«

d«I°Iiz i.,si...i„ sind, 1° ,'^d.l i» si'°'" ö Sandel si«-« ? «. M»»»

!eine Schulden zu berechnen, in eunn Ort über ei . Thurgau eröffnet. - ^

Wen die übrigen vier Orte berichten, da Der Landvog andächtige F^n. -

««... M J»Itr..-.ch.. m» «°«ch°^ «>dd.M... « i.i, i° >>»7 " M.I!
Znt fei ün Kloster zu Dänikon eure K s zu A ^ Mnnsterl g

aber nicht des Ordens zu Dänikon, fom ^her ^ ,,z Münsterlingen gelaufen,

»ma... ei.»».,. Wid-rwMm s-»-» ^ ,,i,„ ... da» K°'''d >° ^ den S.»«>°» »«» '

«-de, 2. Drei ...osiersi«. d« ««.r»^ .„Mm. si „„d R.»«»

uicht diefes Ordens feien und ihm an ) ^ ausgc c ^ ^ber kerne I s

!«.., Di. Voten ,i»i«er Orte ...M.M' 'ch g„M«s »'^l d.rha.chm sind, i° hm...m' 'ch'

-»IM»..., daher iollt.» diesild... ».»- drinzm«-» «°>'ch^ deichreide.» ^ »'ch^

W, i° wird die Sache H->.»S-Hr.ch>' " , ,z .»sicht, das »>»» „„d-ri-iti «>»>»> "" ^

»>» d«....t.ti welchem Ort "«» «°!'^s »»«
Caspar und Klaus Räber von Hrtzkrrch er»
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die Verlassenschaft ihres Vaters. Es wird beschlossen, der Landvogt in den Freien Aemtern, Hans Wegma"»

von Zürich, soll Biederleute zu ihm nehmen und mit allein Fleiß versuchen, diesen Streit in Güte beizulege"'

Kann dieses nicht geschehen, so mögen sie beiderseits Kundschaften aufnehmen, und soll dann das Erbgut

unverändert liegen bleiben bis zur nächsten Jahrrechnung zu Bade». Da mögen sie dann beidseitig erscheine"/

Ivo man sie dann anhören und die Sache entscheiden wird. Auf dem letzten Zurzacher Markt ist Balthasar

Funk von Zürich von Einigen getödtet worden. Der Landvogt von Baden hat nun etwa Sieben aus de>"

Amt Leuggern erfragt, die dabei gewesen, aber keiner an der That schuldig sein will. Obwohl man "U"

beglaubt, der Umgebrachte sei der Anfänger gewesen, so hat man doch denen von Zürich aufgetragen, der

Verwandtschaft des Entleibten anzuzeigen, wenn sie auf ihre Kosten einen Landtag abhalten lassen und eine"

Thäter oder Sächer suchen wollen, so sollen sie das in den nächsten vierzehn Tagen dem Landvogt zu wisse»

thun, damit er sich darnach zu verhalten weiß. T, Zu Boswyl und Bünzen in den Freien Aemtern wird vo»

Zweien alles ihnen erreichbare Korn aufgekauft und zusammengeschüttet. Es sollen nun die von Zürich de»'

Landvogt in den freien Aemtent befehlen, zu Bremgarten ffch zu erkundigen, wer die beiden Aufkäufer

und wenn er sie findet, diesen Vorkauf bei höchster Buße abzustellen, und wenn dieses übersehen würde, ha»"

Strafe eintreten zu lassen. «. Die von Zürich sollen demselben Landvogt befehlen, wenn Josua Grebel vo»

Greifensee ihn um Recht gegen Einige von Sarmeiistorf oder Andere in den Freien Aemtern anrufen würde/

ihm gutes und beförderliches Recht ergehen zu lassen und die Unterthanen oder Bauersleute, die er belangt,

zu veihalten, ihm unverzüglich zu Recht zu stehen; welcher Theil sich dann beschwert beglaubt, der "i»g

nach alter Gewohnheit appelliren. v. Die Bolschaft des Papstes ist wegfcrtig und begehrt ein Zeugwß

ihres Thuns und Lassens und daß sie ihre Befehle bei den Eidgenossen ausgerichtet habe.' Die Boten »o»

Zürich und Lucern glauben, hiefür nicht Gewalt zu besitzen. Es sollen daher ihre Obern dem Landvogt Z»

Baden berichten, ob sie auf dem betreffende» Schein ebenfalls begriffen sein wollen oder nicht, De'"

Gesandten von Bern („Herrn seckelmeister") wird aufgetragen, seine Obern zu veranlasse», daß sie die Ihrige"

zu Brugg, welche Güter in Klingnau vorbeiführen, anhalten, daselbst, wie andere Leute, zu Händen der

Eidgenossen den Zoll zu entrichten, x. In der Angelegenheit betreffend die Ermordung des Vogts Z"

Mendris sind für den Vogt zu Lauis, der mit einigen „Gesellen" hinabgeschickt worden ist, einige Koste"

ausgelaufen, die nun an der Frau und den Kindern des gestorbenen Landvogts gefordert werden.

findet, daß die letztern mit diesen Kosten nicht belästigt werden, sondern daß dieselben der Landvogt i"

Lauis bezahlen und gegen die Obern verrechnen solle. Das mögen die von Schwyz dem Landvogt in La»^

zuschreiben. 5. Der Bote von Schwyz („Herr seckelmeister") wird erinnert, wie der Ammann von Ehrlib»-^

am Zürchersee um Fenster gebeten und ihm „schier" alle Orte Fenster und Wappen geschenkt haben; die v°"

Schwyz mögen auf dem nächsten Tag ebenfalls Antwort geben. 2. Der Gesandte von Freiburg (F"

Marti") wolle gedenken, wie der Ammann von Ehrlibach eine Antwort verlangt habe in Betreff ^

Fensters, um das er auf der Jahrrechnung gebeten hat, wofür der Gesandte aber jetzt ohne Jnstructi»"
gewesen ist.

Verhandlung der X Orte betreffend Herrschaft und Kirche zu Pfyn; siehe Note.

Verwendung für Hans Bnssin bei Basel; siehe Note.
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Theil von I und alles klebrige: der Abschied ist aber defect; im Appenzeller i—p; i—v aus dem

Zürcher, w aus dem Beruer, x und z" aus dem Schwyzcr, -e aus dem Freiburger Exemplar, v auch
im Berner.

Zu «. Von diesem Artikel befinden sich im K. A. Freiburg: Uueiugebuudeue Abschiede, fünf Exemplare

besonderer Ausfertigung. Der, mit etwas bläßcrcr Diutc, ven Actenstückeu vorgesetzte Titel datirt die

Verhandlung vom 3 ' August 1549 Drei dieser Exemplare tragen die Raudtitel: Abt St. Galleu, Stadt

St- Gallen,' Mühlhauseu. (Gefehlte und daher zurückbehaltene Auszüge für die zugewandten fünf Orte?)

„ Schwyz hat den Vorfall zu Meudris in Begleit einer Abschrift des sachbezttglicheu Schreibens vom

Commissar in Belleuz an Zürich berichtet und dieses, in der Meinung, es möchten der Sache wettere Plane

Zum Grunde liegen den Tag angesetzt - Missive Zürichs an den Laudvogt im Thurgau. Nttlaus Cloos,

17- August, worin es mit Bezug auf das Vorgefallene und auch wegen der Reichenau zu sorgfältigem

Aufsehen crmahnt. St. A. Luceru: Allgem. Absch. 0 1- 134.

^ Das Schreibe» des Commissars zu Belleuz. Jneob Anna, vom 14. August (Copie: siehe Abschied
vom g. August 1549, -?) und das Ausschreiben von Zürich vom 17. August im tu. A. Bchel: Ab>ch>ede
Band 22.

„ Zu 8. 1549, 26 August „Trtiw underthaucn und diener, rat und rcgcuten der landgrafschaft

Xucarus" (au die V VII Orte?). Das erhaltene Schreiben habe bei ihnen Verwunderung und Unzu-

s"edenheit erregt. Die Landschaft sei stets bereit gewesen und werde es ferner sein, dem Laudvogt Wir^

^Msnm zu erzeigen, und habe sich daher beklagt, daß der Laudvogt angezeigt habe sw sei stolz als ob

Wl für den Herrn betrachte. Der Laudvogt habe dann geantwortet, er habe u.ch s Arges geredet. weder

Rath „ach die Landschaft verunglimpft, sondern rühme und lobe sie wohl aber habe er steh über muge

"zelne Personen beschwert. hierüber sage man. daß man stets bereit se., den Obern und ihren Amtleuten

"d s° auch den, Landvogt Wirz u> allen Sachen beholfe» ui.d beratheu zu fem ww bisher und gemäß

Eid- Das habe mau den. Landvogt in. Nathe geantwortet, wie der gegenwärtige Gesandte, Hieronymus

b-im M-ch»-. S» Mar»»-. F«.-, S°,°ihu.^r und Schasshuusn-Mchi-d. - n. A.
Basel: Abschiede Band 22.

^ Beim BMer Exemplor, nnmittelbor hinter der Verlheidigung der Locoruesec, bestodet slch folgendes
"ch-tststilch. ° .

»Di, sind die orti«, so »ogt «irz rem Uoderwolde», »ogt,» LnggoruS, den arme» lote» ,n Ätggnrns

nnd z, schwer... ...NN et," I. De. -«misch- Bischos sei nn.-r nllen drr gros, - wohrer

° .P-tr«. de. den Vor.«..« <„s»rwts-> .nt.er den »n-st-ln --h-lt-o Hobe. « »-«»--h'°- «»

« «-ff-..-- S,.,,h.l.e- Eh-isti Mi, de. g-Sstt.n G»«»lt mts Erden, s, »ner nnste.h.lb de. -..n.sch-..

-der -hnr Gln.che.,, del dnrch die Lied- wirle, sei im Stm.de d,s Hr.ls . ° er n.och ho.

,» ? »«»schlichen Srden s.i ein sreier Will-, NM dos Bös- oder Ante ,n wul-n, „de. s.sten hold». »uch

ein«--dienstlich gnt», mi, drr G-g-nwort der göttltchen Goodr, 4 „Doh dise. eben

° mit de- erst». oi, -Nt-iss. den gl-.tbe», die l-r- nnd g-w-l. w.e w.l hg

» ! <»-«--> des -mofindliche» «»st-- irer schnld ...llen und «S sch-.-.d l.ech, der
„."k-tt,- D,e -in »-»s-n-r sei wie dos nns de» Eonri.ie», namrnlltch i» »lorenj. „und so »NM

-i? «""K Ag-tlM-s »hii-t» m°-d°t- !-i, ° Z-I»t» Eh-istinn.
/'» .«ogthr,...» , w.) doch »nch die Heilige» uns--- Su-bt«-- de. Gott,

-bloß gebe, so »um holt, wo- !» holte» drr HSchst »>»!. dem -uch »ls ,n.d <-> der

».?'? '««-» wie Petto „ttd der -.istlich-» w lilchm no.i ost-n Eh-tste» I-» g-hd-klst s, N.e.nond

^ celebriren als jene. welche mit heiligen Orden geweiht seien, und m der Messe sei e.u we,eutl.ches
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Opfer des heiligen Leibes und Blutes Christi. 9. Die Bilder der Kirche sollen erhalten werden, denn ihr
Gebrauch sei sehr nützlich. 1t). Die Ohrenbeicht aller tödtlichcn Sünden, derer man sich bewußt sei, vor
dem eigenen Priester sei zum Heil nothwendig und auch aus göttlichemGesetz. 11. Die Todsünde benehme
den Prälaten und Priestern der Kirche die ihnen mitgethcilte Gemalt nicht. Doch gebe es einige Sünden,
die sie von der Kirche „ires bruchs" entsetzen! „wie wol vor Gott entsctzung bringt ein jctliche todsünd, deren
ouch etlich sind, als ketzery, die st) würdig machen eins schantlichcnabsctzcns". 12. Die hochgelobtc Mutter
Gottes sei „unvermasgct"und würdig der höchsten Verehrung, Reverenz und Andacht. 13. Die abgestorbene»
Seelen im Fegfeuer mögen auf verschiedene Weise Hülfe empfangen, nämlich durch der Gläubigen Fürbitte,
Almosen, Fasten und Meßhalte» und es sei recht, daß man für sie Messe halte. 14. Die' vierzigtägige
Fasten und andere von der Kirche aufgesetzte Fasttage, mit andern aufgesetzten Geboten, seien bei Verlust
des Heiles zu halten. 15. Der sei ein Ketzer, welcher freventlich Anderes halte, als diese Artikel, u»d
wenn er sich nicht bekehre und abschwöre, soll man ihn ohne Verzug verbrennen.

Ohne Datum und Unterschrift; die Frage über die Aechtheit des Schriftstücks überhaupt dahingestellt,
frägt sich immerhin, ob es hieher gehöre.

Zu l«»,. 1549, 19. September, Hohenfreiberg. Johann Georg Schad von Mittelbibcrach zu
Husen an Zürich. Ihm seien von den zu Baden versammeltenRathsboten der X Orte zwei Schreibe»
zugegangen, von denen er das letzte am 15. dieses Monats zu Hohenfreiberg erhalten habe. Sie betreffe»
den Anstand zwischen ihm, als Dompropst, und Bat Rudolf von Rappenstcin,genannt Mötteli. Auf d»s
erste habe er denen von Zürich zu Händen der X Orte unterm 2. August von Wolzach auS berichtet, war»»'
er nicht sogleich einläßlich antworten könne; das Schreiben selbst habe er seinen Amtleuten nach Zell überschitlt'
in der Meinung, es werde zuversichtlich denen von Zürich zukommen; man möge daher die bisherig
Verzögerung entschuldigen. Anbelangend das Begehren der X Orte sei ihm zwar beschwerlich, sich in e"»'
gütliche Verhandlung einzulassen; seit vielen Jahrhunderte» habe die Dompropstei Pst)» nebst der Kirche »»^
ihren zugehörigen Leuten und Gütern „der vier kelnhof einer, daruf die thumprobstp fundiert und gewidmet"'
ruhig und unangefochten innegehabt; daneben sei es dem Domeapitelzu Constanz in bester Form verschriebe»'
weßhalb ihm nicht geziemen wolle, die Sache zu verkaufen.Doch aber den X Orten zu freundlichem Gefalle"
wolle er die Gütlichkeit nicht abschlagen ; und wenn Bat Rudolf und („oder") seine Miterbcn ihre Gerechtigkeit
die sie zu Pfyn habe», verkaufen wollen und sich hiebet leidlich erzeigen, so wolle er mit dem Beistand d-"
Domcapitels versuchen, mit ihnen übereinzukommen oder gewärtigen,ob durch die Unterhändlerdurch a»d^
Mittel mit wissenhafter Thädigung die Sache vertragen werde» möge; immerhin für den Fall des Mißlinge""
allen Rechten^unbeschadet.Wenn dem von Nappenstein dieses anch so gefalle, so möge er ihn, den Dompr»^'
oder seinen Statthalter, Friedrich von Hunweil, Decan des Domstiftcs Constanz, berichten, damit man^
über Malstatt und die Zeit einer Zusammenkunft vergleiche, wodann des DompropstesAnwälte mit
Zusätzern gemäß dem Verlangen der X Orte erscheinen werden. St. A. Zürich: A. D°mp>-°pstci Constanz-

Zu 1,1». 1549, 7. September, Baden. Die zwölf Orte (ohne Basel) an Basel. Auf diesem ^
sei Hans Bussin, der Papierer, Burger von Basel, erschienen und habe eröffnet, wie er sich seiner Zeit »"
seiner Hausfrauen Base vergangenhabe und daher in Strafe gefallen sei. Nebstdcm, daß er im Gefä»S'""
gelegen sei und die Geldbuße bezahlt habe, sei er von der Stadt verwiesen worden. Das sei ihm
wegen seines Gewerbes von großem Nachtheil. Da der Unfall in unbesonnener, thörichter Weise erfolgt tz"
seine Frau ihm verzogen habe und sie beide entschlossenseien, mit einander ehrlich und redlich zu h»""
halten, so bitte er um eine Fürschrift der Eidgenossen an Basel, in der Hoffnung, die Stadt werde 6
wieder geöffnet werden. Da der Betreffende ein junger Gesell sei und sich erbiete, mit seiner
fromm und ehrlich zu haushalten, so verwende man sich bei denen von Basel im Sinne seines Ges» '
Es siegelt der Landvogt zu Baden, Gilg Tschudi. K. s:. Basel- Abschiede »and
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71.

Wer,!. 1549, 4. und 5. September.
Staatsarchiv Bern: Rathsbuch No. 309, S. 205 und 271.

I. (4. September). Vor dem Rothe zu Bern erstatten Boten von Genf den üblichen Gruß, legen ihre Credenz

^ad Instruction vor und bewerben sich wiederum in den Bund gemeiner Eidgenossen zu kommen. Der Rath

antwortet ihnen-, die Sache habe vor Rüthen und Burger gewaltet und sei ihnen da eine Antwort gegeben

"°rdeu; man ersuche die von Genf, es hierbei bleiben zu lassen. II. (5. September). Die Gesandten von

^"f ersuchen den Rath zu Bern, man solle ihren gestern gethanen Vortrag vor Rüth und Burger kommen

lassen, nm eine endliche Antwort zu erhalten, da der Rath den ihnen zuletzt von Rüth und Burger gegebenen

Bescheid nicht ändern wollte. Ihr Begehren wird ihnen von? Rathe bewilligt.

Die entsprechende Verhandlung vor Rüth und Burger findet sich im Rathsbuch nicht.

Zu I. Ein kurz angedeutetes Gesuch der Genfer Boten für Rotz Monet ist hier übergangen.

72.

Kersau. 1549, 19. September (Tonstag vor Mathäi).
Staatsarchiv Lxccr»! Allg. Abschiede 0. t. ttl.

Tag der V Orte.

Dieser Tag ist ausgeschrieben worden wegen allerlei Kundschaften, die denen von Uri zugekommen

^' Insbesondere hat Einer in? Herzogthum Mailaud ganz im Geheimen sich verlaute.? lassen, wenn ihn

w Eidgenosse in Betreff eines Todtschlages, den er auf ihren? Gebiete, als er da seßhaft mar, gethan, liberiren,

k unc Summe Geldes geben, ihn? eine jährliche Pension versprechen, mit der e? sich erhalten könne, und

beim König von Frankreich zu einer Hauptmannschaft über Italiener verhelfen, und ihn? für diese Artikel

„7" Schei,? gebe», auf den er sich verlasse.? könne, so wolle er ihnen einen Anschlag, den die Kaiserlichen,

"""ch Don Fernand, der Müsser, Cäsar von Napolis und Andere wider die Eidgenossenschaft haben, entdecke...

Boten ungleiche Instructionen haben, so wird der Schreiber Zumbrunnen mit des Vogts Sohn eilends

^rtigt. den Kundschafter noch einen Tag aufzuhalten; inzwischen sollen die Boten der drei Orte die

gelegenheit ernstlich an ihre Obern bringen und deren Meinung bis morgen Abends denen von Uri

X Wenn dann den drei Orten wie Uri und Schwpz gefiele, daß man mit den? Kundschafter in der

der weil diese Sache gemeine Eidgenossen betrifft, markte, so soll alsdann Uri in? Namen

sch/U Orte einen Boten erwählen und mit folgender Instruction absenden: Für den Fall, daß der Kund-

j »l ,r I "was Namhaftes anzeigen würde, kann ihn. eine Baarverehrung bis auf 200 Kronen und eine

^ Pe„sig„ von 100 Kronen zugesichert, auch versprochen werden, daß man s.ch in Betreff der Liberation

ih... " öligen VII Orten und wegen der Hauptmannschaft beim König anfs Beste verwenden wolle, wofür

"" Namen der XII Orte ein Schein gegeben werden kann. Das hat man in bester Meinung verfügt,22
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weil die Dringlichkeit der Sache nicht erlaubte einen gemeinen Tag zu beschreiben. Ferner soll dem Boteil
von Uri, der hineingeschicktwird, in die Instruction gegeben werden, bei den Vögten ennet dem Gebirg und
Andern Rath zu suchen, und es sollen ihm dieselben berathen und deholfen sein. I». Den Venedigern und
einigen ihrer Amtleute hat man geschrieben, sie mögen die Unsrigen ennet dem Gebirg Büchsen, Halbarten
und Spießeisen kaufen und wegführen lassen. «. Aus den Anzeig des Schreibers Zumbrunnen, daß da
ennet dem Gebirg keine Spieße haben und dort keine bekommen können, hat man ihnen bewilligt, in unser»
Gebieten solche zu kaufen und hineinzuführen. «I. Derselbe Schreiber eröffnet, der Erzpriester, der als de??
an Vogt Merz begangenen Mordes verdächtig gefangen gehalten werde, begehre auf Tröstung hin entlasse»
zu werden. Die Boten erkennen, wenn er für 1000 Kronen gute Bürgschaft gebe, möge ihn der Vogt bis
auf weitern Bescheid der Eidgenossen aus dem Gefängniß entlassen, e. Auf das Schreiben derer
Bremgarten betreffend ihre» alten Leutpriester und die ihm auferlegte Strafe, haben die Boten diese Angelegeuheü
in den Abschied genommen, in der Meinung, innert acht Tagen denen von Lucern den Entschluß ihrer
Obern mitzutheilen. Würde der in dieser Zeit nicht erfolgen, so sollen die von Lucern ermächtigt sein, die
fragliche Buße denen von Bremgarten zu belassen oder sie im Namen der V Orte von ihnen zu beziehe»-
L. Da die Umstände zweifelhaft sind und schnell einfallende Verhältnisse die Beschreibung eines gemeine»
Tages verunmöglichen können, so sollen die Boten ihre Obern veranlassen, auf dem nächsten Tage, der se»'
wird, zu beratheu, ob man nicht besondere Personen bezeichnen wolle, die bei schnellen Vorfällen im Geheime»
zu handeln ermächtigt sein sollen.

Der Ort der Versammlung ist im Texttitel, wohl aus Versehen, durchgestrichen. Die Luceri»»
Instructionen für und über diesen Tag, St. A. Lucern: Allgem. Abschde. 0 I. 143 bezeichnenGersau m
Ort der Conferenz.

Zu 1. Unterm 20. September (Freitag vor Mathäi) wird der Abschied von Schultheiß und R»^
zu Lucern inhaltlich, mit Weglassung von Art. v, einem nicht genannten Orte mitgetheilt. Wir entnehmt
dieser Mittheilung zur Ergänzung Folgendes: 1. Der Tag ist von Uri veranlaßt worden. 2. Vor de»
Gesandten berichtet über die Angelegenheit Schreiber Zumbrunnen, der diesfalls vom Landvogt (zu L»»^
herausgeschicktworden sei. 3. Der Anschlag der Kaiserlichen solle auf de» sechsten Tag vollendet werd»»-
„dero uf hüt der 5 ist". 4. Der Schreiber legt auch einige Artikel vor, die in Abschrift beigelegt werde»
Die Mittheilung bemerkt dann, Lucern habe an Uri geschrieben, da die Sache die XII Orte berühre, b'
wolle es sich ohne Wessen und Willen der sieben übrigen nicht einlassen; wenn aber Uri durch seinen
im Geheim oder sonst auf gutes Vertrauen von dem Kundschafter etwas erfahre, so möge es gut sein. ^
die XII Orte gemeinsam betheiligt seien, so habe Lucern dieses dem betreffende» Ort („üch") nicht berg^'
wollen, „also üwer und unser Etdgnossen von Fryburg und Solothurn ouch berichten, die übrigen ort w
des alles bericht". Uri habe man aufgetragen, den Landvögten zu empfehlen, gutes Aufsehen zu
und Alles zu berichten. Der Kunvschafter soll ein Diener des von Müß sein, von Don Fernand moiuü
5 Kronen beziehen und ennet Gebirgs auf eidgenössischem Gebiet siebenzehnTodtschläge begangen habe»
als Mörder verrufen worden sein, weßhalb man der Sache um so Weniger Gewicht beilege; man
auch an einen solchen Angriff des Kaisers nicht; doch möge Vorsicht am Platze sein.

K. A. Freiburg: Missiven Uber eidgenössische Angelegenheiten. — K. A. Solothurn: Lucerner Schreiben- ^

Eine sachbezüglicheMittheilung erfolgte von Lucern unterm 20. September auch an Zürich, "
der Einladung, dasselbe gegenüber Glarus, Basel und Schaffhausen zu thun. Mit Antworten vom "
25. und 28. September lehnten alle diese Orte ein näheres Eintrete» auf die Angelegenheit ab.

St. A. Lucer»: Acten Lauis und uneingcbundenc Abschiede. — St. A. Zürich: Acten Lucer»'

Im gleichen Sinne schreibt unterm 23. September Bern an Lucern. St. A. Lucern: A. Lauis-
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striikel sind ohne Zweifel folgende, zwar ohne Datum
2. Die von Schreiber Zumbrunnc» vorgetragene, . ^ ^ Landvogt von Lanis berichtet,

und Unterschrift, der obigen Mittheilung beigefügten, . ^ ^^^hrt worden
wie die Schiffe zu Como aufgezogen und gerüstc. », See. 2. Vor einigen Tagen feien Don
seien; täglich kommen Spanier nach Como un aus ^ ^ Fraschgarin, des letztern Haus, zusammen-
Fernand, Cäsar von Napolis, Peter Colonna un ^ ^ Änstößcn jenseits der Treis gewesen
gekommen; später seien der Müsscr und Cosa, von ' de Caslan besichtigt. 3. Der Müfser
und haben die Gegend und den. herwärts der Treis S ^ ^ ^ne Zahl Pickelhauben und Hacken¬

habe in Fraschgarin 25 oder 30 kleine Stuck ^e Straße gemacht, daß zwei Wagen neben
büchseu gerüstet, und von Fraschgarin bis an w ftcrwathum haben sich Leute zu Fuß und zu
einander passiren können. 4. An drei oder mcr Orten un - ^^^ ^ ^er unrichtig
Roß. im Ganzen bis auf 2000 Bewaffnete angesammett, ^ tru.ken, gehörig bezahlen, wcbei
sei, indem sie niemand etwas zu leide thun und . lt seien. 5. Vor einigen Tagen seien sechs,
sie sich aber äußerten, sie wissen wohl, warum sie a Büchsenschmiede gegangen, haben sich mit
acht oder zehn Gesellen auf ein Mal zu Mailand ^ ^ ^ ^ mögent'. Man
Gewehren versehen und seien dann zur Stadl Hinaua. e. , " ^ Banditen oder anderwärts seien,
wisse nicht, wohin sie gekommen, ob sie in der ^ Lauis reiten gesehen, die sich emc oder
6. Wiederholt habe man Leute über die ^.reis m zurückgeritten seien. 7. Bei den
Zwei Stunden daselbst aufgehalten haben und dann "wm 5,^r Müsser aber habe gesagt,
Mailändern fei die gemeine Sage, es werde Krieg MUi , , ^ damit sie und die Eidgenossen keinen
es werden die Bünduer bekriegt werden, ihnen das ausgegangen, daß niemand auf Ab- oder
Paß haben, dem Papst zuzuziehen. 8. Zu Ma-la» PN ^ ^ Landstraße bediene. Obwohl man als
Fußwegen sich m das Herzogthum begebe. swUer, sch erfaren". was durch d,c Mailänder gehandelt
Ursache die Pest angebe, „so mag man doch v .ll destern.mve^ der Banditen seien über den
werde und wie es um die genannten Banditen stehe. - vermittelst welcher sie über den Langensee
Tessin gegen Arona gezogen, wo einige SchPung gem

nach Magadino, oder nach „Chum" (Thum, ^omo Baltkaser aus dem Eschenthal wegen eine ur )

einsallen können. Es sei zu bemerken, daß ^ ^ j-tzt °ber mit großem Gepränge sich

°,n d-«n»m,n T.d.schi-V- sich »ichi »» ° du». l°. Im Schi» >u M.liuud s..m
d-sind-. und dnh-r -in U-h-w da-I-» .AM». - i ^ ^ di-s-Ib-n ans dm Lauz-ns-- und

ewige Stückbüchseu gerüstet, und die Span,er haben gr?ag ^ ewg°nLisiich° e.ng°i-g°nh°,.°n.
"ach „Chum" (Thum?) schicken.

73.

Wer». 1549, 26. September.

? t 2Z Ka.,to»Sarchi» Solothur..- Abschi-d-Band -S.Staatsarchiv Bern - JnstructwnSbuch N. k. 2Z. «an

Tag der Städte Bern, Freiburg und Solothnrn.

Fn.j b u.g. Hans Mi,. B°d.u °°m «. Sp.°mw di- VII Ott. m

»-kih-i. d.r d .i Siüdi. -.-.dschi dtt h°b-u. -- 1°»°' °m..g

dm zn „d„°,> n„d ».udschd.!w ..»d Mi dmch B°..u dm °i»u°m ,ch .u 0- - .»mmmum

^ widerstreitet dem Abschied vom 22. November 1547, der da vorschreibt, es sollen die Boten der Orte,
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an denen der Ritt sei, wie von Altem her die Rechnungen aufnehmen, an welchem kein Ort in Abwesenheit

der andern etwas ändern soll. Es übermitteln nun diesfalls die drei Städte ihre Beschwerde an Zürich ^

Händen der VII Orte und verlangen, bei dem genannten Abschied zu verbleiben. Sie melden dabei,

daß die von Bern ihre Botschaft für Abnahme der Klosterrcchnungen auf Martini abfertigen und solches

denen von Schwyz, an denen für dieses Jahr der Ritt ebenfalls sei, zuschreiben werden, damit diese in

gleicher Weise ihre Botschaft bereit halten. Die von Bern berichten denn auch sofort die Beschwerde der

drei Städte denen von Schwyz, mit der Meldung, ihre Botschaft auf den 9. November (Samstag vor Martini)

Nachts zu Zürich an der Herberge zu haben, um mit der Botschaft von Bern in Sachen der Jahrrechnnng

im Thurgau vorgehen zu können.

Der Name des Freiburger Gesandten aus dortigem Rathsbuch No. 67 vom 24. September, enthaltend

seine Wahl.

Die betreffenden Missiven der drei Städte an Zürich und von Bern an Schwyz, beide vom Tage des

Abschieds, enthalten nur das im Abschiedtext selbst Angeführte.St. A. Zürich: A. Thurgau (die Originalmissivc an Zürich). St. «.Bern: Deutsch Missivenbuch X X, S.S40 und 24Z.

Unterm 30. September antwortet Schwyz an Bern, gemäß dem Beschluß der VII Orte werde es keine»

Boten an die Klosterrechnungen senden. In Folge dieses Schreibens und einer bezüglichen Mssive »o»

Zürich berichtet Bern unterm 24. October an Freiburg, es wolle seinen Gesandten ebenfalls zurückbehalte»

mit dem Vorbehalt, künftig weitere Verhandlungen anzustreben. n. ». Fr-wurg: Geistlich- Sachen N°.

Das Solothurner Exemplar citirt irrig einen Abschied von Dienstag vor Katharina 1542 anstatt «o»

1547 (siehe den Abschied vom 22. November 1547, k).

74.

Wern und Areiknrg. 1549, 28. bis 30. September und 1. October.

I. (28. September). Vor dem Rath zu Bern begehrt der Graf von Greyerz mit laugen Wortes

1. Weitere Nachlassung in Betreff des Lob von la Bastie. 2. Die von Bern seien mit ihm unzusrieö^'

gewesen, daß er ohne Wissen des Amtmanns Posseß genominen habe; er sei aber schon vorher mit gu^

Zufriedenheit derer von Bern hier (?) gewesen „und noch kein amtman gsetzt". 3. Er verantwortet sich

Betreff des „inzugs" und daß er bewaffnet (über das Gebiet von Bern) geritten sei, und dankt

die Warnung, „nit mer dan ein mal", mit dem Erbieten, denen von Bern zu dienen; sie mögen ilsi^

Argwohn fallen lassen. 4. Er bitte, ihm für ein Jahr oder länger 4000 Kronen zu leihen; er wolle hi^

alle seine Güter einsetzen. Der Rath erkennt: I. In Betreff des Lob ihm die Wahl zu lassen, „noch ei»'»

ze besichtigen (?) oder 1000 krönen ze Wienachten". 2. „Mollons bürgschaft zugsagt." 3. Er soll befördert

die Fidelität thun; sobald Steiger und Lando anwesend sind, soll man ihn berufeil. 4. Alis dein Gel'^

derer von Bern soll er nicht bewaffnet reiten. 5. Anbetreffend das Geld wird ihm vorgeschlagen, „Loinb»)'

geld, so mine Herren verzinsen, wo er mit im machen kann". II. (29. September). Vor dem Rath

Bern erklärt der Graf von Greyerz, man möge ihm die 9000 Pfund (?) „Lambachs geld", welche

gestern angeboten worden seien, geben, auf drei Monate, dainit er die Schulden zu Freiburg bezahlen kö»^'
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ws. ,.°bm Sch»... >md »«w. "» «°n°«n d>-

. d°lnr -mich... ..nd lich »-«»'d'"' ' m ms,-n di- «..»... d.. s . « ' „

M» °d - ...» S-b« -» 7'° B ,chm., „«'m ^ D-- G.

-wchmm ....» b.sch..., »-N..H W°M« A-A. ^ M. <^5^^Händen stellen, ouch die brief zu FnMurg.h alle Gutthatcn. D

von Greyerz erscheint wieder vor dem Rat) u ^ lassen". „ud eröffnet:

geschehen, sei mit gutem Willen Biburg erscheint d" Graf zu ^ ^ Nathschlag

IV. (1. October). Vor dem Rathe zu ^Mete Forderung. 2. bllm v ^

I- Seinen Dank für alle bisher ihm ur hier gehaltenen TagsatuW^r ^^ Botengemeiner Boten der Eidgenossen, der ihm f ^ an den König von F

er zu Bern gewesen und habe daselbst boten") ^

gemeiner Eidgenossen und den Boten ^ Schreiben zu bewilligen, dan,^ Freiburg

von Freiburg („miue herreu"), rhm auch begeben könne. - ^mn im in

er nach Frankreich senden wolle, sich unterblieben sei ^ungnade?) des kungs,

ewige verfallene Zinsen schuldig, deren En ine in unHalden i»'^> ^brachte sum

iu'en Verheißungen gefelt und mit großer P ime angev'utct 'vor ^s sinns und

gmeiner Eidgnoschast und nnner Herren z ' ^ jheins wegs rngan w , alle Mittel zu

burgschast in tütschen landen zu geben, rn ^ ^ ^ thun. Ec verlange daher,

willens, nünen Herren das ir ze geben u> ' ^ vrotestirt und angezeig ^aasabung, welche

suchen, die alle Freundschaft zu behalten; a. ^en Schuld, auch mit Be^'g an ^ nämlich

dw von Freiburg möchten ihm in Betreff er bewilligen bis ^ Barrar besuchen müsse;

wegen einiger Anstände gehalteir werden so ' ^ er wegen der ^rm " . uirtersuchen und

Willens, sich zu dem Herrn von Nolle ^ ^ betreffen m GeschO »

ulsdann wolle er mit denen von Freiburg hievor srundlicher meu entsprechen;W erledigen trachten, und Alles das, .>> t w".^ u ^e er dem ci

W verschulden". Der Rath erkennt: In Vetren - . »7 gg- für IVs°we übrigen Gesuche seien vor die Bürger gewr ' ^ Abthellung

Quelle für I-Ill Berner Rathsbnch ^ ^ a.uwurt us sinFreiburger Rathsbuch N°. 6?- Rathsbuch den Titel: ..An ^g
Unterm 8, October enthält das Fr ^ bes lctztern fo ghievor gethanen fürtrag und bcger , o)nc

73.

Kompiegne. 1549, 12. October.
"ru>i» Uuc-rn! Acten Frankreich. Winde, eandci.ar.inv T<t>.v»,: Abschiede. .«a„»on»arcl>sv Basel: Abschied- Band SS,

m. K'a„eo„»nrchiv Tchaffhauseii: Abschiede. LandeSarclii» Appenzell: Abschiede.

Solotha^"^""ll zwischen Gesandten von Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glarus, Basel, Freibnrg,
Und Schaffhausea und Appenzell; ferner von Abt und Stadt St. Gallen, den III Bünden, Wallis

luusen „lit dem König von Frankreich.
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Gesandte: Lucern. Hans Hug, alt-Schultheiß. Solothurn. (Konrad) Graf, alt-Rath; „der

allhiesige Stattschreiber" (Georg Wüel). St. Gallen Stadt. Leonhard Keller. (Andere unbekannt.)

I. Als die Gesandten auf Samstag den 5. October nach Compiegne gekommen, sind sie von des Königs

Fürsten und Herren mit Entgegenreiten ansehnlich empfangen worden, worauf die Gesandten dem König

auch gebührliche Reverenz erwiesen und ihm den guten Willen ihrer Obern angezeigt haben. II. Morgens

darauf, als am Sonntag, hat der Connctable ein großes Fest und Banquet gehalten und sich gegen die

Eidgenossen vieles Guten erboten. Hierauf haben die Boten dem König die Vereinungsbriefe präsentirt,

worauf der König dieselben durch seinen Kanzler in Anwesenheit Aller und öffentlich besiegeln ließ und den

Gesandten in die Hand gelobte, den Inhalt dieser Briefe zu erstatten. III. Auf dieses haben die Boten den

„gemeinen" Befehl ihrer Obern dem König instructionsweise überantwortet, der dann auf folgende Artikel

die unten stehenden Antworten gegeben hat: 1. Auf Ansuchen des Grafen von Greyerz haben die Obern die

Gesandten beauftragt, den König zu bitten, den Grafen für seine Ansprache gütlich und freundlich zu bezahlen.

Auf dieses ermiedert der König, er wolle verschaffen, daß der Graf um das, was den Krieg betreffe und

sich an der Hand der Bestellbriefe und Musterrödel ergebe, bezahlt werde. Diese Verhandlung haben die

Gesandten dem Herrn von Rolle angezeigt, worauf dieser berichtete, er habe vom Grafen Vollmacht,

wegen dessen Ansprache mit dem König zu verhandeln. Als ihm der König geschrieben habe, sei er (ohne

Ausweise) in der Eile verritten; der Graf habe ihm aber versprochen, schriftliche Vollmacht nebst allen Briefen

und Belegen durch einen eigenen Edelmann nachzusenden; er erwarte diesen und wisse nicht, ivas den Verzug

herbeigeführt habe; er bitte, bei dem König zn bewirken, daß inzwischen wegen der Pension und dessen, was

dem Grafen mit Rücksicht auf den Orden ausstehe, verhandelt werde, damit er auch hierum bezahlt werde.

Atlf dieses erwiederten die Gesandten dem von Rolle, sie wollen ihm und dem Grafen gerne beholfen sein;

da aber der König soviel Billigkeit und Güte erzeige, „darus man sin forderung und schulde möge erduren,

so können wir im nit wyter thun"; doch wolle man sich ferners bittlich bei dem König verwenden. Sie

haben dann den König gebeten, den Grafen wie seinen Herrn und Vater selig als Diener zu achten und

ihn in seinen Angelegenheiten gnädig empfohlen zu halten. Ebenso haben sie sich auf die Bitte des von

Nolle bei dein König verwendet, er möge ihm verzeihen und ihm seine Dienste und Aemter wieder geben

und ihn in den Besitz des Vermögens seiner Frau setzen; Alles gemäß der gemeinen Instruction. Der König

hat dann einige Antworten zu den Artikeln gestellt, auf einige aber keine Antwort gegeben, wie das „in

derselben iustruction und fürtrag" zu ersehen ist. Den von Rolle hat der König begnadigt. 2. Die Boten

von Schwyz, Unterwaldeu, Glarus und aus den III Bünden erwähnten des Soldes für die zehn Tage, de»

ihre Hauplleute und Knechte von dem letzten Picardiezuge her fordern, und es hat insbesondere der Bote

von Schwyz angezeigt, seine Instruction gehe dahin, dem König zu eröffnen, die von Schwyz haben die

Vereinung angenommen und zugesagt, insofern der König die genannten zehn Tage bezahle. Die übrige"

Boten bemerkten hierauf dem Gesandten von Schwyz, er möge die zehn Tage wohl fordern; aber weil diese

Forderung weder auf dem Tage zu Solothurn, noch beim Abschluß der Vereinung, noch bei der Befiegeluvg

als Vorbehalt hingestellt und beredet worden sei, so solle er diesen Ausdruck nicht gebrauchen. Über die

Ansprache selbst berichtete der König, er wolle dieselbe nicht bezahlen, sie sei ganz unbegründet. Hauptlevte

und Knechte seien nach Inhalt der Vereinung von Haus bis wieder zu Haus bezahlt worden; wenn ^

diesfalls nicht vergnügt seien, so erbiete er sich zur Rechnung, und wer nicht soviel erhalten habe, der so^

bezahlt werden; hätte aber jemand mehr erhalten, der soll das Betreffende herausgeben. 3. Die VII
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Sargans regierenden Arte) haben ihren Boten ausgetragen, mit dein König in Betreff der Pension des
Abts von Pfäfers zu reden, was geschehen ist. Der König antwortete, er glaube, nichts schuldig zu sein

»und fige vor langen jähren cassirt"; ohnehin gebühre den Geistlichen nicht, Pensionen zu nehmen.
lV- Es erscheinen vor den Gesandten die Anwälte des Königs, nämlich die Herren von Mesnaige und
Morelet, und eröffnen aus königlichem Befehl: Da den Obern der Eidgenossen gefallen habe, für die Bestätigung
^er Vereinung ihre Gesandten zum König zu senden und denselben in Freundschaft zu besuchen, so crtheile
^er König aus besonderer Freigebigkeit den Boten von allen Orten eine Verehrung,nämlich beide Boten
von Ob- und Nidwalden für Ein Ort berechnet, die beiden Boten von Wallis ebenso, da es diesen früher
Zu Freiburg gesagt worden sei, die Grauen Bünde werden für drei Orte geachtet „und glichlich verert, die

boten von den Zugewandten auch glichlich verert"; doch soll jeder Bote „von Orten' von seiner Verehrung
seinen Dienern 30 Kronen geben. Hierüber haben sich die Boten von Unterwalden und Wallis, namentlich

öftere, höchlich beschwert, da sie zu allen Tagen, insbesondere zu Solothurn bei Aufrichtung der Veremung
Mit zweifacher Botschaft erschienen seien, weßhalb sie auch jetzt nicht anders behandelt werden sollen, und
verlangten daher den Rath der Gesandten der übrigen Orte. Diese crwiedern, sie seien abgeordnet worden
W die Besiegelung,und da dieselbe nun vollzogen sei, so sei ihr Auftrag erfüllt; die Verehrungenund Gaben
stehen am freien Willen des Königs; ihnen gebühre daher nicht, etwas zu fordern; doch wollen sie jenen
überlassen, zu heischen, und was sie erlangen, niöge man ihnen wohl gönnen. V. Es erscheinen „us den
pünten Anthoni Docobelis (Poccobello?)von Lowis anwält, hauptman Brunner und Massel), von Ories (?),
Authoni Artzen (?) (alias Arger) von Pfeid", Hauptmann (Basel und Schaffhausen: Olhmar) Spiegelberg
°v" Schaffhausen,deßgleichenSchifflin und seine Mithaften von Schwyz wegen der zehn Tage, und Andere mehr,
U"d beklagen sich, wie sie in Betreff ihrer Ansprache., gmlich nicht bezahlt worden seien und verlangen, daß ihnen ein
Rechtstag auf die March angesetzt werde. Nachdem die Gesandten dieses dein König eröffnet und ihn bittlich
UM Ablichtung dieser Forderungen angesucht hatten, ließ er ihnen antworten, der Mehrtheil der Ansprecher
s^ vertragen und bezahlt; die übrigen haben gar keinen Grund, etwas zu fordern; einige Ansprachen seien

°°,r fünfzig Jahren aufgelaufen, inzwischen sei ein Rechtstag gehalten worden, über denselben haben die
R'chter sechs Wochen gewartet, was allenthalben verkündet worden sei. Einige seien aus dem Feld ohne
^ Königs Urlaub hinweggezogen, Andere können gar keinen Schein erzeigen; der Komg begehre, daß man
dmnalen keinen Rechtstag ansetze, sondern die Sache wiederum an die Obern bringe; er hoffe, wenn d.ese

Forderungen nochmals gründlich untersuchen, so werde., sie finden, daß die Ansprecher ohne Grund
tischen, und sie abweisen. VI. Der König erinnert auch in Betreff des Hauptmann Schärtl.n w.e der
^"chstabe der Vereinung vermöge, daß des Königs Volk und Tiener bei den Eidgenossenfreien Wandel
Huben sollen; da nun Schärtlin auch sein Diener sei, so möge man ihn in der Eidgenossenschaft wohnen und
'»uudel.. lassen, andernfalls müßte der König den genannten Artikel zu rechtlicher Läuterung kommen lassen.

^ Ungeachtet die Boten de... König für die Verehrungen und Gaben und die Zucht, Ehre und Gutthaten,
7 ihnen in seinen Städten und Landen erwiesen worden, von ihrer Herren und Obern wegen Dank gesagt
Hub-", wird dennoch verabschiedet,solches den Obern zu vermelden und zu begehren, daß auch diese den

7'wält... des Königs die Sache zum höchsten verdanken. VIII. Der König bittet mit freundlichen Worten
b'e Gesandten, an ihre Obern zu bringen, nachdem nun diese Freundschaftund Vereinung wieder erneuert
!?°rd°n sei, worüber er besondere Freude empfangen habe und hoffe, sie werde zum Vortheil der ganzen
^istenheit gereichen, mögen die Eidgenossen miteinander im Frieden leben, denn wenn ein Reich sich selbst
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zertheile, so möge es nicht bestehen, wogegen Einigkeit ein Volk stark mache. IX. Die Boten sollen gedenken
der Zucht und Ehre, die ihnen zu Basel, Mühlhausen und Lothringen zu Thcil geworden ist. Datum
Samstag vor Galli, den 12. October 1549.

X. Verwendung der Eidgenossen für ein Handelsprivileg der Kaufleute von St. Gallen in Frankreich!
siehe Note.

Der Name des Lucerner Gesandten aus dessen Instruction, St. A. Lucern: A.Frankreich, Bünde: die
der Solothurner aus dem dortigen Rathsbuch No. 47, S. 433 vom 17. August (Samstag nach Maria Himmel¬
fahrt). Man sehe auch den Abschied vom 21. und 22. August 1549. In einer Missive von Solothnrn an Gras
und Wüel vom 12. September (Donstag vor ExaltationisCrucis) wird ihren Namen ausdrücklich beigefügt-
„setz nf der fart zu königlicher Majestät us Fraukrich." K. A. Solothnrn: Missiveubnch No. 29, S. 343.
Die der St. Galler aus dortigem Ralhsbnch 1541 —1553, S. 188 und 199 vom 12. Juli und
4. November 1549.

Im Schwyzerund Appenzeller Exemplar fehlen in III. 2 die Antwort des Königs, ferner VIII und lX

Zu III. „Gemeiner Eidgenossenboten instruction by deni konig als die vereinungbesiglet, zehandlen, ist
also usgricht sampstags vor st. Galle» tag (12. October) 1549." Da diese Instruction nicht nur einen Thest
der gegenwärtigenVerhandlung bildet, sondern auch offenbar ein Product gemeinsamer Berathung der
betheiligten Orte ist, so fällt sie in den Kreis unserer Abschiede; da aber beim Abgang von Datum u»d
Ort des Erlasses nicht klar ist, ans welchen Tag sie gehört, so scheint es am füglichsten, sie beim Tag ihrer
Ausrichtunganzufügen. Sie geht dahin: 1. Die Boten sollen den König bittlich angehen, mit dem Grase»
von Greyerz und andern Ansprechen! in der Eidgenossenschaftfreundlich abzukommen, damit man des Nach
laufens überhoben werde, oder ihnen beförderlich Recht zu halten. 2. Viele Leute in der Eidgenossensch»st
haben sich für Edelleute und Andere aus Savoyen, Unterthanen des Königs, verbürget, und werden »»"
zur Bezahlung gedrängt, wodurch sie zu Schaden kommen, weil sie in des Königs Landen nicht zu beförderliche»'
und kurzem Recht gelangen mochten. Ebenso mögen die Kaufleute,die auf „Beit" gegeben haben, nicht Z"
schnellem Recht gelangen. Man bitte daher den König, dem Tractat des Friedens nachzukommen.3. D>'
Gesandten sollen den König bitten, den eidgenössischen Kaufleuten die weitern fünf Tage nach jeder Messt
zu Lyon, Wie andern deutschen Kaufleuten, die nicht in der Vereinungsind, auch frei zu lassen, da sie soüst
beglauben, von den andern Kaufleuten verachtet zu werden. 4. Der König soll angegangen werden, de»
Kaufleutenzu bewilligen, in seinen Städten und Landen ihre Gewehre zu tragen und daß sie nicht weh'
unter den Porten untersucht werden, gemäß dem Frieden und der Vereinung. Dem Hans Roginet »o»
Frciburg sei durch die Portenhüter das Geld abgenommen worden: zwar sei ihm dasselbe auf Bürgsch»st
Wieder gegeben worden, aber sein Bürge sei immer noch behaftet und es werde daher verlangt, daß diest'
Bürge entlastet werde. 5. Dem König möge gefallen, in dem Collegium zu Paris von den, Abt und de'
Stadt St. Gallen und von Mtthlhansen je einen Schüler zu „erhalten-'. 6. Die Gesandten sollen den Ki>»'6
ersuchen, zu bedenken, daß in seinem Reiche die Zehrung theuer sei und man „vil wandle» muß".
König möge daher aus geneigter Freigebigkeit jedem Gardeknecht jährlich zwei Kleider von seiner Farbe geb'"'
7. Der König möge den Eidgenossen („inen") ihre Freiheiten bestätigen wie seine Vorfahren. 8.
Gesandten sollen den König auch angehen, zu betrachten den langen Dienst des Wilhelm Malliart (Mailla'w-
da er Dolmetsch gewesen „und ryten in der Eidgnoschaft und daß im der tesorier Berthande 60t) fran^
sines stats entrag (versprochen habe?)", und ihm dieselben bezahlen und ihm seinen gewöhnlichen
belassen wegen seines Alters. 9. Der König möge auch gedenken der Dienste, welche Franz Mall»"
unter dem alten König und auch unter dem jetzigen, namentlichbezüglich der Aufrichtung der Verein»»^'
gethan habe. Der verstorbene König habe ihm zur Vergütung derselben ein Priorat in Savoyen, das 1
Kronen eintrage, geschenkt; dieses habe er verloren, weil ihm der Papst seine Provision nicht ausgeriä)'
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habe. Der König möge ihn daher mit einem andern versehen, damit er Mittel habe, dem König während
der übrigen Zeit seines Lebens zu dienen. 10. Der König wolle dein Herrn von Rolle seine Aeinter, die
er gehabt hat, wieder geben und verschaffen,daß er das Gut seiner Frau benutzen könne. 11. Der König
bcglaube, wegen der zwischen ihn, und den Eidgenossen bestehendenFreundschaft und Vcreinung sollen alle
seine Diener frei in den Landen der Eidgenossen wohnen können. Obwohl nun Baschian Schärtlin auch sein
Diener sei, „uf des königs seligen abgang", werde derselbe doch beeinträchtigtzu Folge der Anfechtung einiger
Mißgönner, die ihn aus der Eidgenossenschastvertreiben möchte». „Daruni er solichs hat wellen den
sendbotcn anzeigen und ff) von sinen wegen bitten, daß ff) wollen ircn Herren und ober» anzeigen den unbill,
so in disem fall dem tractat wurde beschechen, der zwischen ihnen ist; deßhalb sin trungenlich pitt sye, daß
sy »s schuldiger Pflicht und billigkeit gedachtem Baschian Schärtlin wolle» zulassen, daß er sin fryc wonung
und wände! in iren landen möge haben, und die orcn gegen allen practiken, die man darwider möchte

sürneminen, beschließen, in gestalten, daß nit wer von nötcn sye, s>) zu bckü.nbernum ein fach, die ff) sollten
ihm us schuldiger pflicht und von wegen der früntschaft, die st) gegen gedachten Herrn könig tragen, wicwol
die gcinelten tractat solichs nit abstricken, wie sy aber thnnd." (Zweifelhaft, ob vollständig). Am Rande
befinden sich folgende Noten: Zu 1. „Diser artickel ist erstattet worden." Zu 2. Der König wolle seinem
Parlament zu Savoyen und andern seinen Richtern schreibe», daß sie den Betreffenden die besten und kürzesten
Gerichte, die möglich seien, »..gedeihen lassen. Zu 3. Der König wolle, daß die Eidgenossen („sy") während
de» fünf Tagen frei seien, wie die andern deutschen Kausleute, welche die Messen besuchen. Zu 4. Es sei
'h»en zugelassen, im ganzen Königreich den Degen zu tragen. Zu 5 und ti. Keine Bemerkung. Zu 7.
P^nn sie ihre alten Freiheitsbriefebringen. Werden dieselben bestätigt werden. Bei den folgenden Artikeln
sind keine Bemerkungen. Beim Lm°rn°r Exemplar »ud Ä. A. Base.: Abschied. Band s-: bei »-.sei fehlt aber Ziss. °.

Zu III. i. Hier „wg folgende Missive eine Stelle finden: ^ m

, 1S4ö, ö.December. Solothurn an zehn Orte (ohne Bern. Freiburg und Solothurn Vor ihnensn ein Edelmann des Grafen von Grcyerz erschienen und habe eröffnet: Man werde vielleicht von den

Bote», welche bei der Besicgelnng in Frankreich waren, von dem gnädigeil Erbieten des Königs Betreff
^r Ansprachedes Grafen berichtet worden sein. Der Graf habe sich daher entschlossen, eu.e Botschaft

den König zu senden, und derselben Vollmacht zu geben, i» seinem Namen zu handeln. Er bitte die
vo» Solothurn. ihrerseits ihm zwei Boten, nämlich ali-Schultheiß Hug von Luccrn und alt-Aiuiuan» Nitlaus W.rz
v°n Unterwalden. welche der Sprache kundig seien, zu vergönnen. Diesen .volle er e.nen se.ner Edelleute
"Seben. der alle seine Briefe und Gewahrsan.cn mitnehmen müsse. Er hoffe, d.e Sache werde zu gute...

Ende gebracht. Die von Solothurn haben nun ihrerseits ihm diese Botschaft auf seine Kosten bewilligt.
D°r genannte Edelmann habe diesfalls einen schriftlichen Schein begehrt. ^the.^ hab^

Zu III. 2 und V. Im Sinne der hier crthcilten Antwort schreibt unterm 31. Ottober 1540 der

^°>"g an Ammann und Rath vo» Schwyz insbesondere mit Erwähnung einigen mehreren ^ctailo über d.e
Anspreche von Schwyz und deren Ansprachen, und weist schließlich auch auf Mittheilungen seines Gesandten,
Liancourt, hin L. si. Sch,^-AbM-de.

Eine analoge Missive richtet der König unter gleichem Datum an Schaffhausenbetreffend Thomas
Spienelbera " " / ^ z, Schasshausen. (Französischer Pergamentbries).

_ Zu X. 1549, 11. Ottober. Heinrich II., König von Frankreich,giebt allen seines Amtleuten und
Unterthanen, Freunden. Verbündeten und Gönnern zur K-nntniß was folgt D.e Erben des ^acob Zoll.^
^conhard „Treiller" und andere ihrer Gesellschafter, alle Kaufleute und Burger von St. Gallen m Hoch-
^utschland. hoben de... König eröffne» lasse», sie treiben seit langer Ze.t Handel m.t den wichtigstenStädten

Frankreich in Leinwand, Safran und andern Handelswaaren. Sie lassen d-efe durch ihre Factoren
""d Unterhändler nach Frankreich (und in andere) fren.de Länder führe», wo sie dieselben the.ls gegen23
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andere Waaren vertauschen, theils verkaufen, bald gegen baares Geld, bald auf Credit, so daß sie an den
Banken und sonst an den Einwohnern von Frankreich Forderungen besitzen. Sie seien gewillt, in dieser
Weise fortzufahren. Mit Rücksicht auf die große und löbliche Freundschaft und die Vereinung zwischen
dem König und den Eidgenossen zweifeln sie nicht, für ihren Waarcnzug des Fernern Sicherheit und Freiheit
genießen zu können. Nichtsdestoweniger, im Hinblick auf Kriege, die bevorstehen oder später erfolgen könnten,
bitten sie den König inständig, er wolle zur bessern Sicherheitvon ihnen, ihrer Factoren und Waaren die
ihnen nöthigen Geleitsbriefe ertheilen. Sowohl mit Bezug auf diese Bitte, als auch im Hinblick auf die
diesfälligeVerwendungder Eidgenossen und sonst aus guten Gründen habe nun der König bewilliget und
bewillige durch diesen Brief, daß die genannten Bittsteller je nach ihrer Gelegenheitden Transport ihrer
Handelswaaren nach Frankreich und dessen Ländern wie früher fortsetzen können; daß sie daselbst nach ihrem
Gutscheinen durch ihre Factoren, Zwischenhändler und Schaffner alle Arten nicht verbotener (non prolübsss
ni äotkonckuos) Handelswaaren ein- und ausführen dürfen, und zwar sowohl über Meer, als auch über
Flüsse (sau clausa) und über Land, sowohl von Spanien, als von andern Ländern und Pässen her. Die
Betreffenden sollen ebenso wenig verhindert sein, ihre Waaren aus Frankreich nach anderswo hinzuziehen und
zu verkaufen, wie das ihnen gelegen sein wird. Hierin soll auch der Fall eines Kriegs, er möge jetzt
oder in der Folge entstehen, sie nicht hindern und zwar weder mit Bezug auf ihre Personen, noch mit Bezug
auf ihre Beauftragten, noch bezüglich ihrer Güter und Schriften. Dabei seien die gewohnten Abgabe»
(«Worts st üovoirs) vorbehalten, und ebenso diejenigenWaaren, deren Durchfuhr verboten sei, und es
sollen ihre Schriften beim Eintritt von den Beamten untersucht werden. Sollte in Folge irgend einer Störung
dieses freie Geleit abgekündet werden, so sollen die betreffenden Leute drei Monate Zeit haben, mit ihre»
Waaren aus Frankreich zurückzukehren. Alle Amtleutewerden angewiesen, dieses getreulich zu beobachten, >»
der Voraussetzung,daß genannte Kaufleuteoder die, welche in ihrem Auftrage handeln, nichts thun, w»s
des Königs oder dessen Königreichs und Landen Interesse zuwider oder nachtheilig wäre.

Archive zu Paris: ^.lluire» etiaugöros, Suisso. Abgedruckt bei Vogel: I^os Privileges 6os Luisses, S. 21.

76.

Wrunnen. 1549, 14. October.

LandeSarchiv Nidwalden: Abschiede.

Tag der Orte Uri, Schwyz, Unterwalden.

l». Dieser Tag ist von denen von Uri beschrieben worden, um sich von Vogt a Pro Bericht erstatte»

zu lassen über das, was er als Gesandter ennet dem Gebirg erfahren hat. Nachdem a Pro in lange»

hübschen Worten seinen Bericht gegeben hat, wird mit Bezug auf denselben Folgendes verfügt: 1. In Betreff

des Banditen, der da anzeigt, es werde mit Einigen von Bellenz und Andern unterhandelt, hat man frühes

beschlossen, es soll der Connnissar auf Alles wachen und spähen; dieses wird dem Commissar neuerdings

eingeschärft. 2. Wegen der Wachen bei den Thoren und des Durchreisens der Diener und Untcrthanen

Don Fernand wird beschlossen, man lasse es in Betreff der Thore und des Öffnens derselben bei der früher»

Ordnung. Da aber Don Fernand die Angehörigen der Orte nicht allenthalben passiren läßt, damit >»»"

weniger ausspähen könne, so entsteht die Frage, ob man die Seinigen nicht auch, anstatt sie in die St»d>

Bellenz kommen zu lassen, neben derselben bei der Portun hinweisen solle. Das wird in den Absch'^

genommen; jedes Ort soll seine Meinung innert acht Tagen denen von Uri zuschreiben, damit sie die S»^'
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vollziehen. 3. Auf die Einfrage des Landvogts, an wem er die Kosten beziehen solle, wird ihn, geschrieben,
wenn es füglich, gutwillig und ohne Geschrei („an gschry") geschehenkönne, so möge er einige Kosten auf die
Landleute verlegen; die Hauptkosten aber, und was nicht mit Willen ii, genannter Weise einzubringen sei,
glaube man. sollen diejenigen abtragen, die ihm befohlen haben, Späher zu bestellet,, nämlich die XII Orte.
4- In Betreff der Frage, ob der Zusatz zu vermindern oder ganz aufzuheben sei, da die Rüstungen, von
denen die Rede war, sich verlaufen Habel,, wird verfügt, es soll jedes Ort zwei von dein neuen Zusatz in
das oberste Schloß thun; diese sollen dem Castellan und alle Castellane dem Commissargehorsam sein, und
sollen dieselben geschickte, nnvertrunkene Gesellen sein. Beinebens sollen die von Unterwalden sie mit Speise
U"d Getränk versehen: das soll aber nur für die Roth gebrauchtwerde»; wenn aber daselbst Mangel wäre,
("«bgieng"), sollen die übrigen zwei Orte auch Helsen „abtrag thun". 5. Auf die Frage des Commissars, ob

er alle Warnungen den Obern initthcilen solle, schreibt man ihm, was mcht Wichtiges se, soll er mit den
Kastellanen verhandeln; was ihn aber nöthig bedünke solle er anherberichten. 6. Da Don Fernand Einigen

Lauis), welche Güter in, Herzogthum haben, die Früchte verlegt, so frägt der Co.n.nissar oder Vogt
v°" Lauis an, ob er den Mailändern, welche Güter in der Landschaft Lauis haben, nicht ebenfalls die
Früchte verlegen solle. Man weist ihn an, bis auf weiter,, Bescheid gemeinerEidgenossendieses zu thun;
deinebens soll man dieses auch nach Zürich und an andere Eidgenossen schreiben, damit ste steh auch entschließen
können. 7. Ein Bandit begehrt Geleit; Einige „unserer Eidgenossen" aber beglauben, er sei ein Morder
und böser Mensch. Man befiehlt den, Vogt, seine Handlungen zu beobachten, auch zu erfahren, was er
s'üher gethan habe, und die Obern diesfalls zu berichten; bis auf deren fernem Entschlußsoll er ihm Geleit
^ben. F. In Betreff des Kostens für die zehn Knechte, die aus Bollenz nach Bellenz geschickt worden und
^°gen sind, wird den, Vogt geschrieben, daß ...an „sy" freundlich ansuche, da deßwegen nicht viele Kosten
Bausen sind, „sollen sy rächt die Herren jetzmal Mb zalen". 9. Da an einigen Orten sich Mehrere freundlich
erboten und auch so erzeigt haben, so wird denen von Uri aufgetragen, ihnen hiefur zu danken und ste für
'hre Mühe und Arbeit zufrieden zu stellen, mit der Bitte, sie mögen in so freundlicher Weise verharren; die

^bern werden dieses anerkennenund um sie verdienen. 10. Der Vogt (von Lauts) zeigt an, es seien zu
^uis wenige Gewehre und kein Geld vorhanden. Man schreibt ihm, er soll ,n jeder Commune, ,„ welcher
^d zu bekommen ist, im Namen der drei Orte zu leihen trachten; dann soll man die übrigen Orte befragen,

'»°n sie heißen wolle, die Gewehre zu bezahlen, oder was ihnen gefällig sei. Von, Comnnssar zu
^e..z ist eine Missive von. Vogt zu Luggarus anhergekommen, in Betreff des Mönchs der gehnrat e hat
""d des mit der neuen Seele behasteten Schulmeisters. Man erinnert stch, daß es auch sonst „, de" -1b Med

7"'e» werde, daß auf de.n nächsten Tag hierüber verhandelt werden solle; die Boten bedünkt, man sollte solche
6"tte) verweisen und solche Secte ganz unterdrücken, e. Benedet Ghiringhelli hat sich mit Fertigung von Briefen

D°n Fernand beschäftigt, das ihm jetzt abgeschlagen worden ist. „und er bericht begert , w.e das die
°" Schwyz anziehen. Da die Boten der beiden andern Orte ohne Instruction stnd, fo wird das den

schied genommen. ,1. Die Gesandten von Uri bringen vor, ihre Herren haben zu Tagen angetragen -
''S? Mich tag.van uf zu legen und da.nit schloß bessere., lassen und, so es zun, nechsten komme, sy uns

°uch nachlassen well.en" Das sei damals nicht angenommenworden, sondern stecken geblieben. Man
nun aber jetzt „och für gut, daß die Gesandten an die Obern brächten, daß man die 1000 Franken,

ber König jedem Ort für Bellenz giebt, in Einen Seckel thue, auch die gemeinenTagwen, die man in
^ drei Vogteien „funde", auch aufnehme und das Nöthige daraus baue und den Zusatz erhalte, damit
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jetzt und in der Folge die Schlösser und die Stadt Bellenz versorgt wären. Das Alles wird heimgebracht,

v. „Sind indenk, was her vogt a Pro hat anzeigt von wegen Franzischg.... (unklar).

Das Original läßt nicht ganz klar hervortrete», welche Artikel in Folge des Berichtes von a Pro und

welche in Folge sonstiger Anregung zur Verhandlung gekommen sind, e ist mit anderer Schrift nachlähig,

daher theilweise unverständlich, nachgetragen.

77.

Zürich. 1549, 16. October (Mittwoch).
Staatsarchiv Zürich: Abschiede Band 17, k. 427.

Tag der Orte Zürich, Schwyz und Glarns.

Gesandte („Verordnete"): Zürich. Burgermeister Haab; Lavater; Hans Edlibach; Vogt Bleuler.

(Andere unbekannt.)

a. Dieser Tag ist angeordnet worden um über den Kauf von Wädenswyl, über den zwar schon vieles

geschrieben worden ist, mündlich besser zu verhandeln und die Sache vielleicht gütlich beizulegen. Es eröffne»

nun im Anfang die von Zürich: Die Herrschaft Wädenswyl sei mit aller Obrigkeit, Hoheit und Niedern

Gerichten, mit Zinsen, Zehnten, Renten, Nutzungen und Gülten, mit Reben, Hölzern, Gütern und aller

Zugehörde ohne Ausnahme von dem obersten Meister und dem ritterlichen Orden seilgeboten worden, indei»

sie mit ihrem Amtmann und mit andern Bedürfnissen so große Kosten gehabt haben, daß dieselben den

Nutzen bedeutend überstiegen, auch weil die Unterthanen daselbst ihnen ungehorsam gewesen seien; es wirb

dieses von den ebenfalls anwesenden Anwälten des obersten Meisters selbst bestätigt. Aus diesen Ursache»

habe der Orden die benannte Herrschaft denen von Zürich zum Kaufe angetragen, namentlich auch »^

Rücksicht auf das zwischen ihnen bestehende Burgrecht und die unter ihnen langhergebrachte Liebe und

Freundschaft. Dabei sei der Orden durchaus entschlossen gewesen, falls die von Zürich die Herrscht

nicht kaufen würden, andere Käufer zu suchen. Denen von Zürich wäre am liebsten gewesen, wenn der

Orden die Herrschaft behalten hätte, und sie hätten ihn mehrmals gebeten, dieses zu thun und in alter nachbarliche''

und bürgerlicher Gunst gegen denen von Zürich zu verharren. Als aber dieses erfolglos war, habe man bedacht,

wie die genannte Herrschaft der Stadt Zürich seit mehr als zweihundert Jahren mit geschwornen Bergrechte»

zugethan und die Unterthanen mit denen von Zürich zu steuern und zu reiseu schuldig seien, auch in Zolle»

und andern Dingen wie andere Burger gehalten und geachtet werden, und sei man aus diesen Gründe»,

auch um allerlei Anstände zu verhindern, die entstehen möchten, wenn die Herrschaft in fremde Hand käi»e,

zu einem Kaufe veranlaßt worden. Dieser sei also nicht aus Prachtlicbe oder um viel Land uud Le»^

zu habeu geschehen, sondern namentlich auch weil die zur Herrschaft gehörigen Hölzer und Zinse uud Zehnte»,

derer ein „hübscher Hort" vorhanden sei, der Stadt sehr dienlich seien. Da die Mannschaft nach de»'

Burgrecht bei Reisen denen von Zürich ja ohnehin gehöre, so habe kein Gedanke an Machtvergrößern»tt

obwalten können. Die von Zürich hoffen, daß zwischen ihnen und den Eidgenossen gute Nachbarsch»^

bestehen werde, zu deren Aufrechthaltung sie ihrerseits entschlossen seien, und bitten, sie gütlich bei de>»

betreffenden Kaufe, der nicht zum Nachtheil der Eidgenossen eingegangen worden sei, zu belassen, oder d»
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. ..nn boste "nt dem Meister solche Antwort

^ woltenden «werden vo«wyz ^^^r
geben zu können, daß der Zwrespa s ^ ^^„twortung einzutreten l» ^ ^ Beucht,
sie seien nicht beauftragt in eure enrlnsstr ^chts zu thnn und bekmnn er s ^ ^schlagen
versprechen") und haben "rrt dem o ers ^ dieselben aus das s'^ ^ viele Mühseligkeit
Was aber die vou Zürich anbetreft . s ^iden Theilen zum Et, - ^ berichtsweise weiter
und gütlich von demselben abzustehen. r ^ ^ Abschied neh'nen, w weitere und »nildere
hiemit vermieden werden; doch mo r„ s^. Schwyz und Glarn» we ^ Austrag der Boten
aufgebe. Die von Zürich glauben die «on,^ wird ihnen «vortch ^^^ern es bei
Aufträge haben, und ersuchen, diese en >u möge mcht " ^^^bc, wollen die Boten
der beiden Orte dürste vielleicht noch r Vernehmlassung schrst i - fraglichen Kause

der gegebenen Antwort bleiben lassen; ^ '"^e std^ett sten«
gern heimbringen. Die von Zürrch nur . ^en bleiben zu lassen, w Schwyz und Glarus
bewogen haben, und die Bitte, sie w de.« ^ Ältlich ^'^ei^er selbst „-l, ^
wollen. Was die alten Vertrage ""^«^„gleichen; würde ^ Wst ^»he und Wohlsahrt wegen
ßch unterreden und sich über geergne °idaenössischcu Orte, um all ^.folgen, so wollen sie
Stande bringen, so würden wohl die ü uge ) . . Mrde auä) dies.-. unternehmen

«ch d» S.ch- im.chm». .nd d>. P°-'7° W'i'N'-', .7^.II-
si- M »ch. «>. ch-'M 'ww. »»». «° «°"° 7- Z°nch -»« I°>«

-°d-n>-„. i„ G-M«NI d-r Biwdk 7«rl»wns-». d°b Ii- 7'»» II"- vb->»
können denen von Zürich nun auch n, ) ^ fürzusahren, lns ?em , . ^ fg ^ befördern, daß
dm Bünden zu mahnen, mit dem Kaufe m ^ ^ freundlich, dieses ^ dein Lateinischen
gebracht haben werden. Die von Zürich l ..^ebcn sie den Bote,' der ^ ^^chast
sie nicht in weitere Kosten versetzt werden, ^.a'r , ^.jes, aus dem ^^ und keine Gottes-
ms Deutsche übersetzte Copie von de», wa )rc> ^ ^ g^ahltes, srcres, lam' Sargans schreibt an
durch Kauf an den ritterlichen Orden geko.n» , Der Lanm. S ^ ^ schlagen, was
Wbe sei, unbeschadet dem, was das ^-^igen, ei .ie Brricke u rr ^ ^ große», Schaden
d'e (hier tagenden) drei Orte, dre von M s „üt Bezug "N , ^ f,i». Man erinnert
den Leuten in seiner Vogtei und na.nentl.ch Schadens berathen u» ^ Verbindung
gereiche-, er bitte, de., letzter., für Ablehnr.ng d' sts S ^ ^^lü, ^^ern er DUe ^
srch, wie vor einigen Jahren die von Mau'nft ausgehaltenKaben,u> (laut

wii den vier übrigen Orten das be«., e U Üblich an die Mmdes«^'^ ^
i'er gleichen Gesinnung seien. Man schrrr ib,-er Angehörigen abstelle», .galten. Jedes Ort
beiliegender Copie), sie mögen das Vorhaben uwrtcre Berat,».'- entheben wolle. Diese
entsprochen werde; doch jenachdem rhre ' "tw ^ Sargans dreser ' e a » beklagen sich
s°ll inzwischen seine Boten instruiren, nne «. Die Sänftm" ^ mit Huren spielen

e„'ung ist auch den vier übrigen Or-> S ^ . ^ beschwerlichstreu, ^ h^m Eid leiden solle,
über vier in ihrem Eid befindliche Artrkcl, vorkommenden Fall-. ) . Einer
» ,»n. «...Uch w »tt« ^'77 2.
^a möchte Einer leicht als memerdrg geaäft »icht „nnraß'g getrn.
^ehen hätte, daß nur in Schimpf und Freundlrchkrrt
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sie keine Kausmannsschaft treiben sollen; hierunter möchte auch der Wein begriffen sein; der aber sei ihnen z»

kaufen und zu verkaufen allzeit frei und offen gestanden. 3. Da alle drei Schiffineister verbunden seien, Schade»,

der durch ihre Schuld veranlaßt worden ist, gemeinschaftlich abzutragen, so sollte jedem eine gewisse Tröstung

oder Bürgschaft auferlegt werde», damit im vorkommenden Falle nicht einer für den andern bezahlen nustst-

sondern jeder gleiche Last zu tragen habe. 4. Die Belohnung der Recker sei unter Umständen viel zu gering¬

ste begehren, daß zwei Batzen auf eine Ledi geschlagen werden; doch nicht in der Meinung, daß dieser Loh»

stetsfort bezogen werde, sondern nur dann, wenn die Kosten und die Nolhdurft es erheischen. Hierüber st»

nun nicht alle Boten instruirt. Beinebens ist man berichtet, daß noch andere Leute in Betreff dieses F»hr^

mancherlei vorzubringen haben. Da nun die Botschaften von Schwyz und Glarus auf dem nächsten

St. Autonstag (17. Jauuar) anderer Geschäfte wegen in Utznach sein werden, so will man die genannte»

Artikel heimbringen, damit auf dem angezeigten Tag ein endlicher Bescheid gegeben und auch in Betreff anderer

Mängel und Gebrechen verhandelt werde. «R. Die Boten erhalten Abschriften eines Schreibens von Haul'^

mann, Burgermeister und Rath zu Coustanz wegen des Zolls. Jedes Ort soll diesfalls für den nächst^

Tag seine Voten instruiren.

«. Verhandlung zwischen Zürich und dem Gesandten von Schwyz betreffend die Klosterrechnungen b»

Thurgau; siehe Note.

Die Namen der Zürcher Verordneten aus ihrer Instruction vom 9. October 1549. St. A. Zünch'

Acte» Wädcnswyl.

Zu I>. 1. Das Schreiben von Jost Abyberg, Landvogt zu Sargans, ist vom 9. Octob^

(St. Dionysiustag) datirt und enthält unter Anderm folgendes Einzelne: Die von Maienfcld lassen sich inerte¬

ste wollen nur über zwei Theile des Rheines brücken, als ans dem Ihrigen, für welches ihnen bei de>»

frühern Vorgang nichts abgeschlagen worden sei. Der Vogt von Sargans habe beim Landvogt zu B»

um Rath gefragt und auf dessen Rath an den Landvogt zu Maienfeld geschrieben. Dieser habe geantivor

er habe keine Gewalt, das Unternehmen, welches von gemeinen drei Bünden erlaubt worden sei, abzustel» '

Darauf habe er zu Händen der drei Bünde nach Chur geschrieben, es möge bis auf weitern Bescheid

VII Orte die Sache eingestellt werden. Diese haben erwiedert, sie wollen sich bei den beiden andern Bün

verwenden, daß dem Begehren entsprochen werde. Es scheine nun aber, daß nicht viel gethan worden l

denn die Zurüstnng dauere fort. Der Vogt wende sich daher um Rath an die drei Orte.
St. A. ZUrich: Acte« Graubimde»'

2. Das Schreiben der drei Orte an die III Bünde ist vom 15. October datirt und hebt unter Ande

hervor, wie durch die beabsichtigte Brückenanlage der Rhein ans die Seite gegen Ragatz gedrängt ^

Der Schluß geht dahin, man möge die von Maienfeld mit dein Fürfahren stillstellen, es sei denn der SP

vorher gütlich oder rechtlich ausgetragen. Die Missive bemerkt, die Boten der drei Orte seien anderer

wegen jetzt zu Zürich versammelt. Es siegelt Zürich. St. A. Zürich: A. Graubünd-"'

Zu <1. 1549, 24. September. Niklaus, Freiherr zu Bollwyler, Rath und Hauptmann des rinnst b

Königs, und Bürgermeister und Rath zu Constanz, an Zürich. Mit Schreiben vom 25. Juli 1549 1 ,

man in Betreff der Zollerhöhung Mittheilung der Antwort des römischen Königs verheißen. Ohne 3'»^,
anderer Geschäfte wegen sei diese noch nicht eingelangt. Damit diese Zögerung nicht verübelt werde,

man vorab folgende Aufklärung geben. Jedermann sei bekannt, wie die von Constanz durch Verderb»

Krieg und Anderes großen Schaden gelitten haben. Ilm sich einiger Maßen zu erholen, habe der K»

ihren Zoll, der im Verhältniß zu ander» sehr gering war, etwas erhöht. Die Eidgenossen werde» ^

hierüber um so weniger beschweren, als Einige der Ihrigen vor Kurzem ihre Zölle auch gesteigert haben. ^
Zoll von Constanz sei gering und nicht so, wie die Sache vorgegeben worden sei. Man bitte,

nachbarliches Mitleiden zu haben und die von Constanz bei diesem Zolle bleiben zu lassen.
K. A. Freibmg: Missivcn Zürich. — K. A. Schasshausen: Corresponde»»««'
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^ ^ 0" 'N, Rern Wegen anderer Geschäfte seien dieser Tage Gesandte

Zu e. 1549, 27, October. Zürich a> ^ - der Ammann von Schwyz denen von Zürich „neben

von Schwyz und Glarus m Zürich gewesen. Dc ) . R;^es auf die Klosterrechnungen

andern Reden" angezeigt, wie die von Bern die von ) )Z ^ ^

"» Thnrgau schriftlich angesucht, sie aber ge<mw ) ^ ihrer Seite an Bern sei unnöthig,

reiten. Die von Zürich seien nun der Ansicht, eine Schwyz beim Abschied verbleiben wolle,

sonst wäre dieselbe nicht über den Herbst verzögert wor r dawider zu reden gedenken, so müsse

so könne Zürich von sich aus nichts ändern. Sosern r ^ ^ Freiburg: MW»-» Zürich,
^as zu Tage» in gemeiner Versainnilung geschehen.

7».

Ireiömg. 1549, 25. und 28. October.

Ka»w»sarcl>iv Fr-iburg- Rathsbuch No. S7.

. (25. October). Vor den. Nathe zu Freiburg eröffnet der Herr von Monlrichier im Namen des

/"fen von Greyerz: I. Letzterer bitte nochmals um einen Aufschub in Betreff der verfallenen Zinse; er

"we allen Fleiß an, das Geld zu bekommen, habe aber dasselbe ohne große» Schaden nicht aufbringen

Dabei bemerkt der Gesandte aus sich selbst, ohne Auftrag des Grafen, die Zahlung der genannten

^ s°' einzig durch jh,. zurückgestellt worden, weil er geglaubt habe, daß das Geld nicht zum Nutzen,

> ""d zur Ehre des Grafen und derer von Freiburg gefunden und aufgebrochen (werden könne),

^uch iu Betreff der für die Austragung einiger Späne angesetzten Tagsatzung bitte er um Aufschub,

r ^r Graf heimgekommen und seiner großen Geschäfte entlade.: sei und die von Freiburg ihn berufen, werde

°e» bestimmten Tag unfehlbar besuchen. Die Sache wird an die Burger gewiesen. II. (28. October,

'°"'s und Judä). Montrichier wiederholt vor Rüth und Burger seinen Vortrag. Diese beschließen:

Aeld (»im") freundlich schreiben, denen von Freiburg sei nicht bekannt gewesen, daß er das

°""t Schaden hätte aufbringen müssen; er solle sich aber persönlich anherverfügen und die letzte Quittung

dann werde man mit ihm abrechnen und verhandeln, daß er zufrieden sein werde.

Weitere Vorstände vor de», Rath zu Freibnrg zu Betreibung seiner Angelegenheiten hatte der Graf

Greyerz. theils persönlich theils durch Vertretung, am 18.. 21. und 22. November. (Iwäsm).

79.

Lttcern. 1549, 29. October (Dienstag nach Simon und Inda).

2t«a.«arch.v vuc.r..- Allgem. Abschiede ° ,.,44. Landow S-Nw», - Abschiebe.

Tag der V Orte

^ Der Bischof zu Constam bat die ganze Priesterschaft seines Bisthums aus Sonntag nach Oth.nar
-November m.suräck nach Markdorf beschieden. Auf dieses hat die

oemver) zu einem Concilium, Synode oder Gespracy nacy ^c," i , ^ '

^keit von Lucern ihre diesfällige Citation ihrer Obrigkeit eröffnet. Da nun Zeit und Ort sehr ungelegen
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sind, namentlich auch mit Bezug aus die Pest, und man nicht weiß, was eigentlich daselbst verhandelt werde»

soll, anderseits die V Orte wie früher gesinnt sind, Alles zu thun, was zur Förderung des wahren alte»

ungezwciselten christlichen Glaubens dienen mag, (wird beschlossen, den Bischof zu ersuchen), er möchte die

V Orte berichten, was auf dem benannten Tage verhandelt werden soll, wodann ihm mit gebührender Antwort

begegnet werde. Auf dieses bemerkt Ammann Beroldiuger gemäß Instruction, seine Obern wollen ihtt

Priester nicht hindern, dem betreffenden Mandate stattzuthun, und wollen daher in dem bezüglichen Schreibe»

nicht genannt sein. Die Boten der vier übrigen Orte bitten ihn einmüthig, die Gründe des genannte»

Beschlusses seinen Herren zu eröffnen, zu erwarten, ob sie sich demselben nicht auch anschließen wollen. Stimme»

sie zu, so sollen sie dieses denen von Lucern berichten; andernfalls wird das betreffende Schreiben gleichwohl

im Namen der vier Orte erlassen, ß». Johann Angelus Ritius erscheint vor den Boten, nimmt Urlaub

und erbietet seine Freundschaft und Dienste. Es wird ihm dieses verdankt und das Bedauern in Betreff

der Krankheit seines Sohnes und seiner Gemahlin ausgedrückt. Dabei wird er auch ersucht, bei dem GubernatA

von Mailand dahin zu wirken, daß die sirengen unnachbarlichen Verbote aufgehoben und feiler Kauf gewählt

werde und er sich werkthätig als guter Nachbar erzeigen wolle, zumal man Fleisch, Holz, Kohle u»d

Anderes nach dorthin verabfolgen lasse. Auch in diesem Punkt hat sich Ammann Beroldiuger gesondert u"d

für seine Herren nichts anzeigen lassen wollen. Es ist in Folge dessen die genannte Antwort im NaiM"

der Mehrheit der Boten erfolgt. In Betreff des Schulmeisters zu Luggarus und Aller derer ennet dc>»

Gebirg, die des neuen Glaubens sind, wird beschlossen, Freiburg und Solothurn anzufragen, ob sie auch, >»»'

die V Orte, der Meinung seien, die Anhänger des neuen Glaubens zu bestrafen; ihre Meinung sollen ^

denen von Lucern zuschreiben, damit diese im Namen der VII Orte dem Landvogt zu Luggarus ernstlich

anbefehlen, die Neugläubigen zu bestrafen; solcher Art mögen die VII Orte, was immer hernach auf geineiM»

Tagen diesfalls verhandelt würde, die Mehrheit habe». «I. In Betreff des Hauses Wävenswpl haben d»'

Boten ungleiche Instruction. Man schreibt nun denen von Zürich, da laut Bericht derer von Schwpz d»

von Zürich benanntes Haus nebst Zubehörde zu kaufen wünschen, dieses aber den alten, durch den nc»^

Landfrieden bestätigten Verträgen zuwider sei, so verlangen die vier Orte wiederholt, daß man den K»^

stillstelle, den Verträgen nachlebe und hierüber Antwort gebe. Diese wird man jedem Ort mittheilen.

Vor den Boten erscheinen Schultheiß Fleckenstein und Schultheiß von Meggen und eröffnen, im jüngl^

Abschied zu Baden sei ein Artikel enthalten, der ihren Sohn und Vetter, Hauptmann Niklaus Fleckens^

betreffe, „so aber änderst ergangen spge, wau der landvogt um das deu cid gnon, ouch im, dem landvolch

ghörig bezalt worden, ob jüngster tag zu Baden gehalten worden", wie jeder Bot weiter zu sagen we^

t. Herr Ammann Dietrich wird gebeten, seine Herren zu Schwpz anzugehen, daß zwischen dem Gottesha»'-

Engelberg und denen von Küßnacht gütliche Mittel an die Hand genommen werden, damit das Recht vermied^

bleibe. K. „Her nmmann sind ouch indenk des briefs, so üwern Heren vor langest überschickt, so in »u^''

Heren canzlp ghört."

Im Schwyzer Exemplar fehlt von 18 der letzte Satz; A aus dem Schwyzer.

Zu 18. Die Lucernersammlung 0 k. 168 enthält auch einen schriftlichen Abschied von Ritius a» ^
V Orte, d. d. Lucern 29. October 1549. Außer dem im Abschiedtext Enthaltenen bemerkt er hier, ^

lasse als Stellvertreter den Ascauio Marso zurück. Den übrigen Orten werde er brieflichen Bericht

Ein analoges Schreiben an Frciburg vom 22. October 1549 im dortigen K. A.: Missiven

deutsche Angelegenheiten.
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Zu v. 1. Gestützt auf Berichte des Vogts von Luggorus schreibt der Commissar zu Belleuz, Jacob
Anna, über die bezüglichen kirchlichen Verhaltnisse zu Luggarus unterm 16. October 1549 an Uri, Schwpz
und Nidwalden. Der Brief wird durch ei» Schreiben von Obwaldcn unterm 19. October (Samstag nach
St. Gallentag) an Lucern übermittelt und hiemit die Verhandlungangeregt. St. A. Luc°r»- A-.-n Luggarus.

2. Das Schreiben au Freiburg und Solothurn vom 30. October geht etwas weniges weiter als
der Abschiedtextund mag mit Bezug auf folgende Stelle auszüglich notirt werden: Beinebcus werde man
sich au den Schulmeister zu Luggarus erinnern <der erste Theil der Missive redet von Zccugläubigcn im
Allgemeinen), der auf das Erbieten seines Wohlverhaltensliberirt worden sei. Derselbe habe sich wieder
entfernt und befinde sich jetzt zu Zürich, wobei wohl zu gedenken sei. auf was e. sinne. Man wünsche zu
Wissen, ob denen von Freiburg und Solothurn wie den V Orten gefällig sei. dem Benannte» die Liberaz
«bzukünden und andere Seinesgleichen aus dem Lande zu bannen. Die von Fre,bürg und Solothurn mögen
diesfalls ihren Boten für den nächstkommcndenTag. wo immer der sein möge, Instruction geben, damit
die VII Orte das Mehr behaupten mögen. Unruhe bei den Ihrigen verhütet werde und man solcher
unfriedlicher Lutherischer los werde. Gleiches habe man an Solothurn geschrieben Es siegelt Lucern

K. A. Fr-iburg: Mission, über eidgenössisch.' Angelegenheiten.- n. «. Solothurn: Lueerner Sch.e.ben.

Unterm 2. und 3. November antworten Solothurn und Freibnrg an Lucern. sie seien einverstanden,
wenn die V Orte den Vogt zu Luggarus anweisen, die Lutherischenzu bestrafen; wegen des Schulmeisters
wollen sie auf nächsten Tag ihre Boten instruiren. ^

Zu 1. Das Concept der Missive der vier Orte an Zürich vom 29. October (Dienstag vor
wumium Lanotorum) St. A. Lucern: Mg. Abschiede 0 k. 151 enthält nichts Mehrere« als was der Text
»"deutet, nur wird hier als intcressirt an der Aufrechthaltung der bezügliche» Verträge neben Schwpz und
den vier Orten stets auch Glarus genannt. "" ^ ^ ^b-nsw»-.

^ 2. 1549. 20. November (Mittwochnach St. Othmars Tag). Zürich an Lucern. Uri. Unterwaiden
Zug. Antwort auf ihr Schreibenab diese.» Tag betreffend den Kauf von Wadensw.fi. Veranlaßung und
die bisherigen Vorgün e. namentlich die Verhandlung auf der Conferenz vom 16. October werden z.eml.ch
weitläufig erzählt und die vier Orte gebeten. Zürich bei diesem Kauf ohne Hinderung gütlich bleiben und
damit fürfahren zu lassen. Wie ...an sich gegen Schwyz und Glarus für Erläuterung der alten Vertrage
erboten habe, das geschehe auch gegenüber dm vier Or^ s.. A. Zürich: A-t°>.

"nringebundene Abschiede, m.t dem Datum »7. der)' g, U, Feeiburg: Missiucn Zürich; K. A. solothurn:
Wadcnswyl; K. A. Basel: Abschiede Band 2Z lm.t dem Datum vom 27. ^lovcnide.), -I -r
Abschiede Band SL; K. A. Schasfhausen: Correspondenzcu.

s. °- Di-M A„!ühm»M-ich-,, -!n»-ichl°ü-°-S..°- zi.b. d--Schw-W-»Ichi-d i°: 1°-b--
s«- euch d-- lm.w-gl .« d-> »»d w-s-lbs

^n Baden ghalteu worden stzge."

«0.

Närenwyl. ist«. »er «ch o-"°wm

Konferenz zwischen Basel und Solothurn.

W'r geben folgende M.ssrve: ^ ^ Solothurn. welche n.it denjenigen
von s.'e e November. Solothurn a ^ s - j ^ berichtet, wie dieser Streit zu Ende
gebra l ^ ^ Bärenwtz nn . er viele Mühe, Arbeit und Kosten veranlaßt habe,
^bracht worden sei, Worüber »>a» wirklich erfreut sei, va er ^ i. ...
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Damit aber die Angehörigen derer von Basel von Bärcnwyl und die von Solothurn zu Berkiwyl künftig

um so weniger gegen einander in Streit kommen, glaube man, sie sollten zwischen einander Hagen, damit

das Vieh gegenseitig keinen Schaden zufüge. Wenn das denen von Basel gefalle, so möge» sie es den

Ihrigen gebieten; die von Solothurn wollen dann ein Gleiches thun. «.A.Solothurn-Misfwenbuch No.ss, s.s?».

Die hier erwähnte Conferenz ist nicht etwa identisch mit derjenigen vom 20. August 1549. Abgesehen

von der zu stark auseinander liegenden Zeit zeigt eine Missive von Solothurn an Basel vom 4. October

(Freitag nach Michaeli) 1549, K. A. Solothurn: Missivenbuch No. 29, S. 359, daß dieser, bei der oberwähnten

Conferenz geschlichtete Streit neuerdings aufgetaucht ist.

81.

Ktarus. 1549, 17. November.

Staatsarchiv Lucern: Acten Sargans-Werdenberg; Actenband No. 83. Staatsarchiv Zürich: Acten Granbnnden.
Landesarchiv Schwyz: Abschiede. Landesarchiv Nidwalden: Abschiede.

Tag der in Sargans regierenden VII Orte mit Gesandten der III Bünde.

Gesandte: Zürich. Marx Escher. (Andere nicht bekannt.)

Vor den Boten erscheinen Rudolf, Abt des Gotteshauses Pfäfers, und Abgeordnete des Dorfes und

der Genossame Ragatz und vom Sarganserland, zu einem Theil, gegenüber den Abgeordneten der Stadt

Maienfeld, am andern Theil. Vorab eröffnen die von Ragatz: Vor einigen Jahren sei mit Gunst und Willen

gemeiner III Bünde eine Brücke, genannt Tardisbrücke, über den Rhein geschlagen worden. Da seien die

Genossamen wider ihren Willen gezwungen worden, mit großen Kosten und Schaden, Mühe und Arbeit an

einigen Orten Steg und Weg darzugeben und andere Lasten dieser Brücke und Landstraße wegen, die sie

nicht verlangt haben, zu tragen. Nachdem dann die von Maienfeld gesehen haben, daß diese Brücke Bestand

habe und gebraucht werde, trachteten sie, vielleicht um sich einen Vortheil zuzuwenden („us trüwen des

genieß"), unterhalb an ihrem Fahr ebenfalls eine Brücke zu erhalten, ivofür sie vor den VII Orten, als

Oberherren des Sarganserlandes, um Bewilligung nachgesucht haben. Die VII Orte hätten damals Vogt

Stoll von Zürich, Pannerherr Schorns von Schwyz und Vogt Knobel von Glarus an Ort und Stelle

hingeschickt, sich umzusehen, ob diese Brücke ohne Nachtheil derer von Ragatz und der Herrschaft Sargans,

wie die Maienfelder vorgaben, erstellt werden könne. Diese drei Boten, nachdem sie die Sachlage eingesehen,

haben denen von Maienfeld den Bau dieser Brücke nicht bewilligen wollen, weßhalb, wie man meinen sollte,

die von Maienfeld seither auf die von Ragatz einen Unwillen geworfen haben, dem sie unlängst wieder

Ausdruck gegeben, indem sie die fragliche Brücke, deren Anlage ihnen früher verweigert wurde, aus sich selbst

zu bai>en vorgenommen haben. Dabei haben sie nicht nur niemand hierum befragt, sondern seien entgegen

vielfältigem Bitten, Ermahnen und Widerfechten des Landvogts von Sargans, der bis zur Kenntnißgabe

und Bewilligung der Obern von Sargans die Sache stillgestellt wissen wollte, fürgefahren. Ungeachtet auch die

genannten drei Orte im Namen der übrigen bei denen von Maienfeld und bei den III Bünden verlangt haben,

von dem Unternehmen abzustehen, bis die Sache gütlich oder rechtlich ausgetragen sei, seien sie dennoch mit

gewehrter und gewaltiger Hand an Feiertageil und Werktagen vorgegangen. Als Einige von Nagatz von

ungefähr hinübergekommen seien, habe man diese gefangen genommen, nach Maienfeld geführt und ihnen

gedroht, sie mit dem Nachrichter zu verhören, und sei sonst denen von Nagatz mit so trotzigen Worten und Werke»
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begegnet worden, daß diese sich bei ihren Obern, als ihren Schirmern, beklagen müssen; sie bitten, ihnen in

dieser Sache bcholfen und beralhen zu sein, und denen von Maienfeld nicht zu gestatten, diesseits dem

^hein, a»f dein Gebiete derer von Nagatz, Brücken zu schlagen; dieses gereiche nicht nur denen von Ragatz,

sondern auch denen von Sargans und andern gemeinen Lehcngüten, zum Schaden, ^.ie von Maienseld

handeln hierin auch den gemeinen Verträgen entgegen, die da sagen, daß der Nhein offen gehalten, und wenn

ßch etwas darin verschlüge, dieses von beiden Theilen entfernt werden solle. Der Abt von Pfäfers eröffnet,

bie von Maienfeld seien zu ihm gekommen und haben angezeigt, sie seien Willens auf ihre zwei Theile

Nhein eine Brücke zu schlagen, der Abt möge behülflich sein, daß auch über seinen Dritthell gebrücket werde;

sie wollen das gegenüber dem Abt mit Bezug auf den Zoll und Anderes, das diese Sache mir ,ich bringe,

igelten. Wenn aber der Abt bedenke, wie die Seinigen zu Nagatz mit diesem Werk sehr unzufrieden seien,

s° daß aus demselben für beide Theile mehr Übels als Gutes entspringen nröchie; wie ferirer diese Brücke

denen von Ragatz und ihm mit Bezug auf die anstoßenden Lehengüter schädlich sein möchte, und wie endlich

seinem Gotteshause hiedurch ein Theil des Fahrs entzogen werde, so finde er sich veranlaßt, die Orte, als

seine Schirmherren, zu bitten, ihn bei den Rechten dieses Fahrs z» erhalten. Sodann bri.rgt An.mann

Good im Auftrage derer vom Sarganserland vor, er habe mit Einigen die Sache belichtigt und gesunden,

b°ß das Werk derer von Maienseld ohne großen Schaden und Nachtheil derer von Sargans nicht vorgehen

könne. Ex b^te daher dringend, denen von Maienseld diese Brücke nicht zu gestatten, zumal dadurch der

Ahein mehr auf die Seite vom Sarganserland gedrängt werde. Endlich eröffnet der Landvogt von Sargans:

Als die von Maienseld angefangen haben, die Brücke zu schlagen, habe er allenthalben Unwillen hiergegen

wahrgenommen. Zufolge seiner Pflicht und mit dem Rath einiger Verständiger seiner Unterthanen habe er

s^ schriftlich a.i die von den III Bünden gewendet, daß sie die von Maienseld vermögen, von dem Brückenbau

^zustehen, zumal seine Obern nicht zugeben, daß die von Maienseld berechtigt seien, über zwei Theile des

Rheins zu brücken. Dann sei er selber nach Maienseld gegangen und habe dort angezeigt, sie sollen nichts

Üufriedsames wider die von Ragatz vornehmen, er wolle dieselben auch bestimmen, ruhig zu sein. Der

Werkmeister habe ihm hierauf freundlich gedankt, und er, der Landvogt, habe von den,selben nichts Anderes

^standen, als daß man mit dem Werk stillestehen .volle, wie denn auch dasselbe auf Recht hin verboten

w°rden sei. Dessen ungeachtet sei an Feiertagen und Werktagen gearbeitet worden. Der Landvogt habe

°uch die von Ragatz zusanunenberufen und sie ermahnt, nichts Unfreundliches wider die von Maienseld

vorzunehmen, da ihre Obern sie wohl mit den, Recht beschirmen werden. Die,es Bemühen wolle man den,

K°udvogt gegenüber günstig aufnehmen und ihn, nicht zum Vorwurf machen, daß er denen von Nagatz nicht

bkn Frieden angelegt habe, wie die von Maienseld den Ihrigen gethan haben; er habe geglaubt, dieses sei

"""bthig, weil er die von Nagatz mit allen, Ernst zu Frieden und Ruhe gen,ahnt habe; ihn, sei auch nicht bekannt, daß

o°" Nagatz jemand beleidigt hätten; „zudem daß die gmeinen unser pünt in sölichen irrungen das recht und dhein

'"deu fürschlachend" Auf dieses haben die Boten alle Schreiben, welche der Landvogt an die von Maienseld oder

die Iii Blinde gelangen ließ, auch diejenigen, welche die Obern ab dem Tag zu Zürich den III Bünden

^sandt haben, verhört und verstanden, daß die Maienfelder in dieser Angelegenheit trotzig, ungebührlich

""d de., geschwornen Bünden zuwider, wider Rechtbote und freundliches Ermahnen, das von, Landvogt

^°hen ist, mit gewehrter und gewaffneter Hand an Feier- und Werktagen vorgegangen sind. Darauf

'v°rden die Gesandten der III Bünde vorberufen und die erfolgten Anbringen ihnen eröffnet und sie freundlich

"sucht, die Ihrigen zu vermögen, von ihre». Vorhaben abzugehen. Die Gesandten der III Bünde eröffnen
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hierüber Folgendes: Der Rhein und die Landqnart kommen häufig mit solchem Ungestüm, daß niemand auf

die Tardisbrücke gelangen könne, wie denn in: letzten Jahre diesfalls vieler Schaden erfolgt sei. In Folge

dessen hätten die von Maienfeld ihre Obrigkeit gebeten, ihnen eine Brücke bei ihrem Fahr zu erlauben; dieselbe

werde überhaupt nützlich sein. Die III Bünde hätten hierauf denen von Maienfeld bewilligt, ihre zwei

Theile des Rheins zu überbrücken, in der Meinung, der Abt von Pfäfers werde seinen dritten Theil auch

schlagen, wofür man ihm erkenntlich sein werde. Sie bitten daher, denen von Maienfeld zu willfahren.

Würde dieses nicht geschehen, was sie aber nicht erwarten, so seien sie gesinnt, über ihre zwei Theile des

Rheins die Brücke schlagen zu lassen, und zu erwarten, wer ihnen das mit Recht wehren wolle. Werde

ihnen das Verlangte gütlich zugestanden, jo erbieten sie sich, die obere Brücke nicht zu schleißen oder abgehen

zu lassen, sondern sie zu erhalten, bis man sehe, ob die untere Bestand haben möge. Sollte dieselbe über

kurz oder lang den Angehörigen der Eidgenossen Schaden bringen, so wollen sie dieselbe wieder entfernen.

Sie glauben aber, es werde das nicht der Fall sein, wenn man ihnen vergönne, auf dem Ihrigen eine

Gegenwehr zu erstellen. Die von Maienfeld haben dieses Werk niemand zu Trotz, sondern in guter Meinung

unternommen; wenn etwas Unziemliches unterlaufen wäre, so wäre dieses ihnen leid. Die Anwälte derer

von Maienfeld glauben, der Widerspruch rühre mehr von mißgünstigen Leuten her. Früher und auch wieder

dieses Jahr sei das Wasser so groß gewesen, daß man nur mit Gefahr und Besorgniß zu der Brücke

gelangen konnte; zu Zeiten sei es gar nicht möglich gewesen, dahin zu kommen, ohne Leib und Gut der

höchsten Gefährdung auszusetzen. Daher haben die von Maienfeld bei ihrer Obrigkeit um Erlaubniß

nachgesucht, auf ihren zwei Theilen Rhein bei dem Fahr eine Brücke schlagen zu dürfen, und nachdem sie

jene erlangt hatten, sich mit Holz und Anderm versehen, um das Werk zu beginnen. Da seien sie sofort

von ihren Mißgönnern angefochten worden, die ihnen gedroht haben, wenn sie das Werk vornehmen, so

werde man sie besuchen, daß ein Jammer an ihnen zu sehen sei, und was sie bei Tag an der Brücke baue»,

das wollen die von Nagatz bei Nacht wieder schleißen, und Anderes. Sie haben daher schon der Ehre wege»

das Werk an die Hand nehmen müssen, wenn sie nicht als verzagte Leute gelten wollten. Nachdem nun

das Werk wirklich begonnen worden, seien von Ragatz Einige zu Nacht mit Schwertern und andern Waffen

an den Bau herangekommen, so daß sie genöthigt worden seien, einige Wächter zu bestellen, damit ihnen

nicht, wie gedroht worden sei, die Seile und Anderes zerstört werden. Unter solchen Umständen seien zu

Nacht Zwei herübergekommen, die dann von den Wächtern in die Stadt geführt worden seien. Mit diesen

aber habe man nichts Weiteres vorgenommen, außer daß einige Fragen an sie gerichtet worden seien, wodann

sie ohne Entgeldniß und nachdem man ihnen im Hause des Stadtvogts zu essen und zu trinken gegeben

hatte, wieder entlassen worden seien. Auch seien Einige mit Gewehren und Spießen unter großem Geschrei, als

ob sie angreifen wollten, anhergekommen, wodann auch Hinwider die von Maienfeld einige Gewehre und Handrohre

zur Gegenwehr bei ihnen gehabt haben, aber nicht in der Meinung, die von Ragatz oder sonst jemand zu

beleidigen, außer wenn ein Angriff erfolgte; denn sie trachten mehr als die von Ragatz auf Frieden und

Ruhe. Hierbei seien sie einmal gutwillig gegen denen von Ragatz in Frieden gestellt und genommen worden,

wodann letztere auch gegen die von Maienfeld Friede geben sollten, was aber die von Ragatz versagt

haben, worauf die von Maienfeld des Friedens auch entledigt wurden. Sie bitten daher, denen von Ragatz

nicht Mehreres glauben zu wollen, als was sie erweisen können („wellen"), und die von Maienfeld an ihreiu

Werk, das jedermann Vortheil bringe, nicht zu hindern, damit man bei dieser gefährlichen Zeit in Lieb und

Leid von dies- und jenseits des Rheines her zu einander kommen könne. Würde dieses nicht gütlich zugestanden,
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fe> seien sie nebst ihren Obern bereit, diesfalls gemäß den Bünden das Recht zu bestehen. Die Boten der

Vll Orte haben aus dieser Eröffnung ersehen, daß die von Maienseld und die III Bünde zwei Drittheile

des Rheines beansprechen, während ihnen bekannt ist, daß die VII Orte wegen der Grafschaft Sargaus oder

Freudenberg die Mitte des Rheines als die rechte March betrachten; sie haben daher mit denen von Maienfeld

"icht einig gehen können, sondern verlangt, daß sie bei der angegebenen March verbleiben, da die Obern

°Ul dem Ihrigen ohne Recht nicht bauen lassen. Die Gesandten der III Bünde antworten, sie bestreiten

"'cht, daß die hohe Obrigkeit bis in die Mitte des Rheines gehe; aber anbelangend das Recht, an der

Schiffahrt eine Brücke zu schlagen, und die Fischenzen, da gehöre dem Abt von Pfäfers ein Drittheil und

denen zu Maienfeld zwei Drittheile, wie das die betreffenden Vertrüge klar erzeigen; der Streit sei daher

Wischen ihnen und dem Abt, wenn dieser denen von Maienfeld die zwei Drittheilc nicht anerkennen sollte,

nicht aber gegen die Eidgenossen, als der hohen Obrigkeit. Die Boten der VII Orte erwiedern, es wäre

das eine schlechte Obrigkeit und Landmarch, wenn ein Anderer ihnen darin und darauf etwas bauen könnte,

d°s ihnen selbst nachtheilig wäre. Wenn auch zwischen dem Abt und denen von Maienfeld besondere Verträge

buchen, so binden diese die Herrlichkeit der VII Orte nicht; es sei also an diesen und nicht an dem Abt,

""en daherigen Streit zu bestehen. Es solle., daher die von Maienfeld mit ihrem Werk stillestehen, bis

°uf weiteres Hintersichbringen au die Obern und bis die Sache gütlich oder rechtlich erörtert sein werde, in

d^ Meinung, daß sie weder auf die zwei Theile, noch irgend auf einen eine Brücke schlagen, sondern die

Verträge beobachten sollen, denen gemäß der Rhein von beiden Parteien offen zu behalten sei. Bei den

Verkommnissen mit dem Abt betreffend die Winterbrücke, das Fahr und die Fischenzen werden wohl beide

Theile bleiben. Daneben sollen die von Bünden den Ihrigen einen Frieden anlegen, damit nichts Thä.liches

Wit Worten oder Werken erfolge- dasselbe werden die VII Orte mit Bezug auf ihre Angehörigen auch verfügen.

Die Boten der III Bünde (Zürich und Schwyz. „die dry boten") bemerken, sie seien nicht ermächtigt, das

erlangte Einstellen des Werkes zu verfügen; ihre Obern begehren, daß der Handel jetzt gütlich oder rechtlich

ausgetragen werde oder daß man doch von der Bestellung der Zugesetzten, des Obmanns und der Malstatt

Die genannten „dry" Boten fügen bei, vor kurzer Zeit hätten auch die von Glarus und die zwei

^richte Waltenspurg und Disentis, die in ihrem „Pund" gelegen seien, einen Weg über den Berg zu

'"achen unternommen, welcher dem größern Theil der Landschaft Blinden schädlich sei. Als nun die „zwen"

V''nde die Anlage dieser Straße auf Recht verbieten wollten, seien nichtsdestoweniger die Genannten mit

^rer Sache fürgefahren; daher möge u.a.. billig auch denen von Maienfeld gestatten, des Nechtsbots ungeachtet,

'hr Werk fortzusetzen Hierauf erwiedern die Boten von Glarus, das diese Straße betreffende Verhältniß

-in ganz anderes- die von Glarus haben den betreffenden Weg nicht über ihre Landn.arch heraus gemacht:

°be"s° haben die beide.. Flecken die Straße nur auf dem Ihrigen gebaut; das habe niemand verwehren

sodann haben die von den zwei Bünden nichts mit Recht verboten, da sie nicht ermächtigt gewesen

"ien, denen von Glarus das Bauen auf dem Ihrigen zu verwehren. Aus dieses sind die Boten von Blinden

"Erdings ernstlich angegangen worden, die Sache zu überlegen und daflir zu sorgen, daß die Ihrigen bis

°uf weitern Bescheid der Obern der Orte stillestehe..; sie mögen selbst ermessen, was e.n gegenteiliges

V°rgehen für Folgen hätte Die Boten von Blinden legen auch einen alten Absch.ed nebst einer Missive

^er von Uri an Lucern oder Zürich vor, welche». Abschiede gemäß vor ungefähr dreizehn Jahren (1535,

F"li, Abschdbd IV Abthl. 1 o, Seite 525) die genannten beiden Parteien wegen des gleichen Streites

Boten dreier Orte - Vogt Stoll von Zürich, Pannerherr Schorno von Schwyz und Vogt Knobel von
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Glarus, in Klage und Antwort gestanden sind. Man giebt hievon jedem Boten eine Abschrift. I». Der
Abt von Pfäfers beklagt sich, sein Gotteshaus habe zu Fleisch und Maienfeld einen Zehnten, dessen Entrichtung
verweigert werde, mit der Einwendung,der betreffende Weingarten sei neu und habe daher keinen Zehnten
zu entrichten; nun aber seien um alle seine Zehnten, kleine und große, Briefe und Urbare vorhanden;er
verlange daher, daß man sich für ihn für die Ausrichtung dieses Zehntens verwende. Die Boten der III
Bünde antworten, der betreffende neue Weingartenrühre daher, daß ein Forst und Holz zu Grund und
Acker gemacht und Reben darin gepflanzt worden seien; solche Güter seien als Herrengüter keinen Zehnten
schuldig. Als nämlich der Herr von Brandis den Zehnten dem Abt verkauft, habe er seine eigenen Güter
vorbehalten; nun seien diese Waldungen sein Eigenthum gewesen; daher komme es, daß diese Güter keinen
Zehnten schuldig seien; sie begehren daher, daß der Abt von seinem Verlangen gütlich zurücktrete.Als man
dann den Abt befragte, ob er keine Gewahrsamen besitze, die da ergeben, daß die betreffenden Güter auch
zehntpflichtig seien, und er eröffnete, er habe sie nicht bei Händen, sondern müsse sie in seinem Gotteshause
suchen, so hat man ihn angewiesen, dieses zu thun und das sich Vorfindende auf dem nächsten Tag z"
Lucern, Sonntag nach St. Niklaustag (8. December), oder wenn derselbe früher gehalten würde, alsdann
vorzulegen, damit man ihm des Fernern berathen und beholfen sein könne, v. Anderseits beklagen sich die
Gesandten der III Bünde gegen den Abt von Pfäfers und die von Nagatz in Betreff der Fischenz im Rhein!
es werde nämlich nicht mehr nach altem Brauch und Recht gefischet, sondern mit mancherlei Fischgarnen und
andern Dingen, die sich nicht gebühren, und zu jeder Zeit; sie verlangen, daß diese Mißbräuche abgestellt
und die Betreffenden angewiesenwerden, zu fischen wie von Alters her und wie es recht sei. Der Abt von
Pfäfers und die von Ragatz sind nicht geständig, daß sie anders fischen als wie von Alters her; man möge
sie hierbei bleiben lassen und die von Maienfeld bestimmen, von solchen Gesuchen abzustehen.Gestützt aus
dieses Anbringen ersuchen die Boten der VII Orte die Boten der III Blinde, den Abt von Pfäfers und die
von Nagatz bei ihrem alten Gebrauch bleiben zu lassen; könnten aber die von Maienfeld nachweisen, daß
jene dem Herkommen entgegen handeln, so wolle man sie anweisen, hievon abzustehen. «I. Die Boten der
III Bünde ziehen an, unlängst habe der Landvogt von Sargans einige „Kürn", die nach der Stadt Eh""
bestimmt waren, abladen lassen und den betreffenden Fuhrmann genöthigt, anstatt derselben Kaufmannsgüter
zu führen; das sei dem Vertrage, der zwischen den beiderseitigen Fuhrleutenbestehe, zuwider; man soll diese
bei demselben bleiben lassen. Man beruft nun den genannten Landvogt, der sich in Gegenwart jener Boten
dahin verantwortet: Vom Stadtvogt zu Chnr, auch in Folge Befehls des Bischofs sei ihm durch de"
anwesenden Voten, Zunftmeister Jörg, und durch wiederholte Schreiben entboten worden, er möge mit alle'"
Ernst Vorsorgen, daß das Kaufmannsgut besser befördert werde, als es zeitweilig der Fall gewesen sei, well
sonst geineinen Bünden und seinen Obern Abbruch an den Zöllen geschehe. Um diesen Herren zu entsprechet
habe er einmal einem Fuhrmann sein Korn und „Für" abgeladen und ihm Kaufmaunsgüter zu führe"
befohlen; dabei seien die Kürn nur vier Tage in der Sust an trockener Stelle aufbehalten morden; er glaube
nicht gefehlt zu haben; andernfalls wären die Genannten hieran schuld. Da Meister Jörg dieses Anbringe"
des Landvogts bestätigt, so hat »mir denselben nicht als fehlbar betrachten können. Damit (aber) die Fuhrleute
und Andere sich zu verhalten wissen, hat man sie bei ihren Verträgen, denen sie nachleben sollen, bleibe"
lassen, v. Der Abt von Pfäfers beklagt sich, daß schon seinem Vorjahren einige Pensionen und Jahrgel^
von Seite des Königs von Frankreich nicht bezahlt worden seien und seine Bemühungen, dieselben zu Hände"
des Gotteshauses einzubringen, seien umsonst; man möge ihm hierin berathen und beholfen sein. Heimbringe"'
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damit auf dem nächsten Tag jeder Bote instruirt ist. k. Die Boten der III Bünde bitten, verschaffen zu

Molleu, dast Hauptmann Fridli Gerster, als erivät)iter Obmann derer von Nagatz die Obmannschast übernehme,

die Sache sei bisher versperrt worden, weil Einige seiner Obrigkeit bemerkt haben, Geister sei weder im

bricht noch Rath; das soll aber hoffentlich einem Ehrenmanne nichts schaden; auch schreiben die Bünde

aicht vor, daß der Obmann nur aus den Rathen genommen werden dürfe. K'. Kendel von Sonnenberg

erinnert auftragsgemäß, wie ans letzter Jahrrechnung ans Genehmigung der Obern in Betreff de» Marchenstreites

ömischea denen von Lucern und den übrigen in den Freien Aemtern regierenden O.ten ein gütliches Recht

und die Ernennung von Zusätzern und Obmann angeordnet worden sei; die von Lucern verlangen nnn, daß

dieses Recht beförderlich geübt werde und man diesfalls ans dem nächsten Tag Antwort gebe. Die sechs

^te nehmen dieses Begehren in den Abschied. I». Derselbe Gesandte zieht an, wie die von Abtwyl („Apelen")

den Freien Aemtern über alle Rechtsbote in den Hölzern des Herrn von Hohenrain einen Holzhau

umgenommen haben; die von Lucern hätten ihnen dieses Holz verboten; sie bitten nun, die Sache beförderlich

^zutragen und inzwischen denen von Abt.vyl den Holzhau daselbst zu verbieten. Man hat nnn dem Gesandten

°°u Zürich, Marx Escher, aufgetragen, dafür zu sorgen, daß der Landvogt in den Freien Aemtern ein solches

Rechtsbot erlasse. Daneben soll jeder Bote auf dein nächsten Tag mit Instruction erscheinen, t. Ammann

Baldi von Glarus zeigt an, einem ehrlichen Mann sei ein Brief aus Italien zugekommen, der unter Anderm

"'"de, die Hofleute des Herzogs von Mantna hätten Nachricht, daß in. nächsten Jahre der Kaiser den König

Frankreich und seine Helfer und Anhänger mit Krieg überziehen wolle. „Gott verlieh uns sinen gnad

""d hilf." k. Da man einsieht, daß in Bünden vielerlei Unruhe herrscht, aus welcher Schlimmeres folge..

'Nag, wem. nicht durch geeignete Mittel vorgesorgt wird, und auf nächsten Sonntag (24. November) ein

^tag zu Jlanz gehalten wird, so hat man für angemessen gefunden, auf diesen Tag zwei Boten abzuordnen,

Jülich Ammann Niederhofer von Uri und einen von Glarus. Diese sollen die möglichen Mittel anwenden,

? Ruhe und Einigkeit hergestellt werde, was denen in den III Blinden und gemeiner Eidgenossenschast zu

?°hlfahrt und Nutzen gereichen werde. I. Da dieser Tag meistentheils wegen derer von Maienfeld und

^gatz veranstaltet worden ist, unter diesen Parteien aber in der Güte nichts verhandelt werde-, konnte, die

Maienfeld und aus den III Bünden aber beförderliches Recht verlangen, so wird ein anderer Tag auf

°N"tag nach St. Niklaustag, den 8. Wolfmouat, nach Lucern angesetzt, Abends daselbst an der Herberge

5" snn, wo die Boten mit Vollmacht erscheinen sollen. Würde vor diesem Tag von gemeinen Eidgenossen

^ Tag galten, so sollen auf demselben auch die Artikel dieses Tags verhandelt werden. .... Zum

^Muß des Tages werden die von Blinden nochmals ernstlich angegangen und laut den geschwornen Blinden

die von Maienfeld mit Bezug auf den vorgenommenen Bau bis zum rechtlichen Austrag der Sache

"^zustellen. Das haben sie in erster Linie bewilligt, wenn der Handel nicht auf die lange Bank gezogen

Nachher aber gaben sie die Antwort: Wenn d.e VII Orte oder Andere, die wegen der fraglichen

^ucke mit ihnen zu verhandeln haben, sie in Monatsfrist mit dem Rechten besuchen, jo wollen ste die Ihrigen

während dieser Zeit stillezustehen, obwohl die Gesandten hieslir nicht besonder,. Auftrag oder

°""'"cht besitzen. Die Boten der VIl Orte erwiedern, sie wollen dieses beförderlich ihren Obern anzeigen,

^sprechen aber hierbei nicht, daß dieselben in Monatsfrist als Kläger auftreten werden; wenn nun die

Bünden über das ihnen gethane Rechtsbot mit der Brücke fürfahren wollten, so sollen sie das vor

angesetzten Tag denen von Zürich zuschreiben, damit die Obern, wenn sie allfällig dieser Sache wegen

Botschaft an die Gemeinden der III Blinde abordnen wollten, dieses beförderlich thun könnten.
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Der Name des Zürcher Gesandten aus dessen Instruction vom 13. November, St. A. Zürich: Jnstructions-
buch 1544 — 1554, 1.208, und auf dem Rand des Zürcher Exemplars. Betreffend andere Gesandte
vergleiche man de» Abschiedtcxt.

Im Zürcher Exemplar fehlt v.

»2.

Wern. 1549, 19. November.

Staatsarchiv Bern: NathSbuch No. 310 und Sil, erste Nbtheilung, S. 203.

Vor dem Rath zu Bern erscheinen Boten von Lucern und eröffnen nach gewohntem Gruß, die von

Bern kennen die Anstände zwischen der Stift Zofingen und Knutwyl betreffend die Freien und Eigenen!

ferner zwischen Brittnau und Langnau wegen des Holzhaus, und endlich zwischen der Stadt Zofingen und

Wyken, wo in Betreff einer March einige Briefe vorhanden, aber nicht aufgerichtet, noch besiegelt seien

(einige unklare Worte). Sie bitten, für den Austrag von Allein dem beförderlich eine bevollmächtigte Botschaft

abzuordnen und dafür einen Tag zu bestimmen. Der Rath überläßt denen von Lucern den Tag zu bezeichnen!

werde derselbe frühzeitig angezeigt, so werde man ihn besuchen.

»3.

Trinis. 1549, 26. November.
Liailtonöarcliiv Grau blinden.

„Abscheid des gehaltnen tags zu Truns von dem obern grauen bund gehalten."

Es erscheinen „Mangnus" (Amandus) von Niederhofen, alt-Ammann zu Uri, und Vogt Schuler vo"

Glarus, und eröffnen: Die von den VII Orten seien letzter Tage zu Glarus bei einander gewesen und habe"

da vernommen, wie in „unserm" Bund einige Späne und Aufruhr bei dem gemeinen Mann wider einigt

Personen entstanden seien, was ihnen, wenn es wirklich der Fall sein sollte, gründlich leid wäre. 2R

Gesandten seien daher von den Boten der genannten Orte abgefertigt worden, mit dem Austrage, All^/

was sich unfreundlicher Weise möchte zugetragen haben, nach bestem Vermögen zum Guten bringen zu helfet

wobei sie mit ganz freundlichen Worten ermahnen, in Einigkeit zu bleiben, weil durch das Gegentheil vift

Arges und Zerstörung von Land und Leuten erfolge; auch möchten bei Uneinigkeit in den schweren Läuft"

„uns" desto eher fremde Herren auf den Hals (kommen?), was ihre Obern nicht möchten (?). Sie erbiete"

freundlich, Leib euch Gut nicht zu sparen, um das Mögliche zu thun. Was aber gütlich nicht beigelegt

werden möchte, für das soll sich jeder Theil eines billigen Rechtens begnügen. Diese Eröffnung hat »>»"

ganz freundlich angenommen und verdankt, mit Erbietung aller Ehren, Leibs und Guts gegen den VII Ort?"'

als lieben und getreuen Eids- und Bundesgenossen. Es sei richtig, daß einiger Widerwillen und Aufi'"^

entstanden sei; man hoffe aber, mit der Hülse Gottes Alles zu Gutem zu bringen, und was nicht gttt^

erfolgen möchte, mit billigem Mchten erdauern zu lassen.
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84.

Lucern. 154!>, 9. December (Montag nach Maria Empfängniß).

T.aa.«»r-..i» 0»°cr..- Allg-m. Msch. 0 f. .5.. T,»n.«ar-I.i» 3uric»- A. G.°.Mndo.u c»i° Tc,.w..z: Abschiede.
,dcsar«i.iv Nidwaide»: Abschiede. !ta»i»„>iarci»° t»Ia.,.S: abschiede.

Tag der VII in Sargans regierende» Orte.

Gesandte: Zürich. Marx Escher. (Andere unbekannt).

Zwischen den III Bünden im Na,neu der Ihrigen zn Maienseld einerseits und denen von Nagatz

""d Sargans anderseits waltet abermals Streit in Beireff einer Brücke über den Rhein, welche die zn

Maienfeld zu bauen begonnen haben. Es ist deswegen am 17. November ein Tag der VII Orte zu Glarus

gehalten morden, auf dem aber die Sache nicht vollendet werden konnte und daher dieser Tag angesetzt wurde,

^'f den, jeder Bote mit Vollmacht erscheinen sollte. Vorab entbietet der Gesandte von den III Blinden,

nämlich der Landvogt zu Maienseld, den Gruß seiner Herren, als alter Eides- und Bundesgenossen, und

^öffnet, es sei dringend nothwendiq für fremde und einheimische Kauflente, auch für jedermann, daß die

^«gliche Brücke gebaut werde. Die von den III Bünden haben nun denen von Maienseld den Bau derselben

"laubt, doch nur auf ihrem Grund und Boden, wozu sie berechtigt zu sein glauben; sie bitten, mit denen

"°" Nagatz zu reden, daß sie solches gütlich zulassen; wäre schon früher eine Brücke da gewesen, so wären

"'cht bei der Ueberfahrt viele Leute und Güter zu Grunde gegangen. Sollte ihnen der Bau dieser Brücke

'"cht gütlich Mattet werden, so wollen sie diesfalls das Recht dargeschlagen haben. (Die VII Orte ziehen

'» Betracht und entgegnen): Als die zu Maienseld den Bau begonnen hatten und dieses die von Glarus,

"s die nächstgelegene», wahrnahmen, haben diese den III Blinden geschrieben, sie wollen die von Maienseld

vermöge», von ihren. Vorhaben abzustehen. Hierauf aber ist keine Antwort erfolgt, und mit dem Vau

""gefahren worden. In gleicher Weise haben dann Zürich, Schwyz und Glarus ab einem Tag von Zürich

Namen der VII Orte den III Bünden geschrieben, daß man den Bau so lange stillstelle, bis die Sache

Mich rechtlich erledigt sei Auf dieses wurde geantwortet, man könne denen von Maienseld den Bau

Mt hindern; wenn ihnen aber jemand denselben wehren wolle, so wolle man gemäß den geschworneu Bünden

""über zu Recht stehen. Dieses befremdet die VII Orte sehr; denn als früher die von Maienfeld einen

Bruckenbau vornehmen wollten, sind sie von Ort zn Ort geritten, um hiefür die Erlaubniß zu erhalten.

""" vergessen sie auch die alten Verträge, Briefe und Siegel, die ihre». Vorhaben zuwider sind, und auf

'"lche gestützt ihnen dasselbe auch früher verweigert wurde. Hierauf gegründet und weil die fragliche Brücke

von Sargans, auch den VII Orten an ibren Lehengütern und Zinsen schädlich ist, bitten die Boten

"r VII Orte M Vogt von Maienseld, seine Obern freundlich zn vermögen, von dem Baue abzustehen. Wenn

" "uch '„einen, auf ihrem Gebiet berechtigt zu sein, eine Brücke zu schlagen, so wäre das wegen der hiemit

"Mndenen Schädigung immerhin nicht freundlich und nicht nachbarlich und wider d.e Vertrüge, denen

"Me kein Theil zum Nachthcil des andern im Rhein wuhren oder sonst bauen dürfe. Uebngens sei bekannt,

^ die Milte des Rheins die rechte Landmarch bilde und daher niemand auf Grund und Boden der

" Orte herttberbauen dürfe. Sollte nichtsdestoweniger sürgefahren werden wollen, so wolle man hiemit

früher das Recht dargeschlagen haben und verbiete den Bau fortzusetzen, bevor das letztere ergangen sei.^

dasselbe nicht lange verzögert werde, haben die VII Orte ihre Rechtsprecher verordnet, was die
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III Bünde auch thun mögen. In dieser Beziehung hat man festgesetzt, daß Lueern den Redner, Zürich und

Schweiz die Zugesetzten, die übrigen Orte die Nathgeber und Glarus übcrhin den Schreiber geben soll. Als

gemeinen Schreiber werden den III Bünden zur Auswahl der Landschreiber zu Baden und der Landschreiber

zu Frauenfeld vorgeschlagen; sie mögen an Zürich berichten, welchen sie erwählt haben. Lncern eröffnet,

letzter Tage sei ennet der Emmenbrücke ungefähr eine halbe Meile von der Stadt ein Ehreinnann von Zweien

freventlich angefallen worden, so zwar, daß wenn er sich nicht tapfer gewehrt hätte, er nicht mit dem Leben

davongekommen wäre. Der eine der Thäter sei schwarz gekleidet, der andere trage eine weiße zivilchene Jnppc

und ein Paar weiße zerhauene Hosen und einen schwarzen schwäbischen Hut. Um ans diese Acht haben zu

können, wird das in den Abschied genommen, v. Lucern führt Beschwerde, daß die Bauern zu Apel in de»

Freien Aemtern in einem dem Herrn von Hohenrain gehörenden Walde und über der March Holz fällen,

ungeachtet ihnen solches mit Recht verboten wurde, indem sie behaupten, hiezn ein Recht zu haben, und

bittet, ihm ab dem Handel zu helfen. Der Herr von Hohenrain ist nicht anwesend. Es wird nun befunden,

es sollen der Herr von Hohenrain, die von Lucern und die Bauern jeder Theil einen unparteiischen Man»

nehmen und versuchen, die Angelegenheit gütlich zu belegen. Kann das nicht geschehen, so soll es bei dein

Rechtsbot verbleiben, «l. Die von Lucern fordern Antwort, ob die sechs Orte in Betreff des Streites wegen

der Landmarch in den Freien Aemtern den von der letzten Jahrrechnung zu Baden heimgebrachten Vorschlug

auf Bestellung von vier Schiedleuten unter dem Ammann Gartenhauser als Obmann angenommen habe»

oder nicht. Da Vollmacht und Instruction der Boten ungleich sind, so wird die Sache in den Abschied

genommen, tun ans nächstem Tage Antwort zu geben. Jost von Meggen, Ritter und Gardehanptnwn»

zu Rom, hat seinen Herren neue Zeitung zugeschickt, die man verlesen und ihm freundlich hat verdanke»

lassen, t. Hans Kegler, als Abgeordneter der Herrschaft Sargans, eröffnet, der Vogt habe den Hanptma»»

Fridli Gerster zu einem Obmann genommen, den aber wollen die von Maienfeld nicht anerkennen, weil er

nicht des Nathes sei und daher den Erfordernissen des Vertrages und Bundes nicht entspreche. Da der

Vertrag lautet, wenn die Vögte auf einen Span kommen und gütlich nicht einig werden, so soll der Ansprecher

auf des Antworters Theil einen Obmann nehmen, aber nicht vorgeschrieben ist, derselbe müsse des Nathes

sein, so soll Gerster Obmann sein und bleiben. K. Derselbe Hans Kegler im Namen des Abts von Pfiffet

berichtet den Boten von dem Span gegen denen von Fläsch und Maienfeld betreffend Fischenze» und Zehnte»'

Da weder beide Parteien, noch deren Briefe und Gewahrsamen jetzt vorhanden sind, so soll jeder Bote die

Sache heimbringen und soll dann der Handel auf dem Tag, der im „Oberland" sein wird, und ans dem »>»"

mit allem Röthigen erscheinen soll, erledigt werden. I». Es erscheint der Priester Castellano Turbin für

und im Namen seines Bruders Mark Anbon (Anton?) und eröffnet, wegen des Handels und Unfalls mit Vince»i

Castanea von Lauis sei er um eine Summe Geldes bestraft worden, mit der Bedingung, daß er nicht i»

das Land komme, bevor er dieselbe bezahlt habe. Da er aber nicht ins Land kommen dürfe und deshalb

ihm sein Pfrundeinkommen nicht verabfolgt werde, so sei ihm unmöglich, diese Strafe zu entrichten; er bitb

daher, ihn wieder in das Land kommen zu lassen, dann wolle er jedermann zufrieden stellen. Die Bot^

habeil ihm nun das Land geöffnet, doch nur bis ans einen gemeinen Tag, ans dem er erscheinen lind se»^

Angelegenheit vorbringen soll; es wäre denn, daß er sich inzwischen mit seinem Gegensücher gütlich vertrat»''

.i. Der obgenannte Hans Kegler eröffnet im Namen des Abts von Pfäfers, derselbe beglaube eine Pen!»"'

lind Ansprache an dem König von Frankreich zu haben und begehre, ihm diesfalls beholfen zu sein.

will das an die Obern bringen, und sobald ein gemeiner Tag gehalten wird, mag der Abt sein Gesuch wü^
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vordringen, wo man der Billigkeit gemäß handeln wird. Die Boten kennen den Anzug des Gesandten
M Bünde in Betreff des Obmanns. I. Der Bote von Schwpz zieht die Angelegenheit betreffend das

Haus und die HerrschaftWädenswpl an. Man hat diesfalls ungleiche Instructionen. Des Friedens willen
wird erkennt, an die von Zürich eine Botschaft zu schicken, sie zu bitten, von dem gethanen Kauf gütlich
abzustehen; könnte das uicht erfolgen, so soll sonst zwischen Zürich einerseits und <rxhw.)z und GlarnS anderseits,
de». Recht unvorgrcistich,friedlich vermittelt werden. Das wixd indessen au die Obern heimgebracht; diese
lallen ihre Meinung nach Lucern berichten, das dann an Zürich schreiben soll, daß es einen ^.ag ansetze;

soll dann Lucern („unser lieb Eidgnossen") an Uri, Unterwalden und Zug, desgleichen an Schmilz und
Glnrus verkünden. Der Bote von Schmilz soll bei seinen Herren den langwierigen Span zwischen dem
Aol von Engelberg und denen von Küßnacht wegen der Priester und Pfrundlehen anziehen, c^eiue Herren

auch Lncern und Unterwalden anfragen, ob sie in dieser Angelegenheit Kastvögte oder Nichter sein
wallen; wollen sie Nichter sein, so sollen sie den genannten Parteien einen beförderlichen Nechtstag ansetzen.

Der Name des Zürcher Gesandten ans dessen Instruction, St. A. Zürich. Jnstrnctionsbnch 1544 bis
^54, k. 2W.

In. Zürcher Exemplar fehlt Ic; im Schwpzer I., I; im Glarner I; ni aus de». Schwpzer.

Zu 1549, 12. November, Rom. Jost von Meggen an Lncern. Unterm 11. November habe
" gemeldet, wie der Papst am 10. gleiche» Monats ans Monte Caval u. Rom gestorben se. und w.c
">"» ihn ohne Aufruhr oder Rumor ans Rom in die Barg in St. Peters Palast geführt habe und er
gleichen Abends von alten Cardinälen und Bischöfen in St. Peters Münster getragen worden sc., wo man
>h» einige Zeit werde liegen lassen, bevor man ihn begrabe, und wie durch seine gründe den Ca.d.»al
Farnese. Cardinal Sant Angclo, de.. Herzoge» Oratio. Gebrüder, und den Card.nal Santastor und Andere
^ Schloß Sant Angeli. die Burg und der Palast, schon bevor der Papst gestorben war mitKr.egsleutcn
""sehen worden seien, und wie die Garde (..unser gsellschaft") den Palast und ihr Quartier mnehabe und
Mes ohne Auflauf und Lärm vorgegangen sei. was nie bei... Tod e.nes Papstes der Fall gewesen se..
Morgen werde von den Cardinälen die Begräbnis! angefangen; d.c werde neun ^-age dauern, wodann man,
wie er vernommen habe, sofort die Cardinäle einschließen werde, damit sie einen neuen Papst Wahle» Er
glanbe. dieses werde ohne Rumor geschehen. Alles werde ordentlich versehe..; wglich k-nun-n Kr.-gslmk

und halte ...an gute Sorge, was auch be. seiner Gesellschaftder Fall ,e. d.e Tag und Nacht .... Harnisch
dienen müsse, wobei aber niemand ..».villig sei. D.e genannten Freunde des Papstes befinden sich be. ihr
"'s Palast ....d se. der Cardinal Santastor von den Cardinälen zun. Statthalter, bis e.n neuer Pap t gewählt
se, ernannt worden. Dieser erbiete sich gegen der Garde vieles Guten und verheiße, sie musft Allco bekommen,- *„>,»...

1549. 16. November. Obiger an Obiges. Auf den 15. November se. em Lärm entstanden wegen

A"es reichen Römers. Capazug. der von einigen alten Feinden erschossen morde., se.; doch se. d.e Sache
ohne weiter» Schaden abgegangen,und haben sich die eidgenossischen („unsere ) Kmchtc „waatl.ch gestellt.
u»d kommen täglich ...ehr Krieqsleute zu ihnen. An. Montag beginne d.e Begrabn.ß (des verstorbenen Papstes)
'"'d dauere neun Tage; an. zehnten .verde dann ein Amt zu Ehre» des he.I.gen Ge.stes gehalten, und hernach
a... Abend werden die Cardinäle bebuis der Papstwahk eingeschlossen.o.e wnromate vetM.^^ w euchw M sch.»N. R°s°.m»t.°»sg.!chicht°in. s. s°3.

1549, 30 November Rom Obiger a» Obiges. Erinnerung an seine früher» Missiven betreffend
den Tod des Papstes Paul 111. Neues habe sich seither nichts zugetragen, außer daß mitunter ei» Lärm
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entstehe und die wälschen Kriegsleute etwa einer den andern ersteche, wie es etwa in einen« Lager vorkomme,

aber ohne großen Schaden wieder vereinbart «verde. Am 28. November sei die Begräbnißfeier des Papstes

vollendet worden und am folgenden Tag um Mitternacht habe das Conclave begonnen, zc.
St. A. Lucern: Acten Päpste. Abgedruckt im Archiv für schweizerische ReformationSgcschichtc III, S. 501.

1550, 5. Januar, Rom. Obiger an Obiges. Postscript: Beim Schließen des Briefes seien ihm

zwei Schreiben derer von Lucern und eines der VII Orte, „so daheimen bp ü. g. uf ein tag versampt",

zugekommen. In einem Schreiben derer won Lucern und in demjenigen der VII Orte iverdc er ermahnt,

die Knechte zu verhalten, daß sie treu, ehrlich und wohl dienen, daß die Eidgenossenschaft und er Lob und

Ehre erhalte. Hiezu sei er geneigt und wolle mit Gottes Hülfe dieses thun.St. A. Lucern. Abgedruckt im Archiv für schweizerische Neformatiousgeschichte III, S. 506.

Zu r. Dieser Artikel scheint mit Art. 1 im Abschied vom 17. November nicht ganz zu Harnioniren.

Zu I». Am Schlüsse fügen das Zürcher und Glarner Exemplar bei: Man habe dem Turbin („im")

unter dem Siegel derer von Lucern im Namen Aller einen schriftlichen Schein geben lassen.

Zu I. Anstatt dieses Artikels hat das Zürcher Exemplar Folgendes: Der Bote von Zürich soll seine

Herren berichten, über ihr Schreiben, die Wädenswyler Angelegenheit betreffend, habe wegen Kürze der Zeit noch

nicht verhandelt werden können, so daß man ihnen jetzt in der Eile keine Antwort zugehen lassen könne, doch

«verde man ihnen beförderlich schriftlich oder mündlich eine solche übermitteln.

Ajern. 1549, 14. December.
Staatsarchiv Bern: Rathsbuch No. sia und »li, erste Abtheilung, S. 2?g.

Vor dein Rath zu Bern erscheint ein Bote des Königs von England, läßt seine Credenz verlesen u»d

eröffnet, der König habe den guten Willen derer von Bern gegen ihn vernommen und «volle daher auch stü^

Geneigtheit bezeugen. Der König habe gehört, «vie die von Bern mit einigen Orten der Eidgenossenschast

iit Betreff der wahren christlichen Religion einig gehen. Wenn nun ein gemeines Concilium stattfinde, st

wünsche der König, die von Bern möchten sich mit ihm vergleichen; er nehme an, sie werden sich nicht vo>>

der Religion trennen, und sonst sich nicht gegen ihn bereden lassen. Der Rath giebt dem Gesandten ei>^

verschlossene Missive an den König, des Inhalts, die von Bern seien nicht weniger geneigten Willens

ihn als wie gegen seinen seligen Vater; im Fernern «verde er von dem Gesandten vernehmen, was ilM

geantwortet worden sei. „Die antwort stellen, mentag vertagen, unvergriffenlich."

»6.

Lucern. 1549, 19. December (Donstag vor Thomä).
Staatsarchiv Lucern: Aus Actenbaud No. 68.

Vor Schultheiß und kleinen Rathen zu Lucern „zu den Barfnssen" eröffnen Gesandte von Untcrwaldea,

nämlich Ammann (Heinrich) zum Weissenbach und Ammann (Niklaus) Wirz von Obwalden und Amma>^

(Melchior) Wilderich von Nidwalden Folgendes: 1. Man möge betrachten, «vie die Altvordern znstumw'^
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bekommen ssjx,, die von Unterwalden vielleicht mehr als andere Orte mit denen von Lneern Lied und
^ld getragen haben, und ihnen daher um so eher die folgenden Begehren bewilligen. 2. Die von Unter¬
walden führen Anken, Käse und Anderes, was sie haben, in die ^>tadt Lucern. Da die beiden Orte Uri
'"'d Schwyz zu Lucern wohl kaufen, aber nichts herfuhren, „solle man f.) des lassen gemessen".3. Die

Lucern haben früher eine Satzung gemacht, über welche die von Unterwalden sich beschwert haben;
^rauf sei ein Tag zu Brunnen gehalten worden und die von Lucern seien dann von dieser Satzung
^gestanden. 4. Die von Lucern haben ein Einsehen gethan, daß niemand mehr als 10 Mütt schweres und
W Mütt leichtes Gut kaufen solle. Diesem werde nicht stattgethan. 5. Die von Lucern haben ebenfalls
verordnet, daß nur guter, sauberer Kernen auf den Markt geführt werden solle. Diese Vorschrift werde
ebenfalls nicht beobachtet.6. Die von Unterwalden verlangen, es solle das Ankenhaus eine Stunde früher

das Kornhaus geöffnet werden. 7. Es sei vorgeschrieben,daß keiner mehr als 10 Zentner Anken auf
«nein Markt kaufen dürfe. Hiergegen beschweren sie sich und verlangen, man solle jeden taufen lassen, soviel
'h'u möglich sei und er bezahle., könne; der Markt soll frei sein. 8. Wenn Zürcher zu Unterwalden Anke.,
kaufen und über den See führen und Zoll und Geleit geben, so sollen sie zu Lucern nicht bestraft werden,
^nn die von Unterwalden (Anken) über den See nach Küßnacht führen, sollen sie weder Zoll noch Geleit
huldig sei», g. Die von Lucern haben Satzungen errichtet, für welche sie gemäß den Blinden nicht befugt
s°k°u; sie solle., den Markt frei gehen lassen, wie von Alten, her. 10. Wenn die von Unterwalden Rosse
°d°r Rindvieh auf die Schützen,uatlezu Lucern führen und nicht verkaufen können, sollen sie keinen Zoll zu

schuldig sei.. ; der werde aber von Einigen gefordert, von Andern nicht. 11. Wenn sie Anken herbringen,
s° sollen sie denselben verkaufen dürfen, sobald sie Kaufleute haben, wie vor Altem. In Unterwalden seien
°"Uge alte Leute, die noch wohl wissen, daß ...an den Anken, sobald man Käufer gehabt, verkaust und dann
NM Aukenhaus geklopft habe; das sei dann geöffnet und der Anken gewogen worden, wenn man wollte; s.e

fnuben, fteie Leute zu sein und zu bleiben, und das Ihrige verkaufen zu können, wann und wo sie wollen.
2' iAu Zürcher habe in Unterwalden Anken kaufen wollen und hiefur das baare Geld .... Lande l.egcn

^lossm. Er habe dann de... Schultheiß zu Lucern Anzeige gemacht, er wolle dem Nächsten nach von Unter¬
walden „ach Küßnacht fahren und Zoll und Geleit hiefür entrichten. Das habe der Schultheiß ihm abgeschlagen
U"k> ihn aufgefordert, vor den Rath zu kommen. Das habe der Zürcher nicht thun wollen und dann den

nicht gekauft. Die von Unterwalden haben diesbezüglich früher ihre Botschaft ... Lucern gehabt.

^ s°i geantwortet worden, diejenigen, welche in Unterwalden Anken gekanft haben, seien ...cht deßwegeu
Alraft worden, weil sie in Unterwalden Anken kauften, sondern weil sie über den See um Gelc.t
"Usührt haben; wenn jemand in Unterwalden Anken kaufe und ihn über See oder Land auf das Gebiet

7" von Lucern führe und Zoll und Geleit bezahle, so wolle ...an ihn an de... Kaufe nicht hmdern. Das
man gegenüber den. genannten Zürcher nicht gehalten. 'Man sei nun der Me.nung, d.e Sache se. mcht
Ziircher, sonder., denen von Unterwalden abgeschlagen und damit in ihre Fre.he.t emgegnssen worden.

7"" bitte, hievon abzustehen, damit u.a.. nicht veranlaßt werde, an gebührenden Orten Rath zu suchen, was
Freundschaft brächte, und wenn ...an in Streit käme, so hätten gewisse Leute Freude, daß Lucern

llnterwalden auch einmal spänig geworden seien.

Die Antwort oder einen Beschluß des Rothes von Lucern enthält die Quelle ...cht; dieselbe liegt im

Ebschied zwischen 16. und 22. Januar 15S0.
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«7.

Zürich. 1550, 7. Januar (Dienstag nach Hl. Dreikönigen).

St<icitSarci)iv Zürich: Abschiede Bd. 18, k. 2. Staatsarchiv Bern: Allgemeine eidgen. Abschiede NN S. 283. LaudeSarchiv Scliwnz: Abschiede.
Kantonsarciiiv wlaruS: Abschiede. Kantviisarchiv Basel: Abschiede Bd. 23. ÄantvnSbibliothek Freiburg: Girard-Sammlung ?am. III, S. 4U-

Tag der Orte Zürich. Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus.
Gesandte: Zürich. Hans Haab, alt-Bnrgernreister; Georg Biüller; Bernhard von Cham, Seckelmeister

Hans Bleuler. Lucern. Hans Bircher, alt-Schultheiß. Uri. Jacob Arnold, Landammann. SchwyZ-
Dietrich Jndcrhaldcn, Landammann.Unterwalden. Hans Sigrist, alt-Landvogtim Nheinthal. Zug-
(Hartmann) Utigcr, alt-Ammann. Glarus. Dion>)stus Bussi, alt-Ammann.

»». Vor den Boten erscheint Ascanius Marsus, Gesandter des Kaisers und des Statthalters zu Mailand,
und eröffnet, er habe vernommen, daß Anstrengungen gemacht werden, den Sebastian Schärtlin in der
Eidgenossenschaft zu behalten. Alan möge bedenken, wie in Betreff dieser Angelegenheitder Kaiser wiederholt
geschrieben und auch sein Gesandter, Johann Angelus Ritius, sich mit vielem Fleiße in der Sache verwendet
habe. Ans dem letzten Tag zu Baden sei diesfällige Antwort verheißen worden. Alan möge nun die Sache
an gemeine Eidgenossen bringen, damit dem Kaiser eine Antwort werde. Dabei möge man wohl erwägen,
ob es besser sei, eine solche Person wider Recht und Billigkeit in der Eidgenossenschaft bleiben zu lassen, oder
die Huld des Kaisers zu behalten. Da »ran diesfalls ohne Instruction ist, so wird die Sache in den Abschied
genommen und den übrigen Orten davon Mittheilnng gemacht, damit jedes seine Boten instruiren kann-
I». Gilg Tschudi, Landvogt zu Baden, zeigt an, wie ihm schon zum zweiten Mal in den Scheuern,
nämlich einmal in der Scheuer vor dem Thor gegen die kleinen Bäder, und einmal in der Scheuer unter
dem Schloß, Feuer eingelegt worden und aufgegangen sei. Da damals Zigeuner oder Heiden daselbst herumgezogen,
aber sofort wieder verschwunden seien, so glaube man, daß diese solches gethan haben. Es wird beschlossen,
jedes Ort soll auf solche Zigeuner oder andere dergleichen „Landstrichling", denen man solche Sachen zutraue»
könnte, um so fleißiger Acht halten und sie. im Betrctungsfalle nach Verdienen bestrafen, e. Da auf de»
Tagen zu Glarus und Lucern angezogen worden ist, wie dein Gotteshause Pfäsers an dessen Zehnten z"
Maienseld und Fläsch Abbruch geschehe, so wird dem Landvogt zu Maienseld geschrieben, er möge besorgt
sein, daß der Abt laut Brief und Siegel bezahlt werde. Für den Fall, daß dieses nicht geschieht, sollen die
Boten, die aus dem Tag im Oberland, den die III Bünde wegen der Brücke zu Maienfeld ansetzen werde»,
erscheinen, ermächtigt werden, des Fernern zu verhandeln, daß das Gotteshaus bei seiner Gerechtigkeit geschir»^
werde. «R. Der Landvogt in den Freien Aemtern, Meister (Johann) Wegmann von Zürich, zeigt an,
Einer den Brunner von Au, im Amt Meyenberg,bei seiner Ehefrau auf dem Seinen in einem
gefunden habe. Als der „Hüring" dann geflohen, sei der Ehemann ihm nachgeeilt, habe ihn aber
erreichen mögen, und dann wieder zurückgegangen und die Frau so geschlagen, daß sie wenige Tage darnach
gestorben sei. Als der „Hüring" die That eingestanden und der Ehemann weitere Rache gegen ihn gcs»^
habe, habe er, der Landvogt, Friede zwischen ihnen gemacht. Da nun aber weder die Freunde der Getödtett»,
noch sonst jemand um Recht anrufe, so begehre er, der Landvogt, Bescheid, wie er sich hierin mit de»'
Strafen halten solle. Die Angelegenheitwird in den Abschied genommen und soll auf den nächsten
jeder Bote instruirt sein, wie man diesen Handel und den Ursächer des Todtschlages von Obrigkeits weg^'
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halten und bestrasen wolle. Wenn aber der Vogt inzwischen von jemand um Recht angerufen würde, soll

" dasselbe beförderlich ergehen lassen. Vincenz Castanea von Lauis beklagt sich, daß die Söhne des

Bartel de Turbino auf dem letzten Tage zu Lucern bei einigen Orten hinterrücks von ihm erlangt haben,

daß sie wieder in die Landschaft Lauis kommen dürfen, ungeachtet auf der letzten („hüriger") Jahrrechnung

K. Lauis ein llrtheil erfolgt fei, dein zufolge sie beide ihm für Kosten, Schaden, Schmerzen und Lahmtag

2W Kronen und der Kammer 100 Kronen entrichten und bis zur Bezahlung die Landschaft Lauis meiden

lallen. Da er nun um feine Ansprache noch nicht befriedigt worden sei, und durch die Anwesenheit seiner

Gegenpartei leicht ferner etivas Ungeschicktes entstehen möchte, so bitte er, ihn bei dem benannten Unheil zu

schirmen. Man findet das Begehren nicht unziemlich; indessen kann es den Boten nicht zustehen, den in

^ucern gefaßten Beschluß ohne fernere Ermächtigung der Obern zu entkräften, und ohnehin ist den Bet.effei.de..

das Land nur bis auf einen gemeinen Tag wieder geöffnet worden. Es wird daher dein Vincenz Castanea

bewilligt, seiue Gegner auf den nächsten gemeinen Tag heranszuladen, auf welchem dann alle Boten mit

Vollmacht erscheinen sollen, t. Schultheiß Fleckenstein von Luccrn berichtet, wie er mit dem Albrecht von

^ala von Lauis, seinem allen Gemeinder, wegen Schulden und Ansprachen einen Handel habe, welcher zwei

"wählten Sprüchern und dein Laudvogt und Landschreiber als Obleuten auszusprechen übergeben worden

Nun seien gegen den Landvogt und „etlichen" Sprüchern einige Zureden erfolgt und Unwille entstanden,

verlange daher, daß man bis auf einen gemeinen Tag den Handel stillstelle.. und den Landvogt zur

Nettung seiner Ehre herauscitiren wolle. Man schreibt nun dein Landvogt, er solle mit den Sprüchen. nicht

ßwfahre», sondern vom nächsten Tag weitern Bescheid erwarten. Demselben mag Fleckcnstein sein Anliegen

"tragen; wenn sein Gegner oder der Landvogt zu Lauis daselbst auch etwas anbringen wollen, so mögen

dieses schriftlich oder mündlich ebenfalls thun, was man ihnen anheimgestellt hat. Daneben soll jeder

die Sache heimbringen und auf dem nächsten Tag mit Vollmacht und Instruction erscheinen. Dieser

ist von denen von Lucern, Uri, Unterwalden und Zug wegen des Auslandes zwischen Zürich und denen

Schwyz u„d Glarus betreffend den Kauf der Herrschaft Wüdens.vpl angesetzt worden. Es sind daher

Boten der vier erstgenannten Orte vorab vor dem kleinen und dann vor dem großen Nathe und dem

"°llk°mmenen Gewalt derer von Zürich erschienen und haben eröffnet, wie ihre Obern und die beiden Länder

Rücksicht auf die alten Verträge sich über genannten Kauf beschweren, wie es aber Unwillen und Kosten

^ Folge habe, .venu gemäß dem erfolgten Nechtsbot das Recht ergehen müßte; da indessen der jüngere

^«rag die sechs Orte 'gemeinsam berühre, so würden sich vielleicht die vier Orte mit dem Rechten ebenfalls

^igen. Um aber das letztere zu vermeiden, bitten sie dringend die von Zürich, von dem benannten Kaufe

Mlich abzugehen, die Herrschaft dem St. Johanns-Orden wieder zu überlassen, bei den alten Vertragen zu

und sich „m derjenigen Gerechtigkeit zu begnüge.., die sie daselbst haben. Die von Zürich haben

^°uf geantwortet, dieser Span sei ihnen leid; der Kauf sei keineswegs geschehen, ..... d.e Eidgenossen zu

^"heiligen oder zu ärger.., sondern in Folge dringender Umstände, wobei sie glauben daß ste den übrigen

als Nachbaren wohl so lieb sein werden, als es Andere gewesen seien. Es sei ihnen n.e ... den Sinn

°'"Men, gegenüber den Eidgenossen Festungen oder Wehren zu errichten oder .hre Gewalt und Pracht zu

Lehren, vielmehr hätten sie an. liebsten gesehen, wenn der oberste Meister und der Orden die Herrschast

, ""en hätten. Da dieses aber nicht erlangt werden mochte und die Herren unter allen Umständen verkaufen

s° haben sie, um allerlei Anstände zu verhüten, die folgen möchten, wenn die Herrschaft in andere

V"ude käme, den Kauf ..... eine schwere Summe gethan, ..." so ...ehr, als die Herrschaft bei zweihundert
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Jahren durch ein Burgrccht mit der Stadt Zürich verbündet gewesen sei, mit ihr gesteuert habe und gereist

sei, und in Betreff der Zölle und anderer Dinge die von Wädenswyl in Lieb und Leid als Bürger von

Zürich geachtet worden seien; auch besitze Zürich daselbst einige Lehensgerechtigkeit, und seien die Waldungen

und „Gelegenheiten" daselbst der Stadt vortheilhaft. Die angezeigten Verträge zwingen den Meister und

den Orden nicht, das Ihrige zu behalten, und verbieten denen von Zürich nicht, die Herrschaft zu kaufe»!

würden sie nicht kaufen, so dürften sich jene um andere Käufer umsehen, die beiden Parteien nicht genchui

wären. Endlich würde es denen von Zürich vom Meister und dem Orden zum Vorwurf gemacht, wenn sie

von dein aufrecht geschlossenen Kaufe abgehen würden. Sie können daher ohne Recht von dem Kauf nicht

zurücktreten ; die vier Orte mögen also die von Schivyz und Glarns bestimmen, sich hiebei zu beruhigen-

Was das Burgsäß und die angeführten Verträge anbelange, wolle man mit den beiden Orten unter Mitwirkung

der vier Orte, als angenehmer Schiedleute, niedersitzen und die Sache gütlich zu erledigen trachten, wie nia»

das früher durch Schreiben und in einem Abschied erboten habe. Sie bitten, die Sache beförderlich beizulegen,

da sonst für Käufer und Verkäufer täglich Kosten laufen und keine Partei des Kaufschillings genieße. Das

haben die Boten der vier Orte denen von Schivyz und Glarus mitgctheilt und zufolge ihrer weitem Instruction

vorgenommen, Mittel und Wege zu suchen, den Handel gütlich zu erledigen. Der Bote von Schwch

entgegnete, er habe keinen Auftrag, sich hierin einzulassen, weil seine Obern erwartet haben, die von Zürich

werden von dein Kaufe abstehen; was man ihm aber in den Abschied gebe, wolle er heimbringen. Ml

Bote von Glarns hatte dagegen Auftrag, ans Hintersichbringcn gütlich zu verhandeln. Bei diesen ungleiche»

Instructionen hat man dermalen keine Vermittlung vornehmen können, sondern einfach den „Verordneten"

von Zürich angezeigt, was die Boten von Schivyz und Glarus erklärt haben. Daneben aber wird nun »^

den Gesandten und Verordneten beider Theile berathen und verabschiedet: 1. Da dieser Handel nicht längt

verzögert werden soll, ohnehin seit der letzten Jahrrechnung noch viele Gegenstände unerledigt ausstehen, «>'d

die Zeitlänfe sonst eigenthümlich angethan sind, so hat man einen gemeinen Tag ans den 26. Januar, S"

Baden Abends an der Herberg zu sein, angesetzt. Auf dem sollen alle Boten sowohl mit Beziig auf diese»

Handel wegen Wädenswyl, als auch rücksichtlich der in den alten Abschieden enthaltenen unausgetragent

Sachen, auch für allfällig neu eintretende Geschäfte mit Instruction erscheinen. Die übrigen Orte hat »>»"

hievon brieflich benachrichtigt. 2. Auf Ansuchen derer von Zürich und auf Gefallen der Obern beschließen

die Boteii der vier Orte, es sollen die letztern noch vor dem angesetzten Tage mit denen von Schivyz M>d

Glarus reden und handeln, daß sie von der Verhinderung des Kaufes gütlich abstehen, und dann anbelangt'^

die alten Verträge und die Burg von Wädenswyl die vier Orte mit und neben andern Eidgenossen

vermitteln lassen. I». Der Ammann von Glarus klagt über die Liederlichkeit der Schisfleute und verlang,

daß man auf dem Tag zu Utznach weiter hievon rede. Zürich und Schivyz nehmen das in den Abschied und ll»^

einverstanden, auf dem benannten Tage weiters in der Sache zu verhandeln, i. Zu gedenken, was der Wirth

Hirschen von Breingartcn wegen des Appißers Todtschlag und der daherigeu Kosten weiter angezeigt hat. Dic

Glarus („ir") sollen dieses dem Vogt (Joos) Pfcndler vorhalten n»d seine Antwort daranf entgegennehmt

It.. Vortrag von Albrecht Nosin und Antwort darauf; siehe den Abschied vom 28. Januar 1550 ^

und die dortige Note.

Das Bcrner Exemplar, betitelt „Uszng" ans dem betreffenden Abschied, enthaltet nur », v, t;
Schwyzer Exemplar fehlt in I» der letzte Satz, ferner i und daS Gesandtenvcrzeichniß; im Glarner ?
im Basler >» — ,1, — j- kms Freiburger Exemplar wie das Berncr.
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Zu u. Beim Zürcher Abschied liegt der schriftliche Vortrag des kaiserliche» Gesandten. Der Text i.»

Original ist in überwiegendem Maße eine wörtliche Wiedergabe dieses Schriftstücks.

Zu t. In, K. A. Freiburg: Badische Abschiede Band 15, nach dem Abschied vom 28. Januar 1550,
und im K. A Solothuru: Abschiede Band 29. liegt eine Zusammenstellung der vor dem Schiedsgerichte ...

Lauis mit Bezug auf diesen, noch oft wiederkehrenden Rechtsstreit verflogenen Verhandlunge», gefertigt

von Johann Znmbrunnen. Landschrciber zu LauiS. von. 21. Januar 1550 ger.chtet an Landammanu und

Nath zu Schmilz, zum Zwecke der Rechtfertigung von Leonhard Büeler, damaligem Urndvogl zu Lams.

Die Zusammcnstellunq enthält Verhandlungen vom 12. nnd 19. August, 19., 20. m.d 24. Deeember 1549.

Man sollte glauben, daß mit den. Spruche von. letzten Datum die Thät.gke.t des Schiedsgerichtes vollendet

gewesen wäre! es verfällt den Fleckenstci» zu Gunsten des von Snla. so daß wenig,tens hieraus ...cht klar

liegt, war..», den. Landvog. geboten werden mußte, mit den Sprüchern ».cht ..fürzufahre..". wenn unter

letzter... »ich, eine Art Exeeu.ion verstanden werden soll. Der materielle Inhalt des Stre.tes, e... re.ner

Forderungsstreit. ist für unser» Zweck ohne Belang. Die betreffende Forderung stund ursprünglich ... Verb.ndung
wit mehreren andern.

Zu x. Die tagenden Orte erlasse» das Ausschreiben für den "..temander von Zürich den

9. Januar 15.5t), K. A. Basel: bei diesem Abschied; K. Ä. Solothuru: Altzch.ede Band iB; 5t. B. <-chaff-^
Hausen: Correspondenzen.

Nuinwaidn. <S.»ne». SImuy. »W». Swü-H'" l». «> «- »>«-»

lind 22. Januar sMillwoch vor Pauli B-kchruug).

St..ati>»rcl>>» viiccr»: Actc»l>a»d z-o. »di.

s-sandt- oou L u r-ru, nämlich Schulihnb Ha« Hu» «d albSchnlth-ih H-umch Fl-ck-nst-m, autwort-u

°>'i dm dm Gmmdim von »m.rwald-u vaa. IS. D--.,ub,r IS49 F°l»,ud-St Zu I Dl- oou

7°"» Hab«, auch b,z „dl «u> d-um vvu llu.-rwald.u uud -ud-ru »»-u°ss-u ,.m d°r V-M»lch Uit» und
°«kt »ich,z Audm-z g-,han, als was st-uudlich, »ui uud -ldg-uWsch !-> »ud Glunps, ehr- uud Such! »islaIl-n

" KW- Vonours- v-ranlass-u sollt-, und man s-i a-ldun, d,-s-S auch f-m-r so zu halt-u. Zu ». Hau

di-i-u ZIt,j.t»t da mau doch di- oou llu.--w-ld-u ihrm Auk.„. Käs, und Aud---z ,° ih-tt-r als

7«, ..,ka,.s.tt lass-, so »laub- mau. doli Ii. „d-S" wohl ».ui-b-us iiluuchiu komm- mau .hu», m,° H-
Mi, drm «-rn-ulaus zu Z-il-u gut zu Hüls-, was mau auch s-ru-r ihm, w-rd-, Zu Z. u-u-n oou
i-> das Au»,drachtk uicht in Eriau-ruu», ab-r mru» -S auch »°>»-l°mm-n war-, so hab-u Ii, g-masi

7'° Statutm. P-ioil-ai-„ itud gu..u Fr-ih-ii-u. di- Ii- °°u .ömisch.u «..s.ru mW »«»» °d,u. d.-

^7»--- b-i ihum Orduuu»,,. uu« Sich»,.».,, zu m.ch.u. >md di-s-ld.» j. nach und P-rhaltu.ss-u zu

7> Zu «. Da di- oou Ilr. uud auch di, Schifjl-Ul- »°» »U---U solch-» Vor,aus »-.»-d-u uud attch
I-oi-l »,kaust hab-u. dalt A„d--U w.uig s-bli-b.» s-i, so h°d° »,au aus M-Us-U d-r,r »°„ Ilut-rwald-u

7 Ws", ihu-tt. d-u-u von Schumi uud j-d-.u,°u» zum Bch-u di. V-ro-duung w-z-n d.r w Pili,,
- „uud dau-b-u d.u i,.n uud d.».u «°ii Schwizj uit s-w-rt". S-ot-l mau w.ss-, s-i-tt di, oou

«°d Ld--Nt, ,o,ttu so, j-u, «.rorduuu» ul«>r„-» hab-u. b.»°sl w°rd,u, was auch wusii» a-sch-h-u

20
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werde. Zu 5. Die von Lucern haben abermals in ihrem ganzen Gebiet herumschreiben lassen und Kornschauer

geordnet und wollen das Beste thun. „Aber daneben so sigen ire (derer von Unterwalden) mutier, die sölich

gute oder ringe und wolfeile (Waare) nach by den buren und Hoblern bestellen und dings abkaufen, demnach

sy mit lieb nit bezalen und ouch nit by zyteu kaufen." Jin Uebrigen werde man gute saubere Waare zur

Genüge finden. Zu 6. Das Ankenhaus könne nicht früher geöffnet werden. Einige von Unterwalden u»d

Andere, welche den Anken weit herbringen müssen, würden sich hierüber beklagen. Würde man das Kornhaus

eine Stunde „wyter oder lenger nfzethnn" verordnen, so würden sich die Bauern und Hodler noch un'hr

beklagen als jetzt, daß sie nicht bei guter Zeit heimfahren können. Zum Besten Aller wolle man daher be>

der jetzigen Ordnung verbleiben. Zu 7. Es sei bekannt, wie mit dem Anken großer Barkauf getrieben werdc

und jedermann sich hierüber beklage. Würde jeder kaufen dürfen, soviel er wolle und zu bezahlen habe, w

würde der arme geineine Mann sehr beschwert werden. Die Sache sei auch vor gemeinen Eidgenossen,

denen die Rathsbotschaft von Unterwalden auch gewesen sei, angezogen worden. Zum Vortheile von jederinauu

wolle man daher auch hierbei verbleiben. Zu 8. Die von Unterwalden (am Rande mit anderer Schrisi'

„und die, so bp inen kaufen") mögen das Ihrige wohl führen, wohin sie wollen; doch behalten sich die vo»

Lucern allerwegen ihre Gerechtigkeit vor, die Sache nach ihrem guten Bedünken zu ändern. Beinebens si^

jeder, der über die hohe Herrlichkeit derer von Lucern fährt, diesen Zoll und Geleit geben. Zu 9. Die vo»

Unterwalden sollen doch anzeigen, welche Satzungen die von Luccrn gemacht haben, die den Blinden zuwider

seien; denen von Lncern seien keine solche bekannt und befremde sie dieser Anzug. Zu l0. Man habe nienrcu^

befohlen, von unverkauftem Vieh Zoll zu beziehen, sondern dermalen diesen nachgelassen, doch ans fernen'-

Gefallen und Widerrufen. Zu 11. Wenn auch das Angebrachte früher geschehen sein möge, so seien danach-

nicht soviel „Welt" und Vorläufer vorhanden gewesen, als jetzt, und habe man brüderlich mit einander gci<^'

Würde man dem Verlangen jetzt entsprechen, so würde mancher dadurch beschwert werden und hätte »»^

auch keinen freien offenen Markt. Man bleibe daher bei der Verfügung und bitte die von Unterwaldc>»

von ihrer Meinung abzustehen. Zu 12. Dieses Airzugs habe man sich nicht versehen und namentlich

erwartet, daß er mit so hitzigen Worten angebracht werde; man glaube auch nicht, mit denen von UiRs

walden in Span zu kommen, was denen von Lucern in Treuen leid märe; diese wollen nur thun,

frommen guten Eidgenossen zustehe, und in die Freiheit derer von Unterwalden nicht eingreifen, verlangen

daß man die von Lucern auch bei ihren Freiheiten und guten Gewohnheiten bleiben lasse. Dem betreffe»^'

Zürcher, als er die erwähnte Anzeige dem Schultheiß Bircher gemacht habe, habe dieser geantwortet, er si

zum Ankenhause gehen und die Ordnung über den Ankenkanf lesen, dann werde er sich wohl zu verheb"

wissen. Hiemit habe der Zürcher sich nicht begnügt, sondern vor den Rath („uns") kehren wollen; ^

Schultheiß habe ihm dann angezeigt, was man im Rath auf dem rechten Rathhans beschlossen habe, ^

werde „zu den Barfussen" nicht geändert; dabei habe der Schultheiß dem Zürcher bewilligt, vor den

(„uns") zu kommen; jener sei dann aber nicht erschienen, sondern hinweggefahren. Bestraft worden s<»

weil er Zoll und Geleit verschwiegen habe; ohne Ursache strafe man niemand. Endlich behalten sich

von Lucern vor, ihre Artikel und Satzungen nach Gelegenheit der Zeit und gutem billigein Bedünke» >>

ändern oder zu beseitigen.

Diese Antwort liegt in Forin einer Instruction für die genannten Gesandten vom IL. Januar

vor St. Antoni) 1550 vor. Ans dem Umschlag stehen mit etwas anderer, doch ziemlich gleichzeitiger ^

die Titel: „Was mit Unterwalden gehandlct uf ire beschwerden von wegen ankcn- und kornkonfs
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andern punkten no. 1550", und „Instruction und antwort so Unlrrwaldcn sürghaltcn und gschribeu ist
vor Pauli bekerung anno 1550, von wegen des ankcn- und kornkoufs". Vor jedem Punkt der Antwort
wird der einschlagendeVortrag vom 19. Deccmber 1549 fast wörtlich wiederholt. Zur Ergänzung dient
folgende Missivc.

1550, 22. Januar (Mittwoch vor Pauli Bekehrung). Luccrn an Ob- und Nidwalden. Als jüngst
die Rathsbotschaft derer von Lucern (die angegebenenGesandten werden genannt) in Unterwalden(„by üch")
gewesen seien, um über den von Gesandten von Unterwalden am 19. Dccember 1549 vor dem Rath zu
Lucern mündlich gehaltenen Vortrag zu antworten, sei ihnen unter Andern, Folgendes vorgehaltenworden:
1- Alan beschwere sich, daß Einer, der in Unterwalden Anken gekauft und denselben mit Entrichtung von
Zoll und Geleit über das Gebiet von Luccrn geführt habe, dort bestraft worden sei. 2. Die von Luccrn
haben eine Ordnung gemacht, daß Keiner auf einem Markt mehr als fünf Centncr Anken kaufen dürfe:
wolle er dann aus einem folgenden Markt wieder Anken kaufen, so müsse er von dem Ort, in welchem er
den frühern Anken verkauft habe, einen Schein bringen, daß dieser Ankcn wirklich verkauft worden sei; dann
dürfe er wieder fünf Centncr kaufen, ll. Die von Lucern haben verordnet, die dortigen Wirthe dürfen
oon denen von Unterwaldenfür eine ilrte einen Schilling mehr fordern, als von denen in der Stadt Lucern.
1. Den Psistern sei erlaubt worden, am Dienstag das Brod kleiner zu machen, all, an andern Tagen,
bannt es an den andern Tagen denen zu Lucern in größerem Maße zukomme, lieber diese Artikel könne
o>nn sich »jcht genug verwundern; das werde von Leute» vorgegeben, die Mißhelle stiften wollen. Man
>°llc die Anssager angebe» und einen unverzüglichen RechtStag stellen, dann Wolle man die Betreffenden
belangen. Auf einen. Markt möge jeder zehn Centncr Anken kanfen, Anderes sei nie verfügt worden. Es
haben aber Einige, wie Hans Knab von Lucern und Andere, alle Dienstage zehn Centncr gekauft, dann
susainmcngesottenund hernach viele hundert Centncr ans einmal den Rhein abwärts führen wollen; so haben
Einige von Straßburg und anderswoherden Markt zu Luccrn ganz in ihre pände nehmen wollen, was
enen von Unterwaldenund den Eidgenossen, die wöchentlich Salz und Anderes liefern und Anke» kaufen,

""leidlich sc. und sei solcher Art der Markt nicht frei. Als solche Gemeinschaften entstehen wollten. seien
K-'cchtc bestellt worden, von denen jeder zehn Centncr kaufte, als ob er für sich wäre, was aber nicht der
»all gewesen sei. Man habe ihnen daher sagen lassen, wenn sie kaufen wollen, so solle jeder aus eigenem

nt kaufen und die Sache wöchentlich verführen,nicht an Haufen sammeln und haufenweise verkaufen, und
wöchentlich Bescheinigungen bringen, daß die Betreffenden weder zu Basel. Straßburg noch anderswo solche
saufen sammeln, sondern die Sache wöchentlich verkaufen. Als dann Hans Knab selig und seine Mit«
hofw" zu Lucern, Basel und Straßburg von solchem, in der Eidgenossenschaftnicht zu duldenden Vorkauf
abgestanden seien, seien weitcrs keine Schriften mehr verlangt worden, lieber die Ankengrcmplcr. die wöchentlich
bc" freien Markt besuchen, habe man nie Nachfrage gethan oder Briefe gefordert. Wenn jeder kaufen könnte,
w"s er wollte, so würde der arme Mann bedrängt und wäre es kein freier Markt. So seien auch die
uudern Klagepunkte nicht wahr und wolle man, wie angezeigt, darum das Recht bestehen.

^ ^ ^ Staatsarchiv Lucern - Actcnband No. 6ö.

«9.

Made». 1550, 28. Januar.
^'""'»arn. . Staatsarchiv Lucern: Allgemeine Abschiede 0 2. k. 171- Staatsarchiv Zürich - Abschiede Band IS, r. o.
^""t°"Sa. ^- ^gemeine eidgenössische Abschiede dl dl S. IIS. Landesarchiv Schmilz: Abschiede. diantv.iSarchiv Basel: Abschiede Bd. sz.

Preikiirg: Bad. Abschiede Bd. 15. KantvnSarcliiv Solothurn: Abschiede Bd. so. KantonSarchiv Schaffhause» : Abschiede.
LandcSarchiv Appenzell: Abschiede.

Zürich. Johann Haab, alt- Burgermeister; Johann Escher, Stadtschreiber. Bern. Hans

> von Erlach; Jacob Thormann, Venner und des Raths. Lucern. Hans Bircher, alt-Schulthciß.
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llri. Jacob Arnold, Landammann. Schwyz. Dietrich Jnderhalden, Ritter, Landammann. Unter¬
wal den. Hans Sigrist, des Raths, in Obwalden, Zug. Wolfgang Herster, Seckelmeister und des Raths.
Glarus. Paul Schuler, des Raths. Basel, Onofrion Holzach, des Raths. Frei bürg. Hans List/
Seckelmeister und des Raths. Solothurn. Urs Surp, Schultheiß. SchaffHausen, Hans Stierli, des
Raths. Appenzell. Sebastian Törig, des Raths. — E.N.A.k. 99, Unckcun: Kathol, Abschiede 1541 —15!10.

Vor den VII (im Thurgau regierenden) Orten erscheinen Abgeordnete derer von Bichelsee u>ft
Dußnang an einem, und der Abt von Fischingen am andern Theil. Jene eröffnen, sie haben von de»
Eidgenossen„by den achzechen jaren" besiegelte Abschiede erhalten, daß das Gotteshaus Fischingen sechs
Prädicanten und zwei Meßpriester erhalten solle, damit sie die Unterthanen allenthalben bedienen. Nun seien
Bichelsee und Dußnang zwei alte anerkannte („eehafte") Pfarreien, bei denen stets ein Pfarrer gesessen sei
und sie versehen habe. Als nun vor sechs oder sieben Jahren starker Hagel geschlagen habe und daher für
dieses Jahr dein Gotteshaus weder Zins noch Zehnten entrichtet werden konnte, habe der Abt von Fischingc»
sie gebeten, es möchten sich beide Gemeinden mit Einem Prädicanten begnügen. Das haben sie damals
zugegeben und sei es bis jetzt so gepflogen morden. Für die Folge aber sei ihnen dieses nicht mehr gelegen;
wegen der Entfernung beider Ortschaften komme ein Prädicant, wenn er an beiden Orten predigen müsse, in
der einen Pfarrei immer spät an; sie bitten daher, den Abt von Fischingen zn vermögen, sie gemäß dein
erwähnten Abschied mit zwei Prädicanten zu versehen. Dagegen erwiedert der Abt von Fischingen, der
angeführte Abschied sei aufgehoben worden. Man habe nämlich ihn beauftragt, den Convent wieder
aufzurichten und gemäß der Stiftung Priester heranzuziehen; wenn er nun den Convent erhalten und jede
Kirchhöre mit einem Prädicantenversehen müsse, so gehe das über das Vermögen des Gotteshauses. Auch
die von Au und Bettwysen haben einen solchen Abschied erhalten, aber auf Befehl der Obern sich mit Einein
Prädicantenbegnügt. Da nun Bichelsee und Dußnang nahe bei einander gelegen seien und Ein Prädicant
sie wohl versehen inöge, so möge man sie anweisen sich mit Einem zu begnügen. Der Handel wird in den
Abschied genommen;man will an der Jahrrechnung darüber Antwort geben. Hierbei ist auch angezogen
worden, Andres Egli, der ein Mönch zu Fischingen gewesen sei, hernach aber ein Weib genommen hat, habe
bei 1000 Gnlden von dem Gotteshaus gezogen, und überhin habe, ihm letzteres jährlich ein großes Leibding
auszurichten; er, der nun Wirlh zu Steckboru sei und Kartenspiel und Würfel „legt", könnte die PrädicatM'
versehen und eine der beiden Pfarreien annehmen, oder aber sein Leibding und seine Competenz aufgeben-
Auch das soll man heimbringen, um auf dem nächsten Tag mit Vollmacht zu erscheinen.I». Es wird
angezogen,wie fast auf allen Tagleistungen Privatpersonen um Wappen und Fenster der Obrigkeiten bitte»/
was früher abgestellt worden sei. Es wird nun wiederholt erkennt, daß man auf gemeinen Tagen nur Gesuche
für Kirchen, Nathhäuser, gemeine Gesellen- und Schützenhäuser und was „alt recht cehaft Tafcrnen- u»d
Wirtshüser" sind, behandeln wolle. Bittgesuche für Privathäuser sollen den einzelnen betreffenden Obrigkeiten
vorgetragen werden. Hierüber soll jedes Ort die Seinen berichten, e. Der Gesandte von Schaffhausen
eröffnet, seine Obern haben mit allen Zünften in Betreff ihrer Gewerbe verhandelt und insbesondere der Zunst
der Tuchleute folgende Ordnung gestellt: 1. Die Tuchleute, auch die welche Tücher macheu und verkauft»,
sollen von Ostern an keine Tücher aus ihren „Lednen" ausmessen und verkaufen, sie seien denn vorher gem'^
und geschoren, auch keine Futtertücher, die nicht vorher genetzt worden sind; das soll auch für die Fremde»
gelten. 2. Wenn fremde Tuchleute kommen und Tücher oder „Barchel" bringen, sollen die Tuchleute Z"
Schaffhauseu jene ihre Waare verkaufen lassen und mit ihnen nichts practicireu. Wenn aber der M»r^



Januar 1550.

»°rk.ei ist „,,d den Fremden Tücher oder Barchel übergeblieben wäre, mögen die Schaffhanser solche Waare
kaufen und beim Wiederverkauf ziemlichen Gewinn davon nehmen. Uebertreter dieser Borschrift werden
nachdrücklich bestraft werden. 3. Wenn die Bürger Tücher kaufen und auf den Verkauf anherbrn.gen, so
haben vierzehn Tage lang die Bürger zum Kauf solcher Tücher vor den Tuchleute.. das Vorrecht. Nach der
Mannten Zeit mögen auch die Tnchlente solche Tücher den Burgern, die ste feilhalten, abkaufen und mit
Gewinn verkaufen 4 Die Tnchlente, welche Tücher anherbringenoder inachen und verkaufen, sollen Wahrschafte
Waare haben, damit ..jemand übervortheilt werde. Nnwertschafte Waare wird zu gemeiner Stadt Händen
^°gen. Neberhin ist auf die Uebertret.n.g dieses und der übrigen Artikel eine Buße von 10 Gulden bestimmt,
s°s°rn nicht ein höheres Verschuldeneine höhere Strafe erfordert. Die von Schaffhansen verlangen, daß
diese Verordnung in den Abschied genommen, den Obern aller Orte eröffnet und dasjenige, was diesen deßhalb
gefällig sei, auf dein nächsten Tag eröffnet werde, dan.it sie sich desto eher hiernach zu halten wissen.

Der Landvogt zu Baden eröffnet, wie Einige, genannt die Schuhmacher, und Andere in dem Kirchspiel
^euggern in den Gebieten von Bern, Lucern, Basel und anderswo bedeutende Käufe abschließenund die
Verkäufer auf Ziel und Tag zu bezahlen versprechen. Wenn dann diese auf die bestimmte Zeit kommen
'."N ihre Forderung zu beziehe.., so entfernen sich die Schuldner, und nachdem jene ihnen lange nachgelaufen
find, sg sie zuletzt Pfänder, die aber wieder auf lange Zeit angestellt werden. Ballte dann nach Verfluß
^selben jemand auf sein Pfand greifen, so seien etwa die Gerichte „ufgeschlagen", oder es sei im Heuet,
iu der Ernte oder im Herbst, weßhalb mau nicht richten wolle; oder wenn auch die Gerichte offen seien,
g°he" sie, wen» sie wissen, daß ein Forderer komme, auf einige Tage von Haus und inzwischen lasse man
keinen sei„ Pfg„d verganten, so daß die Leute elendiglich herumgezogen und in große Kosten geführt .Verden.
Wen., der Landvogt die Bezahlung bei der Buße gebiete und dann, wenn die drei Gebote übersehen worden,
bei. Betreffendenauf Kosten des Forderers ins Gefängniß legen wolle, so heiße es, er sei hiezu nicht befugt,
"Nd solle die Leute ihrem Brauche gemäß bei der Gant bleiben lassen. Dabei vernehme er, daß die Schuhmacher
ub°r l000 Gulden mehr schuldig seien, als sie zu bezahlen haben. Der Landvogt verlange nun eine Weisung,

er sich z„ verhalten habe. Den Boten gefällt die Sache nicht; sie wird in den Abschied genommen, um
uuf de... nächste,. Tag mit Voll,nacht behandelt zu werden. «. Derselbe Landvogt eröffnet, vor einigen
wahren h^e ^ ^ter Meinung einen Weingarten zu dem «schloß zu Baden erkauft. Als er,
b" jetzige Vogt, zu Johannis aufgezogen sei. habe er dem Vogt H-rster von Zug 40 Pfund Haller gegeben,

dieser in den Reben verbaut hatte; seither bis zum Herbst habe er selbst 20 Pfund Haller mit „rüreu"
U"b Andern, verbraucht, so daß er 60 Pfund verwendet habe. An das habe er nur fünfthalben Saum

erhalten; er wolle diesen den Obern belasten und gegen diese auch die Kosten verrechnen,denn man
bekomme den Saum Wein für 2 Gulden zu kaufen. Ueberhiu mangle es an Rebstecken. Er halte daher
^ die Obern und für den Landvogt für zuträglicher, wenn diese Reben wieder verkauft würden. Die
Angelegenheit wird in den Abschied genommen mit der Weisung, daß wenn während drei Wochen der Mehrtheil

^ Orte eine... solchen Verkaufe nicht widerspricht, der Vogt die Reben so theuer als möglich veräußern
"We. f. Die Boten von Bern, Freiburg und Solothurn bringen vor, seit längerer Ze.t haben die X Orte
7" den Schaffnern und Amtsleuteu der Klöster im Thurgau die jährlichen Rechnungen eingenommen,
""geachtet wiederholt angezogen worden sei, dieses Hinausreitenabzustellen, so sei es doch bei,.. Alten
hieben. An, letzten Tage zu Bade» haben dann die Gesandten der VII Orte ohne Be.se... , Wissen und
^"len der Boten der drei Städte beschlossen, künftig die Rechnungen nur durch den Landvogt und Landschreiber
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im Thurgau einnehmen zu lassen. Man bedauere das hierbei stattgehabte Uebergehen der drei Städte; diese
glauben, was die X Orte berathschlaglund beschlossenhaben, seien acht, sieben oder sechs Orte ohne Beisein
der übrigen zu ändern nicht befugt. Sie meinen daher, die Nathsboten ihrer Obern sollen bei Sachen, welche
die Klöster oder andere Gegenstände der hohen Obrigkeit betreffen, theilnchmen und ohne ihr Mitwirke»
nichts verhandelt werden. Nachdem sich die Voten der VII Orte hierüber unterredet hatten, wird denen der
drei Städte angezeigt, das Herausreiten behufs der Nechnungsabnahme sei in bester Meinung abgestellt
worden, da die Schaffner und Verwalter sich beklagen, daß hiemit solche Kosten auflausen, daß einige Gottes-
Häuser hiedurch sehr beschädigtwerden. Die Obern der VII Orte glauben auch, daß letztere hiezu befugt
seien, weil die drei Städte mit den VII Orlen nur das zu verhandeln haben, was das Malefiz und dos
Landgericht berührt, dagegen alle andere Herrlichkeit im Ober- und Nieder-Thurgnu ausschließlichde»
VII Orten gehöre, was auch lange vor dem Schwabenkrieg so geübt worden sei! sie bitten daher die drei
Städte, die Sache gütlich hierbei bleiben zu lassen. Die Boten der drei Städte begehreil diese Antwort, d»
sie nicht erwartet haben, in den Abschied; sie wissen indessen wohl, daß ihre Obern an derselben kein Gefallen
haben. Die Gesandten der VII Orte anderseits wissen ihre Herreil zu berichten, warum man den
Städten diese „ustrukliche" Antwort gegebeil hat; es sei nämlich vorauszusehen, daß jene die Sache weit^
ziehen werden, und da müsse darauf hillgewirkt werden, daß Kundschaften, die jetzt noch leben, einvernomM^
werden; hätte man nach dem letzten Tag zu Zofingen, als Schultheiß Federli, der viel von diesen Dinß^'
gewußt hat, noch lebte, Kundschafteingenommen,so wäre das den VII Orten zu statten gekommen. A«
erscheint der Bruder des gewesenen Schulmeisters zu Luggarus und bittet dringend, seinem Bruder ein Geleit
zu geben, damit er sich vor den Boten verantworten könne. Die Mehrzähl der Orte hat instruirt, de»
Schulmeister auf Betreten nach seinem Verdienen zu bestrafen; andere wollen ihm ein Geleit geben, um ihn
zu verhören; würde er dann als schuldbar erfunden, so seien auch sie der Meinuug, ihn zu bestrafen; ih^
Obern haben auch kein Gefallen an denjenigen, die den Vogt überlaufen haben; auch diese, wenn sie angezeigt
werden, wollen sie strafen helfen nach ihrem Verdienen. Auf das hat man dem Landvogt zu LuggaG'
geschrieben, er soll auf den nächsten Tag schriftlich und gründlich berichteil, was der Schulmeister geV^
habe; ebenso was die, welche den Vogt überlaufen, gehandelt haben, und welchen die Beimesser aus de»
Aermeln oder aus dem Busen entfallen seien, und was jeder gegen den Vogt geredet und gethan habe, donnt
man in Betreff der Strafe mit ihnen zn verfahreil wisse. Beinebens soll jeder Bote auf dem nächsten Togt
mit Vollmacht erscheinen, auch darüber zu verhandeln, ob man dem Schulmeister Geleit geben wolle
nicht. I». Der Ammann von Schivyz bringt instructionsgemäß vor, in Folge der Ermordung des Landung^
Landschreiberslind Fiscals zu Mendris und der Verwundung des dortigen Weibels feien mit dem Arzt
sonst bedeutende Kosten erlaufen. Es habe nun ein „Täter", den der Landvogt im Gefängniß
100 Kronen vertröstet für den Fall, daß er jemand beleidigenoder beschädigen würde; die von Sch>n>)i
meinen nun, diese 100 Kronen könnte mau den „Umgebrachtenund Beleidigten" an ihren Schaden

lassen. Man nimmt dieses in den Abschied; dem Landvogt zn Mendris wird aufgetragen, jene 100 KrnN^
bei Paul Bollct, Wirth zu Mendris, zu beziehen und bis auf weitern Bescheid bei sich zu behalten!
dein nächsten Tag will mau mit Vollmacht hierüber erkennen. I. Der genannte Ammann von Schn'h
erinnert, daß der König von Frankreich vom letzten Zug in die Picardie her annoch zehn Tage schuldig > '
und frägt an, ob nicht auch andere Orte hiefür bezahlt sein wollen. Darauf eröffnen die Boten von
und Schasfhaufen, die Ihrigen bcglanben, der Köllig sei diese zehn Tage schuldig; die übrigeil Gesa»
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" Zwischen Heinrich Fleckensteui, a .^^„„„cncn Sprnchleuten cu k ^ ^ ^gher die Boten de,
-pan, morüber von den von den PaMlci sich beklagen zu ^ch den Landvogt zu Lams,

Schultheiß Neckenstein gewisser Ursachen M erhören beide ' dem genannten Landvogt

M Orte um Hülse und Rath "'"'"s ' D" ,ne von denen ^ Lu^l ^ ^ ^ssen

Leonhard Vüeler, des Raths zu Schutz., f ^n deu Spruchleutc> ^ den Rath, er

übermittelte Missive, den Compronnßvertrag Schultheiß Fleckenstnu r0U0 Kronen zu

es gänzlich bei den letzter,^ verbleiben nn ^ ^ Compromü'' ^Mrte Flcckenstein, er wolle

wöge die Sache ruhen lassen, daunt er > c Mtheilung dieses - »a e. Fvennde berathen u>>d

Gunsten seiner Gegenpartei versallt un^e. die Sache selbst uwegen behaupten Schultheiß Fleckensteul
auch den Rath seiner Obern von Lueern m o », Bentelw.ts

behalte sich vor, je nach Umständen von O" 5 ~ „,it ehr°°Uetz äw ^^ch^theiß diessalls
und der Landvoqt zl. Lauis, daß ste Zeder » und de Sala herrl.h vornehmen können,

seien. Da dieses auch aus dem Span Ehrensache ach 'vM 1 ^

v°u Ort zu Ort zu reiteil gedenkt, so )a „mmten andern HaildeU an ^^^chiießen, von Ort zu

sondern will dieselbe bis zn Austrag c ^ ..^n Nathes gepstogen, l ' ^ogt zu LauiS vcrküuden,

Neckenstein, nachdem er gemäß stnncr 'iuga n ^brecht de Sala un e ^ den abgebrannten

Ort zn reiten, so soll er solches ^ ünM Zeü d » ' m em r Fm ) ^ ^ ^

damit sie auch erscheinen können. ^ ,schließt

Necken Comano sür eine Steuer. Weil ^ diessalls Besehl und ^ Walter Noll von

nächste Jahrrechnung nach Lauis abgehenden dem dastgen M s oder die

Jahrrechnung zn Luggarns hat man dm M ^ ^ Shennmls „ soll dem

Un, um 1000 Kronen verstehen, nnt ccin welche zollbare ^^er seit Johanms bei
Obern oder die Landvögte den Durchpaß für ö ^ F^lge der Pest, ,^,de>l seien, auch

Pächter solches nach Gebühr abgerechnet nur ^ und die Straßm J^such einiger Märkte alis
»uns" herrschte, die Kausmannsgütcr snnzw) s - gleicher Ursache , < vosür der genannte

^ Statthalter von Mailand seinen ^ ^ ^

unserer Landschast verboten habe, lUld hnwon ^ ^ diesen Zoll Oder.l aus der nächsten

Schreiber schriftliche Allsweise erbriilgt, so lu - auszuschrerben Alehrheit der Orte

?we er sich bei seinem Eid, den Zo« ll-ttm » ^ , ,ch ^..zielsen, aufschreiben

^ahrrechnlmg zu verrechnen, ^ch dw von^^ ^ ihm dient. ^ ^scheinenden Voten sollen dann
für Roll verwendet. Es wird beschlossen, - Rechnung geben- ^c c ^ ^^^ens nicht zu begehren,

"nd darüber aus der Jahrrechnung zu Luggar - belohnen und ^ ^nz haben ihren Obern

^llluacht haben, den Schreiber Noll sür fem° M^^rger.ueister ^ ^ Mm^el llud Schlag der

U-Die Gesandten von Zürich eröffnen, Haup ^ „icht, neue "".^^lls jedermann gewarnt haben.

Uneben, es seien an einigen Orten, l und man wo ^ucaten mit langem Kreuz

->,»«.»«> w°-d-„ ; d.°st - - ^ Ndf"»!s » " «« -»N

nannte Boteil („sy") zechen auch a'l, - ^ ^ genommen Ml Miuullg angezeigt haben,

ausgegeben morden, die ül höher,>t Werth g 1 zollen auch dltscs ll

'Ucht inehr am Werth als 25 Schweizer Batzeil,
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«. Der Gesandte des römischen Königs, Hans Melchior Heggenzer zu Wasserstelzen, zeigt an: 1. Der römische

König habe ihm geschrieben, er habe in Folge des freundlichen Schreibens der Obern der Orte die auf die

Güter des Ulrich Hochrütiner von St. Gallen und Heinrich Hagg von Frauenfeld in der Stadt Constanz

gelegten Hüfte und Arreste gnädig aufgehoben, und es mögen dieselben („sy", die Genannten oder die Eidgenosse»

überhaupt?) in den Landen des Königs und im heiligen römischen Reiche frei und sicher handeln und wandeln,

der König wolle der Erbeinung getrerPch nachkommen. 2. Alan verlange, daß die Ungehorsamen, die au-

der Stadt Constanz auf das Gebiet der Eidgenossen entwichen sind, ebenso Sebastian Schärtlin, verwiese»

werden. Da man in Betreff der Abgetretenen von Constanz ohne Instruction ist, so soll jeder Bote das

heimbringen und auf dem nächsten Tag mit Vollmacht erscheinen. >». Den Tryt von Como wird ein gemeine»

Geleit gegeben, «z. Hauptmann Anton Poccobello, Seckelmeistcr zn Lauis, erscheint und eröffnet, wie e>

von den Nathsboten der Eidgenossen den Zoll zu Lauis für zwei Jahre gepachtet habe gemäß dem diesfällige»

Lehenbriefe. In demselben sei vorbehalten, bei Krieg, Theurung, Pest oder Hemmung des Durchpasses de»

Pächter bescheioen zu halten. Nun seien in Folge der scharf regierenden Pest die Straßen leer geblieben u»b

den Mailändern der Besuch der Märkte verboten worden, wodurch dem Zoll eine ganz bedeutende SuM>»^

abgegangen sei; er bitte daher, ihn in Folge dieser Verhältnisse gnädig zu halten. Da man ohne Jnstruetio»

ist, so wird die Sache heimgebracht, damit jedes Ort seinem auf die Jahrrcchuung zu Lauis gehenden Bote»

Vollmacht gebe, die Sache genau zu untersuchen und nach Ermessen zu handeln, i. Nachdem Schultheiß

Fleckeustein bereits verritten war, erscheint Albert de Sala wieder und eröffnet, da Fleckenstein angezeigt, ^

wolle vorab den Rath seiner Obern und denjenigen guter Freunde einholen und dann bei den XII Orten »o»

Ort zu Ort reiten, und er solcher Art die Sache auf die lange Bank ziehen möchte, wobei er, de Sal»/

oder einige Spruchleute inzwischen sterben könnten, so bitte er, dem Fleckenstein für das Reiten von Ort Z»

Ort einen Termin zu bestimmen. Da man dieses in Abwesenheit des Fleckenstein nicht thun kann, so w>>b

erkennt, wenn Fleckenstein sich entschließt, von Ort zu Ort zu reiten, so sollen die von Lucern im Rai»"'

der übrigen Orte ihm ein Ziel sehen, in welchem er beginnen und umreiten solle; das soll dann zum Verhak

auch dem Albert de Sala angezeigt werden. «. Der Laudvogt zu Lauis zeigt an, er habe einen Weib^'

der ihm treu und redlich diene; dieser habe einen Bruder, der vor achtzehn Jahren einen Todtsch^

begangen und sich seither im Herzogthum Mailand aufgehalten habe; dieser sei zu arm, um von Ort Z"

Ort zu kehren; er bitte daher dringend, ihn zu liberircu und ihm das Land wieder zu öffnen. Weil >»»"

ohne Instruction ist, wird das Gesuch in den Abschied genommen; Antwort auf dem nächsten Tag. t S"

Bote von Freiburg zeigt instructiousgemäß an, die verstorbenen Anton Bafalart (Pavillard) und PeterM»>»'

Schmid, beide der Rüthe, nnd Petermann Maier, von dem man nicht wisse, ob er lebend oder todt sei, Hab"'

dermaßen hausgehalten und sich verbürgt, daß die Obern über ihr Guthaben die Hand geschlagen und st"

die Ansprecher einen rechtlichen Tag auf Sonutag Lätare (10. März) augeseht haben. Wenn daher ein ^

oder einzelne Personen Forderungen gegen einen der Genannten oder gegen alle drei zu führen haben, >»bg"'

dieselben in Kenntniß geseht werden, daß sie am bezeichneten Tage Nachts mit ihren Gewahrsamen in der St»

Freiburg erscheinen; man wolle jedem nach dem Recht dieser Stadt Recht ergehen lassen. «. Schult'^

Bircher von Lucern erinnert, es sei am letzten Tag vorgeschlagen worden, daß zwei Männer von Zb"

und Unterwalden und zwei von Lucern mit Beizug von Ammann Gartenhauser von Appenzell als Ol»»»"''

die streitige March zwischen den VII Orten und Lucern festsehen sollen; das habe man in den Abs«)"

genommen, aber noch keinen Bescheid ertheilt, ob die sechs Orte diesen Vorschlag angenommen haben. ^
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Instructionen der Baten der sechs Orte lauten übereinstimmend ans Annahme t>es genannt... Vo. schlag.?, in
d-r Meinung, daß die fünf SchiedmännerBrief, Siegel, Kundschaften und alle Gewahrsamen vor sich nehmen
""d einen Eid schwören, nach ihrem Wissen und besten Verständnis; die March zu bestimmen. Als man
dieses dem Schultheiß Bircher angezeigt hat, hat er sich Hieruber beschwert und beglaubt, es sollte den Fünfen
überlassen werden, gütlich in der Sache zu handeln; würde nach der Meinung der sechs Orte vorgegangen,

würden ftine Obern in ähnlichen Fällen gegen die sechs Orte das gleiche Verfahren beobachten. Daswird in den Abschied genommen um auf dem nächsten Tag Antwort zu geben, lieber die Frage, ob

'"an die wegen des Handels über die Neisstrasen erlaufenen Kosten an den drei Städten fordern .volle, hat
dle Mehrheit der Boten keine Jnstrnetion. Die Sache wird daher heimgebracht nm auf dem nächsten Tag
"Ut Auftrag zu erscheinen. ,v. Albert Rosin erscheint zufolge Befehl gemeiner Cardinäle des heiligen Stuhls
W Rom und eröffnet wie auf dem Tage zu Zürich. I. Sie seien des gnädigen Erbietens, die Eidgenoffenfchast
""d bereu Angehörige in getreue». Befehl zu haben; auch der zu erwählende Papst werde sich als gnädiger

gegen die Eidgenossen erzeigen. 2. Hieronymus Frank und er, Nosin, haben auf vielen ^agleiftnngen
""gezogen, die Eidgenossenmöchten ihre Doctorcn und Gelehrten zu einem allgemeinen christlichen Eoncil
"bordnen; »och aber sei ihnen keine endliche Antwort geworden; er bitte um eine solche. Da nicht alle
B°tm hierüber instruirt sind, so wird erwiedert. weil noch kein Papst erwählt sei und kein gemeines Coneil

galten werde, so finde man dermalen für nnnöthig zu antworten. Anbelangend das freundliche Erbieten
Cardi.ialcollegiin.is hat man diesen, geschrieben und zum höchste., gedankt, mit der freundlichen Bitte,

wolle die Unsrigen in der Garde für empfohlen halten. An diesen. Schreiben aber wolle., die Bote..
Zürich, Bern und Basel sich nicht betheiligen. » Spanct Varell hat geschrieben, ans der letzten Jahr-

"ch"""g zu Lauis sei von den Voten der Eidgenossen zwischen seinen Vogtkindcrn und ihrer Widerpart ein
U«hoil erfolgt, das dann auf einem Tag zu Baden bestätigt worden sei; dessenungeachtet .volle der Landvogt

Krells Vogtkinder („sy") nicht dabeibleiben lassen. Man schreibt nun dem Vogt, daß er es bei dem Uithe.l
^'wendet sein lasse und nichts darmidcr thue; überhin wird die Sache heimgebracht, sich zu entschließen, .in

daß der Vogt nicht gehorchen sollte, was die Boten, die ans die Jahrrechnung gehen, mit ihn. vornehmen
Der Bote von Glarns bringt an, die ans der letzte.. Jahrrechnung getroffene Abrede ... Betreff

" eigenen Leute, die von Werdenberg nach Sargans und .....gekehrt gezogen sind oder noch z.ehcn (W.eder-

Wlttng derselben), sei von seinen Obern angenommenworden nnd es verlangen dieselben Brief ..... Siegel
°'"r; aber in Betreff des Wildbannsin der Herrschaft War.au, den die sechs Orte beanspruchen,we.l sie

" rechte hohe Obrigkeit daselbst seien, könne Glarus nicht nachgeben und rufe eher das Recht an (W.eder-
°l""g der Widerlegung der sechs Orte und des Vorschlags von Glarns für Erreichung e.ner Ver.mltnng).

nimmt das wieder in den Abschied, ..... auf de... nächsten Tage Antwort zugeben. ^ Der Gesandte

Basel begehr, instrue.ionsge.näß Antwort von den VII Orten ans das von Bafel an diesil en erlassene

^"iben. Diese unterreden sich hierüber, und nachdem der Mehr,heil der Boten ohne Instruction.st,
der Handel wieder in den Abschied genommen. Jedes Ort soll das Schreiben derer von Bafel w.eder

wn. verlesen und seinen. Boten ans nächsten Tag Befehl und Gewalt geben daß d.e Sache e.nmal

, - oerde. Es wird angezogen, ei.» Ordnung in Betreff der Zigeuner, He.de.. und der starken
"w und deutschen Bettler zu erlassen, damit ...an sie abkomme und unsere armen Leute nicht so stark

ih"en beschwert werden. Es wird beschlossen, jedes Ort soll ,,b.) sine.." ein Einsehen thun, sei es, daß
hnße aus den. Lande schwören, oder die Heiden und starken Bettler gefangen nehme und peinlich
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verhöre und dauu Schelmen und Diebe nach Verdienen strafe und die Übrigen verweise. ?»?». Die von
Basel und Schaffhauseu haben ihren Gesandten neue Zeitung, die sie von glaubwürdigenPersonen erhalten haben,
behufs der Mittheilung übermittelt;die von Basel: 1. Graf Hans von Nassau, der von Schauenburg und
der von Bollwyler, Statthalter zu Constanz, sollen sich bei den Obersten des Kaisers befinden und ihre
Hauptleute in letzteil Tagen zu ihnen berufen haben; warum, sei nicht bekannt. Auf die Verwendung des
Herzogs von Savoyen soll der Kaiser ihm geantwortet haben, er wolle ihn einsetzen; wer dem entgegen sei,
es wäre Frankreich oder die Eidgenossenoder wer immer, mit dem wolle er es aufnehmen. Man habe
wahrhaftigen Bericht, daß der Kaiser zu dieser Zeit am Podagra krank sei, sonst wäre er längst heraufgezogein
I. Der Markgraf von Brandenburg soll den: König von England zwölf Fähnlein Knechte aufbringen
(„auucmmeu") und einige Hauptleute bestellt haben; auch der Graf von Zollern habe Austrag, neben das
Regiment des Grafen Albrecht zu ziehen. Der Kaiser sei auch des Willens, beim Heraufreiten nach Lützelburg
zur Hochzeit des Herrn von Lyers, der die Wittive des Herrn von Madoutz zur Ehe genomnien habe, z»
kouuuen. Die von Schaffhauseu berichten: 1. Die Hauptleute des Herzogs Wilhelm von Baieru seien in
einem Kloster zwischen Donauwörth und Nördlingen versammelt und werben Knechte, ohne daß man iviße
wofür, nur gehe das allgemeine Geschrei, der Krieg gelte den Eidgenossen; es sei ferner der Markgraf von
BrandenburgOberst über zwanzig Fähnlein; auch Hauptmann Schnabel von Bregenz und andere Hauptleute
am Bodensee sollen Befehl und Geld haben, Knechte zu werben und heimlich Kriegsleute bestellen. 2. „Zu
Saxen by den seestetten des Ungerlandes nach" sei in Betreff der Türken keine Besorgniß; man glaube, der
Zug gehe nach Italien. 3. Zu Augsburg werde geredet, die jetzige Rüstung gelte den Eidgenossen; diese
sollen von drei Seiten, von Constanz, Straßburg und Savoyen her angegriffen werden. Zu Fußach seien
einige Munitionswagen mit aller Kriegsrüstung vorbeigegangen, einige nach Würtemberg, andere nach Straßburg-
Alles das wird iu den Abschied genommen; jedes Ort, namentlich die an den Grenzen, sollen fleißig kund¬
schaften und was sie vernehmen, den andern berichten, v«. Der Gesandte des Königs von Frankreich, Herr
von Liancourt, eröffnet: 1. einen Brief des Königs, mit welchem derselbe verlangt, daß Sebastian Schärtlin,
als ein Diener und Pensionär des Königs, laut dem Tractat des Friedens und der Vereinung in der
Eidgenossenschaft geduldet uud nicht verwiesen werde. Hierauf erscheinen auch die Anwälte des Kaisers u»d
fordern Antwort auf das bezügliche auf dem letzten Tage zu Zürich angebrachte Begehren. Es lauten »»»
die Instructionen einiger Boten auf Verweisung Schärtlins aus der Eidgenossenschaft; die Mehrheit der
Orte aber ist der Meinung, ihn auf sein vielfältiges Anrufen zu verhören und dann nach Maßgabe de>
Freiheiten der Orte weiter in der Sache zu verhandeln. „So aber iine under uns der viij ort boten etliche
kein gleit gen Baden geben wellen", so hat mau die Angelegenheitwieder in den Abschied genommen, dcnwl
die Obern sich entschließen, ob man den Schärtlin in ein Ort, wohin er frei kommen möge, berufen wolle,
um ihn daselbst zu verhören. 2. Die Botschaft der Eidgenossen,die bei dem König die Vereinnng besiegelt
habe, habe demselben viele Ansprachenvorgelegt, von denen der König mehrere als gerechtfertigt befände»
und Anordnung gegeben habe, daß dieselben bezahlt werden; mit Rücksicht auf die andern aber, ivelä»
unbegründet seien, solle mau die Ansprechcr abweisen, damit der König und die Obern der Orte iu Ruh^
gelassen werden. Anderseits erscheinen die Ansprecher auf diesem Tage wieder und bitten die Eidgenossen
höchsten, ihnen, wenn der König sie nicht gütlich bezahlen wolle, zum Recht zu verhelfen. Auf dieses h»'
man allen Ansprecher» einen Nechtstag auf Sonntag nach Oster», das ist der 13. April, nach Peterliug^
angesetzt, in der Meinung, daß, wenn der König sich mit den Ansprechen! nichl gütlich vertrage, er
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benannte» Tag seine Nichter und Znsätzer am genannten Ort an der Herberg habe und den Ansprechen:

Red und Antwort gebe, andernfalls würden die Zusätzer und Richter der Eidgenossen gemäß den Tractaten

bes Ariedens und der Bereu....ig aus das Berlangen eines Theils ihr Ilrtheil geben. Alle Ansprecher solle::

ihre Forderungen ihren Obrigkeiten vorlegen, damit untersucht werde» könne, ob dieselben begründet seien

°der nicht. 3. Das Friedgeld und die Pensionen, die in den geineinen Seckel der Städte und Länder kommen,

"löge man zu Lyon abholen. Man beschließt hierauf, die Botschaften der Orte sollen auf den 1. März zu

^°n sein. Da soll aber auch der Tresorier herauskommen, um die besondern Pensionen zu entrichten.

Schultheiß Bircher von Lucern eröffnet gemäß Instruction, da nun die Bereinnng mit Frankreich

aufgerichtet und besiegelt worden sei, glauben seine Herren, es solle dieselbe zu Lucern aufbehalte:: werden.

Dagegen erwiedert Schultheiß Sury von Solothurn, ebenfalls gemäß Instruction, als der Friede mit Flankreich

ö" Freiburg beschlossen worden, habe man das Instrument daselbst bleiben lassen; als die frühere Be.ci..»ng

üu Lucern errichtet worden sei, habe man dieselbe auch dort verwählt, obwohl damals Ben: in dieser

Vereinung auch begriffen war; da nun die jetzige Nereinung zu Solothurn abgeredet worden sei, auch die

oo» Solothurn durch ihre Boten die Besiegelung Seitens der Orte eingeholt haben, so beglauben die Obern

des Gesandten von Solothurn, dieses Vereinungsinstrnment solle in Solothurn aufbewahrt .verde.:, diese

Swdt sollte nicht minder gelten als ein anderes Ort, andernfalls müßte ...an sich hierüber beschweren. Der

Gegenstand wird in den Abschied genommen: Antwort auf dein nächsten Tag. «v. D:e Boten, welche :n

Frankreich gewesen sind, berichten, welche Gnaden, Ehre und Freundschaft ihnen Seitens des Königs, des

Kounetable („Contendablen") und derer von Basel und Mühlhausen erwiesen worden sei. Dein König, dem

6°U"etable und denen von Mühlhausen wird schriftlich, denen von Basel gegenüber ihren. Gesandten mündlich

beste Dank hiefür ausgesprochen und alle Bereitwilligkeit zu Gegendiensten erklärt. Der Landvogt

dcn Freien Aemtern, Haus Weg.naun, des Raths zu Zürich, eröffnet, das Gotteshänschen Gnadeuthal

h°be ein kleines Einkommen, sei aber mit so vielen Frauen besetzt, daß sie ihren Unterhalt n.cht wohl erlangen

'"ögen; beßwegen habe ihnen letztes Jahr der Abt zu Wettingen Wein, Kom und Geld in. Betrage von

Gulden geben müssen, weßnahen ein jährlicher Zins von 10 Gulden auf das Gotteshaus geschlagen

'"°rden sei. Da nun der genannte Abt das Gotteshaus Gnadeuthal durch die Ausnahme so vieler Frauen,

denen keine etwas eingebracht habe, belästigt habe, so bitte ...an, es möge dem Gotteshaus jener Zinsbrief

die 200 Gulden wieder herausgegeben werden. Fällt in den Abschied; Antwort auf nächste... Tag;

Annale» liegt keine Instruction vor. ' «K. Dieser Tage ist der Abt von Wettingen gestorben und muß

^er durch einen andern ersetzt werden; ...an ist nun aber berichtet, daß im Convent keiner vorhanden sei,

d" sich hiefür eignet, und hat daher den Landvogt zu Baden befragt, ob ihn. jemand bekannt sei. der das

in geistlichen und weltlichen Sachen gehörig versehen könnte. Räch Aufzählung einiger Leute in andern

^tteshäusern empfiehlt nun der Landvogt namentlich den Decan des Abts zu St. Gallen, der früher Statt-

W-r im Kloster St. Gallen gewesen sei, Petrus Eichhorn, Bruder des Abts zu Einstedel... Da d.eser der

Erzähl der Boten als ein ehrlicher und geschickter Mann bekannt ist, so hat ...an ihn auf Gefallen der

F>bm. zu einen. Abt von Wettingen ernannt. Innerhalb zehn Tagen soll jedes Ort seine Meinung de...

^"öv°gt zu Baden schriftlich berichten; wenn die Mehrzahl der Orte die Wahl bestät.gt, so soll der Landvogt

ö" Baden sich zu». Abt von St Gallen und den. Decan daselbst begeben und jenen ..... E.laubniß und diesen

U'U Annahme bitten, und wenn beide zustimmen, den letzter., in das Gotteshaus Wettingen einsetzen. I»,.. Für

^angezeigten Geschäfte wird ein anderer Tag auf Sonntag Lä.are, den 16. März, Nachts an der Herberg zu
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sein, nach Baden angesetzt, »ii. Ans letzter Jahrrechnnng ist in den Abschied genommen worden, wie der
Abt von Kreuzlingen jedes Ort um Wappen und Fenster gebeten habe. Das haben ihm alle Orte niit
Ausnahme von Bern, Zug, Freiburg, Solothurn und Appenzell, deren Boteil ohne Instruction waren,
bewilligt. Die Gesandten der genannten Orte sollen daher dieses wieder heimbringen und auf dem nächste»
Tag mit Vollmacht erscheinen. It.lt.« Zu gedenken, daß die Fenster des Abts von Krcnzlingen jedes 4 Krone»
koste. II. Der Bote von Schaffhausen eröffnet, zwischen denen von Thaingen und ihren Nachbarn ans
der Grafschaft Nellenburg habe sich wegen einer Landstraße ein Span erhobeil, indem die Anwälte des von
Landau diese Straße ohne derer von Schaffhansen („ir") nnd der andern Gerichtshcrren von Thainge»
Allwesenheit weiter hinauf verlegt haben, wo sie seit Menschengedenken nie gegangen und auch denen
von Thaingen sehr ungelegen sei. Die von Schasfhausen bitten daher um Hülfe lind Rath. Es wird
ihnen geantwortet, man erachte für gut, wenn sie ihre Botschaft zu dem von Landau schicken und ihm äste
Beschwerde vortragen. Wolle er ihnen dann nicht der Billigkeit gemäß begegnen, so mögen sie die Angelegenheit
wieder zu Tagen anziehen, wodann man ihnen nach Möglichkeit und willig beholfen und berathen sein werde.

ini»». Vor den Boten der in Baden regierenden VI I l Orte eröffnet Johann Massalatin, Propst ^
Wislikofen, gegen Rudi Mentzicker auf dem Guldenbtthl, er habe in Betreff seiner Propstei mit dein Rudi
Mentzicker langwierige Späne gehabt, in Folge welcher Niklaus Jmfeld, Ritter, Landammann zu Obwalden,
damaliger Landvogt zu Baden, und Wolfgang Herster von Zug. „mich" Laudvogt zu Baden, einige in
Schrift verfaßte Sprüche gegeben haben, welche Rudi Mentzicker bisher nicht habe wollen aufrichteil »»d
besiegeln lassen; der Propst verlangt, die diesfalls errichteten Copien zu verhören. Dieselben gehen dalchu
Herster urkundet: Kaspar, Abt zu St. Bläst im Schwarzwald, und Johann Massalatin, Conveiitual dieses
Gotteshausesund Propst zu Wislikon haben sich beklagt, Rudi Mentzicker besitze den Hof Guldenbühl »ls
Lehen vom Abt zu St. Bläst und der Propstei Wislikon mit Bedingungen, wie diese die Lehen- und Neversbrieft
enthalten. Diesen habe Rudi auf dein Guldenbühl nachzukommen verweigert und entgegen denselben u»t<»
Burkard von Nyschach, Propst zu Wislikon, den Hochwald bis auf Melstorf angesprochen, denselben geschwendest
und als damals einige Marchsteine gesetzt worden seien, damit es hierbei verbleibe, sei ihm ein Stück zu dem Lehe»
geworden, wozu er (früher) kein Recht gehabt habe. Aber über die Marchstcine,die unter dem von Nyschach gestlst
worden seien, habe Mentzicker den Hochwald iveiters angesprochen lind zwar bis zu den fünf Buchen, welche der Prop^
dem Schmid zu Kaiscrstuhl gegeben habe, und hiebci geredet, der Propst habe ihm das Seinige verfällst. Auf dieses
habe der Propst („er") Jacob all der Rüti, Landammnnn zu Schivyz, damals Landvogt zu Baden, angerufen, der P
angewiesen habe, einen Untergang vorzunehmen, wobei Rudi Mentzicker vor den Geschworncn die Marchst^
verläugnet habe; zuletzt aber sei es bei dem alteil Untergang nnd den Marchsteinen geblieben.
spreche er den Hochwald wciterS an und meine, aus dem Stück, das ihm thädingsweise überlassen ivorde»
ist, grünes und dürres Holz verkaufen zu dürfen, ivie er denn in kurzer Zeit bei fünfzehn Wagen Holz »»^
Zurzach geführt und dort verkauft habe, wodurch der Hochwald und der Wcidgang geschwächt und Vernichs
werde. Daneben Halle er auch in dem Hochwald des Propstes Acste von den Bäumen, auch die jungen „Erdkyme» /
wodurch der Holz,vachS sehr beschädigt werde. Ferner werde durch Brief und Siegel vorgeschrieben, er (Rudi) s»^
die Lehengüter mit Bezug auf Häge und andere Bedürfnisse („Zugehörden") ohne des GotteshausesKosten
und Ehren erhalten, was er auch nicht thue, da er den Hochwald aller Orteil, „über das in, glichen sige, h»l^
rucke und trucke"; der Propst („er") verlange daher einen Untergang; bei demselben werde sich ergeben, »'"
er (Rudi) Brief und Siegel gehalten habe. Sodann benehme sich Mentzicker auch mit Bezug auf den gr»^"
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""d kleine» Zehnten nicht wie van Alters her, namentlich auch mit Bezug aus die Schweine und Reben,
d>, gegeben .„erden sollen; wi! er di-sto Fuhr dl, Garben -nsgest-tlt habe, s°>I u,u» sein, -inech,. b-inw«,.

S""°r I-i in stimm Lehenbrief genieldet, ,°>e 'I Ii« mit W.»m und Wold in d,n Z-lgen seine
in und diese sich gegei, ihn Holl«. !«»«., Dkm sti er NN« ,»«> nachgeloni,,,,,,.worüber dik Rachbarn

'ich sehr b-schwe-en. Endlich Kit. er das »«Ist, a.iS sei»'» Gütern aber Straffen, so da« wkdkk ,r.
»°ch di- Nachbar» im Winter w,d,r zu dkl. Häusern „och zur «>,«, luununi lonnen, was dk.n Propst
'»»besonder, unl.idlich sti; ,r und d». Gotteshaus Wislilon k°,innen tu,durch stets >i. uruhr «offen nnd
Schaden. Da nun Nndi Alsts nur als Lrhon besitze, nnd sich aber angezeigter».»«-»Halle, so glaube der
P'»pst. jener Hab. in GemSschei, des R-ne-Sbriests sein Lehen verwirlt und sei dasselbe .Nied,, srei der
Propste, «islilan zngesallen. Rudi «entzicker habe sich »erantwarlet; in Betreff des Hochwaldes st, .hm
«»bekannt, das, er mehr beansprncht habe, als was z„ seine», H-f „nd Lehen geh--- und der llii,ergang
>"Se. Da seine Güter an den Hochwald «offen, »lägen er und sein, Söhne Aeste oder „Erdlpn," zu den
Hi«-n g-han-n haben, den Hochwald -erhag.» zu Imme». B-,reisend den Verlaus owi Holz ans den,
Hochwald Hab, ihm der Propst drei Wägen ooil bewillig,! »»d da er -in arnier Gesell st,, un, Salz... nnd Eisen

lausen, Schniiede, Wagner, Sattler nnd andere Handwcrler zu gebrauchen, so laust er zettwe.l.g
««> denen oon Melikon und andern Nachbarn Hol,, rüste dasselbe zu und snhre -s ans den Mar»;

7' die Hochwälder UN, ergangen und oermarchet worden seien, bei den, wolle er gerne m, bleiben -k»
Fitten h„b, j„„me ,chm>g ,n,richte,; in Be.ress der Schweine hätten sie sich -°r den, L-ndschr-,be¬
iladen gütlich oerglichen; was die Reben anbelange, h-d- -- !-'»'»> .-»> -°ch.-e» Heist.» »--»che»",
«»d besohl«» den, Propst seinen gebührendenTheil daoon ,» lege» Anbelangend die »lag- wegen «nun

7 Neid, das, er ,n sein,,, Nachbarn entgegen Bries nnd Siegel sahre, nernehme er oon den letzter,. '«».
^chwerd. »nd sah,, wi, non Alters her. das Wasser »»betreff., 1° I-i wahr, da« er sen.e Guter
°°ch Ersordernih „«er., wod.nn er den Brnmien »nd das Waffe- i»,n »nschädlichsten „nd w,° es ihn,
bt°»l>ch sei, leite „nd richte. Er glaube daher sein Lehen nicht li-rnnrlt zu haben, .pi Folge dieser Spane

dann Nillans I,„seid, Ritter, jetzt Land-mma»,. ...Obwalden, Georg Mantz. Propst an. Stt Veren-ff ist
i" Znrzach und Pstrr.r ja Schneisingen, »nd Kaitz». Bödmet. Landschr-ibe- zu Baden. aus d.it Stoff

7'«-» und haben .iis Vern -Hn,-,, beider Parteien ->»-» .Spruch" <V.-«l-i«s-°r,chl°-?> ».geben, „her die
^«-"» „ich, „.,.j„ba,,a sännen. Da sei er. He-ff-r, -»der.- Geschiffte weg'« nach »«an «. onunen.

7 'ich de. Props, „her Radi M.ntzicke.wegen obbenanüte. Sachen aus das ha«, b- lagt Hab« Nachdem
77« Land...»,, die »„liegen beide, Theil. -erstanden -M". « d„. genannten Spruch den der

'»«- »andoog. und die Andern gegeben haben, erlänstr. und zwar dahin. >. »i Beüreff « Hochwal er
7 d-r Props, bei denselben gemäss den Nntergäng-n und March.» «-«-«-» >md Nnd. Rentzicker oder
7« S-ben dastlbs. weder Aeste „och Erdleinie, noch etwas Anderes h»n.„. da Haghol- °»s . ..» eigen.,.

77» beziehen, ff. Wenn Rnd. M.ntzicke- oder sei». Nach'»»»-» «" i»t°« '77""'77 7"
"7° !» Marl, jähren, so s-ilen sie zun, nächst.» 1°'».»- »»« w-d« >» «»>-«» »° -
7»t°t"-.„, welch, zn den, Hos g-hore», weder ans- »a« -«»dm. >t»d -»- «.„.«.» -einer.« Holz

'7«'°»i er so» auch „in liegendes Holz an den, Weg haben, „noch zum weg Nie.,.» ston nach legend
7' b» -r das kons, holz durchs»---, z, Nndi Mentzicker und sein. Rachk-inmen solstn den ll.inen nnd

Zehnten entrichten nach g-„,ei„.„. Landesbranch und He„°n.,»°»^ s. Rudi R-ntz.cker soll se.„e
"'«» »,,t.„„arch,i. nnd .„„steinen, wi- ff- »»lergang.» ,-«»-» "»» »>« B,-d,rleu„. d.e oon, Landvogt
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von Nnterwalden hierüber bei ihren Eiden angefragt worden sind, es angezeigt haben. Er soll auch Steg
nnd Weg öffnen und die Zeigen nnd Brachen ausgehen lassen, damit die Nachbarn dahin zu Wunn »»d
Weid fahren können, wie von Alters her. 5. Die Brunnen soll er nicht in die Gassen und Straßen leite»,
anderseits die Wässer, die von Alters her zu den Gütern gedient haben, dahin gehen lassen, und Steg
und Weg, wenn nöthig, verbessern Helsen. 6. Der Lehenbriefdes Rudi Mentzicker nnd der Neversbrief dcs
Propstes sollen in allen Kräften bleiben und Nudi Mentzicker dem Propst alle Ehre, Freundschaft u»d
Liebe erzeigen, wie das ein Lehenmann dem Lehenhcrrn schuldig ist. Würden er oder seine Nachkommen l>e»
Lehenbriefnicht halten, und namentlich in des Propstes Waldungen Holz hauen, darin ab- oder auflade»,
so sollen sie für jedes Mal zu 10 Pfund Haller zu rechter Buße verfallen sein, wovon die eine Hälfte dc>»
Landvogt zu Baden nnd die andere dem Propst zu Wislikon gehören soll. Würden Rudi Mentzicker od"
dessen Nachkommendiese Buße nicht entrichten, so soll sein Hof nnd Lehen verwirkt und dasselbe la»i
Lehen- und Reversbrief der Propstei Wislikon heimgefallcn sein. Nach Verhörung dieses „Vertrages" ließ der
Propst weiter eröffnen, mau habe nun genüglich verstanden, was von beiden Landvögten gesprochen »»^
gehandelt worden sei; er bitte, diesen Spruch zu bestätigen und den Rudi Mentzicker zu verhalten, demselbe»
nachzukommen. Der letztere entgegnet, er habe nichts dawider, daß die Sache so ergangen sei, und daß
diesfalls Brief und Siegel aufgerichtetwerden mögen. Nachdem die Boten der VIII Orte de» Lehenbricl
und genannten Vertrag gegeneinander verhört hatten, wird von ihnen erkennt, es sollen beide zu Kr»si
bestehen und Nudi Mentzicker und seine Erben denselben nachkommen. Besiegelt vom Landvogt zu Bade»'
Gilg Tschudi, des Raths zu Glarns, den 31. Januar 1550.

Ll. A. Aargau: Pergnmenturkunde mit hängendem Siegel. Negcst bei H ubcr: Die Negesten von Klingnan nnd WiSlikofcn S. 69'

Verhandlungen betreffend das Rheinthal: 1. Der dortige Landvogt, Hans Zehnder, des Raths
Zug, hat Haus Altmann von Glarns im Gefängniß und erstattet Bericht, welche Punkte ihm von denen »»»
Glarns mitgetheilt worden und was der Gefangene auf jeden geantwortet habe. Nachdem auch die Gesandt'
von Glarns eröffnet, was Ehrenleute, denen zu glauben sei, auf jeden Artikel für Kundschaft gegeben,
dem Landvogt befohlen, den Hans Altmann durch den Nachrichter ernstlich nnd peinlich fragen zu lassen
seines Leibes nicht zu schonen, damit seine schändlichen Thaten entdeckt werden. Wenn er trotz Pein
Marter auch nichts bekennt, soll er ihn dennoch vor das Hochgericht stellen, die Kundschaften verlesen lassi"
und den Richtern nnd Urtheilsprechernanzeigen, daß es der Wille und die Meinung der Obern sei, daß ^
ans solche geschworneKundschaften bei Eiden richten, damit der Beklagte nach Verdienen gestraft
2. Auf letzter'Jahrrechnunghat man dem Ammann Vogler in Gnaden erlaubt, gastsweise ins Nhei»»^
zu kommen nnd wieder zu gehen. Dessen beschweren sich die im Rheinthal und verlangen, bei Brief
Siegel geschützt zu werden, wonach Ammann Vogel nie mehr in das Nhcinthal kommen sollte, damit sie
ihm Ruhe haben. Nachdem dieses an die Obern gebracht worden und die Boten nun ihre Instruction
eröffnet hatten, wurde beschlossen, daß es bei der ertheilten Begnadigungverbleibe, doch soll Vogler ^
Leute der verlaufenen Sachen wegen unangefochten lassen; ebenso soll der Landvogt denen im Nhei>»^
anzeigen, daß sie ihn in Betreff dieser Dinge unangetastetals Gast sollen ein- nnd ausgehen lasse»-
Kaspar und seine Schwester Anna Näf bitten, ihnen zu bewilligen, ihr Vermögen ans ihren Tod hi»

Bruders Melchior Näfs seligen Kindern zu vermachen, so jedoch, daß Hans Fatzer der mntterhalb ihr ^
ist, wenn er in Armut kommen sollte, eine angemessene Unterstützung zu genießen habe. Es wird
Gesuch entsprochen, mit der Bedingung, daß wenn Hans Fatzer eheliche Kinder bekommen sollte, deüsi'l
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- a 4 ^a im Rheinthal die Leute cinauder

k-d.s«...d... «chM.- M» m-'»"."«:.- ^» wi.» M«. d^i» st»»
stich.imm. .m. w «W-« m.d d... «-n»»«- «. '

«.». w.u. p»" - ..!257^:°
»ertrösten soll; und wenn dann ;euer u> ^ ^ ^ r" ^ ^ ^ Gemeinde vor:
haben. St. A. Zmich: Rh-mth!>lerab,chicdbuch 9„aaarus trägt im RaNiiN re . . ^,-.>vide Uilt
^ ....«».«wo...»

Sie haben einen Brauch, Ordnung un ^ber Ermge, .iM»,, sv müssen

Bezug auf das Wohne.: und den Berkehr halten sollmM ^ dres^ zugebet om.g^
Km«» »nd ».»,. ihn.» w»h».», h»»k>» >n» d>.I-!i'»> u»>°r >h"°" ...ch «
«- A. ^ . «.chw.» »' wm.ch.

lassen. Sie bitten daher, sie ber „solchen l ^ von Lugga - ^

dieses Begehreu nicht unziemlich erscheint, 5° " ' ^ sie hierbei schützen und Mum . ^Ordnungenbleiben zu lassen, und es lollen auf Samstags den
Landvogt zu Baden, Mg Tschudi, des Rath sur den Landvogt zu Baden, Mg

Orte stellen al» -u-o n mr^isterinneu und Ber.valter

^ P».. Die VII M Thurgau reg»r"ne ) - ^-^cr, Aeblissiuneu, Prwru'mn, 1 Däniko», FeldbachTschudi, folgenden, an alle geistlichen Hernm, . St. Katharinathal, i) um e

der Gotteshäuser Rheinau, Kreuzlingen ,FWVM und Rath ,.ut Bezug aus ihre

Lalchrain, und an den Commenthur zu ni-o r, ^ ^en ^ großen

""edle Gerichtsherreu im Thurgau gerichteten Art a ^ Eintrag gelchehm, '»°r. ^ ^7'^°..^;. .«»». d>.

Kosten das Recht habe bestehen müssen. Es s ^ ihnen zustehenden Au l.> vermeinen,

Senanuten Landgrasschast noch einige Gerechtrgkereu, > Orte zu

suchen, nämlich iu Betreff der ^ahme^er ^

'ws „.an ihnen aber nicht anerkenne, we. sei und ste das La ^ ^ stets den

schon vor dem Schmabcnkriege den Vll Orten ^ ^ Orte wollen d.e Stae ^r , ^

l Orten angehört habe, m die „Anho g ersehen sei, wer l SchirinbrieseErlesen r.nd Gemahrsamen der Eingaugsgeiranutei ^ ^ h^igt habe, datelbst )
ch wt dem Schirm der Gotteshänser und der Lanw«^ ^ ^ Anstände

LII Orte sich finden möchten, '"'d ^ ^

° er Gerichtsherren vertragen oder rechtlich geM e ^^lge i >ur P vorzulegen r»id

der sie zu den VII Orten stehen, dem M ^vuire. ^atu

"'chd- M verhehlen, mas den Obern zu Haab von Zürichs ^ °du E«

°s'Mt im Namen Aller drirch Bürgermeister ^ ^.ga.idelt: 1- Der dortige Laudvogt,

ivd des Weitem Folgende-., r ) Bischoszell in Betreff der'"I- I» d.S '» d ^ z.«, ,md ->»' » ^7 „,.d d„

laus Cloos, des Raths von Lucern, hat , mannen, aus ^g.„-vou und
5^- G-h-...,. R«..M«>d.... d.- d»i s°s. «,.M» d.r THMM.
^ Hin.« »„I Di.!. S°I- "N'-N »
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haben aber dein dortigen Landvogt seit vielen Jahren nicht geschworen. Als nun der Landvogt vernwtff
des letzten Abschiedes sie zum Schwören aufforderte, behaupteten die von Bischofzell, jene seien dieses zu th»»
nicht schuldig, was der Vogt nun seinen Obern berichtet. Es eröffnen hierauf Abgeordnete des Vogtes u»
der Näthe von Bischofzell, einer der betreffenden Höfe gehöre mit hohen und Niedern Gerichten ihrem ^pü» ,
die andern haben seit hundert Jahren dein Laudvogt nie geschworen,sondern mit denen von Bischt
gesteuert und gereiset, wie das bewiesen werden könne. Da nun die Eidgenossen die van Bischofzell
haben, daß sie bei ihren Gerechtigkeiten,alten guten Gebräuchen und Gewohnheiten verbleiben könne»,
bitten sie, sie bei dem alten Herkommen zu belasseu. Es wird nun erkennt: Wenn der Landvogt einllff
Kundschaften erfahren könne, daß die benannten Höfe vor Jahren einem Landvogt geschworen haben, ff' ff'
er diese ausnehmen; dasselbe mögen die von Bischofzell thun, wenn sie Kundschaften dafür haben, daß d"
Höfe ihnen schwören sollen; doch soll jeder Theil dem andern zu dieser Kundschaftaufnahme'verkünden.
diesen Kundschaften und allen Gewahrsamen sollen dann beide Parteien auf der nächste» Jahrrcchnung ^
Baden erscheinen, wodann die Voten der VII Orte Alles verhören und dann der Gebühr nach i» der S" ff
handeln werden. 2. Da einige Märchen, welche die LandgrasschaftThurgau und.die hohe Obrigkeit v0>'
Bischofzell scheiden, umgefallen und hinweggekommen sind, so soll der Landvogt denen von Bischofzell
Tag bestimmen, um anstatt der fehlenden Marchsteinc andere zu setzen. 3. Die Landstraßen sollen frei »"
offen sein; Frevel, welche auf denselben vorfallen, soll der Landvogt zu Händen der Obern büßen. I- ^
Klosterfrau von Npdingen, welche der Landvogt nach Dänikon verordnet hat, ist die Schaffnerindaselbst ^
erhalten unwillig. Da nun diese Klosterfrau dem Predigerordeuangehört und derselbe vor langer ^
Münstcrlingen gewesen ist, und jetzt, wenn drei Frauen dahin kämen, durch „dispcnciren der frowen" d»ff'

Predigerorden daselbst wieder ausgerichtet werden möchte, und die Frau von Npdingen, wenn sie dahin gest^
würde, die andern Frauen nach dem Brauche des Ordens singen und, beten lehren könnte, so soll
bis auf den folgenden Tag vom Grafen Friedrich von Fürstenberg und ihrer Oberin, der Aebtisst» ^

Gotteshauses Npdingeu, eine Bescheinigungvorlegen, wie sie sich im benannten Orden gehalten habe. ^
diesem Falle werden dann die Boten der VII Orte sie nach Münster!ingen oder nach ihrem Bedü» ^
anderswohin verordnen. 5. Letztes Jahr wurde auf einem Tag zu Zofiugen verordnet, daß den bu^
Frauen Amalia Welter und Elsbcth Hosmeister zur Verbesserung ihrer Pfründen jeder I Mütt
Viertel Haber l'/s Gulden und 2 Eimer Wein gegeben werden sollen. Da die Schaffnerinzu
dieses zu verabreichen unwillig ist, so wird der Vogt von den benannten Frauen fort und fort um Ausrich

des ihnen Zuerkennten angegangen. Es wird nun bestimmt, der Vogt soll die Schaffnerinvermöge», ^
betreffenden Frauen die genannte Verbesserungohne Widerrede auszurichten; dagegen sollen die beiden

die Schaffnerin in den Sachen des (Gotteshauses regiereu und schalten und walten lassen nach ihrem Wille», ^
sie diesfalls Bürgschaft und Tröstung gegeben hat, und in allen zeitlichen und billigen Sachen ihr ^
und gewärtig sein. K. Die Aebtissin zu Feldbach hat einige junge Töchter in das Gotteshaus »»fge»»^ ,
in der Meinung, dieselben mittlerzeitnach des Gotteshausesund Ordens Brauch weilen und ei»k'
(„anlegen") zu lassen. Sie frägt nun au, wer als ihr geistlicher Oberer solches vorzunehmen hcff"' ^
finde, daß der Herr von Salmansweilcrvon Alters her daselbst die geistliche Obrigkeit gehabt Hab«' ^
wird beschlossen,um minderer Kosten wegen soll sich die Aebtissin mit den genannten Töchtern zum ^
Salmansweilerhinbegeben und jene daselbst einkleiden und weilen lassen; der Landvogt soll ihr ffff'^
Empfehlung an den genannten Abt zustellen. 7. Einige dem Gotteshaus Feldbnch gehörende und un»ffff'
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e a nun dieselben besichtigen und nnt ihnen

Dn- Landvogt soll nun Tagen vor den
or demselben stehende Hauser sind bama ll ^ zu schwer, so '"W viele Nachrichten
«h.m». -- D° «°'°" ° ^ . ..„d d°-
»°>m dcr Sid«-«°H-n »kr !>, S-> I> Gch-W« i-»>- «»»W-st

lind, «i- i.nM d-- M«>- > ° ^ n« -nndn« »' . - ^ Mnch
!->. w Sid»,»»,.!«> °» »°,h°»d» l°w>; w°- .. ......
'»achen und nachsragen, ob etwelche i ^ ^andvogt zu Baden. Grlg Tschud.,
zuschreiben. «rm^il-dtbeil und wird besiege Thnrgau.

Dcr Act besteht als gesonderter Instruction sür den Schilling von Canstatt,
und bildet in dieser Gestalt zwe.sellos une ^ ^ ^chwyz

..... IN H.W. -..Pd »n
Meister des St. Johauns^Ordens rn deut ch ^ geschlossenen VerN Z ^ dieser Angelege.chet

md Glariis, gestutzt ans die z» ^rnhberg ^ ^ Schwyz abgcsertrg. s Antwort erhalten haben,

Unterwalden und Zug ihre Botschaft zu c daselbst gütliche u» ^ acnanntcn vier Orte (die g e>c,cn,

gütlich vennitteln und handeln zu lasten. - ^.^en 'tun die BoteN l^^^ Parteien zu vereinbaren,

wnrde dieser Tag iiach Baden angesetzt un - ^n Ailstrage ^ Herrschast Wadenmvp

wie am 7. Januar, außer sür Zug «ga^ ^^n d'r Stadt V ^ ^ und densenigen

Zu diesem Ende nehmen sie das aUesü ^ den Vertrag vo> > Stadt Bern nnt Bo en

vom 2g. Februar (Dienstag nach Mathm i ^ ^ Schilltherß u> e dctressend die Lehengn er
von Cappel von 1450, dann euren gntlntz ^ eirdlich rrc ' der Meister rrnd der rltterlic)e
v°u ll^Schwpz, Unter.valden n.id ^^.zengen stch bei»^-^ w da sie dr-ser
derer von Zürich zu Wädenswrst zu ^ Mdenswist und schlagen dann solguiri

Drden durchaus entschlossen sind, ^rr ) Putzen haben, mch und die von Wadeiism,
""gehorsamen Leute, von denen sie mehr . Ordens Bi.rger z ^ den genannten ^aten

gütliche Mittel vor-. I.Da der Meister des ^ohc» ^ die Ab ^legen ist, alsund Nichterswyl nüt denen von Zürich stene u.id diese ^geschlossenen Kanse verbleiben.
U" Bürgermeister rurd Rath der Stadt Zürich ^ dem One ^ Gerechtigkeit zu

d°uen vo.i Zürich so soll es bei dem nnt den Mes^ ^ uh ihre ^^rst besetze.r
Da aber der Verttag von Cappel bedingt. -» '-. ^ ^ ^ Eidgen°ffm r ^ ^ ^ ^
^adenswpl wieder zukommen, doch so. daß ' ' sondern es solle' Burg und Feste z»

°der entsetzen sollen, außer mit dem Willem berd r ^h ^ - ^ ^ ^ ihnen
^U', daß kei.iem Thcile vo>r daher Schaden! ^ mögen aber a> ^ Gesangniß errichten; doch
Aädensrvpl in den nächsten vier Jahren .^Seitens der Bauern, ^ Wadenswp
gelegen ist, eine ziemliche Behausung gegen ^ gebaut weree . ^ werden, schworeii,
W es keine Fes. sei.r und soll "ienials daselbst nne s^ Z" ^^ch.i Zürich, Schwpz wid
uud Nichterswpl, iiud wer zil ihiren gehör, n atlsalligen '^^i^icr ungcsochten werden

ihnen erössiret rind bedungen werdeii, ^ u>id Glarwo anB ^ stetressendeir Vcrschrcibnng
wus stillsitzen, wogegen sie vo.i denw vo.i ^ ^ dichr M Gerechtigkeit derer von

Wenn diese Vermittlung zu Stau , ^haM-echt, der H 5^rchberg und Cappel m
»ttleibt werden. Derselbe soll indessen de.» ^nch die Vertrag. 28

ü) in seder andern Nichtr.ng unnachtheiligt ,
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allen übrigen Punkten aufrecht erhalten bleiben. Dieser Vertrag soll auch denen von Schwyz und Glarus,

dem Abt von Einsiedel» und jedermann an ihren Rechten, Lehen, Zinsen und Gülten unschädlich sein.

Boten der vier Orte bitten dringend, zu Vermeidung weiterer Rechtfertigung und derer mißliebigen Folge»

diese Mittel anzunehmen. Diesen Vorschlag bringen die Boten von Zürich (das Berner Exemplar benem»

nur: Bürgermeister Haab) an ihre Obern und erscheinen dann wieder und eröffnen: Da dieser Handel »!'

dem Tag zu Zürich allen Orten zugeschrieben und deßwegen dieser gemeine Tag nach Baden angesetzt wende»

sei, so finden ihre Obern, es solle diese Angelegenheit vor den Boten aller Orte erörtert werden, obwohl ^

ihnen auch recht gewesen wäre, wenn die Sache von einem oder zwei Orten vermittelt worden wäre.

wiederholen nun (vor allen Gesandten) die Gründe, welche sie zum Kaufe der Herrschaft Wädcnswyl veranlaßt

haben, verlesen das älteste und jüngste Burgrecht, die Verträge von Kirchberg und Cappel, den Spruch

Bern, Uri, Schwyz, Untermalden. und Zug und den ältesten und jüngsten Lehenbrief, und zeigen an, der

gestellte Vermittluugsvorschlag mißfalle ihren Obern; dieselben beglauben, der Vertrag von Cappel verbüß

sie nicht so stark; derselbe bestimme nur, der Meister des St. Johanns-Ordens solle die Burg zu Wädensn'V

besetzen und entsetzen und Vorsorgen, daß niemand von derselben her beschädigt werde. Dem würde GemN'

geschehen, wenn die von Zürich sich verschreiben würden, daß bei einem Kriege zwischen ihnen und denen »»»

Schwyz und Glarus der Vogt auf der Burg stillsitzen und aus derselben niemand beleidigen lassen s»^'

Dessenungeachtet aber, um mit denen von Schwyz und Glarus nicht rechten zu müssen, wollen die

Zürich das vorgeschlagene Mittel, betreffend die Schleifung der Burg zu Wädenswyl, annehmen, doch l"

ncan ihnen hiezu einige Jahre Zeit geben, damit sie Ziegel, Träm (Holz), Steine und Linderes zu dem ne»0'

Haus, das sie bauen wollen, verwenden können. Der zweite Artikel aber, betreffend das Stillsitzen den

voit Wädenswyl und Nichterswyl und derer, die zu ihnen gehören, bei einem Krieg oder einer Fehde zwistl»"

Zürich und Schwyz und Glarus sei nicht angenommen worden. Die von Zürich seien indessen gar >» ^

unwillig über Schwyz und Glarus und wollen Bünde und Landfrieden getreulich erfüllen; da sie aber du

Burg und die Leute zu Wädenswyl und Nichterswyl thcuer erkauft haben, so glauben sie, diese Leute s»^^

ihnen in Lieb und Leid ivie andere Unterthanen gehorsam sein. Sie bitten, die von Schwyz und Gl»»"'

zu vermögen, die Sache hierbei bleiben zu lassen. Die Boten der letztern Orte erwiedcrn, nachdem

Gesandteit der vier Orte zu Schwyz gewesen seien, habe man ihnen zugelassen, gütliche Vcrgleichsvorsch^

zu machen; was nun die Boten der vier Orte oder diejenigen gemeiner Orte für Mittel ausstellen, die nw ^

sie heimbringen; einen andern Auftrag haben sie nicht. Auf dieses hat man die Commenthurcn, die s

Ordens wegen zu Baden waren, vorbcrufen, tun auch ihre Anbringen zu vernehmen. Sie eröffnen, sie st ^
vom Meister und dem Orden abgeordnet, den Eidgenossen zu sagen, welchen großen Ungehorsam die

Wädenswyl und Nichterswyl ihrem Herrn und dessen Amtleuten erzeigen, so daß jener stets in große M ^
gerathe, die mehr verzehren als die Nutzung ertrage. Der Verkauf au die von Zürich, dessen Verbrief»»!!

verhören lassen, sei wohlbedacht geschehen und der Orden glaube auch, hiezu vollständig berechtigt ^

zu sein. Sie bitten, ihnen gütlich die Kaufsumme zustellen zu lassen. Die Boten der übrigen zehn ^

hätten nun gern allen Fleiß angewendet, den Spalt freundlich beizulegen. Da aber die Gesandten

Theile sich nicht weiter einlassen wollen, so berufen sie dieselben nochmals vor und beauftragen die

Zürich, ihre Obern zum höchsten zu bitten, daß sie die Mühe und Arbeit der vier Orte und das Unange»^^
einer rechtlichen Verhandlung betrachten und die gestellten Vergleichsmittel annehmen wollen; den Boten

Schwyz und Glarus wird befohlen, ihre Obern zu vermögen, das Anerbieten derer von Zürich anzu>» st'
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Mubt dic von Schlvm und Glams würden
Auf dieses eröffnen dic Boten von Zürich ^ ?i, fo soll das von ihnen geinachte Anerbieten
ihren Vorschlag annehmen; nachdem das wcht S ^cht weiters anfhalten ionm ,

den Rechten ihrer Obern nnnachtheiligfern. ^ ^ die Malstatt bestimmt und d«- Zugehes° sei ihre Meinung, es solle beförderlich der 3»wg bei ihrer Antwort, auch
beide.. Theilen ernannt werden. Die Boten von ^ ihrer Obern in nuht. v°rgeg ff

dem Vorbehalt, daß wenn die Sache nicht gütlich ver Bestellnng eines Nechtstages du"«"!,
w fall. Ungeachtet die Boten von Zürich ^ haben; was man ihnen aw »
'ich die von Schwvz hieraiif nicht einlassen, we.l ffe es r ^ der ^^ 'as M g ch

den Abschied ge e as wollen sie hein.bringen und fm ^ 7 der Boten von Zürich diesfalls

«>-iiiiich.i„, di- G -s»i.di-i. d-id.r Th-ii. wi.d-.ch-l. g d . »77

- >h-° ii. d.r 7,., U.Mi. °hn. «°»'w 7°'"-7. .7 ?d-in-Mlich. V-r-immg sw.fmd-i I»»I° d°s "7' 7,7w,-d-n die Em»».m.>M.m lidchmals um > ^ ^
»»«-Ich. und d»z R-ch. w-rd-n, -S« «.»-- !«»» ' f
«ich --.«ich mit idn.n M«. w °»-i> »'7" 77 i-d»m°m> w I°».m 7m' 7.«i- s-iih-r d.h»l,.u, dun.ii di- V-r..-»- »».>« »' zg h,„ Unw.II.n »n .

->ch. >>«-, d.r O-dm h°». d.i. NU- m...i. 777 777 d.si di- ^>wi..n'lM - 7 «°°i»iil-»chu.»>>«i°d-ch°l->> il.« ftiih-r- A.iiwm« ^ ,z „wch,.., >

»ich. d.M.„mch .m. mwn.. »i> >h-..' He»»' >7 d"' 7'„ich. .««Mi 77
«>-»-. >n-ii-,n.h.n.n. «-„ 'i. -»' ° « 7 .77«

dieses innso.ist sei. Sie bitten daher, ste be ^ der Boten abschlagen, foll^ s ^Jossen, für deii Fall, daß die Ordensherren » 7' anzugehen, ^»ig »-.»

Tag jeder Bote Befehl und Gewalt haben, ^nr.c ^ 2, A.
^auptungm nachzulassen, damit d" ^ ^

^ ^ ^ ,an Mtillheini („Müllen"),vonLn-ern, zeigt v
"i"i. Der Laiidvogt iin Thnrgan, Rittaus ^ ^aen gefchtoffen

Mannt Gebhard Bär, habe mit vielen Ehrenleu en gekommen sei- Derselbe )a'^ ' ^ ^
^iirgschasten für ihn einzugehen, so daß er m tUaße ^ Landgericht den Leib ^' 7.«°d'°. ...» ...i AiMil-u -°.i « »-m 77 »w l-d...- d.-sl°°s «

s-°>,iid-.. d,s G-wdi-l-ii, I°ii> Mi. »."» d'i' 77 di«ni. d.s «- ...».ich. i» 7 "»US R.sll«
«»°d° -VichUi. 1° «,.d-i. um. d.i. «mchm f'7'« " . AU M,ii.i. «m 7»°' 777^7d,m..»ch W-iimm, mi° -r sich i'i »"b°'i°" 7 , di. «i>I,'l-ch-r ii. M'ddm jU b-d ii.,,
benannt Karsthans,und Ulrich Schmid von M'Mhe"" en ^ dvogt vorab die Kosten, we c)e "n ee

» «ich »...z d-,i. Gii.hud» d-sTh°.-i- I°» dum, pil-u di- GW,«, d-s «M.S
^.««-lichl «d-r suul. di-j,r Sich- w-S-n «si>-i"i>sm !>.S»..dm d-r X. O..< .>!>-.»>.»>««. «--dm. w.u.. dum. .>°ch -.«« «S dl-«' i-il I-W

betreffend die Quelle siehe die Note.) ^ betreffend die Propstei Kliiigenzell;siehe Note.
U. Verhandlung der im Thnrgan reg'ere'iien . ^ ^ Thnrthal; siehe Note.«.ch.,.dw,.s d.. V.I O... m.d sw»s
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vv. Abordnung einer Gesandtschaftund Erlaß einer Missive an den König von Frankreich für den
Grafen von Greyerz; siehe Note.

Im Zürcher Exemplar fehlen i, », vo» vv Ziff. 2, ,I«I, «<>; im Bcrncr », in « der letzte Satz,
in 5 ebenso, ferner i, », 11, v, in «v Ziff. «I<I Ik; im Schwyzer in v der letzte Satz, 6 5
im Basler n, «I t, i, n, v, ir, in, Freibnrger ,1, e, in t die letzte Verhandlung der
Vit Orte, », n, v, II, im Solothurncr «I, in /das Promcmori/für die Vit Orte,
i-, n, v, Iis. ; im Schaffhanscr wie in. Basler und Überhin fehlt noch 5; im Appenzeller n, «I—1>,
Ii—n», <i—^ "t die Bestimmung wegen der besonder» Pensionen, ii aus dc»>
Börner, Freibnrger und Appenzeller, KIc ans dem Schwyzer, II aus dem Schaffhanscr Abschied.

Zu v. Die Ordnung für die Tuchlcutc wird im Schaffhanscr Exemplar nicht ausgeführt.

Zu I». Diesen Artikel bringt das Berner Exemplar mit folgendem Nachsatz: I» dasselbe willige»
aber die von Bern nur in soweit, als es die gemeine» Vogteien, in denen sie mitzuregieren haben, betrifft.
Wenn die Tryt ein Geleit auf dem Gebiet derer von Bern begehren, so sollen sie vor dieselben komme«
und sie darum begrüßen.

Zu >v. 1. 1540, 20. November, Rom. „Gemeiner Cardinälcn schribc». Unser« aller liepstcn i»
Christo den orten einer Eidgnossschaft des punts ober» thütsch-lanz, der kilchcn frygheitcn bcschirmere»."
Ihre an Papst Paul III. gerichteten Briefe seien wenige Tage »ach des erster» Tod von Hieronymus Fr»«^
den Cardinälcn („uns") übergeben und verlesen worden. Daneben habe man von Frank vernommen, '»ie
die rnhmwürdige Nation (der Eidgenossen) gegen die römische Kirche und dem apostolischenStuhl Verchrw'S
beweise und besonders im christlichenGlauben eine beständige Gottesfurcht habe. Das habe Frank sowohl
im Zinnien der Orte vorgetragen, als auch mit seiner eigenen Kundschaft bestätigt. Erwähnung vom Tode
des Papsts und Ermahnung zum Gebet für das Heil seiner Seele und die Ernennung eines tüchtige"
Nachfolgers. Anbelangend den Umstand, daß die Orte den Hieronymus Frank und sich selbst empfehle», s"
werde man beim neuen Papst nichts unterlassen, womit ihnen in Sachen, die mit Gott sind, gedient werde»
könne; dessen sei auch Hieronymus Frank in Folge seiner Verdienste um den heiligen Stuhl, seiner Frömnugk'"'
und mit Rücksicht auf die Fürschriftcn der Orte würdig. Alles das werde der dortige Gesandte des päpstliche"
Stuhls, Albert Nosin, weiter erklären. „Gegeben unter den siglen unser dryen in der ordnung oder st»»^die ersten oder vorgendern."

St. A. Lucmi: All«-»,. Absch. <> e. IM. (üopic ciucr u„a-lc»kc„ d-»ischcn Nebtt'setzung ohne »nt-rschrisy.L. A. Schmy» - A Kirchmsta»»K. A. Basel: Abschiede Band SS. K. A. Soloihur»:Abschiede Band SS. wu)wyz. «. nnqnm

2. 1540, 28. November, Rom. Ennins, Cardinal von Veroli, an Albert Rosin. Alan habe gegta»^
die Eidgenossen seien vom Tode des Papstes unterrichtet, darum sei nicht früher ans die Briefe, welche' s"
dem 'Nuntius an den Papst aufgegeben haben, geantwortet worden. Das werde übrigens auch >"" ^
weniger ausfallen, als bei solchen Verhältnissen in der Stadt Rom eben vieles zu besorgen sei; inzwische"
habe das Collcgium genügend geantwortet. Ennins aber habe nach lange gebrauchter Gewohnheit de"

Eidgenosse» und Rosin anzeigen wollen, daß die unüberwindliche Nation den Cardinälcn nicht weniger- gc»eh"'
sei, als sie es dem verstorbenen Papst war, was auch bei seinem Nachfolger der Fall sein werde.
soll aber diese Nation, die eigentlich von sich aus willig und geneigt sei. zur fortwährenden Anhänglich^
an die Kirche Gottes ermuntern, woran aber er (Ennins) und der Nuntius nicht zweifeln. Morgen »"^
der Messe beginne das Conelavc („wir uns zusammensetzen und injchließcn"). Gruß an Bnrgerincisl""'
Schultheiß und Räth.

St. A. Lucern: Allst. Abschd. t). f. 162 d. (Copie einer holpristen deutschen Uebersetzunst).St. A. Zürich: Acten Papst. L. A. SchwyZ'
Acten Kirchenstaat. K. A. Basel: Abschiede Band 23. K. A. Solothurn: Abschiede Band 28.

.4. 1540, ca. 28. Äovcmber. Albrccht Rosin an (die Eidgenossen?). I» Anbetracht des geneigt
Willens des heiligen Kollegiums zur Eidgenossenschaft,der in dessen Schreiben ausgesprochen werde, gegc»^'
jenen, die den Titel verdient haben, daß sie der christlichenKirche und des apostolischenStuhls und d^'
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Freiheiten Beschützer und Beschir.ner seien. ^ (Äwnosstn^ glnz
den, Papst, de.» heilige» Colleg.um, dem apo stolsch ^ Schreibe» ci»c a»gc.»esse»e Antwort

genchm sei. Er ersuche daher man wo . auf d°- ^ anderer Schrift) andrer glegner

erlasse» ..»ut samt andern E.dgnossen. lUP Z ^ .^-samnielt) oder snnderlich. toie das üwern Herren zu.»

zyt (folgt ein nnlcöbar gestrichenes Wort, ^ ^ versenden; sie werde unzweifelhaft z...»

füglichsten gednnken" .nag. Diese Antwort soll Rost» dann ver,en°en. ,
Guten gereiche».

t. A. Luccrnichen.mein: All„. Absch. o f. ISS. unmittelbare Forlsetzungder Ilebersetzung der Älissivc vom Cardinal von Vcroli vom SS. November
>. mit gleicher Schrift, ohne EingangStitel. Die Nn.erschrist „des heilige» Collcgiumsund apostolischen stuis diener und Bcrwaltcr:- ^ ^.-.sius ciacner Schrift.

«Mch WM ^ ^ P,pst. ohne Unterschrift und Datum.

Eine analoge Zuschrift erfolgte an Zürich. n > - - <> ^ ^ Woih»achtcn

-1. 155V. !'. Januar, Zürich. Ulbert Rosin an T ase v.n^^ Briefe erhalten, mit dem

habe er vom Cardinal-Collcgin.n in Ron. und vom Earv . ^ übergeben, und gemäß

Auftrage, dieselben gemeinen Eidgenosse», wo s" Z" ^ daß ein srühcrcr

ihrem Inhalt die Meinung der Absender zu cr'vst»un ^ r^ da erschienen und habe die

Tag als auf den 1. Januar zu Zürich von steben Orte , , ^ den M. Januar zu Baden

benannten Schreiben angezeigt. Da sei ihn. gcan im. ^ ausrichten. Damit er seiner Aufgabe um so

eine gemeine Tagsatzung gehalten; ^ aus denen man sich von de.» guteil SLltlen
besser uachkonlme, sende er vorläufig die betreff. c ^ ^r um die christliche Kirche

der Eardinäle gegen die Eidgenossenschaft überzeugen mog. alte Freundschaft beizubehalten,

und den papstliche» Stuhl verdient gemacht habe, n)er M einer gebührenden Antwort zu beauftragen,

Er ersuche daher, die Gesandten für den nächsten Tag f»r^^ ^ «. «bschi.»« «.»»28.
die er übermitteln werde, n. s. w. .

Schluß. . , .

, n knlmmdcr Gcsandtschastsbericht zu betrachte».

Zu I . . 1. Für die Einleitung der Verhand ung l t ^s oon Lucern. Uri. Un.erwalden
155v. 1. Februar. Die Gesandten von Zürich "" "ste - abgeordnet und dort soviel erlangt

u»d Zug haben eröffnet, wie sie eure Botschaft an den die Frage, ob d.cses

haben, daß die von Schwpz erklärten, gütlich m der Sa e ) ^ Schiedleutc

v°a gemeinen Eidgenossen, soweit sie unparteiisch sewn. Z" N N ) Bemühung haben d.e Gesandten

sei» solle», habe» die von Schwpz sich für das ^V" . von Schwnz als Unterhändler genehm seien,

von Zürich den vier Orten Dank gesagt, und da dust n . man habe die vier Orte gerne

so habe man das nicht von vornherein "^schlagen koilncn, s ^ ^ ^ ^ic von Zürich mit dem

als Schiedleute und bitte sie. mit Schwyz und „»belange, wolle man sie M^tel stellen >m

Gegenpartei

llodcihliche Vcrglcichsmittcl, u. s. w.

^gange eingeleitet. Unter den Gründen, die bu - s „nd Nichterswyl Streit bekolinne,
ch aufgeführt: Wenn der Meister des Ordeiw mit d " Lebensgerechtigkeit derer von

">üsse>i sie das Recht vor Burg rmeister und Rath zu Zur.ch "eh.uen. D.e henogerech.igt t dci-r von^ 1 ^>lll.gl.l.mcu^ Iis,er Leute und Gilt, die da gcse eil sind, oder
^U"ch zu Wädenswyl ivird hier so beschrieben. D.e Bogtc. .Wer i.e..le nl „ ! .
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das da liegt zwischen dem Mülibach und dem Melibach und dem Zürchersee und herauf bis auf die lange
Egg, wo der Schnee „harwärts" in die Sihl schmilzt, mit aller Zubehörde „zu Händen der veste Wädeschwyl",
sei Lehen von denen von Zürich.

Zu 88. Dieser Artikel befindet sich in der Lucernersammlnng 0 2. k. 195 vom übrigen Abschiedtcxt
getrennt in Form einer Urkunde mit deutlicher Siegelspur, besiegelt vom Landvogt zu Baden, Gilg Tschudi,
des Raths zu Glarus, den 1. Februar 1550. Laut einem ebendaselbstk. 197 befindlichen Briefe der
VII Orte vom 7. Februar aus Baden an den Landvogt im Thurgan, ist diese Urkunde den Vertretern der
Ansprechen und von diesen dem Landvogt mitgetheilt worden. Mit dem benannten Briefe vom 7. Februar
weisen die VII Orte den Landvogt an, jene Urkunde den Vertretern der Creditoren wieder zuzustellen, was
er früher nicht thu» wollte und worüber sich jene beklagten. In dieser Urkunde wird der Beginn des Tages
auf den 27. Januar angegeben.

Zu 1,1. 1. 1550, 2. Februar (Lichtmeß). Johann, Abt des Gotteshauseszn Stein am Rhein, jetzt
zu Radolfzell wohnend, an die zu Baden versammelten Boten der im Thurgan regierenden VII Orte-
Unlängst sei der Propst von Klingenzell gestorben. Die Verleihung dieser Propstei stehe von Alters her
beim Prälaten von Stein. Er habe sie nun dem Jacob von Peyern, Mitglied und Prior seines Convents,
geliehen. Bitte, den Genannten ans diese Propstei kommen zu lassen und dem Landvogt im Thurga»
diesfällige Weisung zu geben. St. sc Zürich: Ms-hi-d- Bd. i«, r. so-

2. 1550, 3. Februar. Niklaus Cloos, Landvogt im Thurgan, an die zn Baden versammelten Boten
der VII im Thurgau regierenden Orte. Jacob von Peyern habe ihm eröffnet, wie ihm von Abt Johann
zu Stein die Propstei Klingenzell geliehen worden sei, und ihn gebeten, im Namen der VII Orte, denen
die weltliche Obrigkeit zn Klingenzell zustehe, ihn da einzusetzen, da der seiner Zeit von denen von Zürich
dahin gesetzte Propst gestorben sei. Daneben sei der Vogt berichtet, wie vom Landvogt Melchior Heinrich
von Zug alle fahrende Habe, welche genannter Abt in seinem Wegzug von Klingenzell zurückgelassen,inventirt
worden, und denen von Zürich wegen des GotteshausesStein zugelassen worden sei, denjenigen, der >«>»
gestorben sein soll, dahinzusetzen und hauszuhalten, bis auf weitern Bescheid der Obern, wodann er auf
Verlangen auch Rechnung geben solle. Da dem Vogt unbekannt sei, was weiter verhandelt worden sei, s"
habe er dein genannten Gesuche des von Peyern nicht entsprechen, sondern zuerst Befehl erwarten wolle»-
Hierauf habe der von Peyern sich verlauten lassen, er wolle die Boten der Orte selbst angehen, was der
Vogt ihm nicht abgeschlagenhabe. Letzterer bitte nun um Weisung und gehe beinebens nach Klingcnzell,
um neuerdingszu inventiren; wie es heiße glaube der „Herr", die fahrende Habe gehöre ihm.

St. A. Zürich: Abschied- Bd. IS, k. «»-

3. 1550, 8. Februar. Die VII im Thurgau regierenden Orte an den dortigen Landvogt, Niklaus
Cloos von Lucern. Er habe geschrieben, wie der Herr Jacob von Peyern gebeten habe, ihn als gesetzt
Propst in die Propstei zu Klingenzell einzusetzen, was der Landvogt ohne Auftrag der Orte nicht thun wollte
Aus diesen Tag sei nun Jacob von Peyern selbst erschienenund habe ein Schreibenvom Abt des Gottes
Hauses Stein übergeben und dabei gebeten, ihn nach erfolgter Leihung auf die genannte Propstei kom»w"
zu lassen. Auf dieses hätten die Gesandten von Zürich bemerkt, die Propstei Klingenzell gehöre de»'
Gotteshaus Stein, die von Zürich haben auch den letzten Verweser nach Klingenzell verordnet; da übriges
die Voten jetzt ohne Instruction seien, so begehren sie die Angelegenheit in den Abschied, was ihnen bcwill'lll
worden sei. Der Vogt seinerseits werde beauftragt, der Propstei Renten, Zinsen und Gülten und alle fahre»^
Habe zu inventiren und Obsorge zu tragen, daß nichts abvcrwandelt werde. Es siegelt der Landvogt s"
Baden, Gilg Tschudi, des Raths zu Glarus. St. sc Lu-crn: AUg-m. MM. c>s. c. ws-

Zu iin. 1550, 9. April. Diethclm, Abt zu St. Gallen, an Lucern. Alan werde sich eriniwr"'
wie auf dem „nächstgehaltenen" Tage zn Baden die altgläubigenVII Orte und Glarus auf Verwend»>'b
des Landvogts Schorno aus der Grafschaft Toggenburg sich erboten haben, zur Zeit, wenn wieder 0»
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^ ^ orn, <?,n»sebln»a an den neuen Papst für das Gotteshans St. Johann

anderer Papst erwählt werde dem Ab. eme ^ 'W')U 'b ^ .vorüber der Abt sich erfreut

zu erthe.len und dieselbe zu Lme.n o . ^ der Abt eine Botschaft »ach Rom zusenden

habe und freundlich danke. Da ...... e... Pap g w , ..»d Glarns bereit zu stellen undbeabsichtige, so bitte er. ,ene En.pfehl.mg »

»nt dem Siegel derer von Lueer» zu ".hegt . . Verhältnisse des „verderbten" Gotteshäuschenö
an Albert Nosin. des Papstes Verwalter, wenden, der d.e Ve.haitnme .. ^ ^ ^ ^ ^
St. Johann kenne.

Der „nechstgehaltene" Tag zu Baden vor ' ?ekannt^ g^nacht'wird. ' so mußda aber auf diesem die Papstwahl, die schon un Februar s g > i

die Verhandlung a..f den frühern Tag sin die Zeit der ^edisvacauz) fallen.

^ ...s, ,,,,^ Sendboten von Städt und Landen der Eidgenossenschaft

^Zu vv. 1550. 7. Februar. Baden. ' z» Ob.valden. Nachdem sie

a» ^ohann Hug. nlt-Sch..lthe>ß z.i Lueeen, m ^ Namen der Eidgenossen („unser Herren

von den. Grafen von Grcyerz bezeichnet worden ff.ci. Angelegenheiten des Grase» und

und ober..") zu... König von Frankreich zu '^äs Begehre!! deo Grafen an den König

auch des Herrn von Rolle das Beste zu thuu. habe g^le ...an, sich weder Mühe noch Arbeit

geschrieben. wie die beiliegende Eop.e ze.ge T.e wv ^ Betreff des Grafen von Greyerz

bereuen zu lassen, damit die Sache gütlich ',^e G . . ^ Abschied dem König nnzcigen,

eu>c gütliche Befriedigung desselben nicht erwirken ko> . l ^j,,,,o,ucserz>ig herrühre, auf dem auf de»

er solle in Betreff der Ansprache des Grafen d.e von ^«^ei Vereim.ng z« «-cht stehen.
Ul. April nach Pcterlmge» angesetzte» ge"u b Frcibmoi G»y°rzcr (a°M>.
Es siegelt der Landvogt zu Baden. Gilg Tschad., des Ralhs o» G.anw.

^oni ig. Februar—12. Mai 1550.

90.

Ireivurg. 1550, 29. Januar (Mittwoch vor Lichtmeß).
^ yls.s.sffiade L?.,ndeSarcinv ^bwalden: Abschiede.

«.a..»°..Sar»w S°I-.h..r.. - «bschl-d° Band 2°.
"»»>»»>> <>,.„!»»! Mschicdc. Kalltonsarchiv ^r-ib»»!,! Nnc»n,cdnnvc>n nvnn

>-a...n»»a.N.i» sc..aöt.a...v..- Abschirdc. vand-oarc...» Up.....;-»- Absch»d.

Tag der Orte Bern, Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalde», Zug, Freiburg und Solothurn.

Gesandte: Bern. Anton Tillier; Claude Mai. Freibürg. Ulrich Nix; Martin Sesiuger. Solo-

v^'u. Konrad Graf. (Andere nicht bekannt).

Bei den Bundesgenossen, Mitbürgern und Landleuten zu Wallis hat eine Empörung stattgefunden.

^ Boten der sieben Orte sind daher von ihren Obern dahin abgeordnet worden, das Bedauern der letztern

'"über auszudrücken und Mittel zu suchen, diese Zwietracht zu stillen, so zwar, daß wenn jemand „.einte,

"hätten Einige strafbar und gegen das Wohl der Landschaft gehandelt, diesfällige Bestrafung rechtlich und

."ü" Mit Gewalt vorgehen solle. Dem zufolge sind die Gesandten von Freiburg, als die erste», welche in

Land gekommen sind, in Eile vor die ober» Zehnten und Panner geritten, und haben ihnen vorgestellt,

" ^el Nachtheil ihnen und der ganzen Landschaft bei dieser Thenrnng erfolgen möchte, und sie gebeten,
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auch das Wohl gemeiner Eidgenossenschaft zu berücksichtigen und daher den Auflauf abzustellen und dahe»»
zu bleiben, oder doch die Anzahl zu vermindern, und gegen allfällig Strafbare mit Recht vorzugehen.
haben dann die vier ober» Zehnten GombS, Brig, Visp und Naron, jeder besonders, sich entschlossen, mit"»
Recht nichts zu thun, wohl aber nach Sitten zu ziehen und zu erfahren, wie die Sachen stehen. Di<Ä»
Meinung ist dann auch Lcuk beigetreten, doch nur die anwesenden Personett für sich, da nicht die g»»?
Gemeinde besammelt werden konnte. Die gleiche Antwort wurde den Boten von Freiburg und SolothuG
zu Sidcrs ertheilt. Da solcher Art diese sechs Zehnten nicht zurückgehalten werden konnten, sinb einigt
nachdem sich inzwischen auch Gesandte von Bern den übrigen Boten angeschlossen hatten, am Sonntag, andcu
am Montag vor Sebastiani (12. und 13. Januar) mit ihren Panneru, Harnischen und Gewehren eingezog^
nnd nicht minder hat sich der Zehnten zu Sitten versammelt. Obwohl nun die Meinung der Unruhig^
war, sich mit allen Panneru zu vereinigen und gemeinschaftlich zu berathen, so ist doch dieses durch
Bischof, den Landeshauptmann und die übrigen Vorsteher („ein erbarkeit des landes"), die in dieser SaA
einig waren, verhindert und bewirkt worden, daß jedes Panner (gesondert) berathschlaget und gemehret Hai-
Ungeachtet inzwischen einige unruhige Leute mancherlei practicirten, wurde beschlossen, niemand Gewalt anzuth»"'
sondern dem Recht den Gang zu lassen und dasselbe zu handhaben. Es hat dann jeder Zehnten eine
Anzahl Procnratorenund Kläger ernannt, die alle Artikel, die ihnen angelegen seien, vortragen sollen. Ebe»!"
wurden von jedem Zehnten sechs Nechtsprecher ernannt, um über diese Sachen zu urthcilen, mit dem Austrat
nicht von einander zu gehen, bis die Angelegenheit erledigt sei. Es sind dann noch Rathsboten von Lucern n»d
Unterwaldeu angelangt. Nachdem dann die Zehnten mit ihren Pannern abgezogen waren, versammelten sich ^
Räthe des Landes nebst den AuSgeschossenen bei dem Bischof und dein Landeshauptmann,wo die Boten der benannt^
fünf eidgenössischenOrte, nebst Verordneten des Grafen von Greperz, derer von Saauen und Osch ersclsi^"
und die Aufträge ihrer Obern eröffneten und die Ursache dieses schweren Auflaufes zu wissen verlangt'
Darauf wurde ihnen eröffnet, es hätten Einige, gestützt auf einen Artikel in der neuen französischenVerein»^'
dem gemeinen Mann vorgegeben, die Landschaft Wallis stehe dem König von Frankreich offen, darein »^
daraus zu ziehen so oft es ihm gefalle; „und darnüt sy dasselb dester bas möchten zcwägen bringen,
sy die Wörter: nach gelegenheit unser der Eidgnosseu, in dem artickel usgelaßen"; man bitte die Boten,
betreffenden Artikel zu überlegen und den verordneten Nechtsprechern und Klägern mitzutheilcn, wie sie, ^
Boten, diesen Artikel verstehen. Die Gesandten verfügten sich dann zusammenund nahmen eine vom
schreibet von Solothurn signirte Copic der Vereinung vor sich. Dabei wollten die Gesandten von Bern si
von der Verhandlung ausschließen, ivcil ihre Obern nicht in der Vereinung seien. Die übrigen Gesa»^^

aber haben sie gebeten, sich nicht zu söndern, da eine solche Trennung Angesichts des gemeinen unruhig
Mannes der angestrebten Vermittlung Schwierigkeitenbereiten möchte; auch handle es sich nicht darum,
der Vereinnng etwas zu vermindern oder zu vermehren. Nachdem die Voten von Bern sich endlich
ließen, mit den übrigen zu halten, so sind die Gesandten aller fünf Orte, nebst denen von Greperz, 6»»

und Osch vor dem Bischof, dem Landeshauptmann, den ausgeschosseneu Nechtsprechern und Procura^,
auf dem Kirchhof zu Sitten erschienen nnd haben den betreffenden Artikel öffentlich verlesen lassen und gezeigt,
in dem Vortrag, welchen Einige von Leuk gehalten haben und der den Gesandten mitgetheilt morde»
die Worte: „nach gelegenheit unser, der Eidgenossen",ausgelassen worden seien; die Gesandten glauben, "
Artikel enthalte einen Vortheil für die eilf in der Vereinnng stehenden Orte und nicht für den König, ^
aus den Abend noch Boten von Ilri und Schwyz eingetroffen waren, sind am folgenden Tage si^
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Gesandte» abermals vor dem Bischof, dem Landeshauptman», den Rathen und Ausgeschossenen erschienen

und eröffneten, wenn man ihrer weiter bedürfe, so .vollen sie allen Fleiß anwenden, um der Landschaft zu

lluter Ruhe zu verhelfen; andernfalls seien sie veranlaßt, sich zu beurlauben und wieder heimzurciten. Es

wird ihnen ermiedert, durch die Gnade Gottes und die Bemühung der Boten sei die Empörung gestillt

"""den, und man hoffe, das Übrige selbst verhandeln zu können, so daß man der Gesandten weiter nicht

^dörfe, mit große». Dank an die Obern derselben und die Gesandten selbst; man möge die Landschaft Wallis

ferner für empfohlen halten. Die Gesandten machen aufmerksam, daß man einander nicht solche. Art überlaufen

'ubge, mas der Landschaft zum großen Nachtheil und dem Herkommen in der Eidgenossenschaft nicht gemäß

s^> andernfalls würden die Eidgenossen sich veranlaßt sehen, ein Einsehen zu thun, wozu sie laut den Bünden

wichtig mären. Was sich rechtlich oder sonst in dieser Angelegenheit zutrage, solle man den Obern der

berichten; diese werden jeder Zeit pflichtgemäß zur Hand sein; Denjenigen, welche den Orten solches

^reiben, solle man dieses nicht verargen, da dieses den Blinden gemäß sei. I». Heimreiten haben dann

7 Boten z.. Martinach die Gesandten von Zug angetroffen, die auch nach Sitten wollten, aber dann auf

7' Bericht, daß der Handel gestillt worden sei, mit den andern wieder heimgekehrt sind. Daneben wissen
^ Boten, mie in. GeHein, angezeigt wurde, die Unruhe sei nicht gestillt, vielmehr gedenken die Ausrührigen

Gemalt meiter zu schreiten und unversehens aufzubrechen, so daß vielleicht ihre Nachbarn veranlaßt werden,

Landschaft einzuziehen, wodurch dieser und gemeiner Eidgenossenschaft großer Nachtheil entspringen

'"°chte; mie auch Einige sich offen geäußert haben, sie wollen jetzt heimziehen, aber bald mit der Matze wieder

Das soll ...an heimbringen, und wenn sonst kein Tag angesetzt ist, so soll ...an einen solchen

^i"..nen und ein Einsehen thun, wie ».an durch Boten oder Schriften de... Besorgten zuvorkommen möge.

. Die Namen der Berne- Gesandte., aus ihrer Instruction. St. A. Bern - Jnstruetionsbuch U l, 29 und
d-"> Nalhsbuch; die der Freiburger aus de». Schreiben von Fre.burg an sie von, 16. ^anuar, K. A. Fre.burg:
Müschenbach N°. l4. f. 185 vorso, und dortiges Rathsbuch No. 67 vom 30. Januar- d.e der Solothurner

dortigem Rathsbuch No. 4«, S. 35, von. 31. Januar 1550.

Wir gebe» zur Ergänzung noch folgende Acten:
1550. 11. Januar. Frciburg an Solothurn. Ein Germer, der ans dem Wallis gekommen sei. habe

""!Migt. wie d.e fünf ober., Zehnten der LandschaftWallis in großer Volkszahl m.t e.uer Matze aufgebrochen
""d an. letzten Dienstag (7. Januar?) das Haus des Petcrmaun am Heingarten durchgelaufenund am Mittwoch
g°gm Sitte., vorgerückt seien, m.t de... Vorhaben, noch Andere daselbst zu besuchen. ">.d Herr,che da e...
"»ordentliches und ungestümes Wesen, dessen Ursache er ...cht kenne, ^n die Sache für Wallis rnid die
^dgenossenschaf. bedenklich sein könne, so habe Freiburg eine Botschaft bestimmt, d.e...orgen nach den. Wall,
leiten werde, und berichte an Solothurn. mit der Bitte. Mi.theilung an Lucern zu machen, dam.t dieses

Mit den übrigen >^Or^ ^ ,, ...... ...

^ Auf ein dieser Angelegenheitwegen von Solothurn erhaltenes Schreiben antwortet Lueern an. 13^Ja..uar:
Aufruhr, der im Wallis entstanden sein soll, sei denen von Lneern .n Treuen le.d: s.e danken Solothurn

"r d.e diesfällige Ke.n.tnißgabe und bitten, ihren Boten »u Wallis eiligst zn schreiben, sie sollen auch.».

7'"en von Lueer» handeln in gleicher Weise, wie sie von Solothurn zu handeln beauftragt e.ew Was
W weiter vernehmen, solle» sie stets berichte». Wenn die von Lncern für fruchtbar erachten, chre Botschaft

zu schicken, so werden sie diesfalls weder Kosten noch Mühe sparen. D.e Mststven von Fre.burg und
solothurn liabc man wör^eb Uri, Sch.vi)Z. Unterivaldeu und Zug ni.tgethc.lt.».ve ,vvr ^ / ,a, A, A. So.ot.Mn: Lucerner Schreiben Band s, Ibso-iseo.SN

«
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1550. 14. Januar. Sitten. Ulrich Nir und Martin Sesinger an Freiburg. Gemäß ihrem Befehl

seien sie am Montag nach Sitten gekommen und haben laut Auftrag zum Hauptmann geschickt. Der sei

dann mit Einigen des Raths zu ihnen gekommen. Denen haben die Boten ihren Befehl eröffnet, worüber

jene eine solche Freude empfangen haben, daß man es nicht genugsam melden könne, mit der Anzeige, sw

wollen das aufschreiben lassen, daß man es in Ewigkeit nicht vergessen werde. Am Abend haben sie sich

dann entfernt und in der Nacht mit denen von Sitten Rath gehalten. Heute vor Tag seien sie wieder

gekommen und haben die Gesandten gebeten, eilends, es sei Tag oder Nacht, nach Lenk und allenthalben ""

Lande hinzureiten und ihren Auftrag zu vollziehen. Die Gesandten verrciten nun, in der Ungewißheit, wi¬

es gehen werde; den („dem") Bischofs und Hauptmanns Rath haben die Leute nicht hören wollen. Di-

von Freiburg mögen die Eidgenossen mahnen, emsig nachzureiten. (Nachschrift). In dieser Stunde scie»

bei 6000 oder 7000 Mann beieinander. „Matzenlüt". Wenn Eidgenossen auf der Straße seien, um in der

Landschaft scheiden zu helfen, so sollen sie eilends nachreiten; es thue Roth. St. A. Am, - Fmbm-gbuch v, S.

Am 17. Januar verordnet der Rath zu Bern als Boten nach Wallis „von der Matzen wegen" Venner

Tilger und Glado Mai. St. A. Bern: Rathsbuch No. St» und Sil, zweite Abtheilung, S. 6t-

91.

1559, 2. Februar (Sonntag Maria Reinigung).

Staatsarchiv Zürich: Acten SarganS. Landesarchiv Schwyz: Abschiede. Kantvnsarchiv Glarns: Abschiede.

Gesandte; Zürich. Marx Escher. Lucern. Ulrich Dullikcr. (Andere nicht bekannt),

t». Die Zugesetzten und Rathgeber der VII Orte sind auf den 2. Februar, als ans den angesetzte"

Rechtstag, nach Wallenstadt gekommen, um daselbst gemäß ihrem Austrage vorzugehen, und haben da bw

Dienstag den 4. Februar auf ihre Gegeusächer, nämlich die Rechtsprecher und Anwälte derer aus de"

III Bünden und von Maienfeld, umsonst gewartet und zuletzt vernommen, daß dieselben aus Veranlass""!'

ihrer Zwietracht den Obern der Orte unversehens diesen Tag abgekündet haben. I». Als dann die Abgeordnete"

Wallenstadt verlassen wollten, erschienen Schuliheiß Öri und Schreiber Büntzli für sich und gemeine Bürgerst

zu Wallenstadt und legten einen besiegelten Pcrgamentbrief vor, dem gemäß die VII Orte bekennen, d"ß

ein Landvogt zu Sargans der Bürgerschaft zu Wallenstadt auch schwören solle, wie das von Alters h-"'

geschehen sei. Hiebet bemerken sie, sie haben vernommen, daß nach Inhalt eines unlängst zu Baden erfolgte"

Abschiedes die VII Orte entgegen dein benannten Briefe beschlossen haben, daß der Landvogt denen

Wallenstadt nicht zu schwören habe. Sie bitten, sie bei ihrem alten Herkommen und dem gegebenen Bri^

bleiben zu lassen, was sie durch Gehorsam, Liebe und Dienst allzeit vergelten wollen. Da die Abgeordnet

diesfalls ohne Instruction sind, so wird geantwortet, man wolle die Angelegenheit zn weiterer Erkannt"^

den Obern anheimgesetzt wissen und sie vor der Hand bei dem ausgegangenen Abschiede bleiben lassen. M""

also ein Landvogt hinkomme, sollen die von Wallenstadt demselben schwören, wie von Alters her. Glau't

sie dann, der Landvogt solle ihnen auch schwören, so mögen sie auf der nächsten Jahrrechnung vor den Obt

erscheinen. Jedes Ort soll diesfalls seine Boten instruiren. «. Ammann Bäldi von Glarns eröffnet

Namen derer von Schwpz und Glarus Folgendes: Vor Kurzem habe Einer ans dem Kirchspiel M-ls

Sargans seine eheliche Tochter wegen der Pest nach Quarten geflüchtet und daselbst zn einem gewissen Br-S"^

gethan. Nachdem hierauf der Vater gestorben sei, habe benannter Bregätzi jene Tochter seinem Vetter verM"!^'



227
Februar 15 5V.

A"f dieses sei der Landvogt eingeschritten und habe die Tochter bis zum Austrug des Rechten hinter den

Schultheis; zu Wallenstadt gethan, und dein Bregätzi eine Tröstung von 100 Gulden zugemuthet. Die beiden

glauben nun, diese Trostnngssordcrung komme dem Landvogt nicht zu, sondern ihnen, als den nieder»

^uichtsherren, da die Sache nicht malesizisch sei, und bitten daher, den Landvogt zu vermögen, von dieser

^uostung abzustehen. Nachdem man den Landvogt auch vernommen hat, hat man von ihm soviel verstanden,

daß die Angelegenheit, wenn sie sich wirtlich so verhielte, wohl malesizisch sein tonnte. Rum hat daher dem

Landvogt befohlen, die Sache genau zu untersuchen und im Namen der VIl Orte Kundschaften cinzuvernehmen

""d hiezu den beiden Orten zu verkünden, damit sie zuhören (?) und ihrerseits auch Zeugen einvernehmen

können. Was sich dann erfindet, soll er beförderlich den Obern zu wissen thun. «t. De; Landvogt zeigt

ku, es sei ein Fremdling, ein Löffler (Glarus: Löuffer), zu Mels nebst seinen Kindern gestorben und habe

eiuzig seiu Eheweib hinterlassen. Derselbe soll 150 Gulden oder mehr baare» Geld lnsesstn haben, welches

zu Händen des Jacob Zindel gekommen sei. Der Landvogt fragt an, was er diesfalls zu thun habe,

und ob zzaarschaft von dem Zindel einbringen solle. Man beauftragt den Landvogt, da-.' fragliche

^ld zu Hauben der Obern zu beziehe'., und bis auf weitern Bescheid derselben zu behalten; diesen wollen

die Abgeordneten die Sache anzeigen und beim nächste» Zusammenkommen soll stder instruirt sein, wie man

'^1 gegen des Abgestorbenen Ehefmu verhalten wolle, v. Nach dem Tode des Stoffel Krämer, der unehelich

Evesen ist, hat der Bogt gemäß seiner Pflicht die Verlassenschaft des Gestorbenen zu Händen der Obern

Ziehen wollen, ist aber hierbei auf Wiederstand gestoßen, da ihm entgegnet wurde, daß diese Verlassenschaft

'"cht der Herrschaft, sondern den Erben gehöre; der Vogt verlangt hierüber ebenfalls den Bescheid der

Abgeordneten. Da diese ohne Instruction sind, so haben sie ihm befohlen, daß er seiner Obern „rechlung

galten und nachfrag haben söll"; die Abgeordneten wollen auch diese Angelegenheit an ihre Obern gelangen

ichse", und es soll diesfalls auf dem nächsten Tag jeder Bote mit Befehl erscheinen.

Der Name des Zürcher Gesandten ans den. Rande des Zürcher Exemplars mit nicht gleichzeitiger

Schrift. Der des Luccrncr ans seiner Instruction; St. A. Lnccrn: Aus Actenband No. 6. .

92.

1559, 10. Februar bis 12. Mai.1559, iu.

N'ch»„dw,igm b-tr-ss-lld dl- V-rhiilmiss- d-S Graft» >>»» Srni-rz,»>„ «°>»S »°» Fralckmch.

«'« »Mmr-wr-r «-..» smd «>r »„I «i° MO-ilimz s°l».»d.r Bruchstück. u-rwl.M:

,««. 1°, s-d-»-., D-- Rath W B,.»r .D-m 7 w ^ »A.Al« ««?- D-m B.»».r M - »°»"> d-°r Graft»
-, ,, St. A. Bern: Rothsbuch No. sio und Sil, zweite Abthcillmg, S. »so.

1

Antoni Tilger, venner." Dem nemtv,. .. ... ^ Rothsbuch uro.

umsehe», der Rath behellige sich hicm.t .»cht- ^ Greuerz. Sein Schreibenund der von

u, lddo. tl>. z-d-«»-. D-. Aach !- B->° " d-r w B°i"° Mld M°».
den. Herrn von Montrichiergehaltene Vortrag. Ze - ^Mwn für den Grasen an den Komg
habe man verstanden und diesfalls den Weimer . > Zusagen gemacht, aber nicht gehalten worden
abgeordnet. Da bezüglich dieser Fivclität Su uw Zögcrung erfüllt werden. Würde dieses
seien, so verlange man nun, daß diese ^erlp.et)e ^ schlagen („>' mottrons la mmnZ, was
'"cht erfolgen, so Werden die von Bern über vre ^ ^ M>il>°-nbuch o t. e«s gronzosiich,.
».an dem Grafen angezeigt habe» wolle.
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.!. 1550, 22. Februar, Basel. Der Graf von Grcycrz an Frciburg. Dank für die Sendung von
alt-SchnlthcißAmman» in diese Stadt, um als Gesandter derer von Freiburg in Sachen des Grafen sich
zum König von Frankreich zu begeben. Der Genannte sei mit Venncr Tilger, dem in gleicher Angelegenheit
bestimmten Gesandten von Bern, hier angekommen. Zum gleichen Zwecke seien ans das Gesuch des Grase»
Seitens der Eidgenossen Schultheiß Hng von Lncern und LandammannWirz von Unterwalden verordnet
worden. Diese haben nicht hinkommen können und entschuldigen sich damit, Wirz habe das Fieber und H»g-
lant Schreiben seiner Obern, sei von der dort herrschenden Pest bedroht, weßhalb er seine Frau und Kinder
nicht verlassen könne i sie ersuchen daher. Andere an ihrer Statt zu bezeichnen,immerhin zu betrachten, daß
sie beide in den von den Eidgenossen erlassenen Briefen begriffen seien, es auch dem König auffallen könnte,
wenn Einer aus einem Orte, in dem die Pest herrsche, für Verhandlungenzu ihm käme. Der Graf glaube,
es sei am besten, wenn der Auftrag der eidgenössischen Boten auf die Boten von Freibnrg und Bern übertrage»
würde, wie diese auch einen solchen von Freiburg und Bern erhalten haben. Er bitte, diesfalls die nächste
ans Ostern in Baden stattfindende Tagsatzung zu bcnützen. In gleicher Weise möge man diese für den F»^'
daß der König den Grafen nicht gütlich befriedigte, für den ans Qnasimodo (13. April) nach Payer»e
angesetztenNechtstag beauftragen. Für den nöthigen Fall sollten die Gesandten von Freiburg und Bcr»
von beiden Städten in Folge des Bnrgrcchts (abgesehen von eidgenössischem Befehl) für die betreffende»
Verrichtungen Auftrag und Vollmacht erhalten. Inzwischen bleiben die beiden Gesandten, in Erwartung de»
Badcner Tagsatzung ans Verlangen des Grafen noch einige Tage bei ihm in Basel, um ihm die Briese
und Denkschriften an den Hof ausfertigen zu helfen. Anliegend finden die Adressaten Briefe ihrer Gesandte'»
Bitte um umgehende Antwort. (In gleicher Weise, mutnti» mntanckis, und unter gleichem Datum schreibt
der Graf auch an Bern). g. A. Frciburg: A. Grcycrz isranzösilch, Copicn,'

4. 1550, 30. April. Vor dem Rathe zu Freibnrg läßt der Herr zu Anbonnc durch Schultheiß Ann»»»»
eroffnen, er se. von dem Grafen von Greyerz abgeordnet, um denen von Freibnrg für alle Gutthaten namentlich
auch um die Bewilligung (der Absendung) des Herrn Ammann zu danke», und nachdem er durch diesen sei»-"
Anwalt die Antwort des Königs von Frankreich vernommen habe, von welcher er in seiner Krankheit übel berührt
worden sei, die von Freiburg zu bitten, ihn, zu rathen, was neuerdingsin der Sache gethan werden sollt'
Dabc. verdankt er auch den. Schultheiß Amman» seine Mühe und Arbeit und verspricht.Alles gebührend
zu entgelten. Der Rath vernimmt hierauf den Bericht Ammanns über das. was er und der Gesandte »"»
Bern bei dem König wegen der Forderung des Grafen von Greyerz, betreffend den pien.ontesischc» Krieg »»d
die vom Ritterorden herrührende verfallene Pension, verhandelt haben. Dabei wird die von den. Rothe
des Königs übergebene Antwort des letzter», betreffend die Kriegsfordernng.eröffnet und' erwähnt, wie sich
der Komg gegen d.c Eidgenossenschaftund die von Freibnrg vieles Guten erboten habe Der Rath beschließ'
nun. dem Herrn von Anbonne anzuzeigen, man finde für gut, daß beide Städte sich ans einen Rathschlag
vereinigen, und habe deßwegc», wenn es ihm gefalle, de» Schultheiß Ammann nach Bern zu sende» beschlösse"'
Würde er dieses nicht annehmen, so soll dem Grafen geschrieben werden, „wie im Missivenbnch".

K. A. Freiburg: Nathsbuch Band No. 67.
Das einschlagendeMissivenbnch des K. A. Freibnrg: No. 15, 1. ig vorso, enthält nachdem 24. Apr»

eine Missive von Schultheiß und Rath zu Frciburg vom 5. Mai an den Grafen zu Grenerz, die nicht über
Forderungen desselben gegen Frankreich handelt, beruft sich aber ans einen Vorstand seines Eastellans. Ä»f
S. 20 v«zr«o, ibickom folgt eine Missive an den Grafen vom 27. Mai, die seine Verhältnisse gegen Frankreich
betrifft, aber zwischen herein sind wieder andere bezügliche Verhandlungen erfolgt; siehe die folgende Ziff- ^

5. 1550, 7. Mai. Schultheiß und Rath zu Bern und Petermann Ammann, alt-Schultheiß, als Gesandter
von Freibnrg, an den Grafen zu Greyerz. Ans das in seinem Namen durch seine» Bruder, den
von Anbonne, geschehene Rathspflcgenhabe man sich heute bcrathcn und in Betreff seiner AnspracheFolgend^
befunden: Er möge des Königs Großmächtigkeit und seine Gnade, Huld und freundlichen Willen, derer der
Graf in hohem Maße genieße, wohl betrachten,dagegen aber auch bedenke», daß er seines Widerwille^

!



Februar 1550. 229

und seiner Ungnade sehr entgelte» möchte; er möge ferner des Königs freundliche Antwort und die von ihm
angeboteneSumme betrachten. Bcinebcns seien die von Bern und Frcibnrg crböt.g, nochmals em freundliches
Schreiben an den König zu richten, zu versuchen, ob für die Besoldung der achthundert Mann etwas
herausgebracht .verde» möge. Wenn dem Grafen diese Meinung nicht genehm se.. so lasse man v.el lieber
geschehen, dasi der Graf, um weiter» Raths zu pflegen von Ort zu Ort der E.dgenossentchaftschicke. Wen»
"'«» ihm Dienste beweisen könne, sei man hiczu bereit. S.. A. Dcu.sch M,sim-..buch s. 4-°.

6. 1550 12 Mai Der Graf von Greyerz an Luccru. Lenncr Anton Tillicr von Bern und alt-Schultheiß
Peter An.n.ann von Freiburg seien als Gesandte der Eidgenossen anläßlich der Geschiffte des Grafen bei
de». König von Frankreich gewesen und habe» die Antwort desselben den. Grafen überbracht, d.e er denen
von Luccrn mittheile. Vorab aber danke er für die Absendungder genannten Gesandten und deren Verwendung
bei.» König. Von diesen, seien de... Grafen für die Dienste seiner Leute be. Ceresole 24.000 Franken
angeboten worden. Der Graf erörtert dann (in nicht immer ganz klarer Weise) warn... er h.em.t ...cht
Zufrieden sein könne, und berührt hiebei auch seine persönlichen Ansprachen. Er bcdaure. daß das. was den
«»längst i» Compiegne gewesenen Gesandten zugesagt worden, nicht gehalten worden sei 4.iesc seien angewiesen
worden, dafür besorgt zu sei», daß von Seite des Grafen einige Leute n..t seinen Belegen am Hof erscheinen,
dann werde er für das. was er vom Krieg her zu fordern habe, bezahlt werwen D.e angebotenen
24.00«) Franke., bilden nicht den zehnten Theil dessen, wozu er berechtigt Er bitte daher d.e von Lueern
U"d die Eidgenossen überhaupt, zu verschaffe...daß er in dieser Angelegenhe.t den nach,.en auf den 1 Inn.
bestimmten March.ag zu Paperue benüüeu könne. Ntan möge die betreffenden Richter veranlassen. da,elbst
ei" endliches Urtheil zu fälle». Weitere Empfehlung. -".°n

Die direete Antwort auf das Anbringen der eidgenössischen Abordnung Seitens Frankreichs enthält ein
vom 18. April 1550 in etwas detaillirter Ausführung. Ib.ckom.Act

93.

Brunnen. 1550, 15. Februar (Sumstag vor der Pfaffen Fastnacht).
LandeSarchi» Schwyz: Abschiede.

von Uri, Schwvz und Nidwalden. ./ > cn. -T

Vogt a Pro eröffnet, seine Obern haben den Herrn Jacob gegen den Herrn Franz „Warm. in Betreff

7 Rutsche» Pfnmd zu Bellenz dahin verglichen: Jacob stehe gütlich von der Pfründe ab; er und Franc.sc.is
die ihnen dieser Pfründe wegen gegebenen Briefe hinter die von Uri; Frankens bezahle an Jacob

Kronen nnd zwar 10 Kronen auf nächste Ostern, nngefähr acht Tage^orher oder nachher nnd ^dann

. 7 vier nächsten Maricntage auf jeden 10 Krone», .."gefähr vierzehn Tage vorher w er nachher ; ^ranz
7 die Bezahlung den. Jacob jeweilen nach l5.terwalden entrichten; würde Franz eure Bezahlung rn
'Ebener Weise nicht entrichten, oder ohne Erlanbniß der III Orte oder des Comm.fsars ,rch entfernen,

7? " die Pfriinde verwirkt haben, dieselbe de... Jacob zugestellt und die Briefe (des Franz) vernichtet
.-7") wenn aber Franz die Bezahlungen entrichtet, sollen die Briefe des Jacob zerrrhen werden. Es

7 sich nun, ob man diese Thädigung bestätigen wolle. Nachdem man sich erinnert hat. was hierin
7°"delt morde., ist und wie Brief über Brief gegeben worden sind, so hat man es be. diese... Vereinbaren

d'" lasse», I». Schwan Ja. Nnsca hat den Commissar verklagt und an der Ehre bescholten. Es wird
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dcßnahen beschlossen, dein Statthalter Ghiringhelli zu schreiben, er soll den Ruica vor ihn und den ehrsann"
Rath berufen und ihn auffordern, zu erklären, was er über den Conuuissar (Jacob) Anna geredet habe, sei unbedacht
und unbesonnen geschehen; er wisse von dein Connnissar nichts Anderes, als daß er ehrlich und fromm gehame
und gerichtet habe, wie einem frommen Nichter zustehe; wenn das geschieht, so soll der Connnissar sich tvo >
verantwortet haben. «. Der Rath hat dem Connnissar nachgeschrieben, er („sy") habe die Freundschaft"
gegeneinander in Betreff der Eheangelegenheitvereinigt. Die Boten haben keine Vollmacht, zu erkennen, o'
es hierbei bleiben solle oder nicht, und nehmen daher die Sache in den Abschied, glauben aber, ihre Ob^"
werden darwider sein. Jedes Ort soll seine Meinung in acht Tagen denen von Uri zuschreiben. «R. Amma""
Brucker und Schreiber Beßiuer eröffnen, wie Michael Pargutz (?) und seine Söhne, falls ihnen vergö""^
wurde, einen Eid zu leisten, wohl anzeigen könnten, daß ihre Schulden bezahlt werden möchten. Wird
den Abschied genommen; Antwort auf dem nächsten Tag. v. Schwan di Starzit (?) von Comerin (Camorino?)
hat von einer Frau in Romainen einen Kails („knff") erlangt. Die betreffende Frau meinte, sie sei Meiste
Peter Gilards Tochter, ist aber zuletzt als unehelich erfundeil worden. Jo. Starzit hat hierauf das Elbs
übergeben und begehrt nun eine Liberation, damit er nicht mittlerweilevon Coinniissarieu belaugt und besü'"^
werden möchte. Da mau diesfalls keine Vollmacht hat, so wird die Sache heimgebracht; welches Ort
der Ertheilung einer Liberation nicht einverstandenist, soll dieses innerhalb acht Tageil nach Schwyz berichte"'
erfolgt in dieser Zeit kein Widerspruch, so soll die Liberation aufgerichtet werden, l. Die Boten s"^"
eingedenk sein, den Cominissar zu verantworten „des Francisken halber".

94.

Davos. 1559, 17. Februar.

Es stehen uns nur folgende Missivcn zu Gebote:

1. 1550, 14. Februar. Zürich an Schwyz. Die Bundesgenossen vom Gotteshaus- und Graucnb""^haben durch ihre Rathsbotschaftenbei denen von Zürich Abschriften einiger Bündnisse und Frieden begeh /
zu ersehen, wer unter ihnen die besiegelt habe, und Kenntnis; über den Vorsitz bei Tagen zu erhalten '
damit sie solches in Betreff ihres schwebenden Spans auf dem Rechtstag,der durch den dritten Blind ""bsm
worden sei und auf Montag (17. Februar) zu Davos gehalten werde, im Rechten brauchen mögen-
von Zürich haben den betreffenden Gesandten einige Bündnisse und Berichte, welche gemeine Eidgc""" ^
betreffen, vorlesen lassen, und auch in Betreff des Sitzens sie aus die Abschiedbücherin den Orten
Baden verwiesen. Abschriften aber, noch ctivas Weiteres haben sie ihnen von den verlesenen Briefe"
mehrerer Einigkeit und anderer wichtiger Ursachen wegen dermalen nicht geben wollen. Nielmehr habe"
von Zürich ihre Rathsbotschaft auf den angezeigte» Rechtstag nach Davos abgeordnet, mit dem
nebst dem unparteiischenBund schiedlicher und freundlicher Weise in dem Span zu vermitteln. Da die ^
Glarus für diesen Handel das gelegenste Ort und ohne Zweifel auch gesinnet seien, gütlich in dcmselbe"^
handeln, so habe man sie ersucht, ihre Botschaft mit derjenigen von Zürich auf den genannten
behufs friedlicher Beilegung abzuordnen. Sollte eine solche Vermittlung nicht gelingeil und der
bis auf den von gemeinen Eidgenossen auf Mittefasteu zu Baden bestimmten Tag verziehen, so
derer von Schwyz und anderer EidgenossenBoten weiter zur Sache reden und denen von Bünden in ^ ^
ihres Begehrensum Abschriften und andere Kundschaft Bescheid geben. Wen» es möglich Ware, ^ jch
von Schwyz auf den angezeigten Bundestag ihre Botschaft auch senden könnten, so würden die von d'
das sehr gerne sehen. L. A. Schwyz: A. Glaube:"'
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Gleiche Schreiben ergiengen wohl an alle Orte.

2. 1550, 24. Februar (Montag nach Jnvoenvit). Ein nnbenanntes Ort an Solothurn. Die von
Zürich habe,, fg, Mhig erachtet, auf den gemeinen Tag zn Davos „in den Gerichten" ihre Botschaft
abzuordnen und durch ein ernstliches Schreiben die Adressanten zu gleichem Vorgehen ersucht und ermahnt,
damit der Anstand und die Unruhe in den III Bünden beschwichtigt werde. Dem zufolge haben die Adressanten
ebenfalls einen Rathsboten hingeschickt, der nach seiner Zurückkauft Folgendes berichtet habe: D.e Gesandten
haben bei den verordneten Rechtsprechern und denen, „so zn dem rechten ires gespans gesch.ken worden", für
gütliche Beilegung keine Neigung gefunden, sondern sie haben durchaus Urthe.l und Recht haben wollen- be.
d-esen, Rechte., seien „unsere" Bundgenossen des ober» grauen Bundes ,n ihren, Anstand gegenüber dem
Gotteshausbundmit Bezug auf den Vorsitz, „den Vorgang redend" und die Besicgelung. welchen Span die
»°n Solothurn zun, guten Theil kennen, obgelegen und haben ihre Ansprache erhalten, lieber d.e andern
Artikel haben sie sich'verglichen,so daß beide Parteien freundlich abgeschiedense.en. sodann habe der
betreffende Gesandte von einen, „vast ernstlichenund Anglichen Handel und ufrur ... densilben Gerichten".
u>'d »an,entlich zu Klosters und Castels. berichtet, wie nämlich die Leute ...ck Harmsch u..d Gewehr m cpwßer
Anstnnigkeit, bis auf dreihundert Mann stark, sich zusammen verfugt und cinige Ehrenleute, nämlich Valentin
Gregori von Maienfeld. Amman» Guler von Davos und andere mit Gewalt festgenommenund sich so gegen
s'e gebürdet haben, als ob sie dieselben „abthun" und hinrichte» wollten, ""d Zwar entgegen allen. Recht¬
sten u„d Vertrösten für Leib und Gut. Da haben es dann die Boten nebst Rathsgesandtenaus den
A Bünden mit ernstlicher Ermahnung und Drohung, guten und bösen Worten ku.nmcrl.ch da ... bringen

kb-'ne». daß sie Gewehr und .ioarnisch entfernten, haben aber nicht erwirken wogen, daß Valentin Gregor,
""d Guler auf Tröstung freigelassen worden wären. Sie wollen nun d.csf.M e.nen werter» NechtStag
u»s°tM. Die genanntenbeiden Gerichte seien deßwegen so trotzig und übermttth.g geworden, we.l ihnen
»°rgegeben worden sei, die von den Orte» der Eidgenossenschaft mit dem König von Frankreich errichteten
Aereinungsartikelseien viel „gringer". nützlicher und ehrlicher als diejenigen für^d.e III Bnnde; die
^dgenossenschaft habe also eine besondere Vereinung. Solcher Art haben einige wroler und unruhige
Aufwiegler die Leute in Hitze gebracht. Die gemeine Vereinungsei ihnen vorgelesen worden und habe rhnen
Sellen; aber sie haben nicht glauben wollen, daß sie „.derselben und nicht m e.ner harten und gezwungenen
begriffen seien. Die übrigen zwei Bünde und Andere aus den Gerichte», d.e von Obr.gke.ts wegen abgeordnet
Wren. haben ihnen angezeigt, wen» sie von ihren. Vorgehen nicht abstehen d.e Bwderleute. welche sie gefangen
haben, nicht freilassen, und sich des Rechtens bediene», so Werden sie in kurzen wagen j'" wildes "»d rauhee,
Spiel erfahren^ denn eine solche wider Billigkeit und Recht ergehende eigenmächtige Gewalt he.ße unbund.sch
handelt. Valentin Gregor, stehe nicht allein den zehn Gerichten sondern g-me.nen II Bunden zu
»rrsprechen. Ebenso haben sie kein Recht, den AmmannG.iler, auch wenn er gefehlt hatte, selber zu
grasen, sondern dieses stünde an de». Landvogt im Prätigau. von des römischen ÄomgS wegen Obwohl

von den. Boten verstanden habe, es wäre am Platz, an diese ....ruhigen Leute e.n er» thaftes Schr
ö" richte», so habe man aber doch beschlossen, auf den bedenkliche» Handel n.cht mit ^chr.f.en sondern mit
°"'-r tapfer., Nathsbotschaft einzuwirken. Man bitte die von Solothurm.steh d.e es auch gefallen zu lassen
«üb die übrigen . vier" Orte anzufragen,ob sie ihre Botschaft a.ich nach Davos senden wollen oder ob sie
Wesfalls die von Solothurn in. Namen aller bevollmächtigen wollen D.e AdressantenHaben auch den. Grauen-
U"d den. Gotteshausbunde geschrieben,ein ernstliches Aufsehen zu habe... da.n.t Wecker- n.chs Thatl.ches vorfalle,
""d eilends zu berichten, wann der Tag zu Davos oder anderwärts gehalten werde damit man d,e von Solothurn
w»sfalls anch verständige» könne. In gleicher Weise habe ».an auch an d.e von Zürich ge chr.eben. (Nachschrift.)
S°eben Fi ein eilender Bote mit der Nachricht gekomme», der Gotteshausbund habe d.e von Glarus
7?ahnt' den übrigen gelegensten Orten zuzuschreiben, daß der „ufrtthr.sche" Tag nach Dav^ ans D.enstag

Ren.iniscere (4. März) angesetzt sei. und begehre, daß jedes Ort einen Boten schicke, Montag Abends
a» der Herbcrg Mi s>in r» T°^m>rn- Bürgerliche Schreiben Bd. 5Z. No. v.



232 März 1550.

Obwohl unsere Vorlage gemäß Adresse und Siegelspur wirkliches Original zu seiu scheint, so «i«a»S^

doch die Unterschrift der Adressanten. Auf der Adresse werden die von Solothurn unter Andern«

Mitbürger betitelt. Das Schreiben dürfte von Lucern sein.

Das Datum der Tagleistung nach unserer ersten Missive.

95.

Wern. 1559, 3. März.

Staatslirwiv Bern: JnsN 'ucNonSbuch k k.cs. Ki >»to »sl >rcl>i» Ki-oibiirs,! vnciNMbde. Abschiede. K»»to»SnrN>>v Svlvrl,»«'»: Abschiede

Tag der Städte Bern, Freiburg und Solothurn. „

Gesandte: Fr ei bürg. (Hans) List. Solothurn. Urs Sury, Schultheiß. (Die „Verordnet^

von Bern iticht bekannt.)

Dieser Tag ist angesetzt worden in Folge der Antwort, welche die Boten der VII Orte auf ^

letzten Tag zu Baden auf den Vortrag der drei Städte betreffend die Klosterrechnnngen im Thnrgau g^

haben, um sich zu berathen, was weiter in der Sache vorzunehmen und auf dem auf Mittefasten «räch

angesetzten Tage vorzubringen sei. Die Gesandten von Freiburg und Solothurn eröffnen die Jnstructi"'"

ihrer Obern und bemerken, letztere seien nicht gesinnt, diese „Verschüpfung" von den Klosterrechnnngw

Recht hingehen zu lassen, aus Grliudcn, die auf dem letzten Tage zu Baden eröffnet worden seien u

andern, die jetzt angezeigt werden. Die „Verordneten" von Bern bemerken, bevor man sich in ein ^

einlasse, seien alle Dinge wohl zu bedenken; Alles, was früher zu Tagen mit Bezug auf diese Angelegen)^

verabschiedet worden sei, welche Instructionen damals die Boten der drei Städte gehabt haben, ^
gekommen sei, daß die drei Städte anfänglich zu den Rechnungen zugelassen worden seien, da dieses ^

seit der Aufruhr im Thurgau der Fall sei. müsse hervorgesucht, besehen, zusammengestellt und auf

bestimmenden Tage verlesen und darüber berathen werden. Da dieses vor dem nächsten Tag nicht wohl

sei, so soll ein anderer abgewartet werden. Wenn die drei Städte, die Kläger seien, die Sache auf

nächsten Tage nicht anziehen, so sei anzunehmen, die VII Orte werden diesfalls auch schweigen. Da "

Meinung den Boten der beiden andern Städte gefällt, so wird beschlossen, jede Stadt soll in ihren Ka»^'^

die berührten Gewahrsamen fleißig suchen lassen; es könnte auch Sebastian vom Stein, der in diesen Sa ^

vieles gethan habe, hierüber befragt werden. Nachdem dieses geschehen sein wird, sollen die drei S^

einen Tag halten, das Aufgefundene zusammentragen und sich fleißig darüber berathen. ?». Auf diest"^

ist auch die Frage in Betreff der Besiegelung des über die Neisstrafcn im Thurgau vollführten Rechtsha" ^

nämlich des vom Obmann gefällten Urtheils, gewiesen worden. Es wird hierüber mancherlei geredet

bemerkt, die Bünde seien in dieser Beziehung nicht gleich; einige schreiben vor, der Obmann solle von

bis zum Austrag des Streites dabei sitzen, andere, es sollen die Zugesetzten allein dabei sitzen, ^

Antwort vernehmen und das Urtheil geben und besiegeln, und wenn sie in demselben zerfallen, den

dem Obmann überschicken, wie es in dem vorliegende«! Falle geschehen sei. Dabei wird durch den

anmalt von Freiburg einer Kundschaft erwähnt, bezüglich welcher ans dem Nechtstag zu ZofuuM

Protestation erfolgt sei. Ans dieses wird beschlossen, es soll der Seckclmeister Niklaus Zurkinden de»
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durch die Zugesetzten, übersandten

Landschrotber zu Baden nach Fretbnrg und nach ^

Urtheübries besehen, zu schauen, °b we K ^„,en mitg °th-M w°r en st, ^ ^

geschehen und sein Bescheid den G^ndtm u d Ler^^^^ ^ ^ie bechen

solle die Bunde untersuchen; es schmn^wr ^ nieder besiegeln un . ^ verfahren worden

"nmal besiegelt haben, den Spruch des > " srüher rn erg ^ Bescheid abgesertigt,

Mwiderlause, hienüt bestätigen sollen, hergebracht haben, wer denselben besonders

s-i. Die Boten, welche den benannten zu ^ou ^wau^^^. „enn dann

°s seien die beiden Zugesetzten nicht ^ den nächsten ^ag n ) Ehrlich

"ichts zugeschrieben; nurn neh.ne aber °u, ^ rde^^ ^ ^ ^eden. ste

dem Landschreiber daselbst etwas ange egen Bern. ^ Solothurner

degegnen. Den Abschied nnterzerchnet Umschlag des Freiburger Excmpl. -,

Der Name des Freiburger Gesand' . ^de Band ^9-

aus seiner Instruction, K. A. Solo )»

9K.

Lucern. 1550, 3. März (Montag nach Reniiniscere).

2m-.e-.rc.no Luceru - A-.-n Wallis. Ua>, d--.nr.no - Abschi-dch ^
Kantvttsnrchiv Freitnirg: Lucerner Abschiede Bund No. bv. KantonSarchlv

s-ag der V Orle nebst Sole.hurwG-i»nd„. Salaihnrm u-s Slln°-ll-- des Raths und Seck..»,«--' nicht bekannt, mm,
« »tdeh U„ >1 I des Teiles,,

».Dieser Tag ist beschrieben ward.,,wegen derllnrnh. in der Landschast Wallis, Nachdem mm, da-schr-tb.»

° «m. „nd Frelbnrg an Bischas, L..»d °Shan»tm.tNt nnd M.h. z« »-»is nnd die hiemns ersalgi. Aniwar,

-°»»»-n hatte, htt.den die Bolen, dich die »bsendung oan Gesandten d-rntal-t, ininaihtg sel Da aber

«eis -» «wen. Schreiben gemeldet wnrde, die M-innng -itt-r Gemeinde geh- dahin, das, „sie Penn»»,»

M werdet, sallm. sa hat man s-enndtlch an Zreibn-g geschri-i-n. -.mag- di-Ss.llS ei» -rnsti.ches

, WH.N h„b,„, ^ selste. ,s -las,rag haben. NN Nam.n de.
«t i-chs One >„ „erntitteln. dabei ade. dl. lehtem -ils-riig Wichte», die dann, wenn nö. ,g ihr. Baten

hlnsenden t -erden, «es. Baten i°»e» dann denen im Wallis, nach Erst»,lang Ireuaditchen GrnbeS,

z «»- «I. die VII Orte °°„ ihrer Unrnhe NachM.. b.Iannn.n haben, di-i-r «wiesh-ii sei ihn,» i»
l ii. bitten wegen d„ Wohssahrt der Landschaft Wallis die „a-handenen Sir .itgnnN. r.ch.lich

dl, v!s'" « '»Im. Wnrdm Sinig. stch gegenliw ihr.» Segne-» »ichl ml. dem Rech, begangen, I» wären

de«, °--»t°g. d-S VnndeS tlnd des illngst -r-ichtet-» BargrechtS E,»sehen j„ thnn,
^ °'--h>md.n zu den. Recht j» aerhelsen »nd ihn unbilliger Gew.» !» schirm.,man bitte,

nAhig jn ,nachen, I- nach Umstanden s-I-n die -iten Bände nnd das ftingsi, Bnrgrecht

»d„l '»"den, Salches sali denen in, Wallis „«Zehnte» ju Z»»-» »,««», werden, Dich- Naihschlag
->ls gn„ R.inn „„ die Ober» g-brachi werden, die tneii.r in der Sache Handel»

30
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mögen
?». Wenn die von Basel auf ihren Vortrag von den VII Orten des Fernern Antwort verlangt

würden, so soll ihnen erwiedert werden, es sei unnöthig, weitere Antwort zu geben, als was die geschwor»e»
Bünde und der Landfriede weisen; was diese dem Buchstaben gemäß enthalten, wollen die VII Orte »>ll

Allen beschwören,die ihnen schwören; das dürfe genügen. Was diesfalls jedem Ort zukommt, hievon s^
es eilends die andern berichten, v. Der Gesandte von Schwyz eröffnet, zu Lauis habe Einer, der ^
Priester sein soll, einen Bauer von einein Kastanienbaum herunter und todtgeschossen.Die Freundschaftd^
Entleibten verlange nun das Recht; da der Thäter aber ein Geistlicher sei, so begehre der Landvogt Bescheid,

was er zu thun habe. Es wird verabschiedet. Schwyz soll dem Landvogt schreiben, er solle den TlM"
nach seinem Verdienen dem Rechten gemäß bestrafen. ,1. Amman., zum Weissenbach von Obwalde"
erinnert, daß der Schulmeister zu Luggarus, wie zuvor (beschlossenworden sei), verwiesen werden s"^'
für den Tag zu Baden sollten die VII Orte eimnüthiger Antwort sein; der Landvogt sollte bei dem 'h'"
früher gegebenen Befehl geschirmt werden, „dem dann mit gift vergeben sin sölle"; zu Luggarus sei
der Rath geändert, die Altgläubigen darausgestoßcnund mit Neugläubigen ersetzt worden, v. Seckel-neM

Wulflin von Zug eröffnet, der Landvogt im Rheinthal habe seinen Obern geschrieben,er habe einen
Altmann im Gcfängniß und a» Eisen gehabt; der sei nun nebst den Hütern, denen Miel lind Gabe»

verheißen worden seien, entronnen. Die Boten finde.., wenn die beiden Hüter, mich der Thäter, in ci"^
Ort betrete» würden, sollen sie gefangen genommenwerden, damit der Landvogt im Nheinthal seine Kl"^
gegen sie führen könne. Der Landvogt möge („wirt") auf dem nächsten Tag erscheinen und seine U'ffch""
nachweisen, t. Seckelme.ster Muheim von Uri bittet, den Sohn des Lutzi (Lunzi, Leonz?) Schuhmacherwied"
ins Kloster Engelberg zu nehmen. Die Boten wollen das an ihre Obern bringen. K-. Denen von Freib^
wird auch ein Abschied, auch der Appenzeller und Schwyzer Brief zugeschickt.

Unter den teilnehmenden Orten wird im Freibarger Abschied genannt: Untcrwalden ob de.» Ker»".'^N.dwalden oder einfach Untcrwalden aber nicht.

Der Name des Solothnrner Gesandten ans dessen Instruction, K. A. Solothurn: AbschiedeBand 2^-
Im Zuger, Freibarger und Solothurner Exemplar fehlt k.
Zu k.

letzten Satzes

ii»

de»'
de»'

Dieser Artikel ist m. Lucerner Exemplar (ein flüchtiges Conccpt) durchgestrichen. Anstatt^
^ . besagt das Schwyzer Exemplar-. Wenn aber die V>. Orte nicht einig gehen würden, s°"

Abgabe einer Antwort an d.e von Basel nut den füglichsten Worten aufgezogen werden Das Zug°r ""
öre.burger Exemplar hat diesen Artikel m folgender Fassung: Da die von Basel von den VII Orten Ä»«»

auf .hirn. Vorirag verlangen so geht d.e gute Meinung der Boten dahin, die VI. Orte sollten sich "'ff ,
nach w. Tage zu Baden entschließen ob sie allen Orten, welche die Bünde und den Landfrieden ""ä) '
Buchstaben schworen wollen (auch schworen wollen Y. Wenn die V.I Orte hierüber einig sind und di-

Basel (da.mzuma ?) Antwort verlangen, soll ...an ihnen sage», wenn sie die Bünde und den Landf''^
nach dem Buchstaben schworen.volleu. ,o wollen die VII Orte ihnen auch schwören, hieran habe» sie A»""'

W""' "b-r d.e VII Or-te ...cht einig wären, so soll die Antwort au die von Basel ">it "fuglichsten Worten verschobenwerden.

Zu x. Das Schwyzer und FreiburgerExemplar reden vom Appenzeller und SchwyzerBrief
das Zugcr redet von „etlichen" Briefen von Schwyz und Appenzell.
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Z..W.S

S°l»ll>.lr„ m» d«S»,s »°« r, u ^ ,j„d di-Sl-li »« ^ ' tz,„srmg »»->--««> ^'"
">n vorab dessen Ursachen zu ersahrei. alÄ Gruiu e etwa vier reichen n
Aussehen ans das beste verdankt und solg "de Art komme aber^u^^ ^„esten habe. 2.
ungesahr vier und dreißig Jahr" ehrend der ^»u vorzuweisen stch

zu giit, die es mit Gaben an sich staust und S'egest ^ ste^^ - im Schwabenknege.
Ihres Erachtens beziehen Einige under ar ^ ^^.störung des -^u>n . ^ ^ Gemeinden Borger
stenrden Herren Pensionen. Hieraus vm ,hnen zu I ^ Gidgeuosseuschast, „uit er

' Als die Bergung angenommen '^d" ^ ^ ein Ort „arden. '^^7 v"
worden, es sei zugesagt, daß jeder Bund geha gerrngsugn ) ^^en. 5. Mau
«nd nit der Ur- ; das werde nicht gehaltm ^ ^ ^h-i a^n^ woll" ^
^ Siegel aus dem Lande gesührt und » ' ^ Pensionen err ^„n Sä, (
Hude den Pensionenbries, der wider das N u erschein, ^ ^ ^aun ver Uu
>eu Gemeüide.i nicht genehnr sei. Wenn " ^ ,i!e.nand etwas Unsreundst s
Berichtes, damit jeder zu Recht kommen ^'und wollen wider ^t^ ^ ^ h-strast werde und
wordeni sie seien sonst untereinander ga».-. c Recht rw ^ Hieraus antworten u^.
vornehmen. Sie bitten, ihnen behosten " rnrhig bler nn, Ordnung gemacht wor ^
'w bei ihren Landen, alten Bräuche" um .. Besehungeure z Rath der zwcr a
> Ä Betress der Aemter im Beltlin, w r ^Me "^"ls^^ ^iu Verdlerbeu Halm
neben welcher sich vielleicht ein Mchbranc, . daß es her ^ dieser Bries auch du <

Wmde em Einse en gethan und dasür ^ Peull ^n^^^ ^ U,nen durch d
^ Wegen des unerlaubten Bezuges »°n ^enn hrerb Wmr '»^l, '»"s dr

^"ude berühre sollten sie sich mit diesen vereinbar ^ entstanden^ ^ der Gesandten nicht

^hmen von Pensio .ren „us" dem ^1^0" Vereiuuug hatten^" ^ ^ ^^ern Büßern
stäche dieses Krieges gewesen ser. ^ . iustruirt'. da sie ^halten werden; rm
Aschen und letztere daher über diese.r P"" ^ „erde dieses » hl g ^ dr

^urdniß haben und ihnen etwas zugesagt ward u s, , Sreg^ haben u d
w°rden sie sich hoffentlichvergleichen w"""- ^ ,vei B^e ^ Ber^ ^ da arrch

sei nichr üblem Willen zuzuschrerbeii. ^ anneh'nc'd ^ habe.i, so (glauben sie),
er Bnndesbrief vorschreibe, wen.i zwei Lu.id BereutiMg ^ ^ „a,r das

'^uher die betreffenden beiden Bunde nebst ^er meine, daß g ^ iiia'i nichts dawider,

^ei nicht unrecht gehandelt worden; wen dieses ihr^uu ) ' beantragt,
thnn. ü. Anbelaiigend die bewaffuest" LerTreuen lerd

' übrigens sei den Obern der Gesandten er r
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Alles zu thuu, was zu Frieden und Ruhe führe» möchte, wobei übrigens die Meinung der Obern nicht st>,

sie von hergebrachten Landesbränchen zu drängen. Wenn ihnen nun gefällig sei, die Gesandten mit wisst»

hafter Thädigung handeln zu lassen, und die Personen, welche gefangen sind, freizugeben und sie nebst dein»,

welche für Leib und Gut vertröstet haben, zu gutem unparteiischem Recht kommen zu lassen, so wollen ^

Gesandten nebst den Nichtern in Betreff der gelaufenen Kosten nach Billigkeit helfen handeln, daß die wel b

gefehlt haben möchten, diese Kosten abtragen. Wenn ihnen aber dieses nicht gefalle, so sollen sie doch geist"

niemand etwas Unfreundliches vornehmen, sondern mit unparteiischem Recht und ziemlichen Strafen versaht"

und die Verantwortung und Kundschaft eines jeden verhören, damit der römische König sich nicht beklagt

könne, daß ihm Eingriffe geschehen seien. Es sei insbesondere Hauptmann Valentin (Gregori), der Stadtvoö

zu Maienfeld, berufen und wider ihren Gebrauch gefangen gelegt worden, worüber sich die von Maiew

beklagen und meinen, gemäß den Bünden solle jeder da bestrast werden, wo er gesessen sei. Mit alle»

Bitten erlangen aber die Gesandten nicht mehr, als daß Valentin gegen eine Tröstung von 8000 Gu^"

freigelassen wurde, mit der Bedingung jedoch, daß er, wenn er berufen werde, das Recht vor „inen" bestehe»

wolle. Hierauf hat, wie die Boten wissen, die „ufrürische" Gemeinde, also die Klägerschast, unter sich st

ein Gericht bestellt („unter inen selbs im gerächt die kleger gesetzt"), hiebei aber ehrenhafte und gescst

Leute, die früher in Gericht und Recht vorgesetzt waren, übergangen, modann bei zwanzig Männer, die »»'"

als verdächtig betrachtete, „Processen und klegten »»verhört der partpcn recht und kundschaften gesteh '

und als „ein" („ein" fehlt bei Glarus und Solothurn) malefizisch dem Landvogt Fyner überantwt» ^

wurden. Der „obgemelte" (?) Landammann (Hans Guler) wird wohlverwahrt vor Gericht gestellt, wo

Kläger auf ihn klagen : er habe zu Jlanz geholfen die Vereinung practiciren, in welcher die beredeten Ä?N ^
nicht enthalten seien; das sei wider Wissen und Willen der Gemeinde geschehen; dann habe er das

aus dem Lande geführt und damit gesiegelt; man beglaube, daß er hiefür Miel und Gaben und entgeh
dem Pensionenbrief, den er wollte brechen helfen, Pensionen erhalten habe; um den Ritt zur Besiegelung »

erhalten, habe er Miet und Gaben gespendet; durch das gleiche Mittel sei er seiner Zeit Potestat im Vel^"

geworden; als er „ein bpstand dasclbs und ouch ein richter gsin, da er ein urtheil geben, die im nit bestände» "

davon habe er auch Miet und Gaben bezogen; endlich sei er aus dem Land und aus dem Recht gew^^

Die Kläger hoffen, er werde an Leib, Ehre und Gut bestrast. Ammann Guler verantwortet sich durch st'"'

Fürsprecher, er verwundere sich über diese schwere Klage; für die Vereinung habe er nieder zu

noch bei andern Gemeinden practicirt; er sei stets dagegen gewesen; da aber die zwei andern Bünde

eingegangen seien und ihn als einen Boten des dritten Bundes darein gemahnt haben, sei man sth" ^

gewesen zu folgen, laut Inhalt des Bundbriefes. Nach dem Ritt zur Besiegelung habe er

getrachtet; das sei aber nichts Neues, sondern vorher oft geübt worden; übrigens sei er von den Genie»»

klein und großen Rüthen zur Besiegelung abgeordnet worden. Wenn einzelne Personen zu ihm gesagt h»'

er solle das Landessiegcl nicht aus dem Lande führen, sondern mit seinem eigenen Siegel siegeln, so st

diese keine Gemalt gehabt, wider den Beschluß der Gemeinde und der Räthe ihm solches znzumuthen. ^

der Herr von Castion ihnen etwas Weiteres verheißen habe, werde er es wohl halten; er, Guler, g^'

(nicht) gefehlt zu haben, da die Eidgenossen und die andern beiden Bünde vor ihm besiegelt haben-

langend den Pensionenbrief sei er allerdings dabei gewesen, als gemehret worden, denselben zu

Obwohl, er nun geglaubt habe, dieser Brief gelte nach Annahme der Vereinung nichts mehr, habe er ^
nicht gemehret, ihn zu breche!?, sondern dieses gewehrt und verböte??, ivic er das Alles mit guter Kunst
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c. . w'iet und Gaben genommen habe, werde

erzeigen wolle. Daß er ^Mn ^oge7haw soll, werdeTA ^ i:«
s'ch >.w». d.» -- 2-b.n w>- °° „,.w. «>- » "U °"'7^dseine Aemter inr Veltlin habe er ehrbare oder geböte ^ Kundschaften und

Warnung hin gewichen, um gröberer Nun) ^den. Dre Da beinebens

Briese zu verhören-, die übrigen Klagen w ' ^^b keine Kundschaften g' seine Knndschasten

m°l«ch I°>. >° 77» Swdlm'»» d«" „i»kch««d»sPm-»>>>-»
sollen voraus verhört werden ; wem ' ann erkennt, daß »bcr diessällige Ausgeben von Gel .

Landvogt noch srüh genug dazu. iM nur ^ .«r Besiegelnng ^demselben; über den Mangel er

wider den Willen der Gemeinde und sm ^ das Siegeln w ^ Artikel offenkund.g

über das Entsühren des Siegels ans dem -u das Entweichen auS d°"'Betreff der andern

vorbehaltenen Artikel in der Verernung .schaften nicht verHort nur soll der Landvogt

snen, die von dein Anuuann angebotenen Kundschaften zn ' e s ' ^ der Landvogt de-.-

Artikel haben die Klager sich ebenfalls vor e^'ü ^ «ff ha l dann

M den Klägern stehen und sich mit U)neu la e n ^sch.adigung

Anunanns bemächtigt, ihm ^i" Gewehr a n e ^ ^ ^ sarsprech ,^ch in rechte reden, dann

Uber Ammann Guler mit Urtheil erkenn w sürsprechen 1° erkennt 'Verden, daß

darzethund, daß weder er, noch sine bystend mt d »^man solle da^ ^ h^G.

allein heimlich rümen (runeny, und daß ^ alles das erkennend, ^^^„eten von jede." der acht

°r selbs müsste kundschast reden, und daß an, versammel e ^esstrase abzustehen. Fünf

Aus dieses wandte der Landvogt den nwgftchste ^ ^ ewer^

Gerichte besonders und drang daraus, me ^hnps, Ehre u>n der ganzen Gemernde

Gemeinden willigten dann ein, daß d>c K ag ^ der M-'NUNg, vorgegangen werden,

d°r srühern Klage festhalten; die Gemeinde von Davo^ ^ M-innng wird dann

vorzulegen. Der Landvogt beglaubte nun, - s .^Ansicht- ^ach ' ^ hieraus ihre Klage und

dw genannten beiden Gemeinden aber Man ^ Die Klager w> besiegelt, wcßhalb

erkennt, daß es bei der Meinung d« Mlüh°^^ ^ er verdient zu haben
fügen bei, als der Ammann die Verernung . Auunann beg' ' Ehrcnleute als richtrg

°r anWmps, Ehre und Gut bestrast werwr s°«r-^^^^ ^ Mt^an^ Erachte Klage, wert

Md erbietet sich, seine Verantwortung durch die Nichter, gestuß sieben Jahre lang

^ erhärten. Nach beiderseitigem Rechtss^ W ^arus") entstanden, 1°^»^ ^ ^ ^ »ie

d'e Enrpörung aus dem in derselben Ansein)^ derselben entsetzt fem, lo ^ haben sollen, etwas

'u seinen Ehren und Aemtern stillgestcllt dieselben au verändern, und wenn sich

Gemeinden kommen und sie (um Nachlaß br haushäblichen Srtz endlrch soll er in

nachzulassen; er soll serner während WftrZ^ ^ ^n ch müßten deßwegen die

°'w°s Weiteres aus ihn erfinden würde, s° ftu ^ ^cht geschehen
ock. » erlegen; würde das
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Nichter länger warten, so soll das in seinen Kosten geschehen. Hierauf wird er nach gegebener Tröstung
auf eine geschworneUrfehde ledig gelassen. Darnach führen die Kläger ihre Klage wider Hauptmann Valentin'
1. Er habe für die Vereinung practicirt, vielleicht dafür Geld genommen und gegeben, und geholfen, du
Artikel zu stellen und dieselben wider den Willen der Gemeinde einzugehen und zu besiegeln. 2. Er habe helfe»
wollen den Pensionenbrief brechen, was auch ohne Vorwissen der Gemeinde geschehen sei. 3. Er habe du
Ritte in das Vcltlin und an andere Orte gekauft, um einige 26, um andere 15 (Glarus: 16) KroiU»
gegeben; ebenso habe er von dem Amman» für dessen Ritte Geld genommen und ihm dazu verholst»'
4. Als er des Königs Diener gewesen sei, habe er vielleicht Wartgcld und Pension bezogen, was bei Leib
und Gut verboten sei. 5. Er sei beim König Hauptmann gewesen, was auch bei Leib und Gut verböte»
sei, und habe Knechte aus dem Laude geführt. 6. Als er Hauptmann im Veltliu war, habe er von ci»e»>
armen Waislein 350 Kronen genommen, was Einer am Folterscil von ihm gesagt habe, und habe vielleicht
andere arme Leute ebenso beschwert; daneben habe er die Aemtcr gekauft, wodurch ihrer Vier oder F»^
allein derselben genossen haben; wenn es fiir das Land uöthig sei, müssen die Leute, welche kein Geld »»^
Gut (Glarus einfach: klein Gut) haben, de» Leib darstrecken, was den Gemeinden zu schwer sei.
er für Empfangnahme des Geldes nach Lyon geschickt worden sei, habe er 300 Kronen für sich behalte»,
und als ihm dieselben gefordert worden seien, habe er geantwortet, wenn die Andern das Ihrige wied0
geben, wolle er seinen Theil auch erstatten; habe aber nichts zurückgegeben. 8. Einer armen Frau habe er
befohlen, ihm ein Gitzi zu bringen, und als ihm dasselbe zu wenig fett war, habe er sie um 4 Kro»e"
gebüßt. Die Kläger verlangen daher, daß er an Leib, Glimpf, Ehre und Gut bestraft werde. Hauptm»»"
Valentin läßt durch seinen Fürsprecher antworten, die Klage sei schwer und unbillig, er verhosfe, sie >»er^
nicht erwiesen werden, sondern er werde sich hinreichend verantworten können. 1. An der Vereinung

er keine Schuld und habe nicht practicirt; bei seiner Gemeinde habe sie das Mehr erhalten, bei den andeü'
Gerichten sei das allerdings nicht der Fall gewesen. Er sei als Bote in Jlanz gewesen, habe aber »ick)'-
gethan, als was ihm befohlen worden sei. Nachdem die zwei andern Bünde die Vereinnng angeno»»»^
hatten, haben dieselben sie darein gemahnt, wozu sie befugt waren. Er hoffe also nicht gefehlt zu habe»'
mau bringe denn Anderes auf ihn, als nur Gassenmähren. 2. Den Pensionenbrief habe er nicht brecht
geHolsen; derselbe sei auch wirklich noch ganz. 3. Den Ritt ins Veltliu habe er nicht gekauft, sonder» ^
sei von seinen Herren von „spruchwegen" dahin verordnet worden, und das Geld, das er dort ausgegeben
habe, sei von jenen so bestimmt worden, nämlich dem Einen 18 Kronen und dem Andern 7 Kronen, »'^
er dieses zeigen wolle. Von Amman» Guler, um ihm zu dein Ritt für die Besiegelung zu verhelfen, h»^
er kein Geld empfangen; Guler habe wohl gesagt, wenn es ihm gut gehe, wolle er ihm etwas verehrt»
habe ihm aber nichts gegeben. 4. Daß er Wartgeldcr und Pensionen bezogen habe, werde sich nirge»^
erzeigen, mit Ausnahme dessen, was er in Kriegen mit seinem Leib mit Hauptmannschaften und Sölb^

gewonnen habe. Im Piemont habe er Vieles verloren; und als er sich bei dem Herrn von Castion hicl»b^
beklagt habe, habe ihm derselbe hiesür einige Ehrensölde zugeordnet, dieselben beim Tresorier bezöge»
ihm 40 Kronen gegeben; 20 Kronen sei er ihm noch schuldig, gemäß einer Handschrift, welche verlesen »''^'

5. Wenn er wider das Verbot ins Piemont gezogen sei, so sei er hiefür schon einmal bestraft worde»! ^
hoffe nicht, daß er mit zwei Ruthen gezüchtigt werden solle. 6. In Betreff der 350 Kronen verhalte ^
sich so: Der Vater des betreffenden Waisleins sei ermordet worden; deßwegcn und auf Anrufen der
sei er häufig verritten und habe mit Ausspähen große Kosten gehabt, die vielleicht die genannte St»""
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..»..»»77^2»«. i°- '^77777.°.......».'.ch..^
ihr Lohn bezahlt und ihm zuletzt vo> i,n ^ ^eiue Acmter ,a
worden; und als sie ihm ^ wien, die sie noc, ni ' ' ^ Quittanzen, die er zu ^ ^
wobei sie ihm 5 Kronen schuldig ge ^iechnnng gegeben znsolge vi ^ zum e> e

ehrlich verwaltet und diessalls gehörigere ) - Hab- e ^ ^ zurückbehalten haben soll,

nerwig7 Aigens klage diess^ mumM ^ »on der M00Kt^ BestrasuM -vier

Wahrheit nicht genüge. 7.In Betreff La.^l ^ habe^-^ „h dieselbe nur aus - nunwerde sich erzeigen, daß er nur K""" ^ ^ ,verde ßch w ^ denn, daß '
armen Frau wegen eines GM b-streüe -r M werde Kund-
Gassengeschreiberuhe. Er hosse daher, u ^ Verantwortung („solichs") angez g

bessere Beweise bringen; er ^.s ^ das malestzisch °r.-M ^
schasten zu erhärten. Die Kläger ^ ^d solle deßwegen i-e ^ ^ achter-.'nur " -

worden, daher sei es genugsam Kundschast -n. Au ^ Bestrasung an ^
Valentin bestreitet das und verlaugt ^eibesstraseab nn si ^ ^ müssen begeben, 0 er
stehen dann die Kläger vom «n ^ v geseW lM- wolle er s '
Ehre und Gut. „Und als sich ^ ^ Biedern.aM'. «-«n ^ xheil- nurd erwmt-
W erwarten", bemerkt er, er habe ^geimsetzen- Aach -em ^vd gräßlich, wir >r
Rechten (Glarus-. Gott und dem AcMK ^ die ^Munä chm übugeti^ ^
Hauptmann Valentüi, „diewil iis ^ acht J»h'° ^7 io soll er in den ^„Mscheu
vermeinen, gesält Hab", soll in Ehren u r srnr, s Glaubten der « g ^

Ehren unschädlich sein solle; und da nun g ihnen jetzt nicht wtllsahten,

l(>00 Gulden baar bezahlen, „dann ' „iwortet worden, man „aehen; wenn aber aß

°......».5.
m Anbetracht der Unruhe und rer - ^ Kläaer (Appenzell, „de» ai ^en
kirtheil ergienge das zu schwer wäre, so ^ ^ch die» Urthcile gnadiger z s ^ '

».2 w. ^.'7 7- w°> «"»7 s 7 2..d....»7«° 72

d... d« V->w»m - 77 »>'>-'^72., l.w>7 .7,7
Gememdm mü,l ausg^chlvsse"w.u. , , Sims, w"t,r, ac, ^ ^,.,d nsMk» , """ ^

—»! dm.,d,.. ,»SM '»»>> I«r w d,i -»»»-«> d,n«w. M» W?- .

^ vstm, Msph.,1, g-s>»U-»^ - di, ,wch «>«-» , ,rw,r«
>»-«», d,r «»„dt,,., -d-r w-g-n °» UmA . ^ ^ N, B-I-» «» ^ z,j,„ ,chr w°m» ->«>.I

»«-Ich,«... w«»°» ist. »« d'° G'M-ww; i ^ ,.„d ch
worden sei. Daneben wissen die Boten, wir ^ sagten oder jemand von ihnr 'mr
^r Kläger, und die Andern nicht ^ wollten, daß ^ ^lliichter einsach aus ^n
''e Aechtsprecher und die Kläger nicht gesta M ^ da ochsten San tag
'hre Unschuld beweise oder diessülligeK"n Boten beuch , ^n Slrasgericht
durcheilt haben. - Durch zuverlässige Lrn ^ ^^teshai.slui'tdestag
Ehur wegen der Vereinung twd der Unru)e
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zu bestimmen, und daß zu besorgen sei, es möchte durch unruhige Leute einiges Unglück angerichtet werden,

und da den Boten bekannt ist, wie es zn Davos ergangen ist, so haben sie, um großen Krimmer und Koste»

zn vermeiden, beschlossen, die Boten von sieben Orten, nämlich von Zürich, Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalde»,

Zng und Glarus sollen als Anwälte ihrer Näthe mit Vollmacht arrf dem genannten Tag zu Chur erschein^

und Alles das vornehmen, was zu Friede und Ruhe gereichen mag, und daß diejenigen, die das 3t;

verlangen, bei demselben bleiben mögen.

Der Name des Zürcher Gesandten aus seiner Instruction vom 26. Februar, St. A. Zürich'
Jnstructionsbuch1544—1554, 1. 227.

Die Schwyzer Sammlung enthält diesen Abschied in folgender theilweise verkürzter, theilweise etw^
ergänzender Form: Die Boten seien vor die Gemeinden gekommen und haben die Ursache ihres Spans s
wissen verlangt. Diese haben ihnen durch besondere Leute folgende Antwort erthcilt. Es folgt ein suininarll
gehaltenes Verzeichnis;der betreffendenKlagcvunkte, mit unser»; Text materiell übereinstimmend. Darauf st^
eine andere Gemeinde gestellt und „uf ir artickel vor derselbigen" freundlich geantwortet worden, "
vilfälltiger früntlicher pitt und ermanungen". Da sei aber nur erwirkt worden, daß Hauptmann Vale>
von „Fätscheri" um eine Tröstung von 8000 Gulden freigelassen worden sei. Dann sei zum dritten A
in der Kirche vor die Gemeinde gekehrt und diese angesucht worden, gütlich handeln zu lassen. Es st
dann Richter und Klüger von der Gemeinde gesetzt worden und Leute, das Gericht zu bewahren. Es so b
nun die Klagepunkte gegen Ammann Gnler, materiell mit unfern; Text übereinstimmend. Diese Artikel ha
er verantwortetund Kundschaft für seine Unschuld zu stellen begehrt. Die Kläger behaupte», der Hände ^
offenbar, sie klagen wie früher ans Leib und Gut, die Sache sei mnlcfizisch,deßwegen soll der Landvogt
römischen Königs zu ihnen stehen und die Klage vollführen helfen. Das sei mit Recht erkennt worden. ^
sei der Landvogt zu ihnen gestanden und Guler zuerst für ein gefangener Mann erkennt Worden,
man ihm sein Gewehr genommen habe. Nachdem der Landvogt erlangt hatte, daß von einer Klage ^
den Leib abgegangen worden sei, so sei folgendes Urtheil ergangen. Es folgt das Urtheil,
übereinstimmend mit unser»; Text, nur wird des Zeitraums von 7 Jahren nicht gedacht. Sodann folge»
Klagartikel gegen Valentin von „Fitscherin", materiell mit unfern; Text übereinstimmend;in Ziff. 6 st
es 400 Kronen anstatt 350. Die Kläger klagen auf Leib, Glimpf, Ehr und Gut. Der
verantwortetsich mit „guten fugen", fordert Beweis für die Klage, oder ihm den Nachweis der ^»>4^
zu gestatten (die Vertheidigung wird, wie bei Guler, auch hier nicht ausgeführt). „Was da durch die p ^
gehandelt, ist jede»; zewttsfe»." Die Kläger stehen nach langer Handlung von einer Lcibesstrafe ab und ^
Urtheil erfolgt, materiell mit unser»; Text übereinstimmend.Verwendung der Bote» für den Bestrafte»
die, welche vertröstet haben; Antwort des Landvogts, die Geineinden seien noch zu hitzig. Beschlust
Boten, daß Gesandte von sieben Orten auch an; Gotteshausbundestagin Ehnr erscheinen sollen.

Als eine, theilweise ergänzende, Berichterstattung mag noch folgende Missivc einbezogen werden:
1550, 10. März (Montag vor Lätare). Davos. Joachim Bäldi an Statthalter und Rath Z»

Sic werden wissen, wie die acht Gerichte ;»; Prätigau den Stadtvogt von Maienfeld zu Davos lstl»
gesetzt habe». Auf das habe dessen Frau den Ammann Bnssi und ihn, Bäldi, gebeten, auf den; »»^ .
Rechtstag zu erscheinen, um daselbst ihrem Manne beholfen und berathen zu sein. Sie haben diesem ^
entsprochen und seien mit den Boten von Zürich, Lucern, Uri, Schwpz, Untcrwalden,Zug, Appenzell (4
Glarus auf den betreffenden Tag anhergcritten. Da haben die Boten allen Fleiß angewendet u»^
zum dritten Male vor den Gemeinden erschienen, nämlich vor denjenigen,welche zu dieser Sache
seien, nämlich von jeder Gemeinde dreißig Männer. Da haben sie aber nichts Ersprießliches erzielen >»
die Gemeinden wollen mit den; von ihnen gesetzten Recht fürfahren und haben bisher den
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m,n Tröstung nehmen wollen. Heute Nachmittags

Valentin nicht aus dem Gefängnis; befreien un ^ ^icr Männern „der landlüten «f Taffas

endlich haben sie ihn zu „uns" herausgelassen. ^ ^ Tage das Recht zu erwarten. Das Volk sc.

lDavos)" um 8000 Gulden vertrösten müssen, d s s giever» Leuten gröblich handeln, w.ewoh

ganz hitzig und unri.hig, weßhalb zu besorgen liehe, ^ ^ Dinge so ohne Ordnung und ungeschickt

die Bote» sich alle Mühe geben. Ein solch wckdes ^ . die Sache nicht gefalle, so halte

an die Hand nehme, habe er nie gesehen. Wenn r düchen al ^ ^ Vereinung gemehret

man diese für parteiisch und stelle sie aus dcr Gemeind ^ benutzt, die »nt Practik zu den

med folgende Magartike. aufgestellt: 1- ^s Mtlm ha^ g. Man habe den

Aemtern gekommen seien. 2. Die Ritte auf e gesiegelt; ihm sei aufgetragen gewesen,
Pensionenbricf brechen wolle». 4. Amman» ' unp^ Gesiegelten Brief zu nehmen, das; er ;e u> un

von des Königs Bote» zu Solothurn oder Frc.bu.g ^ Bünden vor der Stadt und dem Ab

halte» wolle wie ei» Ort der Eidgenossenschaft! auch s .^ehen; deßwcge» sei Guler auch gefangen

(von St. Gallen?) in de» Brief gestellt werden; das 'u ° .^cr „fast" die größten. Guler

gesetzt worden. Daneben walten »och andere '^agen. v hundcrt Bewaffnete» Davos gebracht

sei zu Alvenorv gefangen gewesen und dann heute °hl m ^ °b.gen Art.kel u. d

worden, um morgen vor Recht gestellt Z» werden, u d Zwar^ ^ Rechtstag vollendet s . so

wegen des Ritts nach Frankreich, de» er h^s Richter zum Theck hoffen, es w

wollen sie dann de» Stadtvogt vornehmen. ^ S ll ^'gestellt und gcst.llet worden war .

ihnen am Leben nichts geschehen; aber wenn d.e Ge.ne.ndr uw). ^ ^ ^

wäre für ihr Leben sehr zu besorgen gewc'M. Hauptmann Valentin, bei seiner ersten

Das Glarner Exemplar benennt den Stadtvogt M Somplar nennt ihn em Mal so. ^mErwähnung einfach: Hauptmann Gregory! auch dao ^ - »ichtS. und Art. 7 "i der Klage g gUrtheil über Guler .neldet jenes Exemplar von gegebener Tröstung

Valentin ist hier verstümmelt. Gesandten der Vortritt vor

Im Appenzeller Exemplar fehlt an. ^^>.sse die B.n. ung: ^ ^ Verhandlungdie Gemeinden verweigert und sonst ihre B.tte ».cht hoch b-a-Y
betreffend Chur.

9».

Areivurg. l550, S., 10- und 11. März.

jtantonSarchiv Freibiil'ti - Rathsbuch R°. 0?-

v°..^ ^Mrz). Vor dem Rath zu Freiburg eröffnet der Gesandte des Königs von Frankreich, der Herr

Sch^"'°"", "ach Vorweisung seiner Credenz: 1. Auf das von denen von Freiburg an den Km.ig ger.chtete

Ayl Vabe derselbe bei dem Präsidenten und dem Parlament von Chamber.) veranlaßt, daß den

gut z von Freiburg, welche gegen den Grafen von der Cammer» und Andern zu handeln haben,

habe ^rzes Recht bis zum endlichen Entscheid gehalten werde, so daß sich diesfalls niemand zu beklagen

Siech., König erachte beinebens die von Freiburg für so verständig, daß sie wohl wissen, er müsse den.

H°san t ^"g lassen; aber kurz und unverzüglich müsse dasselbe erfolgen. 2. Sodann verlangt der

Aies„° Abschrift desjenigen Vortrags, den er nebst den. Herrn von Liancourt (sw, wohl anstatt

an. 29. J„li vor dem Rath gehalten habe, indem er einer solchen bedürfe. Die Angelegenheit
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wird verschoben,bis die Räthe in besserer Zahl versammelt sind. Daneben wird dem König und dem
Gesandten für den freundlichenBescheid Dank gesagt. II. (10. März). Abermals erscheint vor dem Rath
der Herr von Liancourt und vermeldet den Gruß seines Königs. Daneben trägt er vor, der König bitte
die von Freiburg, seinem Diener B. (Sebastian) Schürtlin Geleit zu geben, gemäß der Vereinung,welcher
zufolge alle Diener des Königs in der Eidgenossenschaft wandeln und wohnen mögen. Nachdem das begehrte
Geleit vor einen weitern Gewalt geschlagen worden war, verlangte er auf den folgenden Tag eine Versammlung
der Bürger; er wolle das zu vergelten suchen. Diesem Gesuche wird entsprochen. III. (11. März). Rath
und Burger beschließen: auf das Begehren des Gesandten von Frankreich und „Schryben" werde dem
Sebastian Schärtlin ein Geleit vergönnt „für dis mal".

Die Fortsetzung der Verhandlung unter Ziffer I ist im Rathsbuch nicht ersichtlich.

99.

Urmmen. 1559, 14. März.

Lattdesarcliiv Schwyz: Abschiede.

Tag der Orte Ilri, Schwpz, Unterwalden.
t». Es walten Anstände zwischen denen von Lucern und denen von Unterwalden in Betreff einiget

Aufsätze und Ordnungen,welche die von Lucern erlassen haben. Dieser Span ist den übrigen Orten vo»
Herzen leid und wurde deßwegen Tag verkündet, um wo möglich eine Vereinbarung eintreten zu lassen. Die
Gesandte» von Obwalden, nämlich Ammann zum Weissenbach und Vogt Amgrund, zeigen an, sie seien vo»
ihren Obern nicht abgefertigt worden, jemand zu verklagen, sondern nur ihre Beschwerden vorzubringe», und
eröffnen dieselben mündlich und legen sie, wie in der Beilage enthalten, schriftlich vor. In „aberettirung" O
des Gesandten von Nidwalden wollen die von Nidwaldcn jetzt nicht mit besonderer Antwort begegnen; doch
seien diese behülflich gewesen, ihm seinen jetzigen Vortrag aufzusetzen (?). Nach Verlesung aller Vorträge u»d
Antworten sind die Gesandten von Obwalden abgetreten und es eröffnet Ammann Wilderich (von Nidwaldcn)
zufolge Befehl seiner Obern, es sei richtig, daß die von Nidwalden auf das Vorbringen „desselbenkrämers^
die betreffenden Artikel mit denen von Obwalden setzen halfen, obwohl jene ihres Bedünkens diese Artikel
hoch genug angezogen haben. Dann aber haben die von Lucern ihnen freundlich geschrieben und sich erböte»,
gütlich mit ihnen zu verhandeln; wenn sie erfahren würde», wer sie ohne Schuld solcher Art verleumdet
(„vertragen") habe, wollten sie denselben berechtigen, wie das bezügliche Schreiben, in der beigelegte» Cop>e
enthalten, laute. Auf das haben die von Nidwalden beglaubt, es seien einige Artikel in Folge Bedürfnis
aufgestellt worden, und meinen daher, wenn mau gegenseitig zu reden käme, würde man wohl einig werde»!
wäre das nicht der Fall, so wäre ihnen schon recht, wenn jemand etwas Gutes zur Sache redete. SU
danken dabei den übrigen Orten für ihre Kosten, Mühe und Arbeit; sie haben sich auch noch nicht g»^'
„gesundert" (von Luccrn, Obwalden?), hoffen aber, es werde beiderseitige Milderung erfolgen. Nach dem
Abtreten aller drei Boten von Ob- und Nidwalden haben die der andern Orte sich berathen und befunde»,
es seien der Artikel viele und man wolle dieselben an die Obern bringen; doch hat man die von Nnterwalde»
(„sy") gebeten, in fünf oder sechs Tagen dnrch Boten oder sonst mit denen von Lucern zu verhandcl»,
ansonst man die nicht vereinbarten Punkte, die man ihnen anvertrane, abschiedsweise den Obern vorlege»
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wolle. Nachdem „sp" sich berathe» hatten, antworteten die Gesandten von Obwalden, sie wollten die Sache
allerdings gerne „uns" (den beiden übrigen Orten) anvertrauenund werden die diesfällige Verhandlung
ihren Herren mitthcilen, glauben aber nicht, daß die lncernischen Artikel angenommen werden, „sp bewilligen
i"»e dann und so dann das helig zit vorhanden und ire Herren nntz das für über war nf unser bitt still
swonden, sollen wir doch anhalten, daß dann zu stund der Handel by unfern Herren gefertiget werde". Denn
^ seien schon dem Ammann Jmfeld fünf Batzen Zoll abgenommen worden von Sachen, die er nicht
verkaufen konnte und wieder heimgeführt habe, was ihm, wenn es ferner geschehen sollte, nicht leidlich wäre.

Vor den Boten der III Orte erscheinen Amman» Ka.nmenzindund A. Zimmermann von Gersau und
»öffnen, sie seien offene Wirthe und schuldig, jedermann für sein Geld Essen, trinken und Herberg zu geben.
„Da uit minder, sy etwan gut srowen mich beherberget, onch ammann Kam.nenzinds s.u. ein arme
Ü'ow rim den (klein?) zis mit einem kind in ein hns, das im Ergaw wellen zühen lassen. Hierüber sei
»Mi von ihnen von ihren Obern um eine Buße gestraft worden, da doch sonst niemand über sie geklagt
habe. Aus Feindschafthabe man ein altes Landrecht (Gesetz) hervorgesncht, dao seit langer Zeit nicht mehr
ehalten worden sei; auch Andere, die Huren und Buben behauset und bchofet haben, seien nicht bestraft
worden; ihnen sei überhin bei Eiden geboten worden, die betreffende Buße bis St. Georgentag (23. April)
Z" »legen. Es wird nun denen zu Gersan geschrieben, da die Bestraften von den betreffenden Satzungen
'"chts gewußt haben, „onch die töchterli niemand beschärlich gewesen", so solle» sie sie »»gebüßt lassen ...rd darüber
den Obern der Gesandten beförderlich antworten. Würde nicht entsprochen, so will man auch me von Lmcrn
^richten, »in räthig zu werden, wie man den bidcrben Leuten helfen könne, „daß ine doch des eids halb
">t gefärt". Betreffend den Pfaffen ans Bollenz, Angnstin Brüne von Denntsch (Dongio?), der Übel
'"'d grob gehandelt, geschworen und sonst „vil wnnders" gemacht hat, wird dem Landvogt geschrieben, er

sei» Hab und Gut zu Händen der Kammer nehmen, und den Pfaffen, wenn er ihn betreten »rag, ohne
Schonung als einen Buben bestrafen, und den Proceß mit aller Kundschaft sa.nmt unfern Schreiben allen
Vögten ennet dem Gebirg zu wissen rhu». Die Unterthanensollen sich um einen andern Seelsorger umsehen,
d°ch in Betreff der Bestätigung den alten Gebranch beobachten, da ...an diesfalls den Obern nichts vergeben
hoben wolle ,1. Es erscheint Bernardin Castanea und eröffnet, er sei zu Sch.vpz hanshäblich, weßhalb ihm
die von Schwyz einen Brief gegeben haben, daß ».an ihn wie einen andern Hintersässensein Gnt^ zollfrei
solle fertigen lassen; dabei habe er auch eidlich geloben müssen, keinen Gemeinder außer den drei Orten zu
Huben, „und zun. znsatz des sin lib und gut dargeboten". Das aber habe ihn. in Bellenz nicht geholfen, sondern

sei ihn. dort sein Gut niedergelegt worden. Er bitte nun, de... Commissar zu schreiben, daß er die Zoller
""weise, ihn fürsahren zu lassen. Da ...an ohne Instruction ist, so wird dieses in den Abschied genommen,
^es Ort soll seine Meinung beförderlich nach Schwpz berichte». ,. Die von Lnggarns beklagen sich, sie
'"üssen das Salz ans de... Herzogthu...Mailand mit großen Beschwerden beziehen nnd seien daher Willens,
dasselbe ans Bünden über Bellen; kommen zu lassen; das aber wollen die zu Bellenz nicht leiden ...,d berufen

ans eine daherige Freiheit. Alan schreibt de... Commissar,den Gesandten scheine, ...an sollte dieses nicht
hindern, sondern sich nachbarlich benehmen; wenn sie aber damit nicht einverstanden seien, sollen sie die Obern
Achten, m,f welche Freiheiten sie sich berufen, t. Die Boten von Schwpz ziehen auftragsgemäß an. ob
'""n nicht die zu Bellen; laufenden Kosten dadurch vermindern wolle, daß jedes Ort seine zwei Knechte ans

oberste» Schloß heimberufe.Das wird in den Abschied genommen und soll jedes Ort beförderlich seine
'bwinung nach Schwpz schreiben.
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100.

Waden. 1550, 17. März (Montag nach dein Sonntag Lätare zn Mittefasten).

Staatsarchiv Luccr»: Allg. Abschiede o 2, k. 20l. Staatsarchiv Zürich: Abschiede Band 18, 5 51.
Staatsarchiv Bern: Allgsm. eidgenösj. Abschiede NN, S. 179. Kantonsarchiv Glarus: Abschiede. Kalironsarchiv Basel: Abschiede Band ^
Kantonsarchiv Arciburg: Badische Abschiede Bd. 15. Kantonsarchiv Solothnrn: Abschiede Bd. 29. Kantonsarchiv Schaffhausen: Abschied^

Landcsarchiv Appenzell: Abschiede.

Gesandte: Zürich. Hans Haab, alt - Bürgermeister; Johann Escher, Stadtschreiber. Bern.
Hans Rudolf von Erlach; Jacob Thormann, Venner, des Raths. Lucern. Hans Vircher, alt-Schultheiß-
Uri. Jacob a Pro. des Raths. Schwyz. Dietrich Jnderhalden, Ritter, Landammann. Nnterwalden.
Hans Bünti, Landammann in Nidwalden. Zug. Stephan Zürcher, des Raths. Glarus. Paul Schuler,
des Raths. Basel. Onofrion Holzach; Hans Jöichdenhammer, beide des Raths. Freiburg. H""^
List, Seckelmeister und des Raths. Solothurn. Urs Sury, Schultheiß; Konrad Graf, des Raths-
Schaffhausen. Hans Stierli, des Raths. Appenzell. Sebastian Törig, des Raths. — E. A. A-
f. 09, d. Idiaom: Kathol. Abschiede 1541—1590.

tt. Es erscheint Vogt Troger von Uri und eröffnet, der Clericus von Coino habe einige Ansprache"
an Hieronymus Moresin, welche vor dreißig Jahren, als sein Schwäher noch zu Bellenz gesessen, aufgelaufen
seien; auch seien einige Urtheile von den Landvögten und voll den eidgenössischeil Rathsboten zu Lanis
erfolgt. Moresin habe dem Clericus Tröstung und Bürgschaft geben müssen, „was er ime hieoben mit recht
anbehalte, daß er dasselbig daunden inzuziechen müsse". Nun habe er das Recht hieoben nicht geübt u»d
treibe aber seine Bürgen und ,volle von ihnen bezahlt sein. Es gelange daher an die Boten die Bitte, ""
Don Fernand, Statthalter des Herzogthums Mailand, zu schreiben, er wolle den Clericus vermögen, d"'
Bürgen ruhig zu lassen und, falls er von seiner Anforderung nicht abstehen wolle, den Moresin zu such"'
in den Gerichten, da dieser gesessen ist. In diesem Sinne wird dein Don Fernand geschrieben und s">"
Antwort begehrt. Jeder Bote soll an seine Obern bringen, was man vornehmen wolle, wenn er sich
nach dem alten Herkommen richten sollte. I». Dieser Tag ist hauptsächlich angesetzt worden wegen des Spans
zwischen denen von Zürich und denen von Schwyz und Glarus in Betreff der Burg und Feste zu Wädensn"/
sammt Leuten, Gerichten, Zwingen, Bännen, Hölzern, Feldern und allen andern Herrlichkeiten und Gerecht'^
leiten zu Wädenswylund Nichterswyl, welche die von Zürich dem Meister des St. Johann-Ordens u»d
dem ritterlichen Orden abgekauft haben. Es sind diesfalls auf dem letzteil Tag zu Baden von den Bot"'
der zehn Orte, als freundlichen Schiedleuten, gütliche Mittel aufgestellt und den Parteien in den Absch^
gegeben mordeil; auch wurde mit den Commenthurendes Meisters und des Ordens geredet, ihnen ein Abschi^
gegeben und sie gebeten, die genannte Herrschaft wieder zu ihren Händen zu zieheil und den Kails als niäM
zu betrachten, damit die von Zürich, Schwyz und Glarus und jedermann daselbst bei ihren alten Herrlichkeit"'
verbleiben und das Recht vermieden werde. Nachdem zu Anfang dieses Tages die Gesandten von Zt>"^
diesen Handel angezogen hatten, haben die Boten der zehn Orte die Commenthuren und Gesandten
obersten Meisters, welche zu Baden gewesen sind, berufen und von ihnen Antwort begehrt. Diese legen
einen Brief vom Meister des St. Johanns-Ordensau die zehn Orte vor, in welchem dieser bei dem Berka"
zu verbleibeil erklärt. Als man hierauf die Boten voll Zürich um Antwort in Betreff der vorgeschlagen"'
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ob's^ entgegnen dieselben, da auf dem letzten Tage Schwyz und Glarus sich nicht erklären wollten,
^esg^'^ gütlichen Mittel annehmen ivollen, so sollen nun diese zuerst antworten, worauf dann sie, die

^°°rn hinwieder zuerst Antwort von denen von Zürich. Diese letztern wiederholen die angeführte Antwort,
""d hierauf ebenfalls die von Schmyz und Glarus wieder die ihrige. Darauf bemerken die von Zürich, sie

wohl, daß die von Schwyz und Glarus erfahren wollen, wessen die von Zürich gewillt seien, um hernach
wieder offene Hand zu behalten; damit aber die Sache angefangen und die Schiedleute nicht länger

"'gehalten werden, so wollen sie in Gottes Namen ihren Auftrag eröffnen, der dahin gehe: Nachdem der
^'ster des St. Johanns-Ordens die Feste und Herrschaft Wädenswyl verkaufen wollte, und dieser Meister

^ '"ger zu Zürich sei, auch die von Wädenswyl und Richterswyl mit Allen, welche zu ihnen gehören, mit
von Zürich reisen, steuern und die Appellationenvor Burgermeister und Nalh zu Züuch suchen müssen,

der Mehrtheil „von iren Herren lechen sige", so sei diese Herrlichkeit zu kaufen niemand gelegener
^se», als denen von Zürich, obwohl sie dieselbe ungern gekauft haben. Sie meinen aber, wenn sie nach
^denswyl einen Vogt setzen und den beauftragen, im Falle eines Krieges zwischen Zürich, Schwyz und

arus stillzusitzen und unparteiisch zu sein, so märe dem Vertrage Genüge geleistet. Aber dcffenungeachtet,
^ "'st Schwyz und Glarus nicht rechten zu müssen, wollen sie das angerathene Mittel der Schleifung der

""g und Feste Wädenswyl annehmen; jedoch soll man ihnen noch einige Jahre Ziel geben, damit sie
^ Z'°gel, Balken, Stellte und Anderes zu dem neuen Bau, den sie aufführe., wollen, besser benützen können.
„ "der tonne mau deu andern Artikel, daß bei einem Kriege zwischen Zürich, Schwyz und Glauis die

. « Mi annehmen. In Zürich
sich unparteiisch hawn istlk, ^„Landfrieden getreubch

m.d Nicht«»..! d GW..-, « l ...» Aich.«»'.! »7^.»»- »td-llm km, N»wA- «-»-» Schw.» L-»I-» ',» . ft„t«tha»-» z-h°.la.» >. '
. ab« da dt. »°» Ziinch dt- " ^ ,„.d L-id w>- diel.lb.»

„lauft hadm, I» i°w> >h f u«d GW»» «w>-d-m. »>«»
IM,» »„» Schw»> »na Gw»s z>>- G»-»-»» «i-ialich- »»» «-!»>..°" °
°°° 3«ich .» ihr.» R-ch.m »»«->»"- ' hl.«.». i° a » »»». -s dn d..
»I- «» Mich di- »arz-lchw-»-»««l ?fti»° «»'» ° !->»

1»w°r. „„f.». d. ad.» d>° Bat.» °°» Zu»« „z...ftch d« W»I » « ...d..» «»» '
«-lch-hmm Ab-°d- »»M«»w'S°»bl-» ^ «a-d-» I»- ft. GM«« d.» V»»d-s »

°°» Ziirich b-m-rkm, d° ihr »-«->-»»>''> d,ftrd-«-» ^ ,mhhr°«t> „ad das G-ld. da» »>»»

>>« dm B-I.» »« Schwh! ""^ S. -d-'M»»-'^-»- Hab- 1-'»- 2"I>-»->'« >

««»»-», d,„„ d,r °b«st- «->!>-- d-»

traachm kamt,,li.s°mW>» - ' «M-l °°» b««"' «>-«->
°°» «.« ab« «°II»-i. -- I» -mäh. «»» »amlich °»ch »

dl-I.- d-».-„. d« G-I-adt- -°» «" '^"?ch bi-I»« «» 's »«., !° will- -- '»». °N«
>>»,».„ wmd.». i° w-°i.» di- °°» ..»«-chiwaU » w«. miill-. »>'
^A-rlra«.» b-g-ill-», >»i- w and«« O-W « d« R--»- »>«- ^«» «-»>-»
^°rn in dasselbe eintreten wollen oder", ) , ^öffnen, ste b')' in das Recht emstehm

>d.« »« U».-.«°ld.» w» » ^.„ab.r ^»ft G-l°«d.°» °°» ZM»«...ra«.», b.i b-»°» li° °.»»>°» b..l°- M«^den, weßhalb sie die Sache auch " den .
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des weitern an, ihre Herren hätten sich dieses Einzugs der vier Orte wohl versehen nnd daher die Bote»
beauftragt, alle, welche die von Zürich an dein betreffenden Kaufe hindern wollen, in das Recht zu mahne»
und init denselben einen Nechtstag anzusetzen; durch die Schiedleute die Sache weiter verziehen lassen könne»
sie nicht; eher würden sie (einseitig) einen Rechtstag bestimmen und wer sie an dem Kaufe hindern wollte/
dazu mahnen. Nachdem nun die sechs übrigen Orte mancherlei unter sich geredet, haben sie die Commenthntt»
und Gesandten des Meisters vom St. Johanns-Orden nochmals vor sich berufen und ihnen vorgestellt, d»
sie sehen, daß einige Orte mehr den fraglichen Kauf sperren möchten, so möchten der Meister und der Ocdc»
die Herrschaft Wädenswyl wieder zu ihren Händen nehmen, damit die Verträge in Kräften und jeder be>
seinem Recht verbleibe und ein Rechtsstreit vermieden werde; man bitte hierum freundlich und ernstlich; »^
denen von Zürich würde man dann reden, daß sie die von Wädenswyl und Richterswyl vermögen sollte»/
dem Orden Alles zu erstatten, was sie ihm schuldig sind, und deßwegen künftig nicht wieder unnütze Koste"
zu veranlassen. Diese Meinung hat man auch dem Meister und dem ritterlichen Orden, die nach Ostern z"
Speyer zusammenkommen,ernstlich geschrieben und ihre Antwort begehrt. Endlich hat man die Gesandtc»
von Zürich zu Händen ihrer Herren dringend gebeten, bis zur nächsten Tagleistung keinen Rechtstag anzusetze»/
sondern stillzustehen und die Antwort von Meister und Orden zu erwarten, e. Es erscheinen Gesandte »»^
dem Wallis und entbieten mit Darreichung ihrer Credenz den Gruß ihres Fürsten und von Hauptmann »>^
gemeinen Landleuten und verdanken auf das höchste den Dienst, der ihnen durch Abseudung einer Botsch»st
der Eidgenossen bei ihrer Empörung erwiesen worden sei. Durch die Gnade Gottes und die ernsll^
Bemühungdieser Botschaft sei die Sache beruhigt und dahin gebracht worden, daß mit dem Rech^"
vorgegangen und gestraft werden solle; sie seien erbötig, dieses gegenüber gemeiner Eidgenossenschaft 5"
verdienen. Dieses Erbieten wird ihnen ebenfalls verdankt nnd eröffnet, ihre Empörung haben die Obern
Herzen bedauert, weßhalb sie mit gutem Willen ihre Rathsbotschaft, die Mißhelle zu beschwichtigen, abgeord»^
haben; wenn man ferner in ihren Spänen etwas Gutes schaffen könne, so werde man weder Arbeit »"^
Kosten sparen; man bitte aber, sich gütlich zu vertragen, solche „Versammlung" und Empörung nicht »^
vorgehen zu lassen, nicht mit Gewalt, sondern mit Recht zu strafen, so zwar, daß wenn jemand „vcrlm»^
wäre, man diesen vor Gericht stelle, auf Begehren Kundschaften verhöre und dann gutes unparteiisches
darüber ergeheil lasse, wie das in der Eidgenossenschaft geübt werde. Da die Obern einiger Orte verstäub
worden sind, wie die gemeine Landschaft Wallis ans den nächsteil Sonntag nach Ostern zu Sitten
Versammlung halte, so glaubt man, daß hier gute Schiedlelite nöthig seien, weil der gemeiuc unverstä»^
Mann gar ergrimmt sei, so daß die letzte Mißhelle schlimmer werden könnte als die erste. Es ist daher b»
Meinung einiger Orte, daß jedes Ort seine Rathsbotschaft auf genannten Sonntag nach Sitten abord»^
nnd derselben die Bündnisse lind Burgrechte,welche die im Wallis mit einigen Orten haben, für
erforderlichen Fall mitgeben soll. Jedes Ort soll seinem Boten alle Gewalt geben, nach bestem Versta»^"
zu handeln, je nach Umständen vom einen der siebe» Zehnteil zum andern zu reiten und mit ihnen zu red^
daß sie sich nicht der Gewalt, sondern wie oben angegeben, des Rechts bedienen sollen. Da einige
hierüber keine Instruction habe», so soll das jeder heinibringen; von denjenigen Orten, welche Boten
wollen, sollen diese letztern auf Mittwoch nach Ostern (9. April) Nachts zu Frciburg an der Herberg
uild Tags darauf miteinander nach Sitten verreiten. Nach dieser Berathnng wird ferner beschlösse»/
sollen alle Orte Boten schicken und diese sollen ihre Hinkunst denen im Wallis durch ein Schreibe»
Freiburg zu wissen thun. «R. Abgeordnetevon Luggarns eröffnen, wie die von Bellenz ihnen die F»st^'
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weißen Salzes verhindern, und bitten, ihnen hierin für ihr Bedürfniß bcholfe» zu sein. Man hat auf
d'eses die Boten von Uri, Schwyz und Nidwalden angegangen, mit den Ihrigen zn Bellenz zu reden, daß
sie denen zu Lnggarus das Salz unverhindert zukommen lassen. Für den Fall, daß sie da» nicht thun
s°llten, soll jeder Bote die Sache an seine Obern bringen, zu bedenken, was weiter geschehen soll. «>. Unter
d"> VII Orten wird wieder die Frage des Bnndschwörens angezogen. Die Instructionen lauten ungleich;
°"'ige Orte wollen nur schwören, wenn von allen gleich, wie von Alters her, geschworen werde. Die Sache
wird daher wieder in den Abschied genommen,um auf dem nächsten Tag zu antworten. 5. Vogt Pfendler

Glarns, Rudolf Stapfer, Wirth zum Hirschen in Bremgarten, und der Aeppisser werden in Betreff der
Zehrungskosten, welche wegen des Aeppisser^s Todtschlag entstanden sind, gegen einander verhört. Es zeigt
si^ daß Aeppisser des Landvogts Zehrung bezahlt hat, daß der Landvogt ihm eine Krone für „stn" Zehrnng
""d drei Kronen dem Nachrichter zugesandt habe. Man hat daher den Vogt Pfendler in Betreff dieser
^"spräche ledig erkennt und dabei erläutert, wenn etwas „amtshalb" aufgelaufen sei, so soll das der jetzige
^"dvogt in den (Freien) Aemtern im Namen der Obern bezahlen, x. Es erschei .it der Vater von J.tinge»,
Karthäuser-Orden« und beklagt sich, er habe einen Weiher nahe bei Stammheim;in demselben „flötzen und

nun die von Stammheim ihren Hanf, was den Fischen nachtheilig sei; als aber der Landvogt in.
^urgau denen von Stammheim solches verboten habe, beglaubten die von Zürich, der Landvogt habe da
"lchts zu verbieten; der Vater von Jttingen bittet daher, mit denen von Stammheim zu verschaffe», daß sie

. Hanf nicht mehr in dem genannten Weiher rötzen sollen. Nachdem man auch den Landvogt einvernommen
b°"e, was er in der Sache gethan habe und wie ihn, begegnet worden sei, eröffnen die Gesandten von
^"ch, ihre Ober» beglauben, der genannte Weiher liege zu». Theil in ihren Gerichten und es stehen die
^b°te ihnen zu; mit den. Untersuch der Sache sei der Seckelmeister von Cham beauftragt worden; da
^°ll'e jetzt einige Zeit in Bänden gewesen sei, so sei die March noch nicht Untergängen worden. Es wird
"UN erkennt, die von Zürich sollen ihre Botschaft beförderlich hinausschlcken, Mit dem ^a.uvogt Uli ^hu.ga.i

Märchen zu untergehen, und in welcher Obrigkeit der Weiher ganz oder theil.veise gelegen ist, da soll
^lbe das Rötzen des Hanfs in de... Weiher abstellen und verbieten, damit die Fische ...cht verdettü werden
?"rde inzwischen je»,and wider das Verbot da rötzen, den soll der Landvogt bestrafen .. Pedret del

von Cugnasco eröffnet, die Frau Balsarina del Masa regio habe ihn. gar schandliche bose Motte
«?ben, ntzer die er erzürnt worden sei und sie mit einem Stücken geschlagenabe, m Folge essen ,.e
^°rben sei. Es sei dann dieses von den eidgenössische.. Nathsboten als ein unehrlicher ^odbchlag betrachtet
I^n. Da sie ...... aber ihn mit Worten gereizt, und er sich mit der Verwandtschaftabgefui^en habe, so

er, ih„ z.. lettre... Es verwendet sich auch die Gemeinde Cugnasco freundlich f.ir .hn ..... Begnadigung;
^ der Landvogt von Lnggarus, Niklaus Wirz, zeigt an, daß nach glaubwür .gen Beuchten d.e betreffende
7"" ein gar böses Maul' gehabt habe, der Thäter aber als ein frommer l.eber Gesell gerühmt .verde,
!^h°lb er auch bitte, ihn, das Beste zu thun. Bei... Abgang diesfälliger Jnstruct.on w.rd diese Angelegenheit

Abschied genommen, ..... ans dem nächsten Tag zu antworten, i. Vom letzüm ^ag hat man in
;°^e des Anzugs des Amnmnns von Schwpz die Angelegenheit in Betreff er zehn 5-oldtage heimgebracht,

eröffne.. die Boten von Lucer.., Freiburg und Solothurn, ihre Obern haben ihre Hauptlen.e
^zug auf diese zehn Tage abgewiesen. Der Gesandte von Uri zeigt an, daß se.ne Herren mit den

gölten des Königs ..der rechnöten stau wellent"; wolle ...an aber gemeinschaftlich rechten, ,° wollen sie sich
' ^ iremum, doch wolle er die Meinung der übrigen Orte heimbringen.Der Gesandle von Untermal den
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eröffnet, feine Obern haben den Handel „heim gesetzt". Schwyz, Zug, Basel und Appe"»^

mollen mit den Gesandten des Königs gütlich reden, daß er die zehn Tage bezahle, andernfalls solle »w

das Recht darum brauchen; die Voten von Glarus und Schaffhausen haben keine Instruction.

nimmt alle diese Antworten in den Abschied; auf dem nächsten Tag soll man sich erklären, für ^ '

daß der König die zehn Tage nicht gütlich bezahlen wollte, welche Orte, das Recht mit ihm

wollen, lk.« Die Gesandten von Basel fordern wiederholt Antwort von den VII Orten auf das von B"

an dieselben erlassene Schreiben. Die Gesandten der letztern ermiedern, da ihre Obern auf der

Jahrrechnung eröffnen ließen, die von Basel dürfen sich darauf verlassen, daß die VII Orte die gesch'"'"^ ^

Bünde und den Landfrieden getreulich an ihnen halten werden, so habe man geglaubt, sie werden sich h'"^
begnügen; da dieses aber nicht der Fall sei, so werden diejenigen Orte, welche mit den Gemeinden

müssen, die Sache an ihre Landsgemeinden bringen. I. Man hat berathschlagt, kein Landvogt cnnet ^
Gebirg dürfe einen Mörder, Verräther, Dieb, Ketzer oder schändlichen Todtschläger liberiren, wie die

das enthalten; ebenso sollen sie keine Banditen aus dein Herzogthum Mailand oder anderswoher, die

Mörder, Ketzer oder Nerräther verrufen worden sind, vcrgleiten, noch auf dein Gebiet der Eidgenossen

welche aber anderer Sachen wegen abtreten mußten und ans die Lande der Eidgenossen gewiesen sind,

das recht erlyden möchten", die mögen sie vcrgleiten und ihnen Aufenthalt geben, i«. Die 100 Kro"""'

welche der Wirth zu Mendris für die Banditen, die den Landschreiber und Fiscal ermordet haben, vertu"

hat, soll der Landvogt einziehen. Dann sollen die Boten, welche aus die nächste Jahrrechnung lsi"^'""^
Gewalt haben, die Kosten, welche die Obern dieser Angelegenheit wegen hatten, davoir zu nehmen und u

Nest an die „Hingebrachten" und Beschädigten im Verhältnis; der Kosten eines jeden zu vertheilen.

Betreff der anbcgehrten Liberation des Bruders von; Landweibel zu Lauis sollen die auf die Jahrrech'" '

gehenden Boten beauftragt werden, den Proceß genau zu untersuchen und nach Befinden den Betreffende"

liberiren oder nicht. «. Der Schultheiß von Lucern wird beauftragt, bei seinen Herren nachsuchen z"

was in Betreff des Thurgau und der Einnahme von Frauenfeld dorr liege und auf dem nächsten Tag ^
übrige» sechs Orte hierüber zu berichten, p. Schultheiß Bircher verlangt abermals im Rainen derer

Lucern, es möchte der Span betreffend die March in den Freien Aemtern gütlich erledigt werden. ^

übrigen Orte halten au der Meinung fest, daß die Kundschaften verhört und die Märchen durch gleich" '

und den Obmann bestimmt werden sollen; die von Lucern mögen hiefür den Tag festsetzen und solche"

von Zürich anzeigen. Der Lnndschreiber zu Baden, sofern er denen von Luceru gefällig ist, wird

gemeinen Schreiber bestimmt; endlich sollen die von Lucern den von ihnen erwählten Tag auch dem A>""

Gartenhäuser als Obmann zur Kenntniß bringen. ,K. Es erscheint der päpstliche Botschafter, Albert R"

und eröffnet mit langem schriftlichem Vortrage, wie ans den 7. Februar die Cardinäle den Johann

Bischof zu Palästrina („Prenestin"), Cardinal von Monte, gebürtig von „Arrutin" (Monte San Sabinol,

Stadt im Florentinischcn, mit Stimmcnmehrhcit unter dem Namen Julius III. zum Papst erwählt h" „

Hieronymus Frank beglanbe, dieser Papst werde mit Bezug auf geneigten Willen zur Eidgenosse"' ^

Papst Julius II. ersetzen. Nosin übergiebt auch einen Brief von; Papst an die XIII Orte, und

jedem Ort eine Copie von diesem Breve («ich zuzustellen. Ebenso übergiebt er eine Missive von Ä» ^

Philonardus, Bischof zu Veroli, des Cardinals von Veroli Bruders Sohn, worin er sich vieles Guten g^
die Eidgenossen erbietet. Darauf eröffnet er, wie Hieronymus Frank als ein treuer Freund der Eidg""

ihn; geschrieben habe, er würde für gut erachte;;, wenn eine Nathsbotschaft von zwei oder drei Orb"
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v. Da keine drängende Angelegenheiten vorhanden sind, so hat man keinen Tag bestimmt; welchem ^
etwas zustößt, das mag einen ansehen und den übrigen kundthun. »» Der Gesandte von Glarus erinnert
wie früher zu Tagen beschlossen worden sei, die Schiffmeister,welche die Güter von Zürich in den Wallen^
hinaufführen, auf einen bestimmten Tag nach Utzuach zu bescheiden und ihnen daselbst in Beisein v»»
Nathsboten der drei Orte den ihnen gebührenden Eid zu geben. Das sei noch nicht vollzogen worden. A»»
aber bedünke seine Obern, daß die Schiffmeister schlechte Obsorge zu den Waaren tragen, da fortwähre»
Verlust und Schaden erfolge. Sie glauben daher, es sollte mit Beförderung ein Einsehen gethan werde»'
Daneben wird angezogen,es stehen in dem Eide der Schiffmcistereinige beschwerliche Artikel, die zu haltt»
ihnen nicht wohl möglich sei. Mail hat nun auf Donstag nach Ostern (10. April) einen Tag nach Gla>>0
bestimmt, auf welchem Boten von Zürich, Schivpz und Glarus zusammenkommenund jedes Ort st»»"
Schiffmeister auch dahin berufen soll. Da soll man die Ordnung und den Eid der SchiffmcisterZ»"
Hand nehmen, das allfällige Unerträgliche darin ändern, die Schiffmeister beeidigen und ein gebührliche
Einsehen thun, damit jedermann zu dem Seinigen kommen und gelangen mag. Zu gedenken, daß das Fcnst»
in das Gotteshaus Kreuzlingen 4 Sonnenkronen koste, damit diese auf nächstem Tag bezahlt werden. 5"» Als d0
Landschreiber zu Baden den Proeeß und die Nrtheile des Obmanns in dem Handel über die Reisstrafe» '»"
Thurgau den Zugesetzten von Freiburg und Solothurn überschickt hat, in der Meinung, daß dieselben bestes
werden sollen, sind ihm solche unbesiegelt wieder zurückgekommen.Nachdem nnn die Boten der Vll
die von Bern, Freiburg und Solothurn hierum augegangen haben, entgegnen letztere, es walte hier kc»»
arge Meinung; nachdem Proceß und Urtheil von den Zugesetzten der VII Orte und dem Obmann besiege
worden seien, haben ihre Zugesetzten beglaubt, es geniige dieses; was man ihnen aber in den Abschied g^»'
das wollen sie heimbringen. Es wird ihnen crwiedert, die Zugesetzten von Freiburg und Solothurn h»^
früher ihr Urtheil besiegelt und dem Obmann überschickt und werden daher meinen, sie können nicht zwc»»»
siegeln. Wenn aber (der endgültige) Proceß und das Urtheil besiegelt worden sei, so wolle man ihne» v
früher besiegeltes Urtheil („dasselbig") wieder zu Händen stellen. Mau bitte um Antwort auf den nächst»"
Tag. Es wird angebracht, wie Vogt Maad von Glarus, der Schaffner zu Feldbach gewesen ist,
da viel Wein, Korn und Anderes hinmeggesührtund sich geäußert habe, das Gotteshausschulde ihm »^
eine erhebliche Summe. Da mau aber von ihm noch keine Rechnung hat, so sollen die von Glarus b»'
Vogt Maad berufen und ihn verhören, ob er dem Vogt zu Frauenfeld in Betreff seiner Schaffnerei vollst"
Rechnung gegeben habe, oder ob man ihm diesfalls noch etwas schuldig sei. Die von Solosin»'
sollen denen zu Schwyz beförderlich eine Copie der Vercinung unter dem Siegel ihrer Stadt überst»^"'
?»!». Ab dem letzten Tag ist die von denen von Schaffhausen für die Tuchlcute erlassene Verordnung
gebracht worden. Nach den nun auf diesem Tag eröffneten Instructionen der übrigen Boten wolle» ^
Obern derselben es dabei verbleiben lassen, daß jedes Ort in diesen und andern Sachen bei den Se>»»^
ein gebührliches Einsehen thun und Ordnungen und Anderes aufsetzen möge, wie es jede Obrigkeit ff'»' ^
und fruchtbar betrachtet. . ,

ee. Die zu Nüti im Nheinthal behaupten: 1. Daß von den bei ihnen vorkommendenFriedbruchm"' ^
den Obern nichts zu verabfolgen sei. 2. Bei Todtschlägen sollen von des Thäters Vermögen zehn
voraus ihnen zu Theil werden. Ist der Thäter hablos, so sollen die Obern die Kosten an ihnen ff
tragen. 3. Sie beglauben, daß der Wildbaun und die Fischenzen ihnen gehören und sie befugt seien, d»'"
Bußen zu bestimmen. Die Gesandten vermeinen dagegen, daß diese als malesizische Sachen der
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gewesen, da der Vertrag zwischen dem König und den Eidgenossen klar vorschreibe, daß die Obern der

Ansprecher die Ansprachen prüfen und gutheißen sollen, bevor dieselben zuerst gütlich und wenn dieses fruchtk^

wäre, rechtlich am König gefordert werden können. Der König verlange daher nochmals, daß man de»

Nechtstag aushebe und vorerst die Obrigkeiten die Ansprachen prüfen und die (guterfundenen) vor den Kö>»»

weiseil solleil; wenn er dann nicht befriedigenden Bescheid gebe, so möge dannzumal ein Rechtstag angeste

werden. Obwohl man den angesetzten Rechtstag gerne hätte bleiben lassen, so hat man doch aus das dringt

Verwenden des Gesandten beschlosseil, die Ansprecher sollen sich mit ihren Briefen und Gewahrsamen zu MiR

April beim Gesandteil Liancourt einfinden lind ihm ihre Beweise vorlegen; würde er mit jemand nicht g»»^

abkommen, so wäre dann der gestellte Rechtstag auf den t. Juni verlängert, an welchem Tag die RÄ^

und Zusätzer beider Theile Nachts zu Peterlingen an der Herberge sein und Morgens mit dein Recht fürsah^

sollen. 3. Der Gesandle zeigt an, der König habe nun wiederholt verlangt, daß man den Sebastian Schärf

seinen Diener und Pensionär, in der Eidgenossenschast wohnen und wandeln lasse, aber niemals eine schlicht -

Antwort erhalten, die er nun wieder begehre. Die Boten haben wieder ungleiche Instruction; die meM»

wollen den Schärtlin verhören und dann eine Antwort ertheilen, andere ihm aber kein Geleit nach V»dc»

geben. Mail hat sich daher auf keine Antwort verständigeil können und beschlossen, Schärtlin soll aus den 2-

in der Stadt Frciburg im Üchtland erscheinen; dann werden ihn die Boteil jener Orte, die hiefür von ihren Ober»

Auftrag erhalten, verhören; es soll dann jeder Bote Vollmacht mitbringen, aus des Königs Begehren zu antworte»'
St. A. Lucern: Allgem. Absch. 0 2. k. 2tS. St. A. Zürich: Abschiede Band IS, beim Abschied vom 2S. Januar ISS0. St. A. Bern:

cidgen. Abschied- ilbl. K. A. Basel: Abschiede Band 2S. K. A. Freiburg: Badische Abschiede Band IS, beim Abschied vom 2S. ZU"
ISS2. K. A. Solothurn: Abschiede Band 2g. L. A. Appenzell: Abschiede, beim Abschied vom 2S. Januar. 15S0.

«v. In dein Anstand zwischen Glarus und den übrigen sechs in der Herrschast Sargans regierende»

Orten betreffend den Bezug der Fastnachthühner, Fälle und anderer Lasten, welche eigene Leute zu trage»

haben, von den Leibeigenen, welche aus der Herrschaft Werdenberg in die Herrschaft Sargans ziehen, »"

betreffend den Wildbann zu Wartau sind Kundschaften aufgenommen worden und haben die Parteien da

Recht bestehen wollen. Beinebens haben auf „verschinen" Tagleistungen die Boten der Orte („unser heru»

und obern") ans Gefallen der Obern gütliche Mittel aufgestellt. Alls Grundlage derselben wird nun d^

Anstand dahin freundlich verglichen: 1. Von den eigenen Leuten, welche aus der Herrschaft Werdenberg '

die Grasschaft Sargans gezogen sind und sich da gesetzt haben, mögen die von Glarus oder ihr Vogt 5»

Werdeuberg die Fastnachthühner, Fall lind andere Rechtsamen, die man von eigenen Leuten zu

pflegt, ohne Hinderung Seitens der Landvögte zu Sargans einnehmen lind beziehen. Ebenso beziehen ^

Landvögte von Sargans die betreffenden Leistungen von den eigenen Leuten der VII Orte, welche sich

der Herrschaft Sargans nach Werdenberg begeben haben und daselbst wohnen, ungehindert von Seite de^
voll Glarus. In der Folge aber soll kein Thcil eigene Leute des andern, die aus einer Grafschaft in ^

andere ziehen wollen, daselbst aufnehmen, außer sie haben sich vorher von der Leibeigenschaft und ^
Ungenossame bei ihrer Herrschaft losgekauft, wofür sie einen Schein erzeigen sollen. 2. Anbelangend

Wildbann zu Wartall, da derselbe kleinen Ertrages ist, so sollen die beiden Vögte von Sargans lind Werde» -

denselben miteinander brauchen und nutzen, verbieteil und banneil lind die fallenden Bußen zu Hände» w

Obrigkeiten miteinander theilen und kein Vogt ohne den andern solche Strafen und Bußen verthädige»- "

auch daselbst jagen will, soll von beiden Landvögten Erlaubniß nehmen und jedem gleiche Pflicht davo» ^

Es siegeln zu Baden am 20. März (Donstag nach Lätare) Johann Haab, alt-Burgermeister zu Zürich,

Tschudi, des Raths zu Glarus, Landvogt zu Baden, im Namen der Obern der Orte. s. A. ?>.: Truck-«, «und»
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werden. Als letztes Jnhr der Kanzler des Ordens, Doctor Johann Bernhard Kümnielin, Geschäfte Wege»
in die genannte Herrschaft geritten und der Verkauf bekannt geworden sei, habe ihn einer der Unterthane»
bedroht, vom Pferde herunter zu schlagen; was würde erst erfolgen, wenn jene ihre Sache so weit erreichte»,
daß der Kauf aufgegeben würde. Zwischen Zürich und Schwyz und Glarus werde der Kauf, wie w»»
gründlich hoffe, keine Uneinigkeit erzeuge», sondern beide Theile bei ihrem Bündniß und hergebrachter Liebe
verbleiben, wozu, wie man dringend bitte, auch die sechs Orte sie weisen werden. Zwischen den Eidgenosse"
und dem Orden könne der Kauf auch keine Unfreundschaft herbeiführen, da der Orden der Eidgenossensch»!
jeder Zeit zu Nutzen, Wohlfahrt und freundlichem Dienst geneigt gewesen sei und bleiben wolle. Daß ^
Orte Lucern, Uri, Unterwalden und Zug sich in dieser Angelegenheitauch dem Orden und Zä»' i
entgegensetzen werden, und warum dieses geschehen sollte, könne man nicht begreifen, da die benannten L»le
sich diesfalls gegen den Orden nie verlauten ließen. Da es nun höchst beschwerlich wäre, wenn jemand
Verkauf seines Eigenthnms gehindert werden sollte, und Verträge, die unter zwei Parteien geschlossen wort»»
sind, wie solches von denen von Schwyz und Glarus angeführt werde, eine dritte Partei, die hiebei »ich
mitgewirkt hat, nicht binden können, so bitte man die sechs Orte und die Eidgenossen überhaupt, es »j»i
zu verargen, wenn der Orden ihrem Ansinnen nicht stattthun könne, sondern sie angehe, solche freundlich
Mittel zu ergreifen, daß die Orte Schwyz und Glarus und ihre Anhänger von ihrem Vorhaben absteht"
und unter allen Theilen gute Einigkeit erhalten werde. Die Eidgenossenwerden hiezu um so geneigter sein, »
der Ritterorden nicht mit andern geistlichen Orden zn vergleichen sei. Er bemühe sich unablässig, ^
Christenheit gegen den Feind ihres Namens und Blutes nützlich zu sein, zu welchem Zwecke er, ohne Zuth»"
Anderer, auf seine Kosten schwere Armaden unterhalte, wofür jeder fast den dritten Theil seines Einkonunc»»
darbringen müsse. Diese Aufwände werden noch gesteigert werden, da der türkische Mecrräubcr die
Tripolis in Barbarin gelegene Insel Gerfis, die der Orden nebst Malta als ein Port des Meeres bcw» l
hatte, eingenommen und vor Kurzen: auch die afrikanischen Städte Manestery und Susa erobert, sich verstau
und unweit von des Ordens Schloß und Stadt Tripolis eingenistet habe. Der Großmeisterund Orden Z"
Malta sei dadurch verursacht worden, eine größere Besatzung mit vierzig Ritterbrüdcrn nebst andern Perso»t"
und Munition dahin zu schicken. Das sollten alle christlichen Häupter zu Gunsten des Ordens beherzig"
und ihn nicht hemmen, das Seinige zum besten an Nutzen zu bringen. Man getröstc sich dessen auch
Eidgenossenschaft.

Diese Antwort wird von Bern mit Begleitschreiben vom 5. Mai den Orten mitgethcilt. St. A.
A. Wädenswyl: K. A. Basel: Abschiede Band 23: K. A. Solothurn: Abschiede Band 29:
Schaffhausc»:Corrcspondenzen.Als Aufschrift figurirt hier, wie bei SchillingsBriefen überhaupt, sein A»""
und Titel: als Unterschrift steht: Gemeiner Pfleger Sanct Johanns-Ordens, jetzt im Capitel zu
versammelt.

Zu p. Anstatt dieses Artikels hat der Zürcher und Glarncr Abschied folgenden: Da beschlossen
ist, Lucern solle den für den Untergangder Märchen in den Freien Aemtern zu bestimmendenTag an
und dieses denselben den andern der sechs Orte mittheilen,so wird abgeredet, Zürich und Unterwalden st ^
die beiden Zugesetzten, Uri den Redner, Schwyz, Zug und Glarus die Rathgeber verordnen.

Zu 1. Die Lueerner Sammlung enthält ans k. 267 einen schriftlichenVortrag Rosins mit es»^
Briefe des im Text genannten Bischofs von Verulan an die XIII Orte vom 15. März, der wahrschc»'^.
hieher gehören wird. Wir fassen das fünf cnggeschriebeneFolioseiten haltende Schriftstück in
zusammen. Vorab wird der benannte Brief erwähnt und sein Inhalt wörtlich eingefügt. Derselbe
sich in Anerkennung und Verdankungdes schriftlich erzeigten Beileides über den Tod seines Oheims,
Cardinals von Verulan, und hebt hervor, wie derselbe ein wahrer Vater und Beschirmerder Eidge«"^
gewesen sei. Er verdankt die Briefe der Eidgenossen, „ist da zu verstau ab dem vcrdrigen tag on
leisten zu Baden an in usgangcn", in welchen Gunst und Hülfe ihn: und seinem Geschlecht erboten wc
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Folgt dann eine Empfehlung des genannten Bischofs in Folge eines besonder», an Rosi» gerichtete» Briefes,
durch letztern. daß er den Eidgenossen gleiche Gunst wie sein verstorbener Oheim zn erzeigen bestrebt sei.
Auch Hieronymus Frank habe ihm, Rost», geschrieben, wie die Eidgenossen den Tod des Eardinals von
Morula» nicht genug betrauern können. Rost.. (oder wohl Frank) müsse den Eidgenossen sehr empfehlen,
gegen die vom Cardinal von Vcrnlan ihnen erwiesenen Gntthatcn dankbar und dieselben zn vergelten bestrebt
öu sein und seinen Bruders Sohn, den Bischof von Bernlan, sich empfohlen zn halten. De» neuen Papst
wögen sie durch ein Schreiben oder eine Botschaft bitten, ihnen eine Gnade dadurch zu erweisen, daß er den
genannten Bischof von Bernlan zum Cardinal erhebe; Frank glaube, diese Bitte weide gewährt; mit ihm
erstehe der alte Cardinal wieder als ein Vater der Eidgenossen, zumal wenn diese das erwähnte Gesuch, von
dem der Bischof nichts wisse, von sich ans ins Werk setzen u. s. w. Unterzeichnet „Im namcn Herren
Hieronimnz Frank und min Albrecht Ros.)»", ohne Datum.

2. 1550. 12. Februar. Rom. Jost von Meggen an die XIII Orte. Am 10. November sei Papst
Paul III. gestorben und am 15. (sie) gleichen Monats begraben worden. Die Begrabmß habe am 19.
lwa) angefangen und sei erst am 28. November beendigt worden. Am 29. November se.en d.e Card.uälc
"> das Conclave eingeschlossen worden und zehn Wochen daselbst geblieben. Inzwischen se.en zwei Card.näle
"n Conclave gestorben, nämlich die Cardinäle Bernlan und Rudolfo. ein Florentiner. Auf den 7. Februar
sei der Cardinal von Moni, welcher aus dem Städtchen Mont gebürtig sei und zu Aretin im Florentiner
Land gelebt habe und zuletzt zu Bologuicn Legat gewesen sei, drei Stund in der Nacht zum Papst gewählt
u»d »och an den. gleiche» Abend ausgerufen worden. Die Cardinäleaber seien noch alle », de... Conclave
geblieben und sei der Papst erst am folgenden Morgen, vier Stund im Tag, recht ausgerufen,bestätigt und
Julius III, gc„a„„t worden. Er sei gar ein frommer, ehrlicher Mann und gut französisch.Hierauf sei
^ »ach dem Gebrauch in St. Peters Münster getragen worden, Ivo alle Cardinalc >">t ihren Cereinoii.en

Fußkuß vollzogen habe»; auf das habe ...an ihn wieder mit große... Pomp ... St. Peters Palast
begleitet. Es sei nicht zu beschreiben, welche große Freude in Ron. m.t Sch.eßcn, Frendenfeuern und
Ander... Tag und Nacht durch gewesen sei. Auf Sonntag über acht Tage werde man .hu bekrönen, und
da..», wie der Briefsteller bcglanbe, z» Oster» die goldene Porte eröffnen; doch wisse man d.essalls noch
Nichts Bestimmtes. St. A. Zürich - Tschudisch- D°cu,»e»t.>»saw».lung Ad. X - offmbar mehr Auszug als Capic.

Der Inhalt stimmt zum Theil fast wörtlich überein mit eine... Schreiben des von Meggen an Lucern
9. Februar; St. A. Lueern; Acten Päpste (abgedruckt in. Archiv für schwe.zer.sck» Reforn.ations-

lleschichte III, S. 507). I» beiden wird von einer persönlichen Vernehmlassung des Briefstellers bei...
"".gewählten Papst nichts gemeldet. Hicvon berichtet ein zweites Schreibe» des von Meggen an Luccr»
°°>" 12. Februar. St. A. Lueern; Acten Päpste (Archiv für schwe.z. Res Gesch III 508). D.eses
wiederholt in einer 'Nachschrift die in de», angeführten, an die XIII Orte gerichteten ^ch.c.bcn enthaltene
Bemerkung betreffend die Krönung und Oeffnung der goldenen Porte d.e .... Schreiben an Lueern von.
^ Februar nicht enthalten ist. - Haben die Nachricht von der persönliche»Zusammenkunft d.e Boten von

uccrn am 17. März mündlich mitgcthcilt?

^ 3. 1550, 16. Februar. Ron.. Papst Julius III. an die XIII Orte. Nachdem sein Borgänger
Z"ul HI. unter... 10. November vorigen Jahres gestorben, sei er. Jul.us unter.» 8. s-bruar von den
Kardinälen einhellig (mo) zum Papst erwählt worden, wie die Eidgenossen schon vernommen haben werden.

Papst sei entschlossen, den Eidgenossen in allen Sachen beiständig zu sein und Gutes zu thun, was er
Gott thun könne, und hierin keine», seiner Vorfahren zu weichen. M.t Vorliebe, nan.entl.ch auch mit

Bezug a„f tzw Eidgenossen, habe er. als ein Nachfolger Papst Jul.us II., den gleichen Namen angenommen.
Auf die Eidgenosse» diese stärkste Nation, die den Namen - der Kirche Fre.hc.tcn Beschirmer verdient habe.

er in allen seinen und des heiligen Stuhles Angelegenheitenalles Vertraue», und ermahne sie, ... schuldiger
Dreue gcgc„ Gott und gewohnter Verehrung gegen den heiligen Stuhl, gleich den Altvordern, zu verharren
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und dm Kirchenstaat („Stadt") mit Fleiß und Liebe in Schutz und Schirm zu behalten. Von der Geneigtheit
des Papstes zu den Eidgenossen, seinen liebsten Söhnen, werde der Ritter Frank, der jetzt bei ihm sei, aber
bald wieder als Botschafter zu den Eidgenossen komme, Mehreres mittheilen. Unterzeichnet: Blosius.

St. A. Zürich: Tschudische Documentensammlung X; lateinisches Pergamen-Original. — St. A. Zürich: Abschiede Bd. 18, 5. 68. — St. A.
Lucern: Acten Papste. Letztere beide deutsche Uebersetzungen. Abgedruckt im Archiv für schweizerische NeformationSgeschichte III 609.
— K. A. Basel: Abschiede Band 23. — K. A. Freiburg: Vadische Abschiede Bd. 1b (deutsch). — K. A. Solothurn: Abschiede Band L9
(deutsch). — K. A. Schasshausen: Abschiede.

4. Basel erklärt unterm 7. April sich mit einer persönlichenBotschaft an den Papst nicht einverstanden,
Wohl aber wolle es sich bei einem gemeinenSchreiben nicht söndern. St. A. Lucern: Acten Päpstr-
K. A. Basel: Abschiede Band 23. Im gleichen Sinne schreibt Solothurn unterm 19. April (Mittwoch
vor Ostern) an Lucern. St. A. Lucern: Acten Päpste.

Zu s. 1. Kundschaften, aufgenommen von Baptist Bricio (oder Brixio?), Statthalter und Kanzler¬
erwählt durch de» „Richter" und Landvogt zu Luggarus, Niklaus Wirz von Unterwalden, in Folge eine»
Briefes, der dem benannten Landvogt von den Boten der XII Orte ab einer Tagsatzung zu Baden vow
31. Januar 1550 zugeschickt worden ist, enthaltend den Befehl, Kundschaften aufzunehmenmit Bezug o»l
den Ueberfall und Uebermuth, der dem genannten Landvogt und einem Priester, Lorenzin, damaligem Predigt
zu Luggarus, wiederfahrensei, „wider die rüf", welche durch den benannten Landvogt ergangen st"^'
wodurch den Kundschaften geboten worden sei, die Wahrheit bei dem Eid, den sie den Obern geschworen
haben, anzugeben. 1. Miser Albert Decherna von Luggarus bezeugt bei geschwornem Eid: In Betreff bes
Uebertrangs aus dem Platz und in dein Wirthshaus des Lorenzin wisse er nichts, denn er sei nicht dabc>
gewesen; einzig wie er von des Statthalters (sie) Haus gekommen („gesin"), habe er ein „groß brächt
gehört, eine Schaar gesehen, die nitsich gegangen sei. Und als er auf den Platz gekommen sei, habe et
einige „Gesellen" gesehen, die da suchten „gwer wiles nidas (?) ze gand". Als er das gesehen habe, ff'
er ihnen nachgegangen, in der Meinung, sie zu verhindern, denn ihm wollte scheinen, sie wollen in da
Schloß, den Priester Johann aus demselben herauszunehmen, der da „ingeleit" war. Die Betreffenden ff'e"
dann zu dem Schloß gegangen. Daselbst seien des Landvogts und des Schreibers Frauen und auf der
Mauer im Schloß der Schulmeister gewesen. Der habe zu ihnen geredet: „Gand mit gott; sind ir vo
w >)N, so sind voll; dann der mich hat ingleit, lat mich ouch wider us für ein bidermann." Angefragt
wer die gewesen seien, die in das Schloß gegangen, antwortete der Zeuge: Vincenz, des Schulmeister
Bruder, und Banada, der Apotheker; Bernhard Prowas (?) war nicht im Schloß, der kam dem Zeug^'
beim „Capele" entgegen. 2. Herkulin Pavrukin sagt bei seinein Eide: Als er in seinem Haus gewetz»
sei, habe er auf dem Platze ein großes Getös gehört. Dann sei er aus dem Haus zu dem Landvogt, dew
Prediger und einigen Doctoren von Lauis gegangen. Da habe er gesehen, daß Vincenz, des Schulmeister
Bruder, zu dem Landvogt gesagt habe, er solle seinen Bruder herauslassen, „oder aber bp dem blut g^'
ich wird ine usher nämen", ihm und allen denen, die dieses nicht wollen, zum Leid. Bei Vincenz ff'^
gewesen Band« (Banada?) und Bernhard Prowas, Vartholomä „de miß de lüssett", Donat Rabazott
viele Andere. Da habe Donat Rabazott geschworen:„By unsers hergotz sud, komend wir (mir?)
wir wend ine ushernämmen." Hierauf sei der Zeuge zu Banada, seinem Freunde, gegangen; der habe Z"
ihm gesagt, er solle sich der Sache nichts annehmen; wenn auch die Obern ein Kalb für einen Vogt schlä^'
so müsse man ihm dennoch zu Händen der Obern Ehre und Gehorsam erzeigen. Was im Schloß gesch^ff''
sei, wisse Zeuge nicht, lieber eine Weile habe er gehört, daß Banada in des Lorenzin Haus heftig („vast ^
gekriegt habe; mit wem, wisse er nicht; es seien Lauiser und Luggarner dabei gewesen, die werden Hieras
reden können. 3. Baptist, ein Sohn des Lorenz Scheriete, bezeugt bei seinem Eid: Als er im Sch^
gewesen sei, habe er gesehen, daß der Landvogt den Schulmeistereinlegen ließ. Dann sei der Landtwg
nebst dem Schreiber und den Doctoren von Lauis aus dem Schloß iu des Zeugen Haus gegangen, daffwl
das Morgcnbrod einzunehmen. In diesem Moment habe er Vincenz, des SchulmeistersBruder, Do»"
Rabozott, Banada und viele Andere gesehen. Zu diesen habe der Schulmeister geredet, um seiner weg'
sollen sie keine Unruhe anfangen; derjenige, welcher ihn habe einlegen lassen, lasse ihn auch wieder heraus
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Da Hab- Vineenz gesagt. er wolle sehen, ihn mit Gewalt herauszunehmen.der Schul... eiste.- habe aber
abgewehrt, er solle das nicht thun. Zeuge sei dann here.ngegaugen und habe das M^enbrod ru ell
Nach de... Morgenbrod seien Johannes de Orello. Kanzler zu Luggarus. m.t M.ser Pau de Oeo und
des Sch..l...eister-sBruder Vineenz und des Schulu.eisters Vater gekommen und haben bmn
er solle den Schulmeister herauslassen, mit de.» Erbieten, für >h» Burgschaf zu le.sten. habe de. ^'d og
geantwortet jeßt gebe er keinen Bescheid, sie sollen »ach einer We.le wiederkommen.Auf das hale

«.nd...«eh.».. >z»i«!»---« ^7777»» Ächü m?"Z7m

- -> --w» -!>- »- W.'wZ" de.» genannten Benada Paul Orello uns Percr ve ^».w>.»> . . . .
ab") und ihm in Betreff seiner Worte und Handlungen böse Worte gegeben. Während diesem habe der

genannte Benada ein Messer aus den Händen fallen lassen. Auf dieses sei er zu der Thürc hcrausgestoßcu
worden. Mehr wisse der Zeuge nicht, außer daß. nachdem die von Lauis sich von Luggarus entfernt haben.
ihnen mit „ein. bekli nachgetcuglet" worden sei? Wie er verstanden habe, sei es Christof de Prowas gewesen.

L. A. Schwyz: A. Lazarus. K. A. Freiburg: Ennetbirgische Jahrrechnungen, No. 103, bei der Jahrrechnung von Lauis von 1550. DerAct datirt im Titel vom 0. März 1550.

lt. s,-„h-,d Biiel« >« Schwyz. s»iid«»»t zu s-uis. «rlttudet F»l»md-S: N-lt-uS »w, «du Hut«.
wnldm, dieser Zeit Couuuiss-r zu LuggnruS. h-bc ihm -»gezeigt, IM, :e » »euotseu ---> er .HI
T»»l,ill»t,g zu B-d-u ihm b-s-hle» h-beii. ihm» ««I d-u s«l»,udm T-» B-uchl zu geben ,« a-tr-n d«
Vugewultiguugund des n-beuuuths. de» einige Luggnr»« du» bc»-»»te»r-uuutsl--. dem P-cdtgu u»d
-Mi»-» z«»il«u «zeigt hubuu Es l-i I-lch-S ,,lck,-hm M--I> u» Schldsl- zu s»gg-r>w. H-- -l»I«>i -:«->»>:>
»,». Schultuei,,« „»d -i«ige» A»du« «°» -»«»«>«- i» B-t-efs d,s Gl«»l>e»s g-h-ltme» I>u>«.-d«»». d-u»
-«I d-m Pl-tz-. d-u» i» d.s Sdrmziue» H-uSi -t-dlich -ls di- L-mlu hmw°»»-g-»»m h»h- -mii
-h»-u «ti, ,i«e> Sch-»l- n-ch«-lling-Itl..mit -i»-u: h-ckit »-ch»-d-»»el->">.swez Hub. »»» chu.
-chtcht. dm D-et«, A»dre»s uud d-» Dd-td- Hin»»»«»:« dr E»»«>tu,s <->. G-b-ud«. ,» L-uu,. uud dm
dsrtigm L-ndlch-eib-r. H-»s z>u»b,«»»m «»» »n. di- g-«-»w--t:g b-"°I°» I'"": »l» .Suudsch-tt-«
-i»!««-.»,h»>-». Auf d«S h-b- -r di- d--i SM-«,,,-« l,°»i° »°.b«uf°» »ud ws-lbe» h-beu du g-,chi°--»-m
Eid- Folgcudcs bezeugt: I. Hic-ouyttiusl«o) Eouttitius: Als -r u» letzte» euouuu« zu Otggnrus gewele»
I-i. h-d-'du E-mmiff-e d-t» Schultueist«. -iuuu C-»-l- Th-de. de Dmw. de«: B-.°I z-esu-ech. »tid
-mig-tt Aude.» u-eg-b-i-tt. Dt-s. i-ie« --Ichi-»-» »>» it. d-»t S-.l- des E.mmtll--S -tue«, Pueft«.
e»r»,,iu D-vidie- <!>. d-e d-t>t-ls zu L »»»»r «s g-pe-dtgl H-Ite. «-»muH« g-ttetti w«>dm. ,.»:» h-b-
-im», E°tt,luxm.-S «de, Schluheede« schriftlich »«I-Ht ttud t»it Erl.etbms, des EdMtt» -.s dm tht» S-g-uub..»
»-h.«dm «u-g-l-I-u -t„d ,i- b-se-gt. °d Ii- w«l,- «itd mit du» -l.-i. w-h-m ch-tstch-u «.»de» »b.eum
I'im°t,«d s-i,„. Zh»t h-h- du Schulttt.il.-- tuit -i«°r «di«»«-»
«> -- I-i m,d glb ihm k-i», A»ti°°„. Hi.°»«s h-b- d-e E°»»ttsl---t°°°« B°->s»I>°-

d„ heilige»: Sch-ift. de«: «-»!„- «-t-h-el. »-!- '»
d°» Z,»ge« -«,,-te-g-«. d«h -ll. .»„ ».ch -iu°«d°- ih-e «»»»g -bg-d.» -llu .b dw bet-u, d
Schl«,..-d-u w«lu »ud d,u: chulilich-» g-m« I-i-». S>° h--» g-»«.»«.t-, - I-i-u du l

»»ch du heilige» cheistliche» «iech! uud I-llt.« >«» I-de». ch-.«iimi»!>-« «-»Ich-» »-'i- >-» w-.dm S«d -U«
h-°- du E-mmi,!-'- ,ch» »usge mdeet. «de- di, »Hellte S--g- «»>»--- !» S-bm. Hu-.b-, h-b-» Ich
»t» „.mmttich 7. Sch liueisi-- .e-kl-gt-. D--.»I h-d- du gu:-«».---»dlch-etb--. du-w e tw.e.tg g-w-u,
I-i. zu d-m Ichulm-is.,- g-I-gt. u h-b- de» Ob«». <«.°,l:ch> de» V« O-.u «°w -che». ..» gi, °.
«'»l-ubi-e, zu I-i» !t»d zu gl-ube«. im- ,ie. uud WM« -- Am», -udus im.eewut-u h-tte t° w.-de-
d-wm. »lzuw-ii-»: im».» -- I-.»«hii. hie-»-»-» h-udl-. 1° >»-»- -> I- »-«- »»d »Ui-S »-.-»I, we-de»^
«,»»: « sich de.» »ich. ,-l.»-°- D. h-b- -, g-»»tw°->°t. ..d-'» -ll- Im. »du welch« w»,,e. d-h I-Itch
h-Ichlitb-ed-u i,em »l-ub-u »lichss-mi» wii--u. d».»iu well u -.» g-w-tt :»:, :», .hu» . «»I d-s h-b, de,
S-i.dlch-eib« »,,»», « wisie dech ,i- du» Gl-ub-ii d« VI, O-t- gl-u»s°mu« lue«. h,««b« w«ll- u et«
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Gewett mit ihm thun. Darauf der Schulmeister:wenn jene übel oder nicht recht glauben, so verlangen
doch, daß er auch so glaube. Hierauf der Landschreiber: seine Herren, die VII Orte glauben recht, und da
nun der Schulmeister öffentlich seinem Gelübde entgegen gehandelthabe, so sollte er nach der Erkanntnch
der VII Orte gestraft werden. Als dann der genannte Priester Lorenzin die erste Schlußrede wiederholte,
lautend: Der Papst sei ein Statthalter Jesu Christi auf Erden und habe die gleiche Gemalt wie Sa»ct
Peter gehabt habe; er sei ein Hangt der christlichen Kirche und habe in derselben die höchste Macht, da
haben die Vorbernfenen und insbesondere der Schulmeister „und Thadens" geantwortet,das finde sich nicht
im Evangelium,der Papst habe nicht mehr Gewalt als ein anderer Bischof; Christus habe den Sanct
nicht in vorzüglichen» Grade als die andern Apostel als Statthalter zurückgelassen, noch ihm mehr Gewall
als diesen gegeben. Darauf seien ihnen zwei „Auctoritäten" aus dem Evangeliuni angezeigt worden; de«
denen aber haben sie nicht bleiben wollen, sondern haben sie anders ausgelegt, nach ihrem Gefallen, und die
Auslegung der heilige» Lehrer („lereren") verworfen. Nach vielen Worten habe dann der Commissar den
Schulmeister in das Gefängnis; legen lassen. Als dann „der zttg samt sinen gesellen" mit dem Commissi
in das Wirths(haus) gegangen, sei ihm eine große Schaar von Leuten gefolgt, welche mancherlei Drohworte
über jene ausstießen; unter anderm habe der Zeuge gehört, daß Einer, den er nicht kenne, die Andern
aufgewiesenhabe, zu zücken, und gesagt: Laßt uns drcinschlagen und nicht dulden, daß diese gekonnnen
seien, solche Dinge hier zu thun. Daun sei des Schulmeisters Bruder, als welcher der Betreffende de»«
Zeugen benannt wurde, mit mehreren Andern vor den Commissar gekommen und habe mit Ungestüm gesprochen
sie wollen, daß er den Schulmeister herauslasse,wobei sie drohende Worte und Geberden gebraucht haben
Da habe der Commissar deutsch geantwortet,er verstehe es nicht. Als dann die Zeugen mit dem Commissi
im Wirthshaus des Lorenzin gewesen seien, seien des Schulmeisters Vater und der benannte Bruder gekommen,
letzterer habe beim Commissar angehalten, daß er den Schulmeisterentlasse, er habe ihn mit Recht nich^
gefangen legen können, wobei er auch den Zeugen gedroht habe. lieber eine kleine Weile seien viele A»de^
gekommen; einer von denselben behelligte („hielte") den Commissar mit Schimpf- und Schmachworten u»
habe ein Messer in den Händen gehabt; ein anderer, ein Bruder des Paul de Orello, habe in Anwesend
des Commissars die Zeugen mit den Worten bedroht: Sie andere hätten verdient, daß man ihnen die Auge»
ausstechen würde, und wenn sie nicht zum Dorfe Hinausgeheu, so werde man sie ihnen noch aussteche»'
Zuletzt am Abend, als die Zeugen („die obgemälten") in das Schiff getreten waren, um heimzufahren,
und vom Lande gestoßen hatten, sei ihnen ein Beckli nachgeschlagen worden. Dem Zeugen habe man gcs»^'
der diesfällige Thäter sei ein Vetter des Baarfüßer-Mönchs Benadict von Luggarus. Das sei ^
Hauptsache, über welche der Zeuge sich erinnere, wenn auch (vielleicht) nicht Alles mit den gleichen Word»
ausgedrückt worden sei. 2. Landschreiber Hans Zumbrunnen habe bei seinem geschwornen Eide bezeugt
Auf der Jahrrechnung des Jahres 1518 sei von den Boten der VIl Orte dem Commissar ernstlich besohl'
worden, den benanntenSchulmeisterdes Landes zu verweisen. Hierauf sei der Schulmeister nach Altd»
gekommen, habe angezeigt, der Landvogt habe ihm bewilligt, vor die Eidgenossen nach Baden zu gehe», »«»
daselbst um Gnade zn bitten, und habe den Schreiber Magnus Besnier, des Raths zu Uri, angegangen,
mit ihm nach Baden zu kommen, um daselbst sein Fürsprech zu sein; das habe Besnier nicht thun wold"'
es sei denn, daß der Schulmeister von seiner Lehre abstehe. Durch Einwirkung („Mittel") der Doewu''
Frannasch, Connitio von Lauis und des Zeugen habe dann der Schulmeister versprochen, von seiner Mein»'
im Glauben abzustehen und sürderhin in Uebereinstimmung mit der heiligen christlichen Kirche zu
und wenn er bisher Einige anders gelehrt habe, sie wieder ab- und auf den wahren christlichen Glan V
hinzuweisen,wie das in seiner hinter Schreiber Besnier liegenden Handschrift begriffen sei. Auf dieses tz
er von den Obern begnadigt worden, doch mit der Bedingung, wenn sich gründlich zeigen würde, das!
anders redete oder handelte, sosoll er an Leib und Gut bestraft werden; das sei dem Zeuge» so mitge"b'
worden. Als dann aber weder bei ihm noch Andern zu Luggarus eine Besserung in, Glaube» sich ^nst^
seien die VIl Orte veranlaßt worden, den hochgelehrten Priester Lorenzin Davidico (?) zu bitten und ^
Gewalt zu geben, nach Luggarus zu gehen, daselbst zu predigen, mit seiner heilsame» Lehre den alten wah"



259

Mär; 1550.

christliche» Glaube» zu befördern und zu erklären und die Jrrthünier anszureitten. Dieser Prediger habe

dann gefunden, daß der genannte Schuliueister und die „obcrzclten" die „fürncinsten" seien, die da täglich

viel Unkraut säen, doch so, daß niemand diesfalls Beweise haben mochte. Auf das seien der Prediger und

der Conunissar zu rathgcworden, jener solle einige Conclusionen und Beschlußreden betreffend den Glauben,

»ach Form der heiligen römischen Kirche, den Genannten vorhalten und sie anfragen, ob sie dieselben annehmen

u»d glauben. Würden sie dann hiergegen reden, so bedürfte man keiner weitern Kundschaft, weß Glaubens

sie seien, sondern es könne dann der Commissar, gestützt auf ihre eigene Rede, sie und insbesondere den

Schulmeister nach ihrem Verdienen bestrafen: würde» sie aber die betreffenden Beschlußreden annehmen und

gemäß denselben glauben wollen, so sollte der Conunissar sie anhalten, solches öffentlich zu sagen, damit das

gemeine Volk sähe, wie es von ihnen verführt worden sei, und ihnen, wenn sie auch in Winkel» anders

iehren sollten, desto weniger Glauben schenkte. Einzig aus dieser Ursache und nicht um sich in eine

Disputation einzulassen, sei man dann später im Hanse des Comnüssars und auf dessen Befehl zusammen¬

gekommen. Daselbst, auch auf dem Platze, als sie mit dem Commissar ins Wirthshans gehen wollten, im

Wirthshause selbst und auch auf dem See betreffend das Becklem haben alle Sachen und Reden stattgefunden,

welche Doctor Hieronymus bezeugt habe; einzig habe der Zeuge nicht selbst einen Luggarner reden gehört:

'«sset uns drcinschlagen! wohl aber, daß sie mancherlei Droh- und Tratzworte ausstießen und die Hand auf

ihr Rapier legten, als ob sie alle Augenblicke zücken wollten. Ferner sei ihm gesagt worden, es hätten Einige

geredet- lasset uns sie erwürgen: Andere: wir wollen sie in den See werfen: von welchen („etlichen") er

das gehört habe, dessen besinne er sich nicht. Ebenso erinnere sich Zeuge .»cht, daß im Wirthshaus de

. rello gegen Doctor Hieronymus vom Augenausstcchen gesprochen habe: es möge das aber wohl geschehen

da jener ganz zornig und unwillig war. I» Betreff des Messers könne er so viel „.ehr bezeugen daß

d-r Betreffende Banada heiße: derselbe habe zuerst das Messer im Acr.nel gehabt: als er aber d.e Arme

"'"herwarf, sei das Messer herausgefallen. Als der Commissar das gesehen habe, habe er besorgt, teuer

"'«cht- jemand verletzen und ihn zun. Saale Hinansstoßen wollen: da habe Ba.mda das Messer vom

B°den aufgehoben und sich gegen den Com.nissar zur Wehre gestellt, und als sich Leute dazwischen gestellt

haben, hntze Banada gesagt: laßt ihn komme»! mit üppigen Scheltworten und „mutzen ... ^octo.

H'-ronymus (mo) Conni.ius habe bei seine», geschwornen Eide bezeugt, die zu Luggarus verlaufene Sache

sich so zugetragen, wie Doctor Hieronymus (wo), sein Bruder, sie erzählt habe: e..^z.g von den. Vorfall

L°renzi..s Haus wisse er nichts, weil er damals nicht dort, sondern in des Erzpr.ester Hans bc. dem

Scannte» Priester Lorenz», gewesen sei. Auch jene Worte, welche Hieronymus auf dem Platze gehört habe,

^ßt uns drcinschlagen! habe er nicht gehört: wohl aber so viel mehr, daß Einer, der diw Schulmeisters
Bruder sei. wie ihm jemand gesagt habe, drohend oder freventlich zu dem Commiffar sagte er solle ihm aus

d"" Gefängniß seinen Bruder geben. er wolle ihn haben. Doctor H .eronymus (der Z vc.tgenannte habe

^n>> weiter bei seinem obgenanntcn Eide geredet, er besinne sich des wettern über Folgende. Als „sy. die

A°"». während des Vorfalls in des Lorenzinen Hans in. Hause des Erzpr.esters gewesen se.en s-> -.»Ore.l zu ihnen gekommen und habe ihnen angezeigt, „sy" hab-n den Co.n.n.ssar en den
Schulmeister zu entlassen, denn es sei jedermann in Aufruhr, und Einige seien bewaffnet gegcn^das schloß
»'laufen, um den Schulmeister mit Gewalt zu befreien. - Das habe der Vogt zu Lau.s ... Schr.ft setzen

mit seinen. Siegel versehen lassen. Datum 6. März 1550.v > ^ n 2,^, Schwyz: A. LuggaruZ. K. «. Freiburg: Bildische Abschiede Bd. Iii.

, 3- Die Verhöre auch bei». Solothurner Exemplar: dabei ein Schreiben von Landau.manu und Rath
Unterwalde,. ob und nid de... Kernwald von. 28. April 1550 an Solothurn. des Inhalts: Weder

°'"ch ihre Voten, noch aus den. Abschied habe .»an vernommen, daß auf de», letzten Tag zu Bade» die

'""dschaften verhört worden seien- auch sei de». Landvogt wenig aufgetragen worden, d.e betreffenden Frevel

bestrafen, sondern ...anhabe diese Bestrafung der nächste» Jahrrechnung überlassen: Bitte, für dieselbe den.

von Solothurn solche Instruction zu geben, daß der Vorfall exemplarisch bestraft werde.
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^,u «IN. Dieser Artikel bildet eine» vom übrigen Abschiedtext getrennten Thcil desselbenunter dein
Titel: „Uf disem tag ist vor uns erschinen k. Mst. uß Frnnkrich gsaudter, der Herr von Liancourt, und nach
überantwortungsines credenz sinen fürtrag in geschrift ingelegt". Es folgen dann die beiden schriftlichen
und der dritte, wie es scheint mündliche, Vortrag des Gesandten; am Schlüsse eines jeden die bezügliche»
Verhandlungen der eidgenössischen Boten, in der von unserer Bearbeitung befolgten Weise. Ein Datu>»
tragt dieses Schriftstück nicht; aber die Gegenstände der Verhandlung und die als bevorstehend angeführte»
Tage itti April lassen nicht zweifeln, das; diese Quelle hier zu verwerthen sei. In den betreffende»
Ausfertigungenfür Zürich und Bern fehlt Ziff. 2.

Baden. Die Rathsboten der sechs Orte an den Landvogt im Thurga»-
N.klauS ClooS. Nachdem Johann, Abt des GotteshausesStein, und die von Zürich lange wegen Zinse»
und Zehnten, auch wegen der Propstei Klingenzell Späne gehabt, habe man sie auf diesem Tag g»i-h
vertragen. Da nun der Abt von e-tein den Jacob von Peyeru als Propst nach Klingcnzell verordnet habe
und derselbe gemäß dem erwähnten Uebereinkon.n.enbeförderlich eingesetzt werden soll, zu welchem Zwecke die
von Zürich auf Mittwoch in den Osterfeiertagen (9. April) ihre Botschaft in Klingenzell haben werden, so

der Vogt im Namen der sechs Orte auf gleichen Tag zu Jmbis ebenfalls zu Klingenzell erscheinen »"^
daselbst den genannten Jacob von Peyern in die Propstei einsetzen helfen. Daneben soll er ihn. von A»'ts-
und Obr.gke.ts-wegen in allen Anliegen, in denen er seiner bedarf. Schutz und Schirm gewähren. ^
siegelt der Landvogt zu Baden, Gilg Tschudi. s, „ 2..«r.n Absch. .. 2. c. ----

^ Die Xlll Orte an Bürgermeister und Rath zu Zürich. D»s
schreiben von Zuuch. betreffend den auf den 24. März (künftigen Montag) nach Chur angesetzten Bundestag'
habe man verstanden und lasse sich die Meinung derer von Zürich gefallen. Man habe auch denen >»
Bunde., („unfern pundsgenossen")hierauf laut beiliegender Copie geschrieben. Daneben erachte '»"»
ur gut wenn d.e von Zürich ihren. Boten Copie.. des Bundes, den die sieben Orte mit dem Gottcshausbn»d°

haben, übergeben würden, um von solchen auf den. genannten Bundestage i». erforderlichen Falle Gcbra»»)
machen zu können. Es siegelt der Landvogt zu Baden. Gilg Tschudi. s.. A. » A.

2 155". LI März Bern an Freiburg. Die Boten von Bern, welche zu Baden gewesen si»b'
haben berichtet w.e der Gesandte von Freiburg über die Verhandlung in de», grauen Bunde und
deß.mhen verabsch.edet worden sei. Abschriften heimgebracht habe. Da »..., in den, nach Bern geko»"»e»-"
Abschied h-evon Nichts gemeldet werde. so bitte ...an um bezügliche Copie». n. «. F.cib»w - B°.n°r MM"-

^ MmT Baden. Die Vll in. Thurgau regierende..Orte an den dortigen Land»»-''
Nitlau^ Cloos. Laut Vernehmen fordere Vogt Maad von Glnrus, der Schaffner zu Feldbach gewesen,
dicsen. Kloster c.nc erhebliche Suinine und habe ansehnliches Gut hinweggezogen.Da nun der Land»^
nebst dem Landschre.ber zu Frauenfeld im Namen der Obern von benanntem Vogt Rechnung abgcno,'"»"''
über d.e aber d.e Obern noch keinen Bericht erhalten haben, so soll der Vogt auf nächsten Tag, wo ^
gehalten werden möchte, die Rechnung des Maad einsenden nnd genau berichten, was er von dem Gottesh»'^
Feldbach hinwcggezogenund wie er da gehandelt habe. Es siegelt der Landschreiberzu Bade», Kaspar Bod»'"'

St. A. Luccrn: Allg. Absch. o 2, k. 2^'

Unter.» 27. März (Donstag vor Palmarum) schreiben in analoge». Sinne die V Orte dem Landows
Beigefügt wird : Der Landvogt soll berichte», ob Maad ihm über seine Hanshaltung Rechnung gegeben h»^
und wie er abgeschieden sei. Alan vernehme nämlich, Maad unterstehezu Glarus (w.e die in Bä»^,
Unruhe gegen einige Ehrenpcrsonenanzurichten, weßhalb nöthig wäre, ihm das Maul znzuthun- ^
Landvogt soll seinen Bericht nach Lucern senden und so stellen, daß er gemäß der Ueberschriftan die VU ^

gerichtet sei. Gesiegelt mit dem Siegel von Dietrich Jnderhalden, Landammann zu Schwyz, im Na.ne»^''
St. A. Lucern.' Allgcm.Abschiede 0 2, ^
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